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Die in diesem Basisprospekt mit Platzhaltern gekennzeichneten Auslassungen werden 
in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen ergänzt; Angaben in eckigen Klammern 
können gegebenenfalls entfallen. 
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per Verweis einbezogene Dokumente 

 
Die folgenden im Abschnitt „Aufstockung von Zertifikatsemissionen“ (Seite 95) per Verweis in 
diesen Prospekt einbezogenen Produktbedingungen wurden im Basisprospekt vom 17. Juli 
2006 über Derivative Produkte der Lang & Schwarz Wertpapierhandel AG, welche seit dem 
31. August 2011 unter Lang & Schwarz Aktiengesellschaft firmiert, auf den Seiten 69 bis 191 
veröffentlicht: 
 

 
 
 
Die folgenden im Abschnitt „Aufstockung von Zertifikatsemissionen“ (Seite 95) in diesen 
Prospekt einbezogenen Produktbedingungen wurden im Basisprospekt vom 21. Juni 2007 
über Derivative Produkte der Lang & Schwarz Wertpapierhandelsbank AG, welche seit dem 
31. August 2011 unter Lang & Schwarz Aktiengesellschaft firmiert, auf den Seiten 78 bis 221 
veröffentlicht: 
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Die folgenden im Abschnitt „Aufstockung von Zertifikatsemissionen“ (Seite 95) per Verweis in 
diesen Prospekt einbezogenen Produktbedingungen wurden im Basisprospekt vom 10. Juni 
2008 über Derivative Produkte der Lang & Schwarz Wertpapierhandelsbank AG, welche seit 
dem 31. August 2011 unter Lang & Schwarz Aktiengesellschaft firmiert, auf den Seiten 80 
bis 223 veröffentlicht: 
 

 
 
 
Die folgenden im Abschnitt „Aufstockung von Zertifikatsemissionen“ (Seite 95) per Verweis in 
diesen Prospekt einbezogenen Produktbedingungen wurden im Basisprospekt vom 09. Juni 
2009 über Derivative Produkte der Lang & Schwarz Wertpapierhandelsbank AG, welche seit 
dem 31. August 2011 unter Lang & Schwarz Aktiengesellschaft firmiert, auf den Seiten 84 
bis 241 veröffentlicht: 
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Die folgenden im Abschnitt „Aufstockung von Zertifikatsemissionen“ (Seite 95) per Verweis in 
diesen Prospekt einbezogenen Produktbedingungen wurden im Basisprospekt vom 08. Juni 
2010 über Derivative Produkte der Lang & Schwarz Wertpapierhandelsbank AG , welche seit 
dem 31. August 2011 unter Lang & Schwarz Aktiengesellschaft firmiert, auf den Seiten 94 
bis 252 veröffentlicht: 
 

 
 
Die folgenden im Abschnitt „Aufstockung von Zertifikatsemissionen“ (Seite 95) per Verweis in 
diesen Prospekt einbezogenen Produktbedingungen wurden im Basisprospekt vom 06. Juni 
2011 über Derivative Produkte der Lang & Schwarz Wertpapierhandelsbank AG , welche seit 
dem 31. August 2011 unter Lang & Schwarz Aktiengesellschaft firmiert, auf den Seiten 115 
bis 293 veröffentlicht: 
 

 
 
Die folgenden im Abschnitt „Aufstockung von Zertifikatsemissionen“ (Seite 95) per Verweis in 
diesen Prospekt einbezogenen Produktbedingungen wurden im Basisprospekt vom 29. 
August 2011 über Derivative Produkte der Lang & Schwarz Wertpapierhandelsbank AG, 
welche seit dem 31. August 2011 unter Lang & Schwarz Aktiengesellschaft firmiert, auf den 
Seiten 116 bis 294 veröffentlicht: 
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Nicht aufgenommene Teile der Basisprospekte vom 17. Juni 2006, 21. Juni 2007, 10. Juni 
2008, 09. Juni 2009, 08. Juni 2010, 06. Juni 2011 bzw. 29. August 2011 sind für den Anleger 
nicht relevant oder bereits an anderer Stelle in diesem Prospekt enthalten.  
 
Die Basisprospekte vom 17. Juni 2006, 21. Juni 2007, 10. Juni 2008, 09. Juni 2009, 08. Juni 
2010, 06. Juni 2011 und 29. August 2011 wurden bei der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) infolge von eigenständigen Prüfungsverfahren im 
Rechtssinne hinterlegt und sind bei der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft, Breite Str. 34, 
40213 Düsseldorf, erhältlich. 
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Zusammenfassung 
 
Die folgende Zusammenfassung stellt eine Einleitung zum Basisprospekt dar. Sie 
enthält die wesentlichen Merkmale und Risiken die auf die Emittentin sowie auf die 
Wertpapiere (die „Wertpapiere") zutreffen. Sie wird durch die an anderer Stelle in 
diesem Basisprospekt einschließlich der Angaben in den jeweiligen Endgültigen 
Bedingungen wiedergegebenen Informationen ergänzt und ist im Zusammenhang mit 
diesen weiteren Informationen zu lesen. 
 
Anleger sollten jede Entscheidung zur Anlage in die betreffenden Wertpapiere nur auf 
Grundlage einer Prüfung des gesamten Basisprospektes (einschließlich etwaiger 
Nachträge) sowie der jeweiligen Endgültigen Bedingungen und insbesondere aller 
Risikohinweise stützen. 
 
Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft kann nach den einschlägigen gesetzlichen 
Vorschriften für den Inhalt dieser Zusammenfassung haftbar gemacht werden; dies 
gilt jedoch nur für den Fall, dass die Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder 
widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts 
gelesen wird. 
 
Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in diesem 
Basisprospekt (einschließlich etwaiger Nachträge) und den jeweiligen Endgültigen 
Bedingungen enthaltenen Informationen in einem Staaten des Europäischen 
Wirtschaftsraumes geltend gemacht werden, können dem als Kläger auftretender 
Anleger in Anwendung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften vor Prozessbeginn 
die Kosten für die Übersetzung dieses Basisprospektes (einschließlich etwaiger 
Nachträge) sowie der jeweiligen Endgültigen Bedingungen auferlegt werden. 
 
 
Zusammenfassung der Informationen über die Wertpapiere und die damit verbunden-
en Risiken 
 
Die im Folgenden aufgeführten Wertpapiere können unter diesem Basisprospekt begeben 
werden: 
 
Optionsscheine auf Aktien 
 
Optionsscheine bezogen auf Aktien, gewähren dem Anleger einen Anspruch auf Zahlung 
eines Auszahlungsbetrages, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs der dem 
Optionsschein zugrunde liegenden Aktie am Bewertungstag den in den Produktbedingungen 
festgelegten Basiskurs überschreitet (im Fall von Call-Optionsscheinen) bzw. unterschreitet 
(im Fall von Put-Optionsscheinen). Falls in den Produktbedingungen angegeben, hat die 
Emittentin nach ihrem alleinigen Ermessen anstatt des Rechtes der Zahlung eines 
Auszahlungsbetrages auch das Recht auf Lieferung von Aktien.  
 
Gleiches gilt für Optionsscheine die sich auf aktienvertretende Wertpapiere (z.B. American 
Depositary Receipts ("ADRs") oder Global Depositary Receipts ("GDRs")) und Genuss-
scheinen als Basiswert beziehen. Im nachfolgenden werden diese sämtlich unter dem Begriff 
„Aktie“ zusammengefasst. 
 
Der Erwerb der Optionsscheine bezogen auf Aktien kann zu einem Verlust (bis hin zum 
Totalverlust) im Hinblick auf das vom Anleger eingesetzte Kapital führen.  
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[Capped-]Bonus-Zertifikate bezogen auf Aktien  
 
[normierter Ausgabepreis:][Bonus-Zertifikate bezogen auf Aktien gewähren dem Anleger 
einen Anspruch auf Zahlung eines Auszahlungsbetrages oder auf Zahlung eines in den 
Produktbedingungen festgelegten Barbetrages. Der Auszahlungsbetrag wird nach einer in 
den Produktbedingungen festgelegten Formel berechnet und hängt vom Kurs der dem 
Zertifikat zugrunde liegenden Aktie am Bewertungstag ab. [Capped:][Der Auszahlungsbetrag 
kann jedoch einen in den Produktbedingungen festgelegten Höchstbetrag nicht übersteigen.] 
Die Zahlung des Barbetrages erfolgt, wenn (i) der Kurs der betreffenden Aktie zu keinem 
Zeitpunkt [innerhalb des Bewertungszeitraumes][am Bewertungstag] der in den 
Produktbedingungen festgelegten Kursschwelle entspricht oder diese unterschreitet und 
wenn (ii) der Kurs der Aktie am Bewertungstag unterhalb der in den Produktbedingungen 
definierten Bonusschwelle liegt.] 
 
[Ausgabepreis=Aktienkurs:][Bonus-Zertifikate bezogen auf Aktien gewähren dem Anleger 
einen Anspruch auf Zahlung eines (gegebenenfalls in EUR umgerechneten) 
Auszahlungsbetrages, der dem Kurs der dem Zertifikat zugrunde liegenden Aktie (bzw. 
einem Bruchteil des Kurses) am Bewertungstag entspricht oder auf Zahlung eines in den 
Produktbedingungen festgelegten Barbetrages. [Capped:][Der Auszahlungsbetrag kann 
jedoch einen in den Produktbedingungen festgelegten Höchstbetrag nicht übersteigen.] Die 
Zahlung des Barbetrages erfolgt, wenn (i) der Kurs der betreffenden Aktie zu keinem 
Zeitpunkt [innerhalb des Bewertungszeitraumes] [am Bewertungstag] der in den 
Produktbedingungen festgelegten Kursschwelle entspricht oder diese unterschreitet und 
wenn (ii) der Kurs der Aktie am Bewertungstag unterhalb der in den Produktbedingungen 
definierten Bonusschwelle liegt.] 
 
Gleiches gilt für [Capped-]Bonus-Zertifikate die sich auf aktienvertretende Wertpapiere (z.B. 
American Depositary Receipts ("ADRs") oder Global Depositary Receipts ("GDRs")) und 
Genussscheinen als Basiswert beziehen. Im nachfolgenden werden diese sämtlich unter 
dem Begriff „Aktie“ zusammengefasst. 
 
Der Erwerb der [Capped-]Bonus-Zertifikate bezogen auf Aktien kann zu einem Verlust im 
Hinblick auf das vom Anleger eingesetzte Kapital führen. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
der Kurs der Aktie während der Laufzeit der Zertifikate einmal die Kursschwelle erreicht oder 
diese unterschreitet. Im Extremfall kann ein Totalverlust des von den Anlegern eingesetzten 
Kapitals eintreten. 
 
Discount-Zertifikate bezogen auf Aktien 
 
Discount-Zertifikate bezogen auf Aktien gewähren dem Anleger einen Anspruch auf Zahlung 
eines (gegebenenfalls in EUR umgerechneten) Auszahlungsbetrages, der dem Kurs der dem 
Zertifikat zugrunde liegenden Aktie am Bewertungstag entspricht, wobei der 
Auszahlungsbetrag einen festgelegten Höchstbetrag nicht übersteigen kann. 
 
Gleiches gilt für Discount-Zertifikate die sich auf aktienvertretende Wertpapiere (z.B. 
American Depositary Receipts ("ADRs") oder Global Depositary Receipts ("GDRs")) und 
Genussscheinen als Basiswert beziehen. Im nachfolgenden werden diese sämtlich unter 
dem Begriff „Aktie“ zusammengefasst. 
 
Der Erwerb der Discount-Zertifikate bezogen auf Aktien kann zu einem Verlust (bis hin zum 
Totalverlust) im Hinblick auf das vom Anleger eingesetzte Kapital führen.  
 
[SFD-]Turbo-Zertifikate auf Aktien 
 
[SFD-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Aktien gewähren dem Anleger einen Anspruch auf 
Zahlung eines Auszahlungsbetrages, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
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gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs der dem 
Zertifikat zugrunde liegenden Aktie am Bewertungstag den in den Produktbedingungen 
festgelegten Basiskurs überschreitet (im Fall von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet 
(im Fall von Turbo-Put-Zertifikaten). 
 
[Der durch die Zertifikate verbriefte Anspruch entfällt, falls der Kurs der Aktie zu irgendeinem 
Zeitpunkt innerhalb des Zeitraumes vom Tag des erstmaligen Angebotes bis zum 
Bewertungstag der in den Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht 
oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle 
von Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“).]  
 
[Sobald der Kurs der Aktie zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des erstmaligen 
Angebotes der Zertifikate der in den Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere 
entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet 
(im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne 
weiteres Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der 
Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die 
Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-Out-Ereignisses.] 
 
Gleiches gilt für [SFD-]Turbo-Zertifikate die sich auf aktienvertretende Wertpapiere (z.B. 
American Depositary Receipts ("ADRs") oder Global Depositary Receipts ("GDRs")) und 
Genussscheinen als Basiswert beziehen. Im nachfolgenden werden diese sämtlich unter 
dem Begriff „Aktie“ zusammengefasst. 
 
Der Erwerb der [SFD-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Aktien kann zu einem Verlust im 
Hinblick auf das vom Anleger eingesetzte Kapital führen. Im Falle eines Knock-Out-
Ereignisses tritt sogar nahezu ein Totalverlust des vom Anleger eingesetzten Kapitals ein.  
 
[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate auf Aktien 
 
[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Aktien gewähren dem Anleger das 
Recht, von der Emittentin zu bestimmten Einlösungsterminen die Zahlung eines 
Auszahlungsbetrages zu verlangen, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs der dem 
Zertifikat zugrunde liegenden Aktie am entsprechenden Bewertungstag den an diesem 
Bewertungstag gültigen Basiskurs überschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. 
unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten), wobei sich der Basiskurs an jedem 
Kalendertag um einen in den Produktbedingungen definierten Anpassungsbetrag verändert. 
Diese Veränderung wird sich in der Regel in Form einer Erhöhung bei Turbo-Call-Zertifikaten 
bzw. einer Verminderung bei Turbo-Put-Zertifikaten auswirken. 
 
[regular:][Sobald der Kurs der Aktie zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des 
erstmaligen Angebotes der Zertifikate der in den Produktbedingungen festgelegten Knock-
Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. 
überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“), gelten die 
Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle 
entspricht der Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis 
für die Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-Out-Ereignisses.] 
 
[Smart:][Sobald der Kurs der Aktie zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des 
erstmaligen Angebotes der Zertifikate dem in den Produktbedingungen festgelegten 
Basiskurs entspricht oder diesen unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. 
überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) oder der Schlusskurs der Aktie der in den 
Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet 
(im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) 
(jeweils ein „Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des 
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Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von 
der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts des 
Knock-Out-Ereignisses.] 
 
Gleiches gilt für [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate die sich auf aktienvertretende Wert-
papiere (z.B. American Depositary Receipts ("ADRs") oder Global Depositary Receipts 
("GDRs")) und Genussscheinen als Basiswert beziehen. Im nachfolgenden werden diese 
sämtlich unter dem Begriff „Aktie“ zusammengefasst. 
 
Bei [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikaten ist – außer in dem oben beschrieben Fall eines 
Knock-Out-Ereignisses - zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit eine automatische 
Zahlung des verbrieften Auszahlungsbetrages vorgesehen.  
 
Der Erwerb der [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Aktien kann zu einem 
Verlust im Hinblick auf das vom Anleger eingesetzte Kapital führen. Im Falle eines Knock-
Out-Ereignisses tritt sogar nahezu ein Totalverlust des vom Anleger eingesetzten Kapitals 
ein.  
 
[Capped] Bonus-Zertifikate bezogen auf einen Aktienkorb  
 
Bonus-Zertifikate bezogen auf einen Aktienkorb gewähren dem Anleger einen Anspruch auf 
Zahlung eines Auszahlungsbetrages oder auf Zahlung eines in den Produktbedingungen 
festgelegten Barbetrages. Der Auszahlungsbetrag wird nach einer in den 
Produktbedingungen festgelegten Formel berechnet und hängt vom Durchschnitt der 
gewichteten Kurse der dem Zertifikat zugrunde liegenden Korbaktien am Bewertungstag ab. 
[Capped:][Der Auszahlungsbetrag kann jedoch einen in den Produktbedingungen 
festgelegten Höchstbetrag nicht übersteigen.] Die Zahlung des Barbetrages erfolgt, wenn (i) 
der Durchschnitt der gewichteten Kurse der Korbaktien zu keinem Zeitpunkt [innerhalb des 
Bewertungszeitraumes][am Bewertungstag] der in den Produktbedingungen festgelegten 
Kursschwelle entspricht oder diese unterschreitet und wenn (ii) der Durchschnitt der 
gewichtet Kurse der Korbaktien am Bewertungstag unterhalb der in den Produktbedingungen 
definierten Bonusschwelle liegt. 
 
Der Erwerb der [Capped-]Bonus-Zertifikate bezogen auf einen Aktienkorb kann zu einem 
Verlust im Hinblick auf das vom Anleger eingesetzte Kapital führen. Dies gilt insbesondere 
dann, wenn der Durchschnitt der gewichteten Kurse der Korbaktien während der Laufzeit der 
Zertifikate einmal die Kursschwelle erreicht oder diese unterschreitet. Im Extremfall kann ein 
Totalverlust des von den Anlegern eingesetzten Kapitals eintreten. 
 
Optionsscheine auf Indizes 
 
Optionsscheine bezogen auf Indizes gewähren dem Anleger einen Anspruch auf Zahlung 
eines Auszahlungsbetrages, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs des dem 
Optionsschein zugrunde liegenden Index am Bewertungstag den in den Produktbedingungen 
festgelegten Basiskurs überschreitet (im Fall von Call-Optionsscheinen) bzw. unterschreitet 
(im Fall von Put-Optionsscheinen). 
 
Der Erwerb der Optionsscheine bezogen auf Indizes kann zu einem Verlust (bis hin zum 
Totalverlust) im Hinblick auf das vom Anleger eingesetzte Kapital führen.  
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[•-][Indextracker-][Endlos-]Zertifikate auf Indizes 
 
[•-][Indextracker-][Endlos-]Zertifikate auf Indizes gewähren dem Anleger das Recht, von der 
Emittentin [zu bestimmten Einlösungsterminen] die Zahlung eines Auszahlungsbetrages zu 
verlangen, der dem gegebenenfalls mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Index 
am Bewertungstag entspricht. 
 
Bei [•-][Indextracker-][Endlos-]Zertifikaten auf Indizes ist zu keinem Zeitpunkt [während der 
Laufzeit] eine automatische Zahlung des verbrieften Auszahlungsbetrages vorgesehen.  
 
Der Erwerb der Zertifikate bezogen auf Indizes kann zu einem Verlust (bis hin zum 
Totalverlust) im Hinblick auf das vom Anleger eingesetzte Kapital führen.  
 
[Capped] Bonus-Zertifikate bezogen auf Indizes  
 
[normierter Ausgabepreis:][Bonus-Zertifikate bezogen auf Indizes gewähren dem Anleger 
einen Anspruch auf Zahlung eines Auszahlungsbetrages oder auf Zahlung eines in den 
Produktbedingungen festgelegten Barbetrages. Der Auszahlungsbetrag wird nach einer in 
den Produktbedingungen festgelegten Formel berechnet und hängt vom Kurs des dem 
Zertifikat zugrunde liegenden Index am Bewertungstag ab. [Capped:][Der 
Auszahlungsbetrag kann jedoch einen in den Produktbedingungen festgelegten 
Höchstbetrag nicht übersteigen.] Die Zahlung des Barbetrages erfolgt, wenn (i) der Kurs des 
betreffenden Index zu keinem Zeitpunkt [innerhalb des Bewertungszeitraumes][am 
Bewertungstag] der in den Produktbedingungen festgelegten Kursschwelle entspricht oder 
diese unterschreitet und wenn (ii) der Kurs des Index am Bewertungstag unterhalb der in den 
Produktbedingungen definierten Bonusschwelle liegt.] 
 
[Ausgabepreis=Indexkurs:][Bonus-Zertifikate bezogen auf Indizes gewähren dem Anleger 
einen Anspruch auf Zahlung eines (gegebenenfalls in EUR umgerechneten) 
Auszahlungsbetrages, der dem Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Index (bzw. 
einem Bruchteil des Kurses) am Bewertungstag entspricht oder auf Zahlung eines in den 
Produktbedingungen festgelegten Barbetrages. [Capped:][Der Auszahlungsbetrag kann 
jedoch einen in den Produktbedingungen festgelegten Höchstbetrag nicht übersteigen.] Die 
Zahlung des Barbetrages erfolgt, wenn (i) der Kurs des betreffenden Index zu keinem 
Zeitpunkt [innerhalb des Bewertungszeitraumes] [am Bewertungstag] der in den 
Produktbedingungen festgelegten Kursschwelle entspricht oder diese unterschreitet und 
wenn (ii) der Kurs des Index am Bewertungstag unterhalb der in den Produktbedingungen 
definierten Bonusschwelle liegt.] 
 
Der Erwerb der [Capped-]Bonus-Zertifikate bezogen auf Indizes kann zu einem Verlust im 
Hinblick auf das vom Anleger eingesetzte Kapital führen. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
der Kurs des Index während der Laufzeit der Zertifikate einmal die Kursschwelle erreicht 
oder diese unterschreitet. Im Extremfall kann ein Totalverlust des von den Anlegern 
eingesetzten Kapitals eintreten. 
 
[SFD-][X-]Turbo-Zertifikate auf Indizes 
 
[SFD-][X-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Indizes gewähren dem Anleger einen Anspruch auf 
Zahlung eines Auszahlungsbetrages, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs des dem 
Zertifikat zugrunde liegenden Index am Bewertungstag den in den Produktbedingungen 
festgelegten Basiskurs überschreitet (im Fall von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet 
(im Fall von Turbo-Put-Zertifikaten). 
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[Der durch die Zertifikate verbriefte Anspruch entfällt, falls der Kurs des Index zu 
irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des Zeitraumes vom Tag des erstmaligen Angebotes bis 
zum Bewertungstag der in den Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere 
entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet 
(im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“).]  
 
[Sobald der Kurs des Index zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des 
erstmaligen Angebotes der Zertifikate der in den Produktbedingungen festgelegten Knock-
Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. 
überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“), gelten die 
Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle 
entspricht der Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis 
für die Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-Out-Ereignisses.] 
 
Der Erwerb der [SFD-][X-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Indizes kann zu einem Verlust im 
Hinblick auf das vom Anleger eingesetzte Kapital führen. Im Falle eines Knock-Out-
Ereignisses tritt sogar nahezu ein Totalverlust des vom Anleger eingesetzten Kapitals ein.  
 
[SFD-][X-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate auf Indizes 
 
[SFD-][X-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Indizes gewähren dem Anleger das 
Recht, von der Emittentin zu bestimmten Einlösungsterminen die Zahlung eines 
Auszahlungsbetrages zu verlangen, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs des dem 
Zertifikat zugrunde liegenden Index am entsprechenden Bewertungstag den an diesem 
Bewertungstag gültigen Basiskurs überschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. 
unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten), wobei sich der Basiskurs an jedem 
Kalendertag um einen in den Produktbedingungen definierten Anpassungsbetrag verändert. 
Diese Veränderung wird sich in der Regel in Form einer Erhöhung bei Turbo-Call-Zertifikaten 
bzw. einer Verminderung bei Turbo-Put-Zertifikaten auswirken. 
 
[regular:][Sobald der Kurs des Index zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des 
erstmaligen Angebotes der Zertifikate der in den Produktbedingungen festgelegten Knock-
Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. 
überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“), gelten die 
Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle 
entspricht der Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis 
für die Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-Out-Ereignisses.] 
 
[Smart:][Sobald der Kurs des Index zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des 
erstmaligen Angebotes der Zertifikate dem in den Produktbedingungen festgelegten 
Basiskurs entspricht oder diesen unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. 
überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) oder der Schlusskurs des Index der in den 
Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet 
(im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) 
(jeweils ein „Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des 
Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von 
der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts des 
Knock-Out-Ereignisses.] 
 
Bei [SFD-][X-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikaten ist – außer in dem oben beschriebenen Fall 
eines Knock-Out-Ereignisses - zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit eine automatische 
Zahlung des verbrieften Auszahlungsbetrages vorgesehen.  
 
Der Erwerb der [SFD-][X-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Indizes kann zu 
einem Verlust im Hinblick auf das vom Anleger eingesetzte Kapital führen. Im Falle eines 
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Knock-Out-Ereignisses tritt sogar nahezu ein Totalverlust des vom Anleger eingesetzten 
Kapitals ein.  
 
Optionsscheine auf einen Wechselkurs 
 
Optionsscheine bezogen auf einen Wechselkurs gewähren dem Anleger einen Anspruch auf 
Zahlung eines Auszahlungsbetrages, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten und 
in Euro umgerechneten Betrag entspricht, um den der Kurs der dem Optionsschein zugrunde 
liegenden Referenzwährung am Bewertungstag den in den Produktbedingungen 
festgelegten Basiskurs überschreitet (im Fall von Call-Optionsscheinen) bzw. unterschreitet 
(im Fall von Put-Optionsscheinen). 
 
Der Erwerb der Optionsscheine bezogen auf Wechselkurse kann zu einem Verlust (bis hin 
zum Totalverlust) im Hinblick auf das vom Anleger eingesetzte Kapital führen.  
 
[SFD-]Turbo-Zertifikate auf einen Wechselkurs 
 
[SFD-]Turbo-Zertifikate bezogen auf einen Wechselkurs gewähren dem Anleger einen 
Anspruch auf Zahlung eines Auszahlungsbetrages, der dem mit dem Bezugsverhältnis 
multiplizierten und in Euro umgerechneten Betrag entspricht, um den der Kurs der dem 
Zertifikat zugrunde liegenden Referenzwährung am Bewertungstag den in den 
Produktbedingungen festgelegten Basiskurs überschreitet (im Fall von Turbo-Call-
Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Fall von Turbo-Put-Zertifikaten). 
 
[Der durch die Zertifikate verbriefte Anspruch entfällt, falls der im weltweiten Devisenhandel 
als tatsächlich gehandelter Kurs der Referenzwährung zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb 
des Zeitraumes vom Tag des erstmaligen Angebotes bis zum Bewertungstag der in den 
Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet 
(im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) 
(„Knock-Out-Ereignis“).]  
 
[Sobald der im weltweiten Devisenhandel als tatsächlich gehandelter Kurs der 
Referenzwährung zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des erstmaligen 
Angebotes der Zertifikate der in den Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere 
entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet 
(im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne 
weiteres Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der 
Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die 
Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-Out-Ereignisses.] 
 
Der Erwerb der [SFD-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Wechselkurse kann zu einem Verlust im 
Hinblick auf das vom Anleger eingesetzte Kapital führen. Im Falle eines Knock-Out-
Ereignisses tritt sogar nahezu ein Totalverlust des vom Anleger eingesetzten Kapitals ein.  
 
[SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikate auf einen Wechselkurs 
 
[SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikate bezogen auf einen Wechselkurs gewähren dem Anleger das 
Recht, von der Emittentin zu bestimmten Einlösungsterminen die Zahlung eines 
Auszahlungsbetrages zu verlangen, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten und in 
Euro umgerechneten Betrag entspricht, um den der Kurs der dem Zertifikat zugrunde 
liegenden Referenzwährung am entsprechenden Bewertungstag den an diesem 
Bewertungstag gültigen Basiskurs überschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. 
unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten), wobei sich der Basiskurs an jedem 
Kalendertag um einen in den Produktbedingungen definierten Anpassungsbetrag verändert. 
Diese Veränderung wird sich in der Regel in Form einer Erhöhung bei Turbo-Call-Zertifikaten 
bzw. einer Verminderung bei Turbo-Put-Zertifikaten auswirken. 
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Sobald der Kurs der dem Zertifikat zugrunde liegenden Referenzwährung zu irgendeinem 
Zeitpunkt an oder nach dem Tag des erstmaligen Angebotes der Zertifikate der in den 
Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet 
(im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) 
(„Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des 
Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von 
der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts des 
Knock-Out-Ereignisses. 
 
Bei [SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikaten ist – außer in dem oben beschrieben Fall eines Knock-
Out-Ereignisses - zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit eine automatische Zahlung des 
verbrieften Auszahlungsbetrages vorgesehen.  
 
Der Erwerb der [SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikate bezogen auf Wechselkurse kann zu einem 
Verlust im Hinblick auf das vom Anleger eingesetzte Kapital führen. Im Falle eines Knock-
Out-Ereignisses tritt sogar nahezu ein Totalverlust des vom Anleger eingesetzten Kapitals 
ein.  
 
[SFD-]Turbo-Zertifikate auf Zinsterminkontrakte 
 
[SFD-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Zinsterminkontrakte gewähren dem Anleger einen 
Anspruch auf Zahlung eines Auszahlungsbetrages, der dem mit dem Bezugsverhältnis 
multiplizierten (und gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der 
Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Zins-Future-Kontraktes am Bewertungstag den 
in den Produktbedingungen festgelegten Basiskurs überschreitet (im Fall von Turbo-Call-
Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Fall von Turbo-Put-Zertifikaten). 
 
[Der durch die Zertifikate verbriefte Anspruch entfällt, falls der Kurs des dem Zertifikat 
zugrunde liegenden Zins-Future-Kontraktes zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des 
Zeitraumes vom Tag des erstmaligen Angebotes bis zum Bewertungstag der in den 
Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet 
(im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) 
(„Knock-Out-Ereignis“).]  
 
[Sobald der Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Zins-Future-Kontraktes zu 
irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des erstmaligen Angebotes der Zertifikate der 
in den Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese 
unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-
Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des 
Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von 
der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts des 
Knock-Out-Ereignisses.] 
 
Der Erwerb der [SFD-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Zinsterminkontrakte kann zu einem 
Verlust im Hinblick auf das vom Anleger eingesetzte Kapital führen. Im Falle eines Knock-
Out-Ereignisses tritt sogar nahezu ein Totalverlust des vom Anleger eingesetzten Kapitals 
ein.  
 
[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate auf Zinsterminkontrakte mit Roll-Over 
 
[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Zinsterminkontrakte gewähren dem 
Anleger das Recht, von der Emittentin zu bestimmten Einlösungsterminen die Zahlung eines 
Auszahlungsbetrages zu verlangen, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs des dem 
Zertifikat zugrunde liegenden Zins-Future-Kontraktes am entsprechenden Bewertungstag 
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den an diesem Bewertungstag gültigen Basiskurs überschreitet (im Falle von Turbo-Call-
Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten), wobei sich der 
Basiskurs an jedem Kalendertag um einen in den Produktbedingungen definierten 
Anpassungsbetrag verändert. Diese Veränderung wird sich in der Regel in Form einer 
Erhöhung bei Turbo-Call-Zertifikaten bzw. einer Verminderung bei Turbo-Put-Zertifikaten 
auswirken. 
 
[regular:][Sobald der Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Zins-Future-Kontraktes zu 
irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des erstmaligen Angebotes der Zertifikate der 
in den Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese 
unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-
Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des 
Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von 
der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts des 
Knock-Out-Ereignisses.] 
 
[Smart:][Sobald der Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Zins-Future-Kontraktes zu 
irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des erstmaligen Angebotes der Zertifikate 
dem in den Produktbedingungen festgelegten Basiskurs entspricht oder diesen 
unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-
Put-Zertifikaten) oder der Schlusskurs des Zins-Future-Kontraktes der in den Produkt-
bedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet (im Falle 
von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) (jeweils 
ein „Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des 
Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von 
der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts des 
Knock-Out-Ereignisses.] 
 
Bei [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikaten ist – außer in dem oben beschriebenen Fall 
eines Knock-Out-Ereignisses - zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit eine automatische 
Zahlung des verbrieften Auszahlungsbetrages vorgesehen.  
 
Der Erwerb der [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Zinsterminkontrakte 
kann zu einem Verlust im Hinblick auf das vom Anleger eingesetzte Kapital führen. Im Falle 
eines Knock-Out-Ereignisses tritt sogar nahezu ein Totalverlust des vom Anleger 
eingesetzten Kapitals ein.  
 
[SFD-]Turbo-Zertifikate auf Rohstoffe 
 
[SFD-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Rohstoffe gewähren dem Anleger einen Anspruch auf 
Zahlung eines Auszahlungsbetrages, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs des dem 
Zertifikat zugrunde liegenden Rohstoffes am Bewertungstag den in den Produktbedingungen 
festgelegten Basiskurs überschreitet (im Fall von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet 
(im Fall von Turbo-Put-Zertifikaten). 
 
[Der durch die Zertifikate verbriefte Anspruch entfällt, falls der im International Interbank Spot 
Market wahrgenommene Bid-Preis (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. Ask-Preis (im 
Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) des dem Zertifikat zugrundeliegenden Rohstoffes zu 
irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des Zeitraumes vom Tag des erstmaligen Angebotes bis 
zum Bewertungstag der in den Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere 
entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet 
(im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“).]  
 
[Sobald der im International Interbank Spot Market wahrgenommene Bid-Preis (im Falle von 
Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. Ask-Preis (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) des dem 
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Zertifikat zugrundeliegenden Rohstoffes zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag 
des erstmaligen Angebotes der Zertifikate der in den Produktbedingungen festgelegten 
Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) 
bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“), gelten die 
Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle 
entspricht der Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis 
für die Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-Out-Ereignisses.] 
 
Der Erwerb der [SFD-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Rohstoffe kann zu einem Verlust im 
Hinblick auf das vom Anleger eingesetzte Kapital führen. Im Falle eines Knock-Out-
Ereignisses tritt sogar nahezu ein Totalverlust des vom Anleger eingesetzten Kapitals ein.  
 
[SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikate auf Rohstoffe 
 
[SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikate bezogen auf Rohstoffe gewähren dem Anleger das Recht, 
von der Emittentin zu bestimmten Einlösungsterminen die Zahlung eines 
Auszahlungsbetrages zu verlangen, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs des dem 
Zertifikat zugrunde Rohstoffes am entsprechenden Bewertungstag den an diesem 
Bewertungstag gültigen Basiskurs überschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. 
unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten), wobei sich der Basiskurs an jedem 
Kalendertag um einen in den Produktbedingungen definierten Anpassungsbetrag verändert. 
Diese Veränderung wird sich in der Regel in Form einer Erhöhung bei Turbo-Call-Zertifikaten 
bzw. einer Verminderung bei Turbo-Put-Zertifikaten auswirken. 
 
Sobald der im International Spot Market wahrgenommene Bid-Preis (im Falle von Turbo-
Call-Zertifikaten) bzw. Ask-Preis (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) des dem Zertifikat 
zugrunde liegenden Rohstoffes zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des 
erstmaligen Angebotes der Zertifikate der in den Produktbedingungen festgelegten Knock-
Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. 
überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“), gelten die 
Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle 
entspricht der Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis 
für die Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-Out-Ereignisses. 
 
Bei [SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikaten ist – außer in dem oben beschriebenen Fall eines 
Knock-Out-Ereignisses - zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit eine automatische 
Zahlung des verbrieften Auszahlungsbetrages vorgesehen.  
 
Der Erwerb der [SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikate bezogen auf Rohstoffe kann zu einem Verlust 
im Hinblick auf das vom Anleger eingesetzte Kapital führen. Im Falle eines Knock-Out-
Ereignisses tritt sogar nahezu ein Totalverlust des vom Anleger eingesetzten Kapitals ein.  
 
[SFD-]Turbo-Zertifikate auf Rohstoff-Future-Kontrakte mit Roll-Over 
 
[SFD-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Rohstoff-Future-Kontrakte gewähren dem Anleger einen 
Anspruch auf Zahlung eines Auszahlungsbetrages, der dem mit dem Bezugsverhältnis 
multiplizierten (und gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der 
Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Future-Kontraktes am Bewertungstag den in den 
Produktbedingungen festgelegten Basiskurs überschreitet (im Fall von Turbo-Call-
Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Fall von Turbo-Put-Zertifikaten). 
 
[Der durch die Zertifikate verbriefte Anspruch entfällt, falls der Kurs des dem Zertifikat 
zugrunde liegenden Future-Kontraktes zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des Zeitraumes 
vom Tag des erstmaligen Angebotes bis zum Bewertungstag der in den Produktbedingungen 
festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-
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Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-
Ereignis“).]  
 
[Sobald der Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Future-Kontraktes zu irgendeinem 
Zeitpunkt an oder nach dem Tag des erstmaligen Angebotes der Zertifikate der in den 
Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet 
(im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) 
(„Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des Zertifikats-
inhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von der 
Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts des 
Knock-Out-Ereignisses.] 
 
Der Erwerb der [SFD-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Rohstoff-Future-Kontrakte mit Roll-Over 
kann zu einem Verlust im Hinblick auf das vom Anleger eingesetzte Kapital führen. Im Falle 
eines Knock-Out-Ereignisses tritt sogar nahezu ein Totalverlust des vom Anleger 
eingesetzten Kapitals ein.  
 
[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate auf Rohstoff-Future-Kontrakte mit Roll-Over 
 
[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Rohstoff-Future-Kontrakte gewähren 
dem Anleger das Recht, von der Emittentin zu bestimmten Einlösungsterminen die Zahlung 
eines Auszahlungsbetrages zu verlangen, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 
(und gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs des dem 
Zertifikat zugrunde liegenden Future-Kontraktes am entsprechenden Bewertungstag den an 
diesem Bewertungstag gültigen Basiskurs überschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) 
bzw. unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten), wobei sich der Basiskurs an jedem 
Kalendertag um einen in den Produktbedingungen definierten Anpassungsbetrag verändert. 
Diese Veränderung wird sich in der Regel in Form einer Erhöhung bei Turbo-Call-Zertifikaten 
bzw. einer Verminderung bei Turbo-Put-Zertifikaten auswirken. 
 
[regular:][Sobald der Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Future-Kontraktes zu 
irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des erstmaligen Angebotes der Zertifikate der 
in den Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unter-
schreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-
Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des 
Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von 
der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts des 
Knock-Out-Ereignisses.] 
 
[Smart:][Sobald der Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Future-Kontraktes zu 
irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des erstmaligen Angebotes der Zertifikate 
dem in den Produktbedingungen festgelegten Basiskurs entspricht oder diesen 
unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-
Put-Zertifikaten) oder der Schlusskurs des Rohstoff-Future-Kontraktes der in den 
Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet 
(im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) 
(jeweils ein „Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des 
Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von 
der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts des 
Knock-Out-Ereignisses.] 
 
Bei [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikaten ist – außer in dem oben beschrieben Fall eines 
Knock-Out-Ereignisses - zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit eine automatische 
Zahlung des verbrieften Auszahlungsbetrages vorgesehen.  
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Der Erwerb der [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Rohstoff-Future-
Kontrakte mit Roll-Over kann zu einem Verlust im Hinblick auf das vom Anleger eingesetzte 
Kapital führen. Im Falle eines Knock-Out-Ereignisses tritt sogar nahezu ein Totalverlust des 
vom Anleger eingesetzten Kapitals ein. 
 
[SFD-]Turbo-Zertifikate auf Fonds 
 
[SFD-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Fonds gewähren dem Anleger einen Anspruch auf 
Zahlung eines Auszahlungsbetrages, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs des dem 
Zertifikat zugrunde liegenden Fonds am Bewertungstag den in den Produktbedingungen 
festgelegten Basiskurs überschreitet (im Fall von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet 
(im Fall von Turbo-Put-Zertifikaten). 
 
[Der durch die Zertifikate verbriefte Anspruch entfällt, falls der Kurs des dem Zertifikat 
zugrunde liegenden Fonds zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des Zeitraumes vom Tag des 
erstmaligen Angebotes bis zum Bewertungstag der in den Produktbedingungen festgelegten 
Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) 
bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“).]  
 
[Sobald der Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Fonds zu irgendeinem Zeitpunkt an 
oder nach dem Tag des erstmaligen Angebotes der Zertifikate der in den 
Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet 
(im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) 
(„Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des Zertifikats-
inhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von der 
Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts des 
Knock-Out-Ereignisses.] 
 
Der Erwerb der [SFD-]Turbo-Zertifikate bezogen auf RohstoffFonds kann zu einem Verlust 
im Hinblick auf das vom Anleger eingesetzte Kapital führen. Im Falle eines Knock-Out-
Ereignisses tritt sogar nahezu ein Totalverlust des vom Anleger eingesetzten Kapitals ein. 
 
[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate auf Fonds 
 
[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Fonds gewähren dem Anleger das 
Recht, von der Emittentin zu bestimmten Einlösungsterminen die Zahlung eines 
Auszahlungsbetrages zu verlangen, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs des dem 
Zertifikat zugrunde liegenden Fonds am entsprechenden Bewertungstag den an diesem 
Bewertungstag gültigen Basiskurs überschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. 
unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten), wobei sich der Basiskurs an jedem 
Kalendertag um einen in den Produktbedingungen definierten Anpassungsbetrag verändert. 
Diese Veränderung wird sich in der Regel in Form einer Erhöhung bei Turbo-Call-Zertifikaten 
bzw. einer Verminderung bei Turbo-Put-Zertifikaten auswirken. 
 
[regular:][Sobald der Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Fonds zu irgendeinem 
Zeitpunkt an oder nach dem Tag des erstmaligen Angebotes der Zertifikate der in den 
Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet 
(im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) 
(„Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des 
Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von 
der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts des 
Knock-Out-Ereignisses.] 
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[Smart:][Sobald der Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Fonds zu irgendeinem 
Zeitpunkt an oder nach dem Tag des erstmaligen Angebotes der Zertifikate dem in den 
Produktbedingungen festgelegten Basiskurs entspricht oder diesen unterschreitet (im Falle 
von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) oder der 
Schlusskurs des Fonds der in den Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere 
entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet 
(im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) (jeweils ein „Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate 
ohne weiteres Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht 
der Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die 
Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-Out-Ereignisses.] 
 
Der Erwerb der [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate bezogen auf RohstoffFonds kann zu 
einem Verlust im Hinblick auf das vom Anleger eingesetzte Kapital führen. Im Falle eines 
Knock-Out-Ereignisses tritt sogar nahezu ein Totalverlust des vom Anleger eingesetzten 
Kapitals ein. 
 
 
Zusammenfassung der Informationen über die Emittentin und das Emittentenrisiko 
 
Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft ist eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts. Sitz 
der Bank ist Düsseldorf, die Postanschrift der Gesellschaft lautet: Lang & Schwarz 
Aktiengesellschaft, Breite Str. 34, 40213 Düsseldorf. (Telefon: +49 (0)211.13840-0). Die 
Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 36259 im Handelsregister des Amtsgerichts 
Düsseldorf eingetragen. 
 
Die Gesellschaft betreibt den erlaubnisfreien Eigenhandel bzw. das Eigengeschäft in 
Finanzinstrumenten und ist an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, Berlin und Stuttgart zur 
Teilnahme am Handel zugelassen. Weiterhin ist die Gesellschaft zum Handel in Xetra und 
zur Teilnahme am EUREX-Handel als Non-Clearing-Member zugelassen und hat Zugang zu 
den wichtigsten internationalen Handelsplätzen. 
  
Im Rahmen dieser Tätigkeit begibt die Gesellschaft Hebel- und Anlageprodukte auf Aktien, 
Indizes, Währungen, Zinsterminkontrakte, Rohstoffe und Fonds (derivative Produkte). 
 
 
Die Geschäftstätigkeit der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft konzentriert sich überwiegend 
auf den deutschen Markt.  
 
Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft verfügt über ein Grundkapital von 9.438.000,00 
Euro. Damit ist die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft deutlich niedriger als die von 
anderen Emittenten. Insofern sind die Zertifikate der Gesellschaft mit einem höheren 
Erfüllungsrisiko behaftet als die Zertifikate anderer Emittenten, die über eine umfangreichere 
Eigenkapitalausstattung verfügen.  
 
Die Emittentin ist darüber hinaus verschiedenen markt- und branchenspezifischen Risiken 
(diese sind das konjunkturelle Umfeld und der intensive Wettbewerb) sowie unternehmens-
spezifischen Risiken (neben der bereits beschriebenen Eigenkapitalausstattung der 
Emittentin sind dies strategische Risiken, die Gefahr des Fehlens der dauerhaften 
Profitabilität, Adressenausfallrisiken, Risiken aus der Beteiligung an anderen Unternehmen 
und Risiken aus potentiellen Interessenkonflikten) ausgesetzt, deren Realisierung – ebenso 
wie Marktrisiken, Operationelle Risiken, Liqiditätsrisiken, das Risiko eines fehlenden oder 
negativen Ratings und Regulatorische Risiken - erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und somit auf die Fähigkeit der Emittentin, ihren 
Verpflichtungen aus den Zertifikaten nachzukommen, haben können.  
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Im Extremfall, d.h. bei einer Insolvenz der Emittentin, kann eine Anlage in Derivate der 
Emittentin einen vollständigen Verlust des Anlagebetrages bedeuten. 
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Risikofaktoren 
 
 
Potentielle Anleger sollten bei der Entscheidung über eine Anlage in die Derivate der 
Emittentin die nachfolgenden Risikofaktoren, verbunden mit den anderen in diesem 
Basisprospekt (einschließlich der Angaben in den Endgültigen Bedingungen) 
enthaltenen Informationen, sorgfältig lesen und berücksichtigen.  
 
Die nachfolgende Reihenfolge der Risikofaktoren enthält keine Aussage über das 
Ausmaß ihrer jeweils möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen im Fall ihrer 
Realisierung und die Realisierungswahrscheinlichkeit der dargestellten Risiken. Die 
genannten Risiken können sich einzeln oder kumulativ verwirklichen.  
 
Potentiellen Anlegern wird geraten, vor einer Anlage in die Derivate den gesamten 
Basisprospekt (einschließlich der Angaben in den Endgültigen Bedingungen) zu lesen 
und sich mit ihrem persönlichen Berater (einschließlich ihrem Steuerberater) in Ver-
bindung zu setzen. Diese Risikofaktoren ersetzen nicht die in einem individuellen Fall 
gegebenenfalls notwendige Beratung durch die Hausbank.  
 
Aus den nachfolgenden Gründen sollten Anleger die Derivate nur kaufen, wenn sie 
das Risiko des Verlustes des eingesetzten Kapitals – bis hin zu einem Totalverlust - 
einschließlich der aufgewendeten Transaktionskosten tragen können.  
 
 

Risikofaktoren bezüglich der Wertpapiere 

 
Derivate im Allgemeinen 
 
Der Begriff Derivate dient als Sammelbegriff für Finanzinstrumente, die von anderen Anlage-
objekten „abgeleitet“ sind und deren Kurs von der Preisentwicklung dieser Objekte (den 
Basiswerten) in hohem Maße abhängig sind. Zu den Derivaten zählen u.a. Zertifikate und 
Optionsscheine.  
 
Wenn ein Anleger derivative Produkte kauft, die ein Recht zum Kauf oder Verkauf von Wert-
papieren, Devisen oder Rohstoffen verbriefen, erwirbt der Anleger, wenn sich seine 
Erwartungen erfüllen, einen Anspruch auf Lieferung oder Abnahme von Wertpapieren, 
Devisen oder Rohstoffen zu einem von vornherein festgelegten Preis.  
 
Beim Kauf von Derivaten, bei denen die Lieferung des Verkaufsgegenstandes aus-
geschlossen ist, wie z.B. bei Zertifikaten auf Indizes, erwirbt der Anleger, wenn sich seine 
Erwartungen erfüllen, einen Anspruch auf Zahlung eines Geldbetrages, der sich aus der 
Differenz zwischen einem bestimmten im Derivat festgelegten Kurs und dem Marktkurs bei 
Ausübung errechnet. 
 
Die Derivate, die Gegenstand dieses Basisprospektes (und der Endgültigen Bedingungen) 
sind, gewähren in der Regel einen Anspruch auf Zahlung eines Geldbetrages, sog. Cash 
Settlement1.  
 

                                                
1 Die Derivate, die Gegenstand dieses Basisprospektes (und der Endgültigen Bedingungen) sind, gewähren in 
der Regel einen Anspruch auf Zahlung eines Geldbetrages, sog. Cash Settlement, lediglich bei Call-Options-
scheinen auf Aktien kann ausnahmsweise in den Produktbedingungen der Emittentin das Recht eingeräumt 
werden, nach ihrem alleinigen Ermessen, Wertpapiere zu liefern; sog. Physische Abwicklung. Potenzielle 
Erwerber sollten die Bedingungen daraufhin überprüfen, ob und in welcher Weise derartige Bestimmungen für die 
Wertpapiere gelten und die entsprechenden Risikohinweise beachten. 
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Bei Cash Settlement ist in den Derivaten das Recht des Inhabers auf Zahlung eines Rück-
zahlungsbetrages bei Fälligkeit der Derivate verbrieft. Im rechtlichen Sinne erwirbt ein 
Anleger bei Kauf von Derivaten einen Miteigentumsanteil an einer bei einem Wertpapier-
sammelverwahrer hinterlegten Inhaber-Sammelurkunde („Globalurkunde“). Die Derivate 
stellen unbesicherte Verpflichtungen der Emittentin dar. Die Ausgabe einzelner effektiver 
Stücke ist gemäß den Produktbedingungen ausgeschlossen.  
 
Die Berechnung des Rückzahlungsbetrages ist bei derivativen Produkten grundsätzlich an 
die Kursentwicklung (Performance) des Basiswertes während der Laufzeit der Derivate 
gebunden.  
 
Die Preisbildung von Derivaten orientiert sich aber im Gegensatz zu den meisten anderen 
Wertpapieren nicht nur an dem Prinzip von Angebot und Nachfrage. Die Preisberechnung 
wird vielmehr auf der Basis von im Markt üblichen Preisberechnungsmodellen vor-
genommen, wobei der Wert von Derivaten grundsätzlich aufgrund des Wertes des Basis-
wertes und des Wertes der weiteren Ausstattungsmerkmale der Derivate, die jeweils 
wirtschaftlich gesehen durch ein weiteres derivatives Finanzinstrument abgebildet werden 
können, ermittelt wird. 
 
Eine Kursänderung oder auch schon das Ausbleiben einer Kursänderung des dem 
derivativen Produktes zugrunde liegenden Basiswertes kann den Wert des Derivates über-
proportional bis hin zur Wertlosigkeit mindern. Der Inhaber eines Derivates kann [angesichts 
der begrenzten Laufzeit] nicht darauf vertrauen, dass sich der Preis des Derivates 
[rechtzeitig] wieder erholen wird. Der Inhaber des Derivates muss bei seinen Gewinn-
erwartungen die mit dem Erwerb sowie der Ausübung und dem Verkauf des Derivates bzw. 
dem Abschluss eines Gegengeschäftes (Glattstellung) verbundenen Kosten berücksichtigen. 
Erfüllen sich die Erwartungen nicht und verzichtet der Inhaber des Derivates deshalb auf die 
Ausübung, so verfällt das Derivat mit Ablauf seiner Laufzeit. Der Verlust liegt sodann in dem 
für das Derivat gezahlten Preis. 
 
Mindestprovisionen oder feste Provisionen pro Transaktion (Kauf und Verkauf) können 
kombiniert mit einem niedrigen Auftragswert (Kurs des derivativen Produktes mal Stückzahl) 
zu Kostenbelastungen führen, die wiederum die Gewinnschwelle erheblich erhöhen. Hierbei 
gilt: Je höher die Kosten sind, desto später wird die Gewinnschwelle beim Eintreffen der 
erwarteten Kursentwicklung erreicht, da diese Kosten erst abgedeckt sein müssen, bevor 
sich ein Gewinn einstellen kann. Tritt die erwartete Kursentwicklung nicht ein, erhöhen die 
Nebenkosten einen möglicherweise entstehenden Verlust. 
 
Zeitliche Verzögerung nach der Ausübung 
 
Wenn die Abwicklung der Wertpapiere durch Barausgleich erfolgt, kann es bei ihrer 
Ausübung insofern zu einer zeitlichen Verzögerung kommen, als der Zeitpunkt der Ausübung 
und der Zeitpunkt der Bestimmung des jeweiligen Barbetrags in Bezug auf eine solche 
Ausübung nicht zusammenfallen. Jede derartige Verzögerung zwischen Ausübung und 
Bestimmung des Barbetrags wird in den Bedingungen angegeben. Eine solche Verzögerung 
könnte sich allerdings deutlich verlängern, insbesondere im Falle einer Verzögerung bei der 
Ausübung solcher Wertpapiere mit Barausgleich, die durch eine Tageshöchstbegrenzung für 
die Ausübung, wie nachstehend beschrieben, oder durch Feststellung einer Marktstörung 
zum jeweiligen Zeitpunkt durch die Emittentin entsteht. Der jeweilige Barausgleichsbetrag 
könnte sich durch diese Verzögerung erhöhen oder verringern. 
 
Potenzielle Erwerber sollten die jeweiligen Endgültigen Bedingungen daraufhin überprüfen, 
ob und in welcher Weise die vorstehend beschriebenen Bestimmungen im Hinblick auf eine 
zeitliche Verzögerung nach der Ausübung für die Wertpapiere gelten. 
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Wechselkursrisiko 
 
Potenzielle Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass mit der Anlage in den 
derivativen Produkten der Emittentin Risiken aufgrund schwankender Wechselkurse 
verbunden sein können. Zum Beispiel kann sich die Abwicklungswährung der Wertpapiere 
von der Heimatwährung des Anlegers oder der Währung, in der ein Anleger Zahlungen zu 
erhalten wünscht, unterscheiden. 
 
Wechselkurse zwischen Währungen werden durch verschiedene Faktoren von Angebot und 
Nachfrage an den internationalen Devisenmärkten bestimmt, die durch volkswirtschaftliche 
Faktoren, Spekulationen und Eingriffe durch Zentralbanken und Regierungsstellen oder 
andere politische Faktoren (einschließlich Devisenkontrollen und -beschränkungen) be-
einflusst werden. Wechselkursschwankungen können Auswirkungen auf den Wert der Wert-
papiere und in Bezug auf diese zu zahlende Beträge haben. 
 
Der Einfluss von Hedge-Geschäften der Emittentin auf die Derivate 
 
Die Emittentin betreibt im Rahmen ihrer normalen Geschäftstätigkeit Handel in den den 
Derivaten zugrunde liegenden Basiswerten beziehungsweise – im Fall eines Index als Basis-
wert – in den diesem zugrunde liegenden Einzelwerten, beziehungsweise in darauf be-
zogenen Options- oder Terminkontrakten. Darüber hinaus sichert sich die Emittentin ganz 
oder teilweise gegen die mit den Derivaten verbundenen finanziellen Risiken durch so 
genannte Hedge-Geschäfte (Deckungsgeschäfte, Absicherungsgeschäfte) in den den 
Derivaten zugrunde liegenden Basiswerten beziehungsweise – im Fall eines Index als 
Basiswert – in den diesem zugrunde liegenden Einzelwerten, beziehungsweise in darauf 
bezogenen Options- oder Terminkontrakten ab. Diese Aktivitäten der Emittentin – ins-
besondere die auf die Derivaten bezogenen Hedge-Geschäfte – können Einfluss auf den 
sich am Markt bildenden Kurs der betreffenden Basiswerte haben. Es kann – insbesondere 
unter ungünstigen Umständen (niedrige Liquidität des Basiswertes) - nicht ausgeschlossen 
werden, dass die Eingehung oder Auflösung dieser Hedge-Geschäfte einen nachteiligen 
Einfluss auf den Wert der Derivate bzw. auf die Höhe des von den Inhabern der Derivate zu 
beanspruchenden Auszahlungsbetrages hat. Dies gilt insbesondere für die Auflösung der 
Hedge-Geschäfte am Ende der Laufzeit [und bei Knock-Out-Barrieren] der Derivate. 
 
Handel in den Derivaten, Preisstellung durch einen Market Maker, Provisionen 
 
Es ist beabsichtigt, dass ein Market Maker unter gewöhnlichen Marktbedingungen 
regelmäßig (außerbörsliche) Ankaufs- und Verkaufskurse für die Derivate einer Emission 
stellen wird. Die Emittentin oder Market Maker übernehmen jedoch keinerlei Rechtspflicht 
hinsichtlich der Höhe oder des Zustandekommens derartiger Kurse. Der Inhaber der 
Derivate kann nicht darauf vertrauen, dass die Derivate während ihrer Laufzeit zu einem 
bestimmten Zeitpunkt oder einem bestimmten Kurs veräußert werden können. 
 
Die von dem Market Maker für die Derivate gestellten Ankaufs- und Verkaufspreise werden 
auf der Grundlage von branchenüblichen Preismodellen, die von der Emittentin und anderen 
Händlern verwendet werden und die den Wert der Derivate unter Berücksichtigung 
verschiedener preisbeeinflussender Faktoren bestimmen, berechnet. Die Ankaufs- und 
Verkaufspreise der Derivate entsprechen aber einem derart berechneten Wert der Derivate 
nicht notwendigerweise, sondern weichen üblicherweise von diesem ab. Eine solche Ab-
weichung der vom Market Maker gestellten Ankaufs- und Verkaufspreise vom theoretischen 
Wert der Derivate wird der Höhe nach während der Laufzeit der Derivate variieren. Darüber 
hinaus kann eine solche Abweichung vom theoretischen Wert der Derivate dazu führen, 
dass die von anderen Wertpapierhändlern für die Derivate gestellten Ankaufs- und Verkaufs-
preise signifikant (sowohl nach unten als auch nach oben) von den von dem Market Maker 
gestellten Ankaufs- und Verkaufspreisen abweichen. 
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Der Emissionspreis der Derivate kann Provisionen und sonstige Entgelte enthalten, die die 
Emittentin z.B. für die Emission erhebt bzw. die von der Emittentin ganz oder teilweise an 
Berater und/oder Vertriebspartner als Entgelt für Vertriebstätigkeiten weitergegeben werden 
können. Hierdurch kann eine zusätzliche Abweichung zwischen dem theoretischen Wert des 
Derivates und den von dem Market Maker gestellten Ankaufs- und Verkaufspreisen 
entstehen. Solche Provisionen und Entgelte beeinträchtigen ebenfalls die Gewinnchance des 
Anlegers.  
 
Im Falle eines sogenannten „Mistrades“ beim Kauf oder Verkauf der Derivate kann eine 
Aufhebung des betreffenden Geschäfts in Betracht kommen. Ein Mistrade kann 
insbesondere in Betracht kommen bei einem Fehler im technischen System der jeweiligen 
Börse, des Market-Makers bzw. Onlinebrokers, bei einem objektiv erkennbaren groben 
Irrtum bei der Eingabe eines Limits eines Auftrags oder eines Preises oder bei einem 
offensichtlich nicht zu einem marktgerechten Preis gestellten An- und Verkaufskurses 
(„Quote“) eines Quoteverpflichteten, der dem Geschäft zugrunde lag. 
 
Potentielle Anleger sollten sich folglich vor Abschluss der Geschäfte über den Inhalt der 
Mistradebestimmungen der jeweiligen Börse, des Market-Makers bzw. Onlinebrokers 
ausführlich informieren. Die jeweiligen Mistradebestimmungen können auch erheblich 
voneinander abweichen. 
 
Angebotsgröße 
 
Die in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegebene Angebotsgröße entspricht dem 
Maximalbetrag der zum Zeitpunkt der Emission angebotenen Wertpapiere, lässt aber keinen 
Rückschluss auf das Volumen der jeweilig effektiv emittierten und bei einem Zentral-
verwahrer hinterlegten Wertpapiere zu. Dieses richtet sich nach den Marktverhältnissen und 
kann sich während der Laufzeit der Wertpapiere verändern. Auf Grundlage der angegebenen 
Angebotsgröße sind somit keine Rückschlüsse auf die Liquidität der Wertpapiere im 
Sekundärmarkt und damit keine Rückschlüsse auf die Möglichkeit, die Derivate zu erwerben 
bzw. wieder zu veräußern, möglich. 
 
Darüber hinaus behält sich die Emittentin das Recht vor, von Zeit zu Zeit ohne Zustimmung 
der Inhaber der Derivate weitere Derivate mit gleicher Ausstattung in der Weise zu begeben, 
welche mit den Derivaten zusammengefasst werden, eine einheitliche Emission mit ihnen 
bilden und ihre Gesamtstückzahl erhöhen. 
 
Physische Abwicklung 
 
Falls in den Bedingungen angegeben, hat die Emittentin bei Call-Optionsscheinen auf Aktien 
die Wahl zwischen Barausgleich und physischer Abwicklung. Potenzielle Erwerber sollten 
die Bedingungen daraufhin überprüfen, ob und in welcher Weise derartige Bestimmungen für 
die Wertpapiere gelten. 
 
Der Anleger erhält bei einer Tilgung der Optionsscheine durch die physische Lieferung von 
Wertpapieren keinen Geldbetrag bei Fälligkeit, sondern einen jeweils nach den Bedingungen 
des jeweiligen Wertpapierverwahrsystems übertragbaren Miteigentumsanteil an dem 
betreffenden Wertpapier. Hierbei bestimmt sich die Menge der zu liefernden Einheiten des 
Basiswerts nach dem Bezugsverhältnis der Optionsscheine. 
 
Da der Anleger in einem solchen Fall den spezifischen Emittenten- und Wertpapierrisiken 
des zu liefernden Wertpapiers ausgesetzt ist, sollte er sich bereits bei Erwerb der Options-
scheine über die eventuell zu liefernden Wertpapiere informieren. Kein Anleger sollte darauf 
vertrauen, dass er die zu liefernden Wertpapiere nach Tilgung der Optionsscheine zu einem 
bestimmten Preis veräußern kann, insbesondere auch nicht zu einem Preis, der dem für den 
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Erwerb der Optionsscheine aufgewendeten Kapital entspricht. Unter Umständen können die 
gelieferten Wertpapiere einen sehr niedrigen oder auch gar keinen Wert mehr aufweisen. In 
diesem Falle unterliegt der Anleger dem Risiko des Totalverlusts des für den Erwerb der 
Optionsscheine aufgewendeten Kapitals (einschließlich der aufgewendeten Transaktions-
kosten). 
 
Einlösungshöchstbetrag  
 
Falls in den Bedingungen angegeben, kann der Auszahlungsbetrag den in den Produkt-
bedingungen angegebenen Einlösungshöchstbetrag nicht übersteigen, so dass man nicht 
mit einer Wertsteigerung des derivativen Produktes über den Maximalbetrag hinaus rechnen 
kann. 
 
Potenzielle Erwerber sollten die jeweiligen Endgültigen Bedingungen daraufhin überprüfen, 
ob und in welcher Weise die vorstehend beschriebenen Bestimmungen im Hinblick auf einen 
Einlösungshöchstbetrag für die Wertpapiere gelten. 
 
Mindestausübungsbetrag 
 
Falls in den Bedingungen für die Wertpapiere, die von den Gläubigern ausgeübt werden 
können, angegeben, muss ein Gläubiger jederzeit eine bestimmte Mindestanzahl von Wert-
papieren einreichen oder halten, damit die Wertpapiere ausgeübt werden können. So 
müssen Gläubiger, deren Wertpapieranzahl die angegebene Mindestanzahl unterschreitet, 
entweder ihre Wertpapiere verkaufen oder zusätzliche Wertpapiere kaufen, was in beiden 
Fällen zu Transaktionskosten führt, um eine Rendite für ihre Anlage zu erzielen und sind 
möglicherweise dem Risiko ausgesetzt, dass der Handelspreis der Wertpapiere zu diesem 
Zeitpunkt vom Wert des jeweiligen Bezugsobjekts, jeweils bei Ausübung, abweicht. 
 
Potenzielle Erwerber sollten die jeweiligen Endgültigen Bedingungen daraufhin überprüfen, 
ob und in welcher Weise die vorstehend beschriebenen Bestimmungen im Hinblick auf einen 
Mindestausübungsbetrag für die Wertpapiere gelten. 
 
Höchstausübungsbetrag 
 
Falls in den Bedingungen für die Wertpapiere angegeben, kann die Emittentin nach ihrer 
Wahl die Anzahl der an einem beliebigen Tag (mit Ausnahme des letzten Tages der 
Ausübungsfrist) ausübbaren Wertpapiere auf eine festgelegte Höchstzahl begrenzen und in 
Verbindung mit dieser Einschränkung die Anzahl der ausübbaren Wertpapiere pro Person 
oder Personengruppe (unabhängig davon, ob die Gruppe gemeinsam handelt) an diesem 
Tag limitieren. Falls die Gesamtanzahl der an einem Tag (mit Ausnahme des letzten Tages 
der Ausübungsfrist) ausgeübten Wertpapiere diese Höchstzahl überschreitet und die 
Emittentin beschlossen hat, die Anzahl der an diesem Tag ausübbaren Wertpapiere zu 
limitieren, kann der Gläubiger möglicherweise an diesem Tag nicht alle beabsichtigten Wert-
papiere ausüben. In solchen Fällen wird die Anzahl der an diesem Tag auszuübenden Wert-
papiere reduziert, bis die Gesamtanzahl der an diesem Tag ausgeübten Wertpapiere der 
Höchstzahl entspricht (soweit die Emittentin keinen abweichenden Beschluss fasst); diese 
Wertpapiere werden nach Maßgabe der Bedingungen ausgewählt. Wertpapiere, die zur Aus-
übung bereitgehalten, aber an diesem Tag nicht ausgeübt werden, werden automatisch am 
nächstfolgenden Tag ausgeübt, an dem Wertpapiere ausgeübt werden können, unter 
Berücksichtigung der an diesem Tag geltenden Begrenzung von ausübbaren Wertpapieren 
und den Bestimmungen für die aufgeschobene Ausübung.  
 
Eine hieraus resultierende Verschiebung des Ausübungstages kann den Wert der Derivate 
beeinflussen und/oder deren Abwicklung verzögern und gegebenenfalls zu höheren Trans-
aktionskosten führen.  
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Potenzielle Erwerber sollten die jeweiligen Endgültigen Bedingungen daraufhin überprüfen, 
ob und in welcher Weise die vorstehend beschriebenen Bestimmungen im Hinblick auf einen 
Höchstausübungsbetrag für die Wertpapiere gelten. 
 
Risikoausschließende oder -einschränkende Geschäfte 
 
Anleger sollten nicht darauf Vertrauen, dass sie während der Laufzeit jederzeit Geschäfte 
abschließen können, durch die sie ihre Risiken ausschließen oder einschränken können; 
dies hängt von den Marktverhältnissen und den jeweils zugrunde liegenden Bedingungen ab. 
Unter Umständen können solche Geschäfte nur zu einem ungünstigen Marktpreis getätigt 
werden, so dass ein entsprechender Verlust entsteht. 
 
Inanspruchnahme von Kredit 
 
Wenn der Erwerb der Wertpapiere mit Kredit finanziert wird, muss der Anleger beim 
Nichteintritt seiner Erwartungen nicht nur den eingetretenen Verlust hinnehmen, sondern 
auch den Kredit verzinsen und zurückzahlen. Dadurch erhöht sich das Verlustrisiko des 
Anlegers erheblich. Anleger sollten nicht darauf setzen, den Kredit aus den Gewinnen eines 
Geschäftes verzinsen oder zurückzahlen zu können. Vielmehr muss der Anleger vorher 
seine wirtschaftlichen Verhältnisse darauf prüfen, ob er zur Verzinsung und gegebenenfalls 
kurzfristigen Tilgung des Kredits auch dann in der Lage ist, wenn statt der erwarteten 
Gewinne Verluste eintreten. 
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Optionsscheine auf Aktien 
[ 
1. Allgemeines] 
 
Optionsscheine bezogen auf Aktien gewähren dem Anleger einen Anspruch auf Zahlung 
eines Auszahlungsbetrages, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs der dem 
Optionsschein zugrunde liegenden Aktie am Bewertungstag den in den Produktbedingungen 
festgelegten Basiskurs überschreitet (im Fall von Call-Optionsscheinen) bzw. unterschreitet 
(im Fall von Put-Optionsscheinen). 
 
Die Optionsscheine sind risikoreiche Instrumente der Vermögensanlage. Es kann nicht 
sichergestellt werden, dass sich der Kurs der Aktie in die erwartete Richtung entwickelt und 
sich durch die Anlage in die Optionsscheine eine positive Rendite erzielen lassen wird. 
Vielmehr kann der Wert der Optionsscheine unter den Wert fallen, den die Optionsscheine 
zum Zeitpunkt des Erwerbs durch den Optionsscheininhaber hatten. 
 
Die Optionsscheine verbriefen weder einen Anspruch auf Zinszahlung noch auf Dividenden-
zahlung und werfen daher keine laufenden Erträge ab. Mögliche Wertverluste bei der Anlage 
in den Optionsscheinen können daher nicht durch andere Erträge aus den Optionsscheinen 
kompensiert werden. 
 
Handelt es sich bei dem Basiswert um aktienvertretende Wertpapiere (z.B. um American 
Depositary Receipts ("ADRs") oder Global Depositary Receipts ("GDRs"), zusammen 
"Depositary Receipts"), können zusätzliche Risiken auftreten. ADRs sind in den Vereinigten 
Staaten von Amerika ausgegebene Wertpapiere in Form von Anteilsscheinen an einem 
Bestand von Aktien, der in dem Sitzland des Emittenten der zugrunde liegenden Aktien 
außerhalb der USA gehalten wird. GDRs sind ebenfalls Wertpapiere in Form von 
Anteilsscheinen an einem Bestand von Aktien, der in dem Sitzland des Emittenten der 
zugrunde liegenden Aktien gehalten wird. Sie unterscheiden sich von dem als ADR 
bezeichneten Anteilsschein i.d.R. dadurch, dass sie regelmäßig außerhalb der Vereinigten 
Staaten von Amerika öffentlich angeboten bzw. ausgegeben werden. Jedes Depositary 
Receipt verkörpert eine oder mehrere Aktien oder einen Bruchteil des Wertpapiers einer 
ausländischen Aktiengesellschaft. Rechtlicher Eigentümer der zugrunde liegenden Aktien ist 
bei beiden Typen von Depositary Receipts die Depotbank, die zugleich Ausgabestelle der 
Depositary Receipts ist.  
 
Je nachdem, unter welcher Rechtsordnung die Depositary Receipts emittiert worden sind 
und welcher Rechtsordnung der Depotvertrag unterliegt, kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass die entsprechende Rechtsordnung den Inhaber des Depositary Receipts nicht als den 
eigentlich wirtschaftlich Berechtigten an den zugrunde liegenden Aktien anerkennt. 
Insbesondere im Falle einer Insolvenz der Depotbank beziehungsweise im Falle von 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen diese ist es möglich, dass die den Depositary 
Receipts zugrunde liegenden Aktien mit einer Verfügungsbeschränkung belegt werden bzw. 
dass diese Aktien im Rahmen einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme gegen die Depotbank 
wirtschaftlich verwertet werden. Ist dies der Fall, verliert der Inhaber des Depositary Receipts 
die durch den Anteilsschein (Depositary Receipt) verbrieften Rechte an den zugrunde 
liegenden Aktien. Das Depositary Receipt als Basiswert wird dadurch wertlos, was dazu 
führt, dass auch die auf dieses Depositary Receipt bezogenen Wertpapiere wertlos werden. 
In einer solchen Konstellation besteht für den Anleger - vorbehaltlich eines ggf. 
vorgesehenen unbedingten Mindesttilgungsbetrags oder sonstigen (teilweisen) 
Kapitalschutzes - das Risiko eines Totalverlusts.  
  
Zu beachten ist ferner, dass die Depotbank das Angebot der Depositary Receipts jederzeit 
einstellen kann und die Emittentin dieser Optionsscheine in diesem Fall beziehungsweise im 
Fall der Insolvenz der Depotbank - nach genauer Maßgabe der Optionsscheine zur 
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Anpassung der Emissionsbedingungen bzw. zur Kündigung der Optionsscheine berechtigt 
ist.  
 
Darüber hinaus trägt der Anleger das Risiko, dass sich die finanzielle Situation der Emittentin 
verschlechtern könnte – oder über ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird – und 
die Emittentin deshalb unter den Optionsscheinen fällige Zahlungen nicht leisten kann. 
[ 
2. Zusätzliche produktspezifische Risikofaktoren 
 
EVTL: AUFNAHME ZUSÄTZLICHER RISIKOFAKTOREN AUFGRUND DER BESONDEREN 
ART DES BASISWERTES UND/ODER DER PRODUKTBEDINGUNGEN DER DERIVATE] 
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[Capped-]Bonus-Zertifikate bezogen auf Aktien 
 
1. Allgemeines 
 
[normierter Ausgabepreis:][Bonus-Zertifikate bezogen auf Aktien (in diesem Unterabschnitt 
auch die „Zertifikate“) gewähren dem Anleger einen Anspruch auf Zahlung eines 
Auszahlungsbetrages oder auf Zahlung eines in den Produktbedingungen festgelegten 
Barbetrages. Der Auszahlungsbetrag wird nach einer in den Produktbedingungen 
festgelegten Formel berechnet und hängt vom Kurs der dem Zertifikat zugrunde liegenden 
Aktie am Bewertungstag ab. [Capped:][Der Auszahlungsbetrag kann jedoch einen in den 
Produktbedingungen festgelegten Höchstbetrag nicht übersteigen.] Die Zahlung des 
Barbetrages erfolgt, wenn (i) der Kurs der betreffenden Aktie zu keinem Zeitpunkt [innerhalb 
des Bewertungszeitraumes] [am Bewertungstag] der in den Produktbedingungen 
festgelegten Kursschwelle entspricht oder diese unterschreitet und wenn (ii) der Kurs der 
Aktie am Bewertungstag unterhalb der in den Produktbedingungen definierten 
Bonusschwelle liegt.] 
 
[Ausgabepreis=Aktienkurs:][Bonus-Zertifikate bezogen auf Aktien gewähren dem Anleger 
[nach alleinigem Ermessen der Emittentin] einen Anspruch auf [Lieferung der dem Zertifikat 
zugrunde liegenden Aktie oder auf] Zahlung eines (gegebenenfalls in EUR umgerechneten) 
Auszahlungsbetrages, der dem Kurs der dem Zertifikat zugrunde liegenden Aktie (bzw. 
einem Bruchteil des Kurses) am Bewertungstag entspricht, oder auf Zahlung eines in den 
Produktbedingungen festgelegten Barbetrages. [Capped:][Der Auszahlungsbetrag kann 
jedoch einen in den Produktbedingungen festgelegten Höchstbetrag nicht übersteigen.] Die 
Zahlung des Barbetrages erfolgt, wenn (i) der Kurs der betreffenden Aktie zu keinem 
Zeitpunkt [innerhalb des Bewertungszeitraumes] [am Bewertungstag] der in den 
Produktbedingungen festgelegten Kursschwelle entspricht oder diese unterschreitet und 
wenn (ii) der Kurs der Aktie am Bewertungstag unterhalb der in den Produktbedingungen 
definierten Bonusschwelle liegt.] 
 
Zu beachten ist, dass [Capped:][der Anleger zum einen nicht mit einer Wertsteigerung des 
Zertifikats über den Höchstbetrag hinaus rechnen kann und dass zum anderen] eine 
Veränderung des Kurses der dem Zertifikat zugrunde liegenden Aktie dazu führen kann, 
dass der Wert des Zertifikats entsprechend der Entwicklung des Aktienkurses erheblich unter 
den für das Zertifikat gezahlten Einstandspreis sinkt und dadurch für den Inhaber des 
Zertifikats ein erheblicher Verlust in Bezug auf den für das Zertifikat gezahlten Kaufpreis 
entstehen kann. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Kurs der Aktie während der Laufzeit 
der Zertifikate einmal der Kursschwelle entspricht oder diese unterschreitet. Angesichts der 
begrenzten Laufzeit der Zertifikate kann dabei nicht darauf vertraut werden, dass sich der 
Preis der Zertifikate rechtzeitig vor dem Bewertungstag wieder erholen wird. Unter 
außergewöhnlich ungünstigen Umständen ist sogar ein Totalverlust des vom Anleger 
eingesetzten Kapitals denkbar. Im Übrigen müssen bei den Gewinnerwartungen die mit dem 
Erwerb oder dem Verkauf der Zertifikate zusätzlich anfallenden Kosten berücksichtigt 
werden. 
 
Die Zertifikate verbriefen weder einen Anspruch auf Zinszahlung noch auf Dividenden-
zahlung und werfen daher keine laufenden Erträge ab. Mögliche Wertverluste bei der Anlage 
in den Zertifikaten können daher nicht durch andere Erträge aus den Zertifikaten 
kompensiert werden. 
 
Handelt es sich bei dem Basiswert um aktienvertretende Wertpapiere (z.B. um American 
Depositary Receipts ("ADRs") oder Global Depositary Receipts ("GDRs"), zusammen 
"Depositary Receipts"), können zusätzliche Risiken auftreten. ADRs sind in den Vereinigten 
Staaten von Amerika ausgegebene Wertpapiere in Form von Anteilsscheinen an einem 
Bestand von Aktien, der in dem Sitzland des Emittenten der zugrunde liegenden Aktien 
außerhalb der USA gehalten wird. GDRs sind ebenfalls Wertpapiere in Form von 
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Anteilsscheinen an einem Bestand von Aktien, der in dem Sitzland des Emittenten der 
zugrunde liegenden Aktien gehalten wird. Sie unterscheiden sich von dem als ADR 
bezeichneten Anteilsschein i.d.R. dadurch, dass sie regelmäßig außerhalb der Vereinigten 
Staaten von Amerika öffentlich angeboten bzw. ausgegeben werden. Jedes Depositary 
Receipt verkörpert eine oder mehrere Aktien oder einen Bruchteil des Wertpapiers einer 
ausländischen Aktiengesellschaft. Rechtlicher Eigentümer der zugrunde liegenden Aktien ist 
bei beiden Typen von Depositary Receipts die Depotbank, die zugleich Ausgabestelle der 
Depositary Receipts ist.  
 
Je nachdem, unter welcher Rechtsordnung die Depositary Receipts emittiert worden sind 
und welcher Rechtsordnung der Depotvertrag unterliegt, kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass die entsprechende Rechtsordnung den Inhaber des Depositary Receipts nicht als den 
eigentlich wirtschaftlich Berechtigten an den zugrunde liegenden Aktien anerkennt. 
Insbesondere im Falle einer Insolvenz der Depotbank beziehungsweise im Falle von 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen diese ist es möglich, dass die den Depositary 
Receipts zugrunde liegenden Aktien mit einer Verfügungsbeschränkung belegt werden bzw. 
dass diese Aktien im Rahmen einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme gegen die Depotbank 
wirtschaftlich verwertet werden. Ist dies der Fall, verliert der Inhaber des Depositary Receipts 
die durch den Anteilsschein (Depositary Receipt) verbrieften Rechte an den zugrunde 
liegenden Aktien. Das Depositary Receipt als Basiswert wird dadurch wertlos, was dazu 
führt, dass auch die auf dieses Depositary Receipt bezogenen Wertpapiere wertlos werden. 
In einer solchen Konstellation besteht für den Anleger - vorbehaltlich eines ggf. 
vorgesehenen unbedingten Mindesttilgungsbetrags oder sonstigen (teilweisen) 
Kapitalschutzes - das Risiko eines Totalverlusts.  
  
Zu beachten ist ferner, dass die Depotbank das Angebot der Depositary Receipts jederzeit 
einstellen kann und die Emittentin dieser Zertifikate in diesem Fall beziehungsweise im Fall 
der Insolvenz der Depotbank - nach genauer Maßgabe der Zertifikate zur Anpassung der 
Produktbedingungen bzw. zur Kündigung der Zertifikate berechtigt ist.  
 
Darüber hinaus trägt der Anleger das Risiko, dass sich die finanzielle Situation der Emittentin 
verschlechtern könnte – oder über ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird – und 
die Emittentin deshalb unter den Zertifikaten fällige Zahlungen nicht leisten kann. 
 
2. Einlösung nur bei Fälligkeit; Verkauf der Zertifikate 
 
Die vorliegenden Zertifikate sind dadurch gekennzeichnet, dass nur an dem in den 
Produktbedingungen definierten Fälligkeitstag eine automatische Zahlung des durch die 
Zertifikate verbrieften Auszahlungsbetrages an die Zertifikatsinhaber vorgesehen ist. Etwas 
anderes gilt lediglich bei der Kündigung der Zertifikate durch die Emittentin im Falle der 
Einstellung der Notierung der dem Zertifikat zugrunde liegenden Aktie oder im Falle des 
Eintritts ähnlicher in den Produktbedingungen beschriebener Ereignisse. 
 
Vor dem Fälligkeitstag ist die Realisierung des durch die Zertifikate verbrieften 
wirtschaftlichen Wertes nur durch Veräußerung der Zertifikate möglich. Eine Veräußerung 
der Zertifikate setzt jedoch voraus, dass sich Marktteilnehmer finden, die zum Ankauf der 
Zertifikate zu einem entsprechenden Preis bereit sind. Finden sich keine solchen 
kaufbereiten Marktteilnehmer, kann der Wert der Zertifikate möglicherweise nicht realisiert 
werden. Insbesondere können die Anleger nicht davon ausgehen, dass es für die Zertifikate 
unter allen Umständen einen liquiden Markt geben wird und die in den Zertifikaten 
angelegten Vermögenswerte deshalb zu jedem Zeitpunkt durch den Verkauf der Zertifikate 
realisiert werden können. Die Anleger sollten deshalb darauf eingerichtet sein, die Zertifikate 
u.U. bis zum Fälligkeitstag zu halten. 
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[ 
3. Zusätzliche produktspezifische Risikofaktoren 
 
EVTL: AUFNAHME ZUSÄTZLICHER RISIKOFAKTOREN AUFGRUND DER BESONDEREN 
ART DES BASISWERTES UND/ODER DER PRODUKTBEDINGUNGEN DER DERIVATE] 
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Discount-Zertifikate auf Aktien 
 
1. Allgemeines 
 
Discount-Zertifikate bezogen auf Aktien gewähren dem Anleger einen Anspruch auf Zahlung 
eines (gegebenenfalls in EUR umgerechneten) Auszahlungsbetrages, der dem Kurs der dem 
Zertifikat zugrunde liegenden Aktie am Bewertungstag entspricht, wobei der Auszahlungs-
betrag einen festgelegten Höchstbetrag nicht übersteigen kann. 
 
Der Anleger kann unter keinen Umständen mit einer Wertsteigerung der Discount-
Zertifikate über den in den Produktbedingungen festgelegten Höchstbetrag hinaus 
rechnen.  
  
Eine Veränderung des Kurses der dem Zertifikat zugrunde liegenden Aktie kann dazu 
führen, dass der Wert des Zertifikats entsprechend der Entwicklung des Aktienkurses 
erheblich unter den für das Zertifikat gezahlten Einstandspreis sinkt und dadurch für den 
Inhaber des Zertifikats ein erheblicher Verlust in Bezug auf den für das Zertifikat gezahlten 
Kaufpreis entstehen kann.  
 
Angesichts der begrenzten Laufzeit der Zertifikate kann dabei nicht darauf vertraut werden, 
dass sich der Preis der Zertifikate rechtzeitig vor dem Bewertungstag wieder erholen wird. 
Unter außergewöhnlich ungünstigen Umständen ist sogar ein Totalverlust des vom Anleger 
eingesetzten Kapitals denkbar.  
 
Im Übrigen müssen bei der wirtschaftlichen Betrachtung einer Anlage in den Zertifikaten die 
mit dem Erwerb oder dem Verkauf der Zertifikate anfallenden Kosten berücksichtigt werden.  
 
Darüber hinaus trägt der Anleger das Risiko, dass sich die finanzielle Situation der Emittentin 
verschlechtern könnte - oder über ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird - und 
die Emittentin deshalb unter den Zertifikaten fällige Zahlungen nicht leisten kann.  
 
Die Zertifikate verbriefen weder einen Anspruch auf Zinszahlung noch auf Dividenden-
zahlung und werfen daher keine laufenden Erträge ab. Mögliche Wertverluste bei der Anlage 
in den Discount-Zertifikaten können daher nicht durch andere Erträge aus den Zertifikaten 
kompensiert werden.  
 
Handelt es sich bei dem Basiswert um aktienvertretende Wertpapiere (z.B. um American 
Depositary Receipts ("ADRs") oder Global Depositary Receipts ("GDRs"), zusammen 
"Depositary Receipts"), können zusätzliche Risiken auftreten. ADRs sind in den Vereinigten 
Staaten von Amerika ausgegebene Wertpapiere in Form von Anteilsscheinen an einem 
Bestand von Aktien, der in dem Sitzland des Emittenten der zugrunde liegenden Aktien 
außerhalb der USA gehalten wird. GDRs sind ebenfalls Wertpapiere in Form von 
Anteilsscheinen an einem Bestand von Aktien, der in dem Sitzland des Emittenten der 
zugrunde liegenden Aktien gehalten wird. Sie unterscheiden sich von dem als ADR 
bezeichneten Anteilsschein i.d.R. dadurch, dass sie regelmäßig außerhalb der Vereinigten 
Staaten von Amerika öffentlich angeboten bzw. ausgegeben werden. Jedes Depositary 
Receipt verkörpert eine oder mehrere Aktien oder einen Bruchteil des Wertpapiers einer 
ausländischen Aktiengesellschaft. Rechtlicher Eigentümer der zugrunde liegenden Aktien ist 
bei beiden Typen von Depositary Receipts die Depotbank, die zugleich Ausgabestelle der 
Depositary Receipts ist.  
 
Je nachdem, unter welcher Rechtsordnung die Depositary Receipts emittiert worden sind 
und welcher Rechtsordnung der Depotvertrag unterliegt, kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass die entsprechende Rechtsordnung den Inhaber des Depositary Receipts nicht als den 
eigentlich wirtschaftlich Berechtigten an den zugrunde liegenden Aktien anerkennt. 
Insbesondere im Falle einer Insolvenz der Depotbank beziehungsweise im Falle von 
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Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen diese ist es möglich, dass die den Depositary 
Receipts zugrunde liegenden Aktien mit einer Verfügungsbeschränkung belegt werden bzw. 
dass diese Aktien im Rahmen einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme gegen die Depotbank 
wirtschaftlich verwertet werden. Ist dies der Fall, verliert der Inhaber des Depositary Receipts 
die durch den Anteilsschein (Depositary Receipt) verbrieften Rechte an den zugrunde 
liegenden Aktien. Das Depositary Receipt als Basiswert wird dadurch wertlos, was dazu 
führt, dass auch die auf dieses Depositary Receipt bezogenen Wertpapiere wertlos werden. 
In einer solchen Konstellation besteht für den Anleger - vorbehaltlich eines ggf. 
vorgesehenen unbedingten Mindesttilgungsbetrags oder sonstigen (teilweisen) 
Kapitalschutzes - das Risiko eines Totalverlusts.  
  
Zu beachten ist ferner, dass die Depotbank das Angebot der Depositary Receipts jederzeit 
einstellen kann und die Emittentin dieser Zertifikate in diesem Fall beziehungsweise im Fall 
der Insolvenz der Depotbank - nach genauer Maßgabe der Zertifikate zur Anpassung der 
Produktbedingungen bzw. zur Kündigung der Zertifikate berechtigt ist.  
  
2. Einlösung nur bei Fälligkeit; Verkauf der Zertifikate  
  
Die vorliegenden Zertifikate sind dadurch gekennzeichnet, dass nur an dem in den Produkt-
bedingungen definierten Fälligkeitstag eine automatische Zahlung des durch die Zertifikate 
verbrieften Auszahlungsbetrages an die Zertifikatsinhaber vorgesehen ist. Etwas anderes gilt 
lediglich bei der Kündigung der Zertifikate durch die Emittentin im Falle der Einstellung der 
Notierung der dem Zertifikat zugrunde liegenden Aktie oder im Falle des Eintritts ähnlicher in 
den Produktbedingungen beschriebener Ereignisse. 
 
Vor dem Fälligkeitstag ist die Realisierung des durch die Zertifikate verbrieften 
wirtschaftlichen Wertes nur durch Veräußerung der Zertifikate möglich. Eine Veräußerung 
der Zertifikate setzt jedoch voraus, dass sich Marktteilnehmer finden, die zum Ankauf der 
Zertifikate zu einem entsprechenden Preis bereit sind. Finden sich keine solchen 
kaufbereiten Marktteilnehmer, kann der Wert der Zertifikate möglicherweise nicht realisiert 
werden. Insbesondere können die Anleger nicht davon ausgehen, dass es für die Zertifikate 
unter allen Umständen einen liquiden Markt geben wird und die in den Zertifikaten 
angelegten Vermögenswerte deshalb zu jedem Zeitpunkt durch den Verkauf der Zertifikate 
realisiert werden können. Die Anleger sollten deshalb darauf eingerichtet sein, die Discount-
Zertifikate unter Umständen bis zum Fälligkeitstag zu halten.  
 
Für den Fall, dass sich der Auszahlungsbetrag auf der Grundlage von Aktienkursen 
bestimmt, die in einer anderen Währung als Euro festgestellt werden bzw. für den Fall, dass 
der Höchstbetrag in einer anderen Währung als EUR ausgedrückt ist, hängt das mit dem 
Erwerb der Zertifikate verbundene Verlustrisiko unter Umständen nicht nur von der 
Entwicklung des Kurses der dem Zertifikat zugrunde liegenden Aktie, sondern auch von der 
Entwicklung der betreffenden Währungsmärkte ab. Ungünstige Entwicklungen in diesen 
Währungsmärkten können das Verlustrisiko dadurch erhöhen, dass sich der Wert der 
Zertifikate oder die Höhe des zu beanspruchenden Auszahlungsbetrages bzw. 
Höchstbetrages entsprechend vermindert. 
[ 
3. Zusätzliche produktspezifische Risikofaktoren 
 
EVTL: AUFNAHME ZUSÄTZLICHER RISIKOFAKTOREN AUFGRUND DER BESONDEREN 
ART DES BASISWERTES UND/ODER DER PRODUKTBEDINGUNGEN DER DERIVATE] 
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[SFD-]Turbo-Zertifikate auf Aktien 
 
1. Allgemeines 
 
[SFD-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Aktien gewähren dem Anleger einen Anspruch auf 
Zahlung eines Auszahlungsbetrages, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs der dem 
Zertifikat zugrunde liegenden Aktie am Bewertungstag den in den Produktbedingungen 
festgelegten Basiskurs überschreitet (im Fall von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet 
(im Fall von Turbo-Put-Zertifikaten). 
 
Der durch die Zertifikate verbriefte Anspruch entfällt, falls der Kurs der Aktie zu 
irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des Zeitraumes vom Tag des erstmaligen Angebotes 
bis zum Bewertungstag der in den Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-
Barriere entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) 
bzw. überschreitet (im Falle von Turbo Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“). 
 
[In diesem Falle wird die Verpflichtung der Emittentin zur Zahlung des Auszahlungs-
betrages durch die Verpflichtung ersetzt, die Zertifikate von dem jeweiligen Zertifikats-
inhaber anzukaufen, wenn dieser seine Zertifikate innerhalb einer Frist von fünf (5) 
Bankarbeitstagen nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses, aber nicht später als bis 
zum fünften (5.) Bankarbeitstag vor dem in den Produktbedingungen bestimmten 
Fälligkeitstag der Emittentin zum Ankauf anbietet. Die Höhe des Kaufpreises für die 
zum Ankauf angebotenen Zertifikate wird von der Emittentin nach billigem Ermessen 
bestimmt und wird in der Regel 1/10 Eurocent pro Zertifikat nicht übersteigen. Der 
Zertifikatsinhaber erleidet in diesem Fall einen Verlust, der nahezu dem gesamten für 
das Zertifikat gezahlten Kaufpreis entspricht.] 
 
[In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin 
festgelegten marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-
Out-Ereignisses[, mindestens aber dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag, um den der tiefste (im Falle von 
Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. höchste (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) Kurs der 
Aktie innerhalb eines Zeitraumes von drei Stunden nach Eintritt des Knock-Out-
Ereignisses den jeweils geltenden Basiskurs überschreitet (im Falle von Turbo-Call-
Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten). Sollte dieser 
tiefste bzw. höchste Kurs der Aktie allerdings den geltenden Basiskurs an diesem Tag 
unterschreiten (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreiten (im Falle von 
Turbo-Put-Zertifikaten), kann im ungünstigsten Fall der Auszahlungsbetrag][und wird 
in der Regel] 1/10 Eurocent pro Zertifikat nicht überschreiten, und es kann damit 
nahezu ein Totalverlust des vom Inhaber der Zertifikate eingesetzten Kapitals 
eintreten.] 
 
Die Zertifikate sind risikoreiche Instrumente der Vermögensanlage. Es kann nicht sicher-
gestellt werden, dass sich der Kurs der Aktie in die erwartete Richtung entwickelt und sich 
durch die Anlage in die Zertifikate eine positive Rendite erzielen lassen wird. Vielmehr kann 
der Wert der Zertifikate unter den Wert fallen, den die Zertifikate zum Zeitpunkt des Erwerbs 
durch den Zertifikatsinhaber hatten. 
 
Die Zertifikate verbriefen weder einen Anspruch auf Zinszahlung noch auf Dividenden-
zahlung und werfen daher keine laufenden Erträge ab. Mögliche Wertverluste bei der Anlage 
in den Zertifikaten können daher nicht durch andere Erträge aus den Zertifikaten 
kompensiert werden. 
 
Handelt es sich bei dem Basiswert um aktienvertretende Wertpapiere (z.B. um American 
Depositary Receipts ("ADRs") oder Global Depositary Receipts ("GDRs"), zusammen 
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"Depositary Receipts"), können zusätzliche Risiken auftreten. ADRs sind in den Vereinigten 
Staaten von Amerika ausgegebene Wertpapiere in Form von Anteilsscheinen an einem 
Bestand von Aktien, der in dem Sitzland des Emittenten der zugrunde liegenden Aktien 
außerhalb der USA gehalten wird. GDRs sind ebenfalls Wertpapiere in Form von 
Anteilsscheinen an einem Bestand von Aktien, der in dem Sitzland des Emittenten der 
zugrunde liegenden Aktien gehalten wird. Sie unterscheiden sich von dem als ADR 
bezeichneten Anteilsschein i.d.R. dadurch, dass sie regelmäßig außerhalb der Vereinigten 
Staaten von Amerika öffentlich angeboten bzw. ausgegeben werden. Jedes Depositary 
Receipt verkörpert eine oder mehrere Aktien oder einen Bruchteil des Wertpapiers einer 
ausländischen Aktiengesellschaft. Rechtlicher Eigentümer der zugrunde liegenden Aktien ist 
bei beiden Typen von Depositary Receipts die Depotbank, die zugleich Ausgabestelle der 
Depositary Receipts ist.  
 
Je nachdem, unter welcher Rechtsordnung die Depositary Receipts emittiert worden sind 
und welcher Rechtsordnung der Depotvertrag unterliegt, kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass die entsprechende Rechtsordnung den Inhaber des Depositary Receipts nicht als den 
eigentlich wirtschaftlich Berechtigten an den zugrunde liegenden Aktien anerkennt. 
Insbesondere im Falle einer Insolvenz der Depotbank beziehungsweise im Falle von 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen diese ist es möglich, dass die den Depositary 
Receipts zugrunde liegenden Aktien mit einer Verfügungsbeschränkung belegt werden bzw. 
dass diese Aktien im Rahmen einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme gegen die Depotbank 
wirtschaftlich verwertet werden. Ist dies der Fall, verliert der Inhaber des Depositary Receipts 
die durch den Anteilsschein (Depositary Receipt) verbrieften Rechte an den zugrunde 
liegenden Aktien. Das Depositary Receipt als Basiswert wird dadurch wertlos, was dazu 
führt, dass auch die auf dieses Depositary Receipt bezogenen Wertpapiere wertlos werden. 
In einer solchen Konstellation besteht für den Anleger - vorbehaltlich eines ggf. 
vorgesehenen unbedingten Mindesttilgungsbetrags oder sonstigen (teilweisen) 
Kapitalschutzes - das Risiko eines Totalverlusts.  
  
Zu beachten ist ferner, dass die Depotbank das Angebot der Depositary Receipts jederzeit 
einstellen kann und die Emittentin dieser Zertifikate in diesem Fall beziehungsweise im Fall 
der Insolvenz der Depotbank - nach genauer Maßgabe der Zertifikate zur Anpassung der 
Produktbedingungen bzw. zur Kündigung der Zertifikate berechtigt ist.  
 
Darüber hinaus trägt der Anleger das Risiko, dass sich die finanzielle Situation der Emittentin 
verschlechtern könnte – oder über ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird – und 
die Emittentin deshalb unter den Zertifikaten fällige Zahlungen nicht leisten kann. 
 
2. Einlösung nur bei Fälligkeit; Verkauf der Zertifikate 
 
Die vorliegenden Zertifikate sind dadurch gekennzeichnet, dass nur an dem in den 
Produktbedingungen definierten Fälligkeitstag eine automatische Zahlung des durch die 
Zertifikate verbrieften Auszahlungsbetrages an die Zertifikatsinhaber vorgesehen ist. Etwas 
anderes gilt lediglich bei der Kündigung der Zertifikate durch die Emittentin im Falle der 
Einstellung der Notierung der dem Zertifikat zugrunde liegenden Aktie oder im Falle des 
Eintritts ähnlicher in den Produktbedingungen beschriebener Ereignisse. 
 
 
Vor dem Fälligkeitstag ist die Realisierung des durch die Zertifikate verbrieften 
wirtschaftlichen Wertes nur durch Veräußerung der Zertifikate möglich. Eine Veräußerung 
der Zertifikate setzt jedoch voraus, dass sich Marktteilnehmer finden, die zum Ankauf der 
Zertifikate zu einem entsprechenden Preis bereit sind. Finden sich keine solchen kauf-
bereiten Marktteilnehmer, kann der Wert der Zertifikate möglicherweise nicht realisiert 
werden. Insbesondere können die Anleger nicht davon ausgehen, dass es für die Zertifikate 
unter allen Umständen einen liquiden Markt geben wird und die in den Zertifikaten 
angelegten Vermögenswerte deshalb zu jedem Zeitpunkt durch den Verkauf der Zertifikate 
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realisiert werden können. Die Anleger sollten deshalb darauf eingerichtet sein, die Zertifikate 
unter Umständen bis zum Fälligkeitstag zu halten. 
 
3. Anpassung des Basiskurses und der Knock-Out Schwelle im Falle einer Dividenden-

ausschüttung 
 
Im Falle einer Dividendenausschüttung der Aktie werden der jeweils geltende Basiskurs und 
die jeweils geltende Knock-Out-Barriere nach billigem Ermessen der Emittentin (§ 315 BGB) 
angepasst. 
 
Eine solche Anpassung erfolgt mit Wirkung zu dem Tag, an dem der jeweilige Basiswert an 
der Maßgeblichen Börse ex Dividende gehandelt wird. 
 
Inhaber von Turbo-Call-Zertifikaten sollten beachten, dass durch die Anpassung des 
Basiskurses und der Knock-Out-Barriere ein Knock-Out-Ereignis für das betreffende Turbo-
Call-Zertifikat ausgelöst werden kann, wenn der Kurs des Basiswertes an der Maßgeblichen 
Börse den Dividendenabschlag nicht bzw. nicht in vollem Umfang widerspiegelt. 
[ 
4. Zusätzliche produktspezifische Risikofaktoren 
 
EVTL: AUFNAHME ZUSÄTZLICHER RISIKOFAKTOREN AUFGRUND DER BESONDEREN 
ART DES BASISWERTES UND/ODER DER PRODUKTBEDINGUNGEN DER DERIVATE] 
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[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate auf Aktien 
 
1. Allgemeines 
 
[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Aktien gewähren dem Anleger zu 
bestimmten Einlösungsterminen einen Anspruch auf Zahlung eines Auszahlungsbetrages, 
der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und gegebenenfalls in Euro 
umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs der dem Zertifikat zugrunde liegenden 
Aktie am Bewertungstag den in den Produktbedingungen festgelegten Basiskurs 
überschreitet (im Fall von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Fall von Turbo-Put-
Zertifikaten). Bewertungstag ist dabei immer der fünfte (5.) Bankarbeitstag vor dem vom 
Zertifikatsinhaber gewählten Einlösungstermin.  
 
Darüber hinaus gelten die Zertifikate bei Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses ohne 
weiteres Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als eingelöst (siehe dazu unten „Knock-
Out-Ereignis“). 
 
Die Zertifikate sind risikoreiche Instrumente der Vermögensanlage. Es kann nicht 
sichergestellt werden, dass sich der Kurs der Aktie in die erwartete Richtung entwickelt und 
sich durch die Anlage in die Zertifikate eine positive Rendite erzielen lassen wird. Vielmehr 
kann der Wert der Zertifikate unter den Wert fallen, den die Zertifikate zum Zeitpunkt des 
Erwerbs durch den Zertifikatsinhaber hatten. 
 
Die Zertifikate verbriefen weder einen Anspruch auf Zinszahlung noch auf Dividenden-
zahlung und werfen daher keine laufenden Erträge ab. Mögliche Wertverluste bei der Anlage 
in den Zertifikaten können daher nicht durch andere Erträge aus den Zertifikaten 
kompensiert werden. 
 
Handelt es sich bei dem Basiswert um aktienvertretende Wertpapiere (z.B. um American 
Depositary Receipts ("ADRs") oder Global Depositary Receipts ("GDRs"), zusammen 
"Depositary Receipts"), können zusätzliche Risiken auftreten. ADRs sind in den Vereinigten 
Staaten von Amerika ausgegebene Wertpapiere in Form von Anteilsscheinen an einem 
Bestand von Aktien, der in dem Sitzland des Emittenten der zugrunde liegenden Aktien 
außerhalb der USA gehalten wird. GDRs sind ebenfalls Wertpapiere in Form von 
Anteilsscheinen an einem Bestand von Aktien, der in dem Sitzland des Emittenten der 
zugrunde liegenden Aktien gehalten wird. Sie unterscheiden sich von dem als ADR 
bezeichneten Anteilsschein i.d.R. dadurch, dass sie regelmäßig außerhalb der Vereinigten 
Staaten von Amerika öffentlich angeboten bzw. ausgegeben werden. Jedes Depositary 
Receipt verkörpert eine oder mehrere Aktien oder einen Bruchteil des Wertpapiers einer 
ausländischen Aktiengesellschaft. Rechtlicher Eigentümer der zugrunde liegenden Aktien ist 
bei beiden Typen von Depositary Receipts die Depotbank, die zugleich Ausgabestelle der 
Depositary Receipts ist.  
 
Je nachdem, unter welcher Rechtsordnung die Depositary Receipts emittiert worden sind 
und welcher Rechtsordnung der Depotvertrag unterliegt, kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass die entsprechende Rechtsordnung den Inhaber des Depositary Receipts nicht als den 
eigentlich wirtschaftlich Berechtigten an den zugrunde liegenden Aktien anerkennt. 
Insbesondere im Falle einer Insolvenz der Depotbank beziehungsweise im Falle von 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen diese ist es möglich, dass die den Depositary 
Receipts zugrunde liegenden Aktien mit einer Verfügungsbeschränkung belegt werden bzw. 
dass diese Aktien im Rahmen einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme gegen die Depotbank 
wirtschaftlich verwertet werden. Ist dies der Fall, verliert der Inhaber des Depositary Receipts 
die durch den Anteilsschein (Depositary Receipt) verbrieften Rechte an den zugrunde 
liegenden Aktien. Das Depositary Receipt als Basiswert wird dadurch wertlos, was dazu 
führt, dass auch die auf dieses Depositary Receipt bezogenen Wertpapiere wertlos werden. 
In einer solchen Konstellation besteht für den Anleger - vorbehaltlich eines ggf. 
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vorgesehenen unbedingten Mindesttilgungsbetrags oder sonstigen (teilweisen) 
Kapitalschutzes - das Risiko eines Totalverlusts.  
  
Zu beachten ist ferner, dass die Depotbank das Angebot der Depositary Receipts jederzeit 
einstellen kann und die Emittentin dieser Zertifikate in diesem Fall beziehungsweise im Fall 
der Insolvenz der Depotbank - nach genauer Maßgabe der Zertifikate zur Anpassung der 
Produktbedingungen bzw. zur Kündigung der Zertifikate berechtigt ist.  
 
Darüber hinaus trägt der Anleger das Risiko, dass sich die finanzielle Situation der Emittentin 
verschlechtern könnte – oder über ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird – und 
die Emittentin deshalb unter den Zertifikaten fällige Zahlungen nicht leisten kann. 
 
2. Kontinuierliche Veränderung des Basiskurses  
 
Für die Höhe des vom Anleger zu beanspruchenden Auszahlungsbetrages ist allein die 
Differenz zwischen dem Kurs der dem Zertifikat zugrunde liegenden Aktie und dem am 
jeweiligen Bewertungstag gültigen Basiskurs maßgeblich. In diesem Zusammenhang ist zu 
beachten, dass sich der Basiskurs der Zertifikate täglich verändert, wobei er sich im Falle 
von Turbo-Call-Zertifikaten in der Regel erhöht und im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten in der 
Regel vermindert. Falls sich der Kurs der Aktie nicht ebenfalls um mindestens den 
entsprechenden Betrag erhöht bzw. vermindert, vermindert sich der Wert der Zertifikate mit 
jedem Tag der Laufzeit. 
 
Der Basiskurs verändert sich an jedem Kalendertag um einen Anpassungsbetrag, der auf 
der Grundlage des für den entsprechenden Anpassungszeitraum geltenden Referenzzins-
satzes zuzüglich eines von der Emittentin bestimmten Zinsbereinigungsfaktors errechnet 
wird. 
 
3. Knock-Out-Ereignis 
 
[regular:][Sobald der Kurs der Aktie zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des 
erstmaligen Angebotes der Zertifikate der in den Produktbedingungen festgelegten Knock-
Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. 
überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“), gelten die 
Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle 
entspricht der Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis 
für die Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-Out-Ereignisses, mindestens aber dem mit 
dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag, 
um den der tiefste (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. höchste (im Falle von Turbo-
Put-Zertifikaten) Kurs der Aktie innerhalb eines Zeitraumes von drei Stunden nach Eintritt 
des Knock-Out-Ereignisses den jeweils geltenden Basiskurs überschreitet (im Falle von 
Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten). Sollte 
dieser tiefste bzw. höchste Kurs der Aktie allerdings den geltenden Basiskurs an diesem Tag 
unterschreiten (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreiten (im Falle von Turbo-
Put-Zertifikaten), kann im ungünstigsten Fall der Auszahlungsbetrag 1/10 Eurocent pro 
Zertifikat nicht überschreiten, und es kann damit nahezu ein Totalverlust des vom Inhaber 
der Zertifikate eingesetzten Kapitals eintreten.] 
 
[Smart:][Sobald der Kurs der Aktie zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des 
erstmaligen Angebotes der Zertifikate dem in den Produktbedingungen festgelegten 
Basiskurs entspricht oder diesen unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. 
überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) oder der Schlusskurs der Aktie der in den 
Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet 
(im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) 
(jeweils ein „Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des 
Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von 
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der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts des 
Knock-Out-Ereignisses. Der Anleger muss beachten, dass im ungünstigsten Fall der 
Auszahlungsbetrag 1/10 Eurocent pro Zertifikat betragen und damit nahezu ein Totalverlust 
des eingesetzten Kapitals eintreten kann.] 
 
[Die Knock-Out-Barriere wird von der Emittentin für jeden Anpassungszeitraum unter 
Berücksichtigung der jeweils herrschenden Marktgegebenheiten (insbesondere unter 
Berücksichtigung der Volatilität) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegt. Da sich der 
Basiskurs in einem Anpassungszeitraum kalendertäglich erhöht (im Falle von Turbo-Call-
Zertifikaten) bzw. vermindert (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten), während die Knock-Out-
Barriere in einem Anpassungszeitraum unverändert bleibt, verringert sich der Abstand der 
Knock-Out-Barriere zum Basiskurs in einem Anpassungszeitraum kontinuierlich. 
(Einzelheiten ergeben sich aus den nachstehenden Produktbedingungen.) Die Wirkung der 
Knock-Out-Barriere als Schutz vor hohen Verlusten („Stop-Loss“) wird damit immer 
geringer.] 
 
4. Anpassung des Basiskurses und der Knock-Out Schwelle im Falle einer Dividenden-
ausschüttung 
 
Im Falle einer Dividendenausschüttung der Aktie werden der jeweils geltende Basiskurs und 
die jeweils geltende Knock-Out-Barriere nach billigem Ermessen der Emittentin (§ 315 BGB) 
angepasst. 
 
Eine solche Anpassung erfolgt mit Wirkung zu dem Tag, an dem der jeweilige Basiswert an 
der Maßgeblichen Börse ex Dividende gehandelt wird. 
 
Inhaber von Turbo-Call-Zertifikaten sollten beachten, dass durch die Anpassung des 
Basiskurses und der Knock-Out-Barriere ein Knock-Out-Ereignis für das betreffende Turbo-
Call-Zertifikat ausgelöst werden kann, wenn der Kurs des Basiswertes an der Maßgeblichen 
Börse den Dividendenabschlag nicht bzw. nicht in vollem Umfang widerspiegelt. 
 
5. „Endlos“-Zertifikate; Notwendigkeit der Ausübung; Verkauf der Zertifikate 
 
Die vorliegenden Zertifikate sind dadurch gekennzeichnet, dass – außer in dem oben 
beschrieben Fall eines Knock-Out-Ereignisses - zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit 
eine automatische Zahlung des durch die Zertifikate verbrieften Auszahlungsbetrages 
vorgesehen ist. Jede Zahlung des Auszahlungsbetrages setzt voraus, dass das betreffende 
Zertifikat vorher entweder vom Inhaber des Zertifikats gemäß den Produktbedingungen 
eingelöst oder von der Emittentin gekündigt wurde. Ohne eine solche Einlösung bzw. 
Kündigung ist nicht gewährleistet, dass der Anleger den durch die Zertifikate verbrieften 
Auszahlungsbetrag erhält. Da es ungewiss ist, ob die Emittentin die Zertifikate kündigen 
wird, ist der Zertifikatsinhaber gezwungen – will er den durch die Zertifikate verbrieften 
Auszahlungsbetrag erhalten – die Zertifikate von sich aus entsprechend der 
Produktbedingungen einzulösen. 
 
Die Zertifikatsinhaber sollten beachten, dass eine Einlösung der Zertifikate nur mit Wirkung 
zu den in den Endgültigen Bedingungen jeweils angegebenen Terminen möglich ist. 
Zwischen diesen Zeitpunkten ist die Realisierung des durch die Zertifikate verbrieften 
wirtschaftlichen Werts (bzw. eines Teils davon) nur durch Veräußerung der Zertifikate 
möglich. 
 
Eine Veräußerung der Zertifikate setzt jedoch voraus, dass sich Marktteilnehmer finden, die 
zum Ankauf der Zertifikate zu einem entsprechenden Preis bereit sind. Finden sich keine 
solchen kaufbereiten Marktteilnehmer, kann der Wert der Zertifikate möglicherweise nicht 
realisiert werden. Die Emittentin hat keine irgendwie geartete Verpflichtung gegenüber den 
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Zertifikatsinhabern, für das Zustandekommen eines Handels in den Zertifikaten zu sorgen 
bzw. die Zertifikate zurückzukaufen. 
[ 
6. Zusätzliche produktspezifische Risikofaktoren 
 
EVTL: AUFNAHME ZUSÄTZLICHER RISIKOFAKTOREN AUFGRUND DER BESONDEREN 
ART DES BASISWERTES UND/ODER DER PRODUKTBEDINGUNGEN DER DERIVATE] 
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[Capped] Bonus-Zertifikate bezogen auf einen Aktienkorb 
 
1. Allgemeines 
 
Bonus-Zertifikate bezogen auf einen Aktienkorb (in diesem Unterabschnitt auch die 
„Zertifikate“) gewähren dem Anleger einen Anspruch auf Zahlung eines 
Auszahlungsbetrages oder auf Zahlung eines in den Produktbedingungen festgelegten 
Barbetrages. Der Auszahlungsbetrag wird nach einer in den Produktbedingungen 
festgelegten Formel berechnet und hängt vom Durchschnitt der gewichteten Kurse der dem 
Zertifikat zugrunden liegenden Korbaktien am Bewertungstag ab. [Capped:][Der 
Auszahlungsbetrag kann jedoch einen in den Produktbedingungen festgelegten 
Höchstbetrag nicht übersteigen.] Die Zahlung des Barbetrages erfolgt, wenn (i) der 
Durchschnitt der gewichteten Kurse der Korbaktien zu keinem Zeitpunkt [innerhalb des 
Bewertungszeitraumes] [am Bewertungstag] der in den Produktbedingungen festgelegten 
Kursschwelle entspricht oder diese unterschreitet und wenn (ii) der Durchschnitt der 
gewichteten Kurse der Korbaktien am Bewertungstag unterhalb der in den 
Produktbedingungen definierten Bonusschwelle liegt. 
 
Zu beachten ist, dass [Capped:][der Anleger zum einen nicht mit einer Wertsteigerung des 
Zertifikats über den Höchstbetrag hinaus rechnen kann und dass zum anderen] eine 
Veränderung der Kurse der dem Zertifikat zugrunde liegenden jeweiligen Korbaktien dazu 
führen kann, dass der Wert des Zertifikats entsprechend der Entwicklung der Kurse der 
jeweiligen Korbaktien erheblich unter den für das Zertifikat gezahlten Einstandspreis sinkt 
und dadurch für den Inhaber des Zertifikats ein erheblicher Verlust in Bezug auf den für das 
Zertifikat gezahlten Kaufpreis entstehen kann. Dies gilt insbesondere dann, wenn der 
Durchschnitt der Kurse der gewichteten Korbaktien während der Laufzeit der Zertifikate 
einmal die Kursschwelle erreicht oder unterschreitet. Angesichts der begrenzten Laufzeit der 
Zertifikate kann dabei nicht darauf vertraut werden, dass sich der Preis der Zertifikate 
rechtzeitig vor dem Bewertungstag wieder erholen wird. Unter außergewöhnlich ungünstigen 
Umständen ist sogar ein Totalverlust des vom Anleger eingesetzten Kapitals denkbar. Im 
Übrigen müssen bei den Gewinnerwartungen die mit dem Erwerb oder dem Verkauf der 
Zertifikate zusätzlich anfallenden Kosten berücksichtigt werden. 
 
Die Zertifikate verbriefen weder einen Anspruch auf Zinszahlung noch auf Dividenden-
zahlung und werfen daher keine laufenden Erträge ab. Mögliche Wertverluste bei der Anlage 
in den Zertifikaten können daher nicht durch andere Erträge aus den Zertifikaten 
kompensiert werden. 
 
Darüber hinaus trägt der Anleger das Risiko, dass sich die finanzielle Situation der Emittentin 
verschlechtern könnte – oder über ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird – und 
die Emittentin deshalb unter den Zertifikaten fällige Zahlungen nicht leisten kann. 
 
2. Einlösung nur bei Fälligkeit; Verkauf der Zertifikate 
 
Die vorliegenden Zertifikate sind dadurch gekennzeichnet, dass nur an dem in den 
Produktbedingungen definierten Fälligkeitstag eine automatische Zahlung des durch die 
Zertifikate verbrieften Auszahlungsbetrages an die Zertifikatsinhaber vorgesehen ist.  
 
Vor dem Fälligkeitstag ist die Realisierung des durch die Zertifikate verbrieften 
wirtschaftlichen Wertes nur durch Veräußerung der Zertifikate möglich. Eine Veräußerung 
der Zertifikate setzt jedoch voraus, dass sich Marktteilnehmer finden, die zum Ankauf der 
Zertifikate zu einem entsprechenden Preis bereit sind. Finden sich keine solchen 
kaufbereiten Marktteilnehmer, kann der Wert der Zertifikate möglicherweise nicht realisiert 
werden. Insbesondere können die Anleger nicht davon ausgehen, dass es für die Zertifikate 
unter allen Umständen einen liquiden Markt geben wird und die in den Zertifikaten 
angelegten Vermögenswerte deshalb zu jedem Zeitpunkt durch den Verkauf der Zertifikate 
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realisiert werden können. Die Anleger sollten deshalb darauf eingerichtet sein, die Zertifikate 
u.U. bis zum Fälligkeitstag zu halten. 
[ 
3. Zusätzliche produktspezifische Risikofaktoren 
 
EVTL: AUFNAHME ZUSÄTZLICHER RISIKOFAKTOREN AUFGRUND DER BESONDEREN 
ART DES BASISWERTES UND/ODER DER PRODUKTBEDINGUNGEN DER DERIVATE] 
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Optionsscheine auf Indizes 
[ 
1. Allgemeines] 
 
Optionsscheine bezogen auf Indizes gewähren dem Anleger einen Anspruch auf Zahlung 
eines Auszahlungsbetrages, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs der dem 
Optionsschein zugrunde liegenden Index am Bewertungstag den in den Produktbedingungen 
festgelegten Basiskurs überschreitet (im Fall von Call-Optionsscheinen) bzw. unterschreitet 
(im Fall von Put-Optionsscheinen). 
 
Die Optionsscheine sind risikoreiche Instrumente der Vermögensanlage. Es kann nicht 
sichergestellt werden, dass sich der Kurs des Index in die erwartete Richtung entwickelt und 
sich durch die Anlage in die Optionsscheine eine positive Rendite erzielen lassen wird. 
Vielmehr kann der Wert der Optionsscheine unter den Wert fallen, den die Optionsscheine 
zum Zeitpunkt des Erwerbs durch den Optionsscheininhabers hatten. 
 
Die Optionsscheine verbriefen weder einen Anspruch auf Zinszahlung noch auf Dividenden-
zahlung und werfen daher keine laufenden Erträge ab. Mögliche Wertverluste bei der Anlage 
in den Optionsscheinen können daher nicht durch andere Erträge aus den Optionsscheinen 
kompensiert werden. 
 
Darüber hinaus trägt der Anleger das Risiko, dass sich die finanzielle Situation der Emittentin 
verschlechtern könnte – oder über ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird – und 
die Emittentin deshalb unter den Optionsscheinen fällige Zahlungen nicht leisten kann. 
[ 
2. Zusätzliche produktspezifische Risikofaktoren 
 
EVTL: AUFNAHME ZUSÄTZLICHER RISIKOFAKTOREN AUFGRUND DER BESONDEREN 
ART DES BASISWERTES UND/ODER DER PRODUKTBEDINGUNGEN DER DERIVATE] 
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[•-][Indextracker-][Endlos-]Zertifikate auf Indizes 
[ 
1. Allgemeines] 
 
[•-][Indextracker-][Endlos-]Zertifikate auf Indizes gewähren dem Anleger das Recht, von der 
Emittentin [zu bestimmten Einlösungsterminen] die Zahlung eines Auszahlungsbetrages zu 
verlangen, der dem gegebenenfalls mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Index 
am Bewertungstag entspricht. [Bewertungstag ist dabei immer der fünfte (5.) Bankarbeitstag 
vor dem vom Zertifikatsinhaber gewählten Einlösungstermin.]  
 
Die Zertifikate sind risikoreiche Instrumente der Vermögensanlage. Es kann nicht 
sichergestellt werden, dass sich der Kurs des Index in die erwartete Richtung entwickelt und 
sich durch die Anlage in die Zertifikate eine positive Rendite erzielen lassen wird. Vielmehr 
kann der Wert der Zertifikate unter den Wert fallen, den die Zertifikate zum Zeitpunkt des 
Erwerbs durch den Zertifikatsinhaber hatten. 
 
Die Zertifikate verbriefen weder einen Anspruch auf Zinszahlung noch auf Dividenden-
zahlung und werfen daher keine laufenden Erträge ab. Mögliche Wertverluste bei der Anlage 
in den Zertifikaten können daher nicht durch andere Erträge aus den Zertifikaten kompen-
siert werden. 
 
Darüber hinaus trägt der Anleger das Risiko, dass sich die finanzielle Situation der Emittentin 
verschlechtern könnte – oder über ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird – und 
die Emittentin deshalb unter den Zertifikaten fällige Zahlungen nicht leisten kann. 
[ 
2. Zusätzliche produktspezifische Risikofaktoren 
 
EVTL: AUFNAHME ZUSÄTZLICHER RISIKOFAKTOREN AUFGRUND DER BESONDEREN 
ART DES BASISWERTES UND/ODER DER PRODUKTBEDINGUNGEN DER DERIVATE] 
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[Capped-]Bonus-Zertifikate bezogen auf Indizes 
 
1. Allgemeines 
 
[normierter Ausgabepreis:][Bonus-Zertifikate bezogen auf Indizes (in diesem Unterabschnitt 
auch die „Zertifikate“) gewähren dem Anleger einen Anspruch auf Zahlung eines 
Auszahlungsbetrages oder auf Zahlung eines in den Produktbedingungen festgelegten 
Barbetrages. Der Auszahlungsbetrag wird nach einer in den Produktbedingungen 
festgelegten Formel berechnet und hängt vom Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden 
Index am Bewertungstag ab. [Capped:][Der Auszahlungsbetrag kann jedoch einen in den 
Produktbedingungen festgelegten Höchstbetrag nicht übersteigen.] Die Zahlung des 
Barbetrages erfolgt, wenn (i) der Kurs des betreffenden Index zu keinem Zeitpunkt [innerhalb 
des Bewertungszeitraumes] [am Bewertungstag] der in den Produktbedingungen 
festgelegten Kursschwelle entspricht oder diese unterschreitet und wenn (ii) der Kurs des 
Index am Bewertungstag unterhalb der in den Produktbedingungen definierten 
Bonusschwelle liegt.] 
 
[Ausgabepreis=Indexkurs:][Bonus-Zertifikate bezogen auf Indizes gewähren dem Anleger 
einen Anspruch auf Zahlung eines (gegebenenfalls in EUR umgerechneten) 
Auszahlungsbetrages, der dem Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Index (bzw. 
einem Bruchteil des Kurses) am Bewertungstag entspricht, oder auf Zahlung eines in den 
Produktbedingungen festgelegten Barbetrages. [Capped:][Der Auszahlungsbetrag kann 
jedoch einen in den Produktbedingungen festgelegten Höchstbetrag nicht übersteigen.] Die 
Zahlung des Barbetrages erfolgt, wenn (i) der Kurs des betreffenden Index zu keinem 
Zeitpunkt [innerhalb des Bewertungszeitraumes] [am Bewertungstag] der in den 
Produktbedingungen festgelegten Kursschwelle entspricht oder diese unterschreitet und 
wenn (ii) der Kurs des Index am Bewertungstag unterhalb der in den Produktbedingungen 
definierten Bonusschwelle liegt.] 
 
Zu beachten ist, dass [Capped:][der Anleger zum einen nicht mit einer Wertsteigerung des 
Zertifikats über den Höchstbetrag hinaus rechnen kann und dass zum anderen] eine 
Veränderung des Kurses der dem Zertifikat zugrunde liegenden Index dazu führen kann, 
dass der Wert des Zertifikats entsprechend der Entwicklung des Indexkurses erheblich unter 
den für das Zertifikat gezahlten Einstandspreis sinkt und dadurch für den Inhaber des 
Zertifikats ein erheblicher Verlust in Bezug auf den für das Zertifikat gezahlten Kaufpreis 
entstehen kann. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Kurs des Index während der Laufzeit 
der Zertifikate einmal der Kursschwelle entspricht oder diese unterschreitet. Angesichts der 
begrenzten Laufzeit der Zertifikate kann dabei nicht darauf vertraut werden, dass sich der 
Preis der Zertifikate rechtzeitig vor dem Bewertungstag wieder erholen wird. Unter außer-
gewöhnlich ungünstigen Umständen ist sogar ein Totalverlust des vom Anleger eingesetzten 
Kapitals denkbar. Im Übrigen müssen bei den Gewinnerwartungen die mit dem Erwerb oder 
dem Verkauf der Zertifikate zusätzlich anfallenden Kosten berücksichtigt werden. 
 
Die Zertifikate verbriefen weder einen Anspruch auf Zinszahlung noch auf 
Dividendenzahlung und werfen daher keine laufenden Erträge ab. Mögliche Wertverluste bei 
der Anlage in den Zertifikaten können daher nicht durch andere Erträge aus den Zertifikaten 
kompensiert werden. 
 
Darüber hinaus trägt der Anleger das Risiko, dass sich die finanzielle Situation der Emittentin 
verschlechtern könnte – oder über ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird – und 
die Emittentin deshalb unter den Zertifikaten fällige Zahlungen nicht leisten kann. 
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2. Einlösung nur bei Fälligkeit; Verkauf der Zertifikate 
 
Die vorliegenden Zertifikate sind dadurch gekennzeichnet, dass nur an dem in den 
Produktbedingungen definierten Fälligkeitstag eine automatische Zahlung des durch die 
Zertifikate verbrieften Auszahlungsbetrages an die Zertifikatsinhaber vorgesehen ist.  
 
Vor dem Fälligkeitstag ist die Realisierung des durch die Zertifikate verbrieften 
wirtschaftlichen Wertes nur durch Veräußerung der Zertifikate möglich. Eine Veräußerung 
der Zertifikate setzt jedoch voraus, dass sich Marktteilnehmer finden, die zum Ankauf der 
Zertifikate zu einem entsprechenden Preis bereit sind. Finden sich keine solchen 
kaufbereiten Marktteilnehmer, kann der Wert der Zertifikate möglicherweise nicht realisiert 
werden. Insbesondere können die Anleger nicht davon ausgehen, dass es für die Zertifikate 
unter allen Umständen einen liquiden Markt geben wird und die in den Zertifikaten 
angelegten Vermögenswerte deshalb zu jedem Zeitpunkt durch den Verkauf der Zertifikate 
realisiert werden können. Die Anleger sollten deshalb darauf eingerichtet sein, die Zertifikate 
u.U. bis zum Fälligkeitstag zu halten. 
[ 
3. Zusätzliche produktspezifische Risikofaktoren 
 
EVTL: AUFNAHME ZUSÄTZLICHER RISIKOFAKTOREN AUFGRUND DER BESONDEREN 
ART DES BASISWERTES UND/ODER DER PRODUKTBEDINGUNGEN DER DERIVATE] 
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[SFD-][X-]Turbo-Zertifikate auf Indizes 
 
1. Allgemeines 
 
[SFD-][X-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Indizes gewähren dem Anleger einen Anspruch auf 
Zahlung eines Auszahlungsbetrages, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs der dem 
Zertifikat zugrunde liegenden Index am Bewertungstag den in den Produktbedingungen 
festgelegten Basiskurs überschreitet (im Fall von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet 
(im Fall von Turbo-Put-Zertifikaten). 
 
Der durch die Zertifikate verbriefte Anspruch entfällt, falls der Kurs des Index zu 
irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des Zeitraumes vom Tag des erstmaligen Angebotes 
bis zum Bewertungstag der in den Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-
Barriere entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) 
bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“). 
 
[In diesem Falle wird die Verpflichtung der Emittentin zur Zahlung des Auszahlungs-
betrages durch die Verpflichtung ersetzt, die Zertifikate von dem jeweiligen Zertifikats-
inhaber anzukaufen, wenn dieser seine Zertifikate innerhalb einer Frist von fünf (5) 
Bankarbeitstagen nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses, aber nicht später als bis 
zum fünften (5.) Bankarbeitstag vor dem in den Produktbedingungen bestimmten 
Fälligkeitstag der Emittentin zum Ankauf anbietet. Die Höhe des Kaufpreises für die 
zum Ankauf angebotenen Zertifikate wird von der Emittentin nach billigem Ermessen 
bestimmt und wird in der Regel 1/10 Eurocent pro Zertifikat nicht übersteigen. Der 
Zertifikatsinhaber erleidet in diesem Fall einen Verlust, der nahezu dem gesamten für 
das Zertifikat gezahlten Kaufpreis entspricht.] 
 
[In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin 
festgelegten marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-
Out-Ereignisses.] 
 
Die Zertifikate sind risikoreiche Instrumente der Vermögensanlage. Es kann nicht 
sichergestellt werden, dass sich der Kurs des Index in die erwartete Richtung entwickelt und 
sich durch die Anlage in die Zertifikate eine positive Rendite erzielen lassen wird. Vielmehr 
kann der Wert der Zertifikate unter den Wert fallen, den die Zertifikate zum Zeitpunkt des 
Erwerbs durch den Zertifikatsinhaber hatten. 
 
Die Zertifikate verbriefen weder einen Anspruch auf Zinszahlung noch auf Dividenden-
zahlung und werfen daher keine laufenden Erträge ab. Mögliche Wertverluste bei der Anlage 
in den Zertifikaten können daher nicht durch andere Erträge aus den Zertifikaten kompen-
siert werden. 
 
Darüber hinaus trägt der Anleger das Risiko, dass sich die finanzielle Situation der Emittentin 
verschlechtern könnte – oder über ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird – und 
die Emittentin deshalb unter den Zertifikaten fällige Zahlungen nicht leisten kann. 
 
2. Einlösung nur bei Fälligkeit; Verkauf der Zertifikate 
 
Die vorliegenden Zertifikate sind dadurch gekennzeichnet, dass nur an dem in den 
Produktbedingungen definierten Fälligkeitstag eine automatische Zahlung des durch die 
Zertifikate verbrieften Auszahlungsbetrages an die Zertifikatsinhaber vorgesehen ist.  
 
Vor dem Fälligkeitstag ist die Realisierung des durch die Zertifikate verbrieften wirtschaft-
lichen Wertes nur durch Veräußerung der Zertifikate möglich. Eine Veräußerung der 
Zertifikate setzt jedoch voraus, dass sich Marktteilnehmer finden, die zum Ankauf der 
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Zertifikate zu einem entsprechenden Preis bereit sind. Finden sich keine solchen kauf-
bereiten Marktteilnehmer, kann der Wert der Zertifikate möglicherweise nicht realisiert 
werden. Insbesondere können die Anleger nicht davon ausgehen, dass es für die Zertifikate 
unter allen Umständen einen liquiden Markt geben wird und die in den Zertifikaten 
angelegten Vermögenswerte deshalb zu jedem Zeitpunkt durch den Verkauf der Zertifikate 
realisiert werden können. Die Anleger sollten deshalb darauf eingerichtet sein, die Zertifikate 
unter Umständen bis zum Fälligkeitstag zu halten. 
[ 
3. Zusätzliche produktspezifische Risikofaktoren 
 
EVTL: AUFNAHME ZUSÄTZLICHER RISIKOFAKTOREN AUFGRUND DER BESONDEREN 
ART DES BASISWERTES UND/ODER DER PRODUKTBEDINGUNGEN DER DERIVATE] 
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[SFD-][X-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate auf Indizes 
 
1. Allgemeines 
 
[SFD-][X-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Indizes gewähren dem Anleger zu 
bestimmten Einlösungsterminen einen Anspruch auf Zahlung eines Auszahlungsbetrages, 
der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und gegebenenfalls in Euro 
umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs der dem Zertifikat zugrunde liegenden 
Index am Bewertungstag den in den Produktbedingungen festgelegten Basiskurs 
überschreitet (im Fall von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Fall von Turbo-Put-
Zertifikaten). Bewertungstag ist dabei immer der fünfte (5.) Bankarbeitstag vor dem vom 
Zertifikatsinhaber gewählten Einlösungstermin.  
 
Darüber hinaus gelten die Zertifikate bei Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses ohne 
weiteres Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als eingelöst (siehe dazu unten „Knock-
Out-Ereignis“). 
 
Die Zertifikate sind risikoreiche Instrumente der Vermögensanlage. Es kann nicht 
sichergestellt werden, dass sich der Kurs des Index in die erwartete Richtung entwickelt und 
sich durch die Anlage in die Zertifikate eine positive Rendite erzielen lassen wird. Vielmehr 
kann der Wert der Zertifikate unter den Wert fallen, den die Zertifikate zum Zeitpunkt des 
Erwerbs durch den Zertifikatsinhaber hatten. 
 
Die Zertifikate verbriefen weder einen Anspruch auf Zinszahlung noch auf 
Dividendenzahlung und werfen daher keine laufenden Erträge ab. Mögliche Wertverluste bei 
der Anlage in den Zertifikaten können daher nicht durch andere Erträge aus den Zertifikaten 
kompensiert werden. 
 
Darüber hinaus trägt der Anleger das Risiko, dass sich die finanzielle Situation der Emittentin 
verschlechtern könnte – oder über ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird – und 
die Emittentin deshalb unter den Zertifikaten fällige Zahlungen nicht leisten kann. 
 
2. Kontinuierliche Veränderung des Basiskurses  
 
Für die Höhe des vom Anleger zu beanspruchenden Auszahlungsbetrages ist allein die 
Differenz zwischen dem Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Index und dem am 
jeweiligen Bewertungstag gültigen Basiskurs maßgeblich. In diesem Zusammenhang ist zu 
beachten, dass sich der Basiskurs der Zertifikate täglich verändert, wobei er sich im Falle 
von Turbo-Call-Zertifikaten in der Regel erhöht und im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten in der 
Regel vermindert. Falls sich der Kurs des Index nicht ebenfalls um mindestens den 
entsprechenden Betrag erhöht bzw. vermindert, vermindert sich der Wert der Zertifikate mit 
jedem Tag der Laufzeit. 
 
Der Basiskurs verändert sich an jedem Kalendertag um einen Anpassungsbetrag, der auf 
der Grundlage des für den entsprechenden Anpassungszeitraum geltenden 
Referenzzinssatzes zuzüglich eines von der Emittentin bestimmten Zinsbereinigungsfaktors 
errechnet wird. 
 
3. Knock-Out-Ereignis 
 
[regular:][Sobald der Kurs des Index zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des 
erstmaligen Angebotes der Zertifikate der in den Produktbedingungen festgelegten Knock-
Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. 
überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“), gelten die 
Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle 
entspricht der Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis 
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für die Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-Out-Ereignisses. Der Auszahlungsbetrag 
kann ggfs. 1/10 Eurocent pro Zertifikat nicht überschreiten, und es kann damit nahezu ein 
Totalverlust des vom Inhaber der Zertifikate eingesetzten Kapitals eintreten.] 
 
[Smart:][Sobald der Kurs des Index zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des 
erstmaligen Angebotes der Zertifikate dem in den Produktbedingungen festgelegten Basis-
kurs entspricht oder diesen unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. über-
schreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) oder der Schlusskurs des Index der in den 
Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet 
(im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) 
(jeweils ein „Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des 
Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von 
der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts des 
Knock-Out-Ereignisses. Der Anleger muss beachten, dass im ungünstigsten Fall der 
Auszahlungsbetrag 1/10 Eurocent pro Zertifikat betragen und damit nahezu ein Totalverlust 
des eingesetzten Kapitals eintreten kann.] 
 
[Die Knock-Out-Barriere wird von der Emittentin für jeden Anpassungszeitraum unter 
Berücksichtigung der jeweils herrschenden Marktgegebenheiten (insbesondere unter 
Berücksichtigung der Volatilität) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegt. Da sich der 
Basiskurs in einem Anpassungszeitraum kalendertäglich erhöht (im Falle von Turbo-Call-
Zertifikaten) bzw. vermindert (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten), während die Knock-Out-
Barriere in einem Anpassungszeitraum unverändert bleibt, verringert sich der Abstand der 
Knock-Out-Barriere zum Basiskurs in einem Anpassungszeitraum kontinuierlich. 
(Einzelheiten ergeben sich aus den nachstehenden Produktbedingungen.) Die Wirkung der 
Knock-Out-Barriere als Schutz vor hohen Verlusten („Stop-Loss“) wird damit immer 
geringer.] 
 
4. „Endlos“-Zertifikate; Notwendigkeit der Ausübung; Verkauf der Zertifikate 
 
Die vorliegenden Zertifikate sind dadurch gekennzeichnet, dass – außer in dem oben 
beschrieben Fall eines Knock-Out-Ereignisses - zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit 
eine automatische Zahlung des durch die Zertifikate verbrieften Auszahlungsbetrages 
vorgesehen ist. Jede Zahlung des Auszahlungsbetrages setzt voraus, dass das betreffende 
Zertifikat vorher entweder vom Inhaber des Zertifikats gemäß den Produktbedingungen 
eingelöst oder von der Emittentin gekündigt wurde. Ohne eine solche Einlösung bzw. 
Kündigung ist nicht gewährleistet, dass der Anleger den durch die Zertifikate verbrieften 
Auszahlungsbetrag erhält. Da es ungewiss ist, ob die Emittentin die Zertifikate kündigen 
wird, ist der Zertifikatsinhaber gezwungen – will er den durch die Zertifikate verbrieften 
Auszahlungsbetrag erhalten – die Zertifikate von sich aus entsprechend der 
Produktbedingungen einzulösen. 
 
Die Zertifikatsinhaber sollten beachten, dass eine Einlösung der Zertifikate nur mit Wirkung 
zu den in den Endgültigen Bedingungen jeweils angegebenen Terminen möglich ist. 
Zwischen diesen Zeitpunkten ist die Realisierung des durch die Zertifikate verbrieften 
wirtschaftlichen Werts (bzw. eines Teils davon) nur durch Veräußerung der Zertifikate 
möglich. 
 
Eine Veräußerung der Zertifikate setzt jedoch voraus, dass sich Marktteilnehmer finden, die 
zum Ankauf der Zertifikate zu einem entsprechenden Preis bereit sind. Finden sich keine 
solchen kaufbereiten Marktteilnehmer, kann der Wert der Zertifikate möglicherweise nicht 
realisiert werden. Die Emittentin hat keine irgendwie geartete Verpflichtung gegenüber den 
Zertifikatsinhabern, für das Zustandekommen eines Handels in den Zertifikaten zu sorgen 
bzw. die Zertifikate zurückzukaufen. 
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[ 
5. Zusätzliche produktspezifische Risikofaktoren 
 
EVTL: AUFNAHME ZUSÄTZLICHER RISIKOFAKTOREN AUFGRUND DER BESONDEREN 
ART DES BASISWERTES UND/ODER DER PRODUKTBEDINGUNGEN DER DERIVATE] 
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Optionsscheine auf einen Wechselkurs 
[ 
1. Allgemeines] 
 
Optionsscheine bezogen auf Wechselkurse gewähren dem Anleger einen Anspruch auf 
Zahlung eines Auszahlungsbetrages, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten und 
in Euro umgerechneten Betrag entspricht, um den der Kurs der dem Optionsschein zugrunde 
liegenden Referenzwährung am Bewertungstag den in den Produktbedingungen 
festgelegten Basiskurs überschreitet (im Fall von Call-Optionsscheinen) bzw. unterschreitet 
(im Fall von Put-Optionsscheinen). 
 
Die Optionsscheine sind risikoreiche Instrumente der Vermögensanlage. Es kann nicht 
sichergestellt werden, dass sich der Kurs des Wechselkurses in die erwartete Richtung 
entwickelt und sich durch die Anlage in die Optionsscheine eine positive Rendite erzielen 
lassen wird. Vielmehr kann der Wert der Optionsscheine unter den Wert fallen, den die 
Zertifikate zum Zeitpunkt des Erwerbs durch den Optionsscheininhaber hatten. 
 
Die Optionsscheine verbriefen weder einen Anspruch auf Zinszahlung noch auf Dividenden-
zahlung und werfen daher keine laufenden Erträge ab. Mögliche Wertverluste bei der Anlage 
in den Optionsscheinen können daher nicht durch andere Erträge aus den Optionsscheinen 
kompensiert werden. 
 
Darüber hinaus trägt der Anleger das Risiko, dass sich die finanzielle Situation der Emittentin 
verschlechtern könnte – oder über ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird – und 
die Emittentin deshalb unter den Optionsscheinen fällige Zahlungen nicht leisten kann. 
[ 
2. Zusätzliche produktspezifische Risikofaktoren 
 
EVTL: AUFNAHME ZUSÄTZLICHER RISIKOFAKTOREN AUFGRUND DER BESONDEREN 
ART DES BASISWERTES UND/ODER DER PRODUKTBEDINGUNGEN DER DERIVATE] 
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[SFD-]Turbo-Zertifikate auf einen Wechselkurs 
 
1. Allgemeines 
 
[SFD-]Turbo-Zertifikate bezogen auf einen Wechselkurs gewähren dem Anleger einen 
Anspruch auf Zahlung eines Auszahlungsbetrages, der dem mit dem Bezugsverhältnis 
multiplizierten und in Euro umgerechneten Betrag entspricht, um den der Kurs der dem 
Zertifikat zugrunde liegenden Referenzwährung am Bewertungstag den in den 
Produktbedingungen festgelegten Basiskurs überschreitet (im Fall von Turbo-Call-
Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Fall von Turbo-Put-Zertifikaten). 
 
[Der durch die Zertifikate verbriefte Anspruch entfällt, falls der Kurs der im weltweiten 
Devisenhandel als tatsächlich gehandelter Kurs der Referenzwährung zu irgendeinem 
Zeitpunkt innerhalb des Zeitraumes vom Tag des erstmaligen Angebotes bis zum 
Bewertungstag der in den Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere 
entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. 
überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“).] 
 
[In diesem Falle wird die Verpflichtung der Emittentin zur Zahlung des 
Auszahlungsbetrages durch die Verpflichtung ersetzt, die Zertifikate von dem 
jeweiligen Zertifikatsinhaber anzukaufen, wenn dieser seine Zertifikate innerhalb einer 
Frist von fünf (5) Bankarbeitstagen nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses, aber 
nicht später als bis zum fünften (5.) Bankarbeitstag vor dem in den 
Produktbedingungen bestimmten Fälligkeitstag der Emittentin zum Ankauf anbietet. 
Die Höhe des Kaufpreises für die zum Ankauf angebotenen Zertifikate wird von der 
Emittentin nach billigem Ermessen bestimmt und wird in der Regel 1/10 Eurocent pro 
Zertifikat nicht übersteigen. Der Zertifikatsinhaber erleidet in diesem Fall einen 
Verlust, der nahezu dem gesamten für das Zertifikat gezahlten Kaufpreis entspricht.] 
 
[In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin 
festgelegten marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-
Out-Ereignisses[, mindestens aber dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag, um den der tiefste (im Falle von 
Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. höchste (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) im 
weltweiten Devisenhandel als tatsächlich gehandelt festgestellte Kurs innerhalb eines 
Zeitraumes von drei Stunden nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses den jeweils 
geltenden Basiskurs überschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. 
unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten). Sollte dieser tiefste bzw. höchste 
Kurs allerdings den geltenden Basiskurs an diesem Tag unterschreiten (im Falle von 
Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreiten (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten), kann 
im ungünstigsten Fall der Auszahlungsbetrag][und wird in der Regel] 1/10 Eurocent 
pro Zertifikat nicht überschreiten, und es kann damit nahezu ein Totalverlust des vom 
Inhaber der Zertifikate eingesetzten Kapitals eintreten.] 
 
Die Zertifikate sind risikoreiche Instrumente der Vermögensanlage. Es kann nicht 
sichergestellt werden, dass sich der Wechselkurs in die erwartete Richtung entwickelt und 
sich durch die Anlage in die Zertifikate eine positive Rendite erzielen lassen wird. Vielmehr 
kann der Wert der Zertifikate unter den Wert fallen, den die Zertifikate zum Zeitpunkt des 
Erwerbs durch den Zertifikatsinhaber hatten. 
 
Die Zertifikate verbriefen weder einen Anspruch auf Zinszahlung noch auf 
Dividendenzahlung und werfen daher keine laufenden Erträge ab. Mögliche Wertverluste bei 
der Anlage in den Zertifikaten können daher nicht durch andere Erträge aus den Zertifikaten 
kompensiert werden. 
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Darüber hinaus trägt der Anleger das Risiko, dass sich die finanzielle Situation der Emittentin 
verschlechtern könnte – oder über ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird – und 
die Emittentin deshalb unter den Zertifikaten fällige Zahlungen nicht leisten kann. 
 
2. Einlösung nur bei Fälligkeit; Verkauf der Zertifikate 
 
Die vorliegenden Zertifikate sind dadurch gekennzeichnet, dass nur an dem in den 
Produktbedingungen definierten Fälligkeitstag eine automatische Zahlung des durch die 
Zertifikate verbrieften Auszahlungsbetrages an die Zertifikatsinhaber vorgesehen ist.  
 
Vor dem Fälligkeitstag ist die Realisierung des durch die Zertifikate verbrieften 
wirtschaftlichen Wertes nur durch Veräußerung der Zertifikate möglich. Eine Veräußerung 
der Zertifikate setzt jedoch voraus, dass sich Marktteilnehmer finden, die zum Ankauf der 
Zertifikate zu einem entsprechenden Preis bereit sind. Finden sich keine solchen 
kaufbereiten Marktteilnehmer, kann der Wert der Zertifikate möglicherweise nicht realisiert 
werden. Insbesondere können die Anleger nicht davon ausgehen, dass es für die Zertifikate 
unter allen Umständen einen liquiden Markt geben wird und die in den Zertifikaten 
angelegten Vermögenswerte deshalb zu jedem Zeitpunkt durch den Verkauf der Zertifikate 
realisiert werden können. Die Anleger sollten deshalb darauf eingerichtet sein, die Zertifikate 
unter Umständen bis zum Fälligkeitstag zu halten. 
[ 
3. Zusätzliche produktspezifische Risikofaktoren 
 
EVTL: AUFNAHME ZUSÄTZLICHER RISIKOFAKTOREN AUFGRUND DER BESONDEREN 
ART DES BASISWERTES UND/ODER DER PRODUKTBEDINGUNGEN DER DERIVATE] 
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[SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikate auf einen Wechselkurs 
 
1. Allgemeines 
 
[SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikate bezogen auf einen Wechselkurs gewähren dem Anleger zu 
bestimmten Einlösungsterminen einen Anspruch auf Zahlung eines Auszahlungsbetrages, 
der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten und in Euro umgerechneten Betrag 
entspricht, um den der Kurs der dem Zertifikat zugrunde liegenden Referenzwährung am 
Bewertungstag den in den Produktbedingungen festgelegten Basiskurs überschreitet (im Fall 
von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Fall von Turbo-Put-Zertifikaten). 
Bewertungstag ist dabei immer der fünfte (5.) Bankarbeitstag vor dem vom Zertifikatsinhaber 
gewählten Einlösungstermin.  
 
Darüber hinaus gelten die Zertifikate bei Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses ohne 
weiteres Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als eingelöst (siehe dazu unten „Knock-
Out-Ereignis“). 
 
Die Zertifikate sind risikoreiche Instrumente der Vermögensanlage. Es kann nicht 
sichergestellt werden, dass sich der Kurs der Referenzwährung in die erwartete Richtung 
entwickelt und sich durch die Anlage in die Zertifikate eine positive Rendite erzielen lassen 
wird. Vielmehr kann der Wert der Zertifikate unter den Wert fallen, den die Zertifikate zum 
Zeitpunkt des Erwerbs durch den Zertifikatsinhaber hatten. 
 
Die Zertifikate verbriefen weder einen Anspruch auf Zinszahlung noch auf 
Dividendenzahlung und werfen daher keine laufenden Erträge ab. Mögliche Wertverluste bei 
der Anlage in den Zertifikaten können daher nicht durch andere Erträge aus den Zertifikaten 
kompensiert werden. 
 
Darüber hinaus trägt der Anleger das Risiko, dass sich die finanzielle Situation der Emittentin 
verschlechtern könnte – oder über ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird – und 
die Emittentin deshalb unter den Zertifikaten fällige Zahlungen nicht leisten kann. 
 
2. Kontinuierliche Veränderung des Basiskurses  
 
Für die Höhe des vom Anleger zu beanspruchenden Auszahlungsbetrages ist allein die 
Differenz zwischen dem Kurs der dem Zertifikat zugrunde liegenden Referenzwährung und 
dem am jeweiligen Bewertungstag gültigen Basiskurs maßgeblich. In diesem 
Zusammenhang ist zu beachten, dass sich der Basiskurs der Zertifikate täglich verändert, 
wobei er sich im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten in der Regel erhöht und im Falle von 
Turbo-Put-Zertifikaten in der Regel vermindert. Falls sich der Kurs des Wechselkurses nicht 
ebenfalls um mindestens den entsprechenden Betrag erhöht bzw. vermindert, vermindert 
sich der Wert der Zertifikate mit jedem Tag der Laufzeit. 
 
Der Basiskurs verändert sich an jedem Kalendertag um einen Anpassungsbetrag, der auf 
der Grundlage des für den entsprechenden Anpassungszeitraum geltenden 
Referenzzinssatzes zuzüglich eines von der Emittentin bestimmten Zinsbereinigungsfaktors 
errechnet wird. 
 
3. Knock-Out-Ereignis 
 
Sobald der im weltweiten Devisenhandel als tatsächlich gehandelter Kurs der 
Referenzwährung zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des erstmaligen 
Angebotes der Zertifikate der in den Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere 
entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet 
(im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne 
weiteres Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der 
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Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die 
Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-Out-Ereignisses, mindestens aber dem mit dem 
Bezugsverhältnis multiplizierten und in Euro umgerechneten Betrag, um den der tiefste (im 
Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. höchste (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) Kurs der 
Referenzwährung innerhalb eines Zeitraumes von drei Stunden nach Eintritt des Knock-Out-
Ereignisses den jeweils geltenden Basiskurs überschreitet (im Falle von Turbo-Call-
Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten). Sollte dieser tiefste 
bzw. höchste Kurs der Referenzwährung allerdings den geltenden Basiskurs an diesem Tag 
unterschreiten (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreiten (im Falle von Turbo-
Put-Zertifikaten), kann im ungünstigsten Fall der Auszahlungsbetrag 1/10 Eurocent pro 
Zertifikat nicht überschreiten, und es kann damit nahezu ein Totalverlust des vom Inhaber 
der Zertifikate eingesetzten Kapitals eintreten. 
 
4. „Endlos“-Zertifikate; Notwendigkeit der Ausübung; Verkauf der Zertifikate 
 
Die vorliegenden Zertifikate sind dadurch gekennzeichnet, dass – außer in dem oben 
beschrieben Fall eines Knock-Out-Ereignisses -zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit 
eine automatische Zahlung des durch die Zertifikate verbrieften Auszahlungsbetrages 
vorgesehen ist. Jede Zahlung des Auszahlungsbetrages setzt voraus, dass das betreffende 
Zertifikat vorher entweder vom Inhaber des Zertifikats gemäß den Produktbedingungen 
eingelöst oder von der Emittentin gekündigt wurde. Ohne eine solche Einlösung bzw. 
Kündigung ist nicht gewährleistet, dass der Anleger den durch die Zertifikate verbrieften 
Auszahlungsbetrag erhält. Da es ungewiss ist, ob die Emittentin die Zertifikate kündigen 
wird, ist der Zertifikatsinhaber gezwungen – will er den durch die Zertifikate verbrieften 
Auszahlungsbetrag erhalten – die Zertifikate von sich aus entsprechend der 
Produktbedingungen einzulösen. 
 
Die Zertifikatsinhaber sollten beachten, dass eine Einlösung der Zertifikate nur mit Wirkung 
zu den in den Endgültigen Bedingungen jeweils angegebenen Terminen möglich ist. 
Zwischen diesen Zeitpunkten ist die Realisierung des durch die Zertifikate verbrieften 
wirtschaftlichen Werts (bzw. eines Teils davon) nur durch Veräußerung der Zertifikate 
möglich. 
 
Eine Veräußerung der Zertifikate setzt jedoch voraus, dass sich Marktteilnehmer finden, die 
zum Ankauf der Zertifikate zu einem entsprechenden Preis bereit sind. Finden sich keine 
solchen kaufbereiten Marktteilnehmer, kann der Wert der Zertifikate möglicherweise nicht 
realisiert werden. Die Emittentin hat keine irgendwie geartete Verpflichtung gegenüber den 
Zertifikatsinhabern, für das Zustandekommen eines Handels in den Zertifikaten zu sorgen 
bzw. die Zertifikate zurückzukaufen. 
[ 
5. Zusätzliche produktspezifische Risikofaktoren 
 
EVTL: AUFNAHME ZUSÄTZLICHER RISIKOFAKTOREN AUFGRUND DER BESONDEREN 
ART DES BASISWERTES UND/ODER DER PRODUKTBEDINGUNGEN DER DERIVATE] 
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[SFD-]Turbo-Zertifikate auf Zinsterminkontrakte 
 
1. Allgemeines 
 
[SFD-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Zinsterminkontrakte gewähren dem Anleger einen 
Anspruch auf Zahlung eines Auszahlungsbetrages, der dem mit dem Bezugsverhältnis 
multiplizierten (und gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der 
Kurs der dem Zertifikat zugrunde liegenden Future-Kontraktes am Bewertungstag den in den 
Produktbedingungen festgelegten Basiskurs überschreitet (im Fall von Turbo-Call-
Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Fall von Turbo-Put-Zertifikaten). 
 
Der durch die Zertifikate verbriefte Anspruch entfällt, falls der Kurs der des dem 
Zertifikat zugrunde liegendem Future Kontraktes zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb 
des Zeitraumes vom Tag des erstmaligen Angebotes bis zum Bewertungstag der in 
den Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese 
unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von 
Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“). 
 
[In diesem Falle wird die Verpflichtung der Emittentin zur Zahlung des 
Auszahlungsbetrages durch die Verpflichtung ersetzt, die Zertifikate von dem 
jeweiligen Zertifikatsinhaber anzukaufen, wenn dieser seine Zertifikate innerhalb einer 
Frist von fünf (5) Bankarbeitstagen nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses, aber 
nicht später als bis zum fünften (5.) Bankarbeitstag vor dem in den 
Produktbedingungen bestimmten Fälligkeitstag der Emittentin zum Ankauf anbietet. 
Die Höhe des Kaufpreises für die zum Ankauf angebotenen Zertifikate wird von der 
Emittentin nach billigem Ermessen bestimmt und wird in der Regel 1/10 Eurocent pro 
Zertifikat nicht übersteigen. Der Zertifikatsinhaber erleidet in diesem Fall einen 
Verlust, der nahezu dem gesamten für das Zertifikat gezahlten Kaufpreis entspricht.] 
 
[In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin 
festgelegten marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-
Out-Ereignisses[, mindestens aber dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag, um den der tiefste (im Falle von 
Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. höchste (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) Kurs des 
Future-Kontraktes innerhalb eines Zeitraumes von drei Stunden nach Eintritt des 
Knock-Out-Ereignisses den jeweils geltenden Basiskurs überschreitet (im Falle von 
Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten). Sollte 
dieser tiefste bzw. höchste Kurs allerdings den geltenden Basiskurs an diesem Tag 
unterschreiten (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreiten (im Falle von 
Turbo-Put-Zertifikaten), kann im ungünstigsten Fall der Auszahlungsbetrag][und wird 
in der Regel] 1/10 Eurocent pro Zertifikat nicht überschreiten, und es kann damit 
nahezu ein Totalverlust des vom Inhaber der Zertifikate eingesetzten Kapitals 
eintreten.] 
 
Die Zertifikate sind risikoreiche Instrumente der Vermögensanlage. Es kann nicht 
sichergestellt werden, dass sich der Kurs des Future-Kontraktes in die erwartete Richtung 
entwickelt und sich durch die Anlage in die Zertifikate eine positive Rendite erzielen lassen 
wird. Vielmehr kann der Wert der Zertifikate unter den Wert fallen, den die Zertifikate zum 
Zeitpunkt des Erwerbs durch den Zertifikatsinhaber hatten. 
 
Die Zertifikate verbriefen weder einen Anspruch auf Zinszahlung noch auf Dividenden-
zahlung und werfen daher keine laufenden Erträge ab. Mögliche Wertverluste bei der Anlage 
in den Zertifikaten können daher nicht durch andere Erträge aus den Zertifikaten 
kompensiert werden. 
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Darüber hinaus trägt der Anleger das Risiko, dass sich die finanzielle Situation der Emittentin 
verschlechtern könnte – oder über ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird – und 
die Emittentin deshalb unter den Zertifikaten fällige Zahlungen nicht leisten kann. 
 
2. Einlösung nur bei Fälligkeit; Verkauf der Zertifikate 
 
Die vorliegenden Zertifikate sind dadurch gekennzeichnet, dass nur an dem in den 
Produktbedingungen definierten Fälligkeitstag eine automatische Zahlung des durch die 
Zertifikate verbrieften Auszahlungsbetrages an die Zertifikatsinhaber vorgesehen ist.  
 
Vor dem Fälligkeitstag ist die Realisierung des durch die Zertifikate verbrieften 
wirtschaftlichen Wertes nur durch Veräußerung der Zertifikate möglich. Eine Veräußerung 
der Zertifikate setzt jedoch voraus, dass sich Marktteilnehmer finden, die zum Ankauf der 
Zertifikate zu einem entsprechenden Preis bereit sind. Finden sich keine solchen 
kaufbereiten Marktteilnehmer, kann der Wert der Zertifikate möglicherweise nicht realisiert 
werden. Insbesondere können die Anleger nicht davon ausgehen, dass es für die Zertifikate 
unter allen Umständen einen liquiden Markt geben wird und die in den Zertifikaten 
angelegten Vermögenswerte deshalb zu jedem Zeitpunkt durch den Verkauf der Zertifikate 
realisiert werden können. Die Anleger sollten deshalb darauf eingerichtet sein, die Zertifikate 
unter Umständen bis zum Fälligkeitstag zu halten. 
[ 
3. Zusätzliche produktspezifische Risikofaktoren 
 
EVTL: AUFNAHME ZUSÄTZLICHER RISIKOFAKTOREN AUFGRUND DER BESONDEREN 
ART DES BASISWERTES UND/ODER DER PRODUKTBEDINGUNGEN DER DERIVATE] 
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[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate auf Zinsterminkontrakte mit Roll-Over 
 
1. Allgemeines 
 
[SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikate bezogen auf Zinsterminkontrakte gewähren dem Anleger zu 
bestimmten Einlösungsterminen einen Anspruch auf Zahlung eines Auszahlungsbetrages, 
der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und gegebenenfalls in Euro 
umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs der dem Zertifikat zugrunde liegenden 
Zins-Future-Kontrakte am Bewertungstag den in den Produktbedingungen festgelegten 
Basiskurs überschreitet (im Fall von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Fall von 
Turbo-Put-Zertifikaten). Bewertungstag ist dabei immer der fünfte (5.) Bankarbeitstag vor 
dem vom Zertifikatsinhaber gewählten Einlösungstermin.  
 
Darüber hinaus gelten die Zertifikate bei Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses ohne 
weiteres Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als eingelöst (siehe dazu unten „Knock-
Out-Ereignis“). 
 
Die Zertifikate sind risikoreiche Instrumente der Vermögensanlage. Es kann nicht sicher-
gestellt werden, dass sich der Kurs des Zins-Future-Kontraktes in die erwartete Richtung 
entwickelt und sich durch die Anlage in die Zertifikate eine positive Rendite erzielen lassen 
wird. Vielmehr kann der Wert der Zertifikate unter den Wert fallen, den die Zertifikate zum 
Zeitpunkt des Erwerbs durch den Zertifikatsinhaber hatten. 
 
Die Zertifikate verbriefen weder einen Anspruch auf Zinszahlung noch auf 
Dividendenzahlung und werfen daher keine laufenden Erträge ab. Mögliche Wertverluste bei 
der Anlage in den Zertifikaten können daher nicht durch andere Erträge aus den Zertifikaten 
kompensiert werden. 
 
Darüber hinaus trägt der Anleger das Risiko, dass sich die finanzielle Situation der Emittentin 
verschlechtern könnte – oder über ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird – und 
die Emittentin deshalb unter den Zertifikaten fällige Zahlungen nicht leisten kann. 
 
2. Kontinuierliche Veränderung des Basiskurses  
 
Für die Höhe des vom Anleger zu beanspruchenden Auszahlungsbetrages ist allein die 
Differenz zwischen dem Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Zins-Future-Kontraktes 
und dem am jeweiligen Bewertungstag gültigen Basiskurs maßgeblich. In diesem 
Zusammenhang ist zu beachten, dass sich der Basiskurs der Zertifikate täglich verändert, 
wobei er sich im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten in der Regel erhöht und im Falle von 
Turbo-Put-Zertifikaten in der Regel vermindert. Falls sich der Kurs des Zins-Future-
Kontraktes nicht ebenfalls um mindestens den entsprechenden Betrag erhöht bzw. 
vermindert, vermindert sich der Wert der Zertifikate mit jedem Tag der Laufzeit. 
 
Der Basiskurs verändert sich an jedem Kalendertag um einen Anpassungsbetrag, der auf 
der Grundlage [des für den entsprechenden Anpassungszeitraum geltenden 
Referenzzinssatzes zuzüglich] eines von der Emittentin bestimmten Zinsbereinigungsfaktors 
errechnet wird. 
 
3. Anpassung des Basispreises und der Knock-Out-Barriere aufgrund eines Future-Roll-

Over-Ereignisses (Future-Roll-Over-Anpassung) 
 
Im Falle des Eintritts eines Future-Roll-Over-Ereignisses werden der Basispreis und die 
Knock-Out-Barriere unter Berücksichtigung der mit der Ersetzung des dem Zertifikat 
zugrunde liegenden auslaufenden Zins-Future-Kontraktes verbundenen Kosten angepasst. 
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Im Einzelnen erfolgt die Anpassung in der Weise, dass der bis zum Zeitpunkt der Anpassung 
gültige Basiskurs und die bis zu diesem Zeitpunkt gültige Knock-Out-Barriere jeweils um 
einen Betrag verändert wird, der sich aus der Differenz zwischen dem Roll-Over-
Referenzpreis des auslaufenden und des neuen in Bezug genommenen Zins-Future-
Kontraktes zuzüglich der mit dieser Ersetzung verbundenen Kosten (Future-Roll-Over-
Kosten) errechnet. Dabei beruhen die Future-Roll-Over-Kosten im Wesentlichen darauf, 
dass der auslaufende Zins-Future-Kontrakt ge- oder verkauft und der diesen ersetzende 
Zins-Future-Kontrakt entsprechend ver- oder gekauft werden muss. 
 
In diesem Zusammenhang ist vom Anleger besonders zu beachten, dass aufgrund 
einer Future-Roll-Over-Anpassung ein Knock-Out-Ereignis (siehe nachfolgend 4.) 
ausgelöst werden kann. 
 
4. Knock-Out-Ereignis 
 
[regular:][Sobald der Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Zins-Future-Kontraktes zu 
irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des erstmaligen Angebotes der Zertifikate der 
in den Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese 
unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-
Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des 
Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von 
der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts des 
Knock-Out-Ereignisses, mindestens aber dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag, um den der tiefste (im Falle von Turbo-Call-
Zertifikaten) bzw. höchste (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) Kurs des Zins-Future-
Kontraktes innerhalb eines Zeitraumes von drei Stunden nach Eintritt des Knock-Out-
Ereignisses den jeweils geltenden Basiskurs überschreitet (im Falle von Turbo-Call-
Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten). Sollte dieser tiefste 
bzw. höchste Kurs des Zins-Future-Kontraktes allerdings den geltenden Basiskurs an 
diesem Tag unterschreiten (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreiten (im Falle 
von Turbo-Put-Zertifikaten), kann im ungünstigsten Fall der Auszahlungsbetrag 1/10 
Eurocent pro Zertifikat nicht überschreiten, und es kann damit nahezu ein Totalverlust des 
vom Inhaber der Zertifikate eingesetzten Kapitals eintreten.] 
 
[Smart:][Sobald der Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Zins-Future-Kontraktes zu 
irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des erstmaligen Angebotes der Zertifikate 
dem in den Produktbedingungen festgelegten Basiskurs entspricht oder diesen 
unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-
Put-Zertifikaten) oder der Schlusskurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Zins-Future-
Kontraktes der in den Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder 
diese unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von 
Turbo-Put-Zertifikaten) (jeweils ein „Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne 
weiteres Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der 
Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die 
Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-Out-Ereignisses. Der Anleger muss beachten, 
dass im ungünstigsten Fall der Auszahlungsbetrag 1/10 Eurocent pro Zertifikat betragen und 
damit nahezu ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals eintreten kann.] 
 
[Die Knock-Out-Barriere wird von der Emittentin für jeden Anpassungszeitraum unter 
Berücksichtigung der jeweils herrschenden Marktgegebenheiten (insbesondere unter 
Berücksichtigung der Volatilität) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegt. Da sich der 
Basiskurs in einem Anpassungszeitraum kalendertäglich erhöht (im Falle von Turbo-Call-
Zertifikaten) bzw. vermindert (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten), während die Knock-Out-
Barriere in einem Anpassungszeitraum unverändert bleibt, verringert sich der Abstand der 
Knock-Out-Barriere zum Basiskurs in einem Anpassungszeitraum kontinuierlich. 
(Einzelheiten ergeben sich aus den nachstehenden Produktbedingungen.) Die Wirkung der 
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Knock-Out-Barriere als Schutz vor hohen Verlusten („Stop-Loss“) wird damit immer 
geringer.] 
 
5. „Endlos“-Zertifikate; Notwendigkeit der Ausübung; Verkauf der Zertifikate 
 
Die vorliegenden Zertifikate sind dadurch gekennzeichnet, dass – außer in dem oben 
beschrieben Fall eines Knock-Out-Ereignisses - zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit 
eine automatische Zahlung des durch die Zertifikate verbrieften Auszahlungsbetrages 
vorgesehen ist. Jede Zahlung des Auszahlungsbetrages setzt voraus, dass das betreffende 
Zertifikat vorher entweder vom Inhaber des Zertifikats gemäß den Produktbedingungen 
eingelöst oder von der Emittentin gekündigt wurde. Ohne eine solche Einlösung bzw. 
Kündigung ist nicht gewährleistet, dass der Anleger den durch die Zertifikate verbrieften 
Auszahlungsbetrag erhält. Da es ungewiss ist, ob die Emittentin die Zertifikate kündigen 
wird, ist der Zertifikatsinhaber gezwungen – will er den durch die Zertifikate verbrieften 
Auszahlungsbetrag erhalten – die Zertifikate von sich aus entsprechend der 
Produktbedingungen einzulösen. 
 
Die Zertifikatsinhaber sollten beachten, dass eine Einlösung der Zertifikate nur mit Wirkung 
zu den in den Endgültigen Bedingungen jeweils angegebenen Terminen möglich ist. 
Zwischen diesen Zeitpunkten ist die Realisierung des durch die Zertifikate verbrieften 
wirtschaftlichen Werts (bzw. eines Teils davon) nur durch Veräußerung der Zertifikate 
möglich. 
 
Eine Veräußerung der Zertifikate setzt jedoch voraus, dass sich Marktteilnehmer finden, die 
zum Ankauf der Zertifikate zu einem entsprechenden Preis bereit sind. Finden sich keine 
solchen kaufbereiten Marktteilnehmer, kann der Wert der Zertifikate möglicherweise nicht 
realisiert werden. Die Emittentin hat keine irgendwie geartete Verpflichtung gegenüber den 
Zertifikatsinhabern, für das Zustandekommen eines Handels in den Zertifikaten zu sorgen 
bzw. die Zertifikate zurückzukaufen. 
[ 
6. Zusätzliche produktspezifische Risikofaktoren 
 
EVTL: AUFNAHME ZUSÄTZLICHER RISIKOFAKTOREN AUFGRUND DER BESONDEREN 
ART DES BASISWERTES UND/ODER DER PRODUKTBEDINGUNGEN DER DERIVATE] 
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[SFD-]Turbo-Zertifikate auf Rohstoffe 
 
1. Allgemeines 
 
[SFD-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Rohstoffe gewähren dem Anleger einen Anspruch auf 
Zahlung eines Auszahlungsbetrages, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs der dem 
Zertifikat zugrunde liegenden Rohstoffs am Bewertungstag den in den Produktbedingungen 
festgelegten Basiskurs überschreitet (im Fall von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet 
(im Fall von Turbo-Put-Zertifikaten). 
 
Der durch die Zertifikate verbriefte Anspruch entfällt, falls der im International 
Interbank Spot Market wahrgenommene Bid-Preis (im Falle von Turbo-Call-
Zertifikaten) bzw. Ask-Preis (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) für den Rohstoff (im 
folgenden Kurs genannt) zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des Zeitraumes vom Tag 
des erstmaligen Angebotes bis zum Bewertungstag der in den Produktbedingungen 
festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von 
Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) 
(„Knock-Out-Ereignis“). 
 
[In diesem Falle wird die Verpflichtung der Emittentin zur Zahlung des 
Auszahlungsbetrages durch die Verpflichtung ersetzt, die Zertifikate von dem 
jeweiligen Zertifikatsinhaber anzukaufen, wenn dieser seine Zertifikate innerhalb einer 
Frist von fünf (5) Bankarbeitstagen nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses, aber 
nicht später als bis zum fünften (5.) Bankarbeitstag vor dem in den 
Produktbedingungen bestimmten Fälligkeitstag der Emittentin zum Ankauf anbietet. 
Die Höhe des Kaufpreises für die zum Ankauf angebotenen Zertifikate wird von der 
Emittentin nach billigem Ermessen bestimmt und wird in der Regel 1/10 Eurocent pro 
Zertifikat nicht übersteigen. Der Zertifikatsinhaber erleidet in diesem Fall einen 
Verlust, der nahezu dem gesamten für das Zertifikat gezahlten Kaufpreis entspricht.] 
 
[In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin 
festgelegten marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-
Out-Ereignisses[, mindestens aber dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag, um den der tiefste (im Falle von 
Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. höchste (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) Kurs des 
Rohstoffs innerhalb eines Zeitraumes von drei Stunden nach Eintritt des Knock-Out-
Ereignisses den jeweils geltenden Basiskurs überschreitet (im Falle von Turbo-Call-
Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten). Sollte dieser 
tiefste bzw. höchste Kurs allerdings den geltenden Basiskurs an diesem Tag 
unterschreiten (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreiten (im Falle von 
Turbo-Put-Zertifikaten), kann im ungünstigsten Fall der Auszahlungsbetrag][und wird 
in der Regel] 1/10 Eurocent pro Zertifikat nicht überschreiten, und es kann damit 
nahezu ein Totalverlust des vom Inhaber der Zertifikate eingesetzten Kapitals 
eintreten.] 
 
Die Zertifikate sind risikoreiche Instrumente der Vermögensanlage. Es kann nicht sicher-
gestellt werden, dass sich der Kurs der Rohstoffe in die erwartete Richtung entwickelt und 
sich durch die Anlage in die Zertifikate eine positive Rendite erzielen lassen wird. Vielmehr 
kann der Wert der Zertifikate unter den Wert fallen, den die Zertifikate zum Zeitpunkt des 
Erwerbs durch den Zertifikatsinhaber hatten. 
 
Die Zertifikate verbriefen weder einen Anspruch auf Zinszahlung noch auf Dividenden-
zahlung und werfen daher keine laufenden Erträge ab. Mögliche Wertverluste bei der Anlage 
in den Zertifikaten können daher nicht durch andere Erträge aus den Zertifikaten 
kompensiert werden. 
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Darüber hinaus trägt der Anleger das Risiko, dass sich die finanzielle Situation der Emittentin 
verschlechtern könnte – oder über ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird – und 
die Emittentin deshalb unter den Zertifikaten fällige Zahlungen nicht leisten kann. 
 
2. Einlösung nur bei Fälligkeit; Verkauf der Zertifikate 
 
Die vorliegenden Zertifikate sind dadurch gekennzeichnet, dass nur an dem in den 
Produktbedingungen definierten Fälligkeitstag eine automatische Zahlung des durch die 
Zertifikate verbrieften Auszahlungsbetrages an die Zertifikatsinhaber vorgesehen ist.  
 
Vor dem Fälligkeitstag ist die Realisierung des durch die Zertifikate verbrieften 
wirtschaftlichen Wertes nur durch Veräußerung der Zertifikate möglich. Eine Veräußerung 
der Zertifikate setzt jedoch voraus, dass sich Marktteilnehmer finden, die zum Ankauf der 
Zertifikate zu einem entsprechenden Preis bereit sind. Finden sich keine solchen kauf-
bereiten Marktteilnehmer, kann der Wert der Zertifikate möglicherweise nicht realisiert 
werden. Insbesondere können die Anleger nicht davon ausgehen, dass es für die Zertifikate 
unter allen Umständen einen liquiden Markt geben wird und die in den Zertifikaten an-
gelegten Vermögenswerte deshalb zu jedem Zeitpunkt durch den Verkauf der Zertifikate 
realisiert werden können. Die Anleger sollten deshalb darauf eingerichtet sein, die Zertifikate 
unter Umständen bis zum Fälligkeitstag zu halten. 
[ 
3. Zusätzliche produktspezifische Risikofaktoren 
 
EVTL: AUFNAHME ZUSÄTZLICHER RISIKOFAKTOREN AUFGRUND DER BESONDEREN 
ART DES BASISWERTES UND/ODER DER PRODUKTBEDINGUNGEN DER DERIVATE] 
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[SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikate auf Rohstoffe 
 
1. Allgemeines 
 
[SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikate bezogen auf Rohstoffe gewähren dem Anleger zu 
bestimmten Einlösungsterminen einen Anspruch auf Zahlung eines Auszahlungsbetrages, 
der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und gegebenenfalls in Euro 
umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs der dem Zertifikat zugrunde liegenden 
Rohstoffs am Bewertungstag den in den Produktbedingungen festgelegten Basiskurs 
überschreitet (im Fall von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Fall von Turbo-Put-
Zertifikaten). Bewertungstag ist dabei immer der fünfte (5.) Bankarbeitstag vor dem vom 
Zertifikatsinhaber gewählten Einlösungstermin.  
 
Darüber hinaus gelten die Zertifikate bei Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses ohne 
weiteres Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als eingelöst (siehe dazu unten „Knock-
Out-Ereignis“). 
 
Die Zertifikate sind risikoreiche Instrumente der Vermögensanlage. Es kann nicht 
sichergestellt werden, dass sich der Kurs der Rohstoffe in die erwartete Richtung entwickelt 
und sich durch die Anlage in die Zertifikate eine positive Rendite erzielen lassen wird. 
Vielmehr kann der Wert der Zertifikate unter den Wert fallen, den die Zertifikate zum 
Zeitpunkt des Erwerbs durch den Zertifikatsinhaber hatten. 
 
Die Zertifikate verbriefen weder einen Anspruch auf Zinszahlung noch auf 
Dividendenzahlung und werfen daher keine laufenden Erträge ab. Mögliche Wertverluste bei 
der Anlage in den Zertifikaten können daher nicht durch andere Erträge aus den Zertifikaten 
kompensiert werden. 
 
Darüber hinaus trägt der Anleger das Risiko, dass sich die finanzielle Situation der Emittentin 
verschlechtern könnte – oder über ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird – und 
die Emittentin deshalb unter den Zertifikaten fällige Zahlungen nicht leisten kann. 
 
2. Kontinuierliche Veränderung des Basiskurses  
 
Für die Höhe des vom Anleger zu beanspruchenden Auszahlungsbetrages ist allein die 
Differenz zwischen dem Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Rohstoffs und dem am 
jeweiligen Bewertungstag gültigen Basiskurs maßgeblich. In diesem Zusammenhang ist zu 
beachten, dass sich der Basiskurs der Zertifikate täglich verändert, wobei er sich im Falle 
von Turbo-Call-Zertifikaten in der Regel erhöht und im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten in der 
Regel vermindert. Falls sich der Kurs des Rohstoffs nicht ebenfalls um mindestens den 
entsprechenden Betrag erhöht bzw. vermindert, vermindert sich der Wert der Zertifikate mit 
jedem Tag der Laufzeit. 
 
Der Basiskurs verändert sich an jedem Kalendertag um einen Anpassungsbetrag, der auf 
der Grundlage des für den entsprechenden Anpassungszeitraum geltenden 
Referenzzinssatzes zuzüglich eines von der Emittentin bestimmten Zinsbereinigungsfaktors 
errechnet wird. 
 
3. Knock-Out-Ereignis 
 
Sobald der im International Interbank Spot Market wahrgenommene Bid-Preis (im Falle von 
Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. Ask-Preis (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) für den Rohstoff 
(im folgenden Kurs genannt) zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des 
erstmaligen Angebotes der Zertifikate der in den Produktbedingungen festgelegten Knock-
Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. 
überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“), gelten die 
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Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle 
entspricht der Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis 
für die Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-Out-Ereignisses, mindestens aber dem mit 
dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag, 
um den der tiefste (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. höchste (im Falle von Turbo-
Put-Zertifikaten) Kurs der Rohstoffe innerhalb eines Zeitraumes von drei Stunden nach 
Eintritt des Knock-Out-Ereignisses den jeweils geltenden Basiskurs überschreitet (im Falle 
von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten). Sollte 
dieser tiefste bzw. höchste Kurs der Rohstoffe allerdings den geltenden Basiskurs an diesem 
Tag unterschreiten (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreiten (im Falle von 
Turbo-Put-Zertifikaten), kann im ungünstigsten Fall der Auszahlungsbetrag 1/10 Eurocent 
pro Zertifikat nicht überschreiten, und es kann damit nahezu ein Totalverlust des vom 
Inhaber der Zertifikate eingesetzten Kapitals eintreten. 
 
[Die Knock-Out-Barriere wird von der Emittentin für jeden Anpassungszeitraum unter 
Berücksichtigung der jeweils herrschenden Marktgegebenheiten (insbesondere unter 
Berücksichtigung der Volatilität) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegt. Da sich der 
Basiskurs in einem Anpassungszeitraum kalendertäglich erhöht (im Falle von Turbo-Call-
Zertifikaten) bzw. vermindert (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten), während die Knock-Out-
Barriere in einem Anpassungszeitraum unverändert bleibt, verringert sich der Abstand der 
Knock-Out-Barriere zum Basiskurs in einem Anpassungszeitraum kontinuierlich. 
(Einzelheiten ergeben sich aus den nachstehenden Produktbedingungen.) Die Wirkung der 
Knock-Out-Barriere als Schutz vor hohen Verlusten („Stop-Loss“) wird damit immer 
geringer.] 
 
4. „Endlos“-Zertifikate; Notwendigkeit der Ausübung; Verkauf der Zertifikate 
 
Die vorliegenden Zertifikate sind dadurch gekennzeichnet, dass – außer in dem oben 
beschrieben Fall eines Knock-Out-Ereignisses - zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit 
eine automatische Zahlung des durch die Zertifikate verbrieften Auszahlungsbetrages 
vorgesehen ist. Jede Zahlung des Auszahlungsbetrages setzt voraus, dass das betreffende 
Zertifikat vorher entweder vom Inhaber des Zertifikats gemäß den Produktbedingungen 
eingelöst oder von der Emittentin gekündigt wurde. Ohne eine solche Einlösung bzw. 
Kündigung ist nicht gewährleistet, dass der Anleger den durch die Zertifikate verbrieften 
Auszahlungsbetrag erhält. Da es ungewiss ist, ob die Emittentin die Zertifikate kündigen 
wird, ist der Zertifikatsinhaber gezwungen – will er den durch die Zertifikate verbrieften 
Auszahlungsbetrag erhalten – die Zertifikate von sich aus entsprechend der 
Produktbedingungen einzulösen. 
 
Die Zertifikatsinhaber sollten beachten, dass eine Einlösung der Zertifikate nur mit Wirkung 
zu den in den Endgültigen Bedingungen jeweils angegebenen Terminen möglich ist. 
Zwischen diesen Zeitpunkten ist die Realisierung des durch die Zertifikate verbrieften 
wirtschaftlichen Werts (bzw. eines Teils davon) nur durch Veräußerung der Zertifikate 
möglich. 
 
Eine Veräußerung der Zertifikate setzt jedoch voraus, dass sich Marktteilnehmer finden, die 
zum Ankauf der Zertifikate zu einem entsprechenden Preis bereit sind. Finden sich keine 
solchen kaufbereiten Marktteilnehmer, kann der Wert der Zertifikate möglicherweise nicht 
realisiert werden. Die Emittentin hat keine irgendwie geartete Verpflichtung gegenüber den 
Zertifikatsinhabern, für das Zustandekommen eines Handels in den Zertifikaten zu sorgen 
bzw. die Zertifikate zurückzukaufen. 
[ 
5. Zusätzliche produktspezifische Risikofaktoren 
 
EVTL: AUFNAHME ZUSÄTZLICHER RISIKOFAKTOREN AUFGRUND DER BESONDEREN 
ART DES BASISWERTES UND/ODER DER PRODUKTBEDINGUNGEN DER DERIVATE] 
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[SFD-]Turbo-Zertifikate auf Rohstoff-Future-Kontrakte mit Roll-Over 
 
1. Allgemeines 
 
[SFD-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Rohstoff-Future-Kontrakte gewähren dem Anleger einen 
Anspruch auf Zahlung eines Auszahlungsbetrages, der dem mit dem Bezugsverhältnis 
multiplizierten (und gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der 
Kurs der dem Zertifikat zugrunde liegende Rohstoff-Future-Kontrakts am Bewertungstag den 
in den Produktbedingungen festgelegten Basiskurs überschreitet (im Fall von Turbo-Call-
Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Fall von Turbo-Put-Zertifikaten). 
 
Der durch die Zertifikate verbriefte Anspruch entfällt, falls der Kurs des dem Zertifikat 
zugrundeliegenden Future-Kontraktes zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des Zeit-
raumes vom Tag des erstmaligen Angebotes bis zum Bewertungstag der in den 
Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese 
unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von 
Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“). 
 
[In diesem Falle wird die Verpflichtung der Emittentin zur Zahlung des 
Auszahlungsbetrages durch die Verpflichtung ersetzt, die Zertifikate von dem 
jeweiligen Zertifikatsinhaber anzukaufen, wenn dieser seine Zertifikate innerhalb einer 
Frist von fünf (5) Bankarbeitstagen nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses, aber 
nicht später als bis zum fünften (5.) Bankarbeitstag vor dem in den 
Produktbedingungen bestimmten Fälligkeitstag der Emittentin zum Ankauf anbietet. 
Die Höhe des Kaufpreises für die zum Ankauf angebotenen Zertifikate wird von der 
Emittentin nach billigem Ermessen bestimmt und wird in der Regel 1/10 Eurocent pro 
Zertifikat nicht übersteigen. Der Zertifikatsinhaber erleidet in diesem Fall einen 
Verlust, der nahezu dem gesamten für das Zertifikat gezahlten Kaufpreis entspricht.] 
 
[In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin 
festgelegten marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-
Out-Ereignisses[, mindestens aber dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag, um den der tiefste (im Falle von 
Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. höchste (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) Kurs des 
Future-Kontraktes innerhalb eines Zeitraumes von drei Stunden nach Eintritt des 
Knock-Out-Ereignisses den jeweils geltenden Basiskurs überschreitet (im Falle von 
Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten). Sollte 
dieser tiefste bzw. höchste Kurs allerdings den geltenden Basiskurs an diesem Tag 
unterschreiten (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreiten (im Falle von 
Turbo-Put-Zertifikaten), kann im ungünstigsten Fall der Auszahlungsbetrag][und wird 
in der Regel] 1/10 Eurocent pro Zertifikat nicht überschreiten, und es kann damit 
nahezu ein Totalverlust des vom Inhaber der Zertifikate eingesetzten Kapitals 
eintreten.] 
 
Die Zertifikate sind risikoreiche Instrumente der Vermögensanlage. Es kann nicht 
sichergestellt werden, dass sich der Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Future-
Kontraktes in die erwartete Richtung entwickelt und sich durch die Anlage in die Zertifikate 
eine positive Rendite erzielen lassen wird. Vielmehr kann der Wert der Zertifikate unter den 
Wert fallen, den die Zertifikate zum Zeitpunkt des Erwerbs durch den Zertifikatsinhaber 
hatten. 
 
Die Zertifikate verbriefen weder einen Anspruch auf Zinszahlung noch auf Dividenden-
zahlung und werfen daher keine laufenden Erträge ab. Mögliche Wertverluste bei der Anlage 
in den Zertifikaten können daher nicht durch andere Erträge aus den Zertifikaten 
kompensiert werden. 
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Darüber hinaus trägt der Anleger das Risiko, dass sich die finanzielle Situation der Emittentin 
verschlechtern könnte – oder über ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird – und 
die Emittentin deshalb unter den Zertifikaten fällige Zahlungen nicht leisten kann. 
 
2. Anpassung des Basispreises und der Knock-Out-Barriere aufgrund eines Future-Roll-

Over-Ereignisses (Future-Roll-Over-Anpassung)  
 
Im Falle des Eintritts eines Future-Roll-Over-Ereignisses werden der Basispreis und die 
Knock-Out-Barriere unter Berücksichtigung der mit der Ersetzung des dem Zertifikat 
zugrunde liegenden auslaufenden Future-Kontraktes verbundenen Kosten angepasst. 
 
Im Einzelnen erfolgt die Anpassung in der Weise, dass der bis zum Zeitpunkt der Anpassung 
gültige Basiskurs und die bis zu diesem Zeitpunkt gültige Knock-Out-Barriere jeweils um 
einen Betrag verändert wird, der sich aus der Differenz zwischen dem Roll-Over-
Referenzpreis des auslaufenden und des neuen in Bezug genommenen Future-Kontraktes 
zuzüglich der mit dieser Ersetzung verbundenen Kosten (Future-Roll-Over-Kosten) 
errechnet. Dabei beruhen die Future-Roll-Over-Kosten im Wesentlichen darauf, dass der 
auslaufende Future-Kontrakt zum Ankaufskurs und der diesen ersetzende Future-Kontrakt 
zum Verkaufskurs in der Berechnung berücksichtigt werden müssen. 
 
In diesem Zusammenhang ist vom Anleger besonders zu beachten, dass aufgrund 
einer Future-Roll-Over-Anpassung ein Knock-Out-Ereignis (siehe oben unter 1.) 
ausgelöst werden kann. 
 
3. Einlösung nur bei Fälligkeit; Verkauf der Zertifikate 
 
Die vorliegenden Zertifikate sind dadurch gekennzeichnet, dass nur an dem in den 
Produktbedingungen definierten Fälligkeitstag eine automatische Zahlung des durch die 
Zertifikate verbrieften Auszahlungsbetrages an die Zertifikatsinhaber vorgesehen ist.  
 
Vor dem Fälligkeitstag ist die Realisierung des durch die Zertifikate verbrieften 
wirtschaftlichen Wertes nur durch Veräußerung der Zertifikate möglich. Eine Veräußerung 
der Zertifikate setzt jedoch voraus, dass sich Marktteilnehmer finden, die zum Ankauf der 
Zertifikate zu einem entsprechenden Preis bereit sind. Finden sich keine solchen 
kaufbereiten Marktteilnehmer, kann der Wert der Zertifikate möglicherweise nicht realisiert 
werden. Insbesondere können die Anleger nicht davon ausgehen, dass es für die Zertifikate 
unter allen Umständen einen liquiden Markt geben wird und die in den Zertifikaten 
angelegten Vermögenswerte deshalb zu jedem Zeitpunkt durch den Verkauf der Zertifikate 
realisiert werden können. Die Anleger sollten deshalb darauf eingerichtet sein, die Zertifikate 
unter Umständen bis zum Fälligkeitstag zu halten. 
[ 
4. Zusätzliche produktspezifische Risikofaktoren 
 
EVTL: AUFNAHME ZUSÄTZLICHER RISIKOFAKTOREN AUFGRUND DER BESONDEREN 
ART DES BASISWERTES UND/ODER DER PRODUKTBEDINGUNGEN DER DERIVATE] 
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[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate auf Rohstoff-Future-Kontrakte mit Roll-Over 
 
1. Allgemeines 
 
[SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikate bezogen auf Rohstoff-Future-Kontrakte gewähren dem 
Anleger zu bestimmten Einlösungsterminen einen Anspruch auf Zahlung eines 
Auszahlungsbetrages, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs der dem 
Zertifikat zugrunde liegenden Future-Kontraktes am Bewertungstag den in den 
Produktbedingungen festgelegten Basiskurs überschreitet (im Fall von Turbo-Call-
Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Fall von Turbo-Put-Zertifikaten). Bewertungstag ist dabei 
immer der fünfte (5.) Bankarbeitstag vor dem vom Zertifikatsinhaber gewählten 
Einlösungstermin.  
 
Darüber hinaus gelten die Zertifikate bei Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses ohne 
weiteres Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als eingelöst (siehe dazu unten „Knock-
Out-Ereignis“). 
 
Die Zertifikate sind risikoreiche Instrumente der Vermögensanlage. Es kann nicht sicher-
gestellt werden, dass sich der Kurs des Future-Kontraktes in die erwartete Richtung 
entwickelt und sich durch die Anlage in die Zertifikate eine positive Rendite erzielen lassen 
wird. Vielmehr kann der Wert der Zertifikate unter den Wert fallen, den die Zertifikate zum 
Zeitpunkt des Erwerbs durch den Zertifikatsinhaber hatten. 
 
Die Zertifikate verbriefen weder einen Anspruch auf Zinszahlung noch auf Dividenden-
zahlung und werfen daher keine laufenden Erträge ab. Mögliche Wertverluste bei der Anlage 
in den Zertifikaten können daher nicht durch andere Erträge aus den Zertifikaten 
kompensiert werden. 
 
Darüber hinaus trägt der Anleger das Risiko, dass sich die finanzielle Situation der Emittentin 
verschlechtern könnte – oder über ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird – und 
die Emittentin deshalb unter den Zertifikaten fällige Zahlungen nicht leisten kann. 
 
2. Kontinuierliche Veränderung des Basiskurses  
 
Für die Höhe des vom Anleger zu beanspruchenden Auszahlungsbetrages ist allein die 
Differenz zwischen dem Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Future-Kontraktes und 
dem am jeweiligen Bewertungstag gültigen Basiskurs maßgeblich. In diesem 
Zusammenhang ist zu beachten, dass sich der Basiskurs der Zertifikate täglich verändert, 
wobei er sich im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten in der Regel erhöht und im Falle von 
Turbo-Put-Zertifikaten in der Regel vermindert. Falls sich der Kurs des Future-Kontraktes 
nicht ebenfalls um mindestens den entsprechenden Betrag erhöht bzw. vermindert, 
vermindert sich der Wert der Zertifikate mit jedem Tag der Laufzeit. 
 
Der Basiskurs verändert sich an jedem Kalendertag um einen Anpassungsbetrag, der auf 
der Grundlage des für den entsprechenden Anpassungszeitraum geltenden Referenz-
zinssatzes zuzüglich eines von der Emittentin bestimmten Zinsbereinigungsfaktors errechnet 
wird. 
 
3. Anpassung des Basispreises und der Knock-Out-Barriere aufgrund eines Future-Roll-

Over-Ereignisses (Future-Roll-Over Anpassung) 
 
Im Falle des Eintritts eines Future-Roll-Over-Ereignisses werden der Basispreis und die 
Knock-Out-Barriere unter Berücksichtigung der mit der Ersetzung des dem Zertifikat 
zugrunde liegenden auslaufenden Future-Kontraktes verbundenen Kosten angepasst. 
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Im Einzelnen erfolgt die Anpassung in der Weise, dass der bis zum Zeitpunkt der Anpassung 
gültige Basiskurs und die bis zu diesem Zeitpunkt gültige Knock-Out-Barriere jeweils um 
einen Betrag verändert wird, der sich aus der Differenz zwischen dem Roll-Over-
Referenzpreis des auslaufenden und des neuen in Bezug genommenen Future-Kontraktes 
zuzüglich der mit dieser Ersetzung verbundenen Kosten (Future-Roll-Over-Kosten) 
errechnet. Dabei beruhen die Future-Roll-Over-Kosten im Wesentlichen darauf, dass der 
auslaufende Future-Kontrakt zum Ankaufskurs und der diesen ersetzende Future-Kontrakt 
zum Verkaufskurs in der Berechnung berücksichtigt werden müssen. 
 
In diesem Zusammenhang ist vom Anleger besonders zu beachten, dass aufgrund 
einer Future-Roll-Over-Anpassung ein Knock-Out-Ereignis (siehe nachfolgend unter 
4.) ausgelöst werden kann. 
 
4. Knock-Out-Ereignis 
 
[regular:][Sobald der Kurs des dem Zertifikat zugrundeliegenden Future-Kontraktes zu 
irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des erstmaligen Angebotes der Zertifikate der 
in den Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese 
unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-
Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des 
Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von 
der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts des 
Knock-Out-Ereignisses, mindestens aber dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag, um den der tiefste (im Falle von Turbo-Call-
Zertifikaten) bzw. höchste (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) Kurs des Future-Kontraktes 
innerhalb eines Zeitraumes von drei Stunden nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses den 
jeweils geltenden Basiskurs überschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. 
unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten). Sollte dieser tiefste bzw. höchste Kurs 
des Future-Kontraktes allerdings den geltenden Basiskurs an diesem Tag unterschreiten (im 
Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreiten (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten), 
kann im ungünstigsten Fall der Auszahlungsbetrag 1/10 Eurocent pro Zertifikat nicht 
überschreiten, und es kann damit nahezu ein Totalverlust des vom Inhaber der Zertifikate 
eingesetzten Kapitals eintreten.] 
 
[Smart:][Sobald der Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Future-Kontraktes zu 
irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des erstmaligen Angebotes der Zertifikate 
dem in den Produktbedingungen festgelegten Basiskurs entspricht oder diesen 
unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-
Put-Zertifikaten) oder der Schlusskurs des Index der in den Produktbedingungen 
festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-
Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) (jeweils ein „Knock-
Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als 
eingelöst. In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin 
festgelegten marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-Out-
Ereignisses. Der Anleger muss beachten, dass im ungünstigsten Fall der Auszahlungsbetrag 
1/10 Eurocent pro Zertifikat betragen und damit nahezu ein Totalverlust des eingesetzten 
Kapitals eintreten kann.] 
 
[Die Knock-Out-Barriere wird von der Emittentin für jeden Anpassungszeitraum unter 
Berücksichtigung der jeweils herrschenden Marktgegebenheiten (insbesondere unter 
Berücksichtigung der Volatilität) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegt. Da sich der 
Basiskurs in einem Anpassungszeitraum kalendertäglich erhöht (im Falle von Turbo-Call-
Zertifikaten) bzw. vermindert (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten), während die Knock-Out-
Barriere in einem Anpassungszeitraum unverändert bleibt, verringert sich der Abstand der 
Knock-Out-Barriere zum Basiskurs in einem Anpassungszeitraum kontinuierlich. 
(Einzelheiten ergeben sich aus den nachstehenden Produktbedingungen.) Die Wirkung der 
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Knock-Out-Barriere als Schutz vor hohen Verlusten („Stop-Loss“) wird damit immer 
geringer.] 
 
5. „Endlos“-Zertifikate; Notwendigkeit der Ausübung; Verkauf der Zertifikate 
 
Die vorliegenden Zertifikate sind dadurch gekennzeichnet, dass – außer in dem oben 
beschrieben Fall eines Knock-Out-Ereignisses - zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit 
eine automatische Zahlung des durch die Zertifikate verbrieften Auszahlungsbetrages 
vorgesehen ist. Jede Zahlung des Auszahlungsbetrages setzt voraus, dass das betreffende 
Zertifikat vorher entweder vom Inhaber des Zertifikats gemäß den Produktbedingungen 
eingelöst oder von der Emittentin gekündigt wurde. Ohne eine solche Einlösung bzw. 
Kündigung ist nicht gewährleistet, dass der Anleger den durch die Zertifikate verbrieften 
Auszahlungsbetrag erhält. Da es ungewiss ist, ob die Emittentin die Zertifikate kündigen 
wird, ist der Zertifikatsinhaber gezwungen – will er den durch die Zertifikate verbrieften 
Auszahlungsbetrag erhalten – die Zertifikate von sich aus entsprechend der 
Produktbedingungen einzulösen. 
 
Die Zertifikatsinhaber sollten beachten, dass eine Einlösung der Zertifikate nur mit Wirkung 
zu den in den Endgültigen Bedingungen jeweils angegebenen Terminen möglich ist. 
Zwischen diesen Zeitpunkten ist die Realisierung des durch die Zertifikate verbrieften 
wirtschaftlichen Werts (bzw. eines Teils davon) nur durch Veräußerung der Zertifikate 
möglich. 
 
Eine Veräußerung der Zertifikate setzt jedoch voraus, dass sich Marktteilnehmer finden, die 
zum Ankauf der Zertifikate zu einem entsprechenden Preis bereit sind. Finden sich keine 
solchen kaufbereiten Marktteilnehmer, kann der Wert der Zertifikate möglicherweise nicht 
realisiert werden. Die Emittentin hat keine irgendwie geartete Verpflichtung gegenüber den 
Zertifikatsinhabern, für das Zustandekommen eines Handels in den Zertifikaten zu sorgen 
bzw. die Zertifikate zurückzukaufen. 
[ 
6. Zusätzliche produktspezifische Risikofaktoren 
 
EVTL: AUFNAHME ZUSÄTZLICHER RISIKOFAKTOREN AUFGRUND DER BESONDEREN 
ART DES BASISWERTES UND/ODER DER PRODUKTBEDINGUNGEN DER DERIVATE] 
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[SFD-]Turbo-Zertifikate auf Fonds 
 
1. Allgemeines 
 
[SFD-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Fonds gewähren dem Anleger einen Anspruch auf 
Zahlung eines Auszahlungsbetrages, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs der dem 
Zertifikat zugrunde liegende Fonds am Bewertungstag den in den Produktbedingungen 
festgelegten Basiskurs überschreitet (im Fall von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet 
(im Fall von Turbo-Put-Zertifikaten). 
 
Der durch die Zertifikate verbriefte Anspruch entfällt, falls der Kurs des dem Zertifikat 
zugrundeliegenden Fonds zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des Zeitraumes vom 
Tag des erstmaligen Angebotes bis zum Bewertungstag der in den 
Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese 
unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von 
Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“). 
 
[In diesem Falle wird die Verpflichtung der Emittentin zur Zahlung des 
Auszahlungsbetrages durch die Verpflichtung ersetzt, die Zertifikate von dem 
jeweiligen Zertifikatsinhaber anzukaufen, wenn dieser seine Zertifikate innerhalb einer 
Frist von fünf (5) Bankarbeitstagen nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses, aber 
nicht später als bis zum fünften (5.) Bankarbeitstag vor dem in den 
Produktbedingungen bestimmten Fälligkeitstag der Emittentin zum Ankauf anbietet. 
Die Höhe des Kaufpreises für die zum Ankauf angebotenen Zertifikate wird von der 
Emittentin nach billigem Ermessen bestimmt und wird in der Regel 1/10 Eurocent pro 
Zertifikat nicht übersteigen. Der Zertifikatsinhaber erleidet in diesem Fall einen 
Verlust, der nahezu dem gesamten für das Zertifikat gezahlten Kaufpreis entspricht.] 
 
[In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin 
festgelegten marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-
Out-Ereignisses[, mindestens aber dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag, um den der tiefste (im Falle von 
Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. höchste (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) Kurs des 
Fonds innerhalb eines Zeitraumes von drei Stunden nach Eintritt des Knock-Out-
Ereignisses den jeweils geltenden Basiskurs überschreitet (im Falle von Turbo-Call-
Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten). Sollte dieser 
tiefste bzw. höchste Kurs allerdings den geltenden Basiskurs an diesem Tag 
unterschreiten (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreiten (im Falle von 
Turbo-Put-Zertifikaten), kann im ungünstigsten Fall der Auszahlungsbetrag][und wird 
in der Regel] 1/10 Eurocent pro Zertifikat nicht überschreiten, und es kann damit 
nahezu ein Totalverlust des vom Inhaber der Zertifikate eingesetzten Kapitals 
eintreten.] 
 
Die Zertifikate sind risikoreiche Instrumente der Vermögensanlage. Es kann nicht 
sichergestellt werden, dass sich der Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Fonds in die 
erwartete Richtung entwickelt und sich durch die Anlage in die Zertifikate eine positive 
Rendite erzielen lassen wird. Vielmehr kann der Wert der Zertifikate unter den Wert fallen, 
den die Zertifikate zum Zeitpunkt des Erwerbs durch den Zertifikatsinhaber hatten. 
 
Die Zertifikate verbriefen weder einen Anspruch auf Zinszahlung noch auf Dividenden-
zahlung und werfen daher keine laufenden Erträge ab. Mögliche Wertverluste bei der Anlage 
in den Zertifikaten können daher nicht durch andere Erträge aus den Zertifikaten 
kompensiert werden. 
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Darüber hinaus trägt der Anleger das Risiko, dass sich die finanzielle Situation der Emittentin 
verschlechtern könnte – oder über ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird – und 
die Emittentin deshalb unter den Zertifikaten fällige Zahlungen nicht leisten kann. 
 
2. Einlösung nur bei Fälligkeit; Verkauf der Zertifikate 
 
Die vorliegenden Zertifikate sind dadurch gekennzeichnet, dass nur an dem in den Produkt-
bedingungen definierten Fälligkeitstag eine automatische Zahlung des durch die Zertifikate 
verbrieften Auszahlungsbetrages an die Zertifikatsinhaber vorgesehen ist.  
 
Vor dem Fälligkeitstag ist die Realisierung des durch die Zertifikate verbrieften 
wirtschaftlichen Wertes nur durch Veräußerung der Zertifikate möglich. Eine Veräußerung 
der Zertifikate setzt jedoch voraus, dass sich Marktteilnehmer finden, die zum Ankauf der 
Zertifikate zu einem entsprechenden Preis bereit sind. Finden sich keine solchen 
kaufbereiten Marktteilnehmer, kann der Wert der Zertifikate möglicherweise nicht realisiert 
werden. Insbesondere können die Anleger nicht davon ausgehen, dass es für die Zertifikate 
unter allen Umständen einen liquiden Markt geben wird und die in den Zertifikaten 
angelegten Vermögenswerte deshalb zu jedem Zeitpunkt durch den Verkauf der Zertifikate 
realisiert werden können. Die Anleger sollten deshalb darauf eingerichtet sein, die Zertifikate 
unter Umständen bis zum Fälligkeitstag zu halten. 
 
3. Besondere Risiken in Bezug auf Zertifikate, bei deren Basiswert es sich um Fonds 

handelt  
  
Zertifikate bezogen auf einen Fonds sind mit den folgenden besonderen Risiken verbunden:  
  
Gebühren  
  
Die Wertentwicklung des Fonds auf den sich die Zertifikate beziehen wird unter anderem 
durch Gebühren, die das Fondsvermögen mittelbar oder unmittelbar belasten, beeinflusst.  
  
Als unmittelbar das Fondsvermögen belastende Gebühren können u.a. folgende Gebühren 
angesehen werden: Vergütung für die Verwaltung des Fonds (Fondsmanagement, 
administrative Tätigkeiten), Vergütung der Depotbank, bankübliche Depotgebühren, ggf. 
einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im 
Ausland, Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten Jahres- und 
Halbjahresberichte, Kosten für die Prüfung des oder der Fonds durch den Abschlussprüfer, 
Kosten für den Vertrieb etc.. Sämtliche vorgenannten Gebühren können auch in einer 
sogenannten Pauschalvergütung enthalten sein. Weitere Gebühren und Auslagen können 
u.a. durch die Hinzuziehung Dritter für die Erbringung von Fondsverwaltungsdiensten oder 
auch die Berechnung von erfolgsabhängigen Vergütungen für das Portfoliomanagement 
entstehen.  
  
Zusätzlich zu den das Fondsvermögen unmittelbar belastenden Gebühren, wirken sich auch 
mittelbar vom Fondsvermögen zu tragende Gebühren negativ auf die Wertentwicklung des 
Fonds aus. Unter diesen mittelbaren Gebühren sind beispielsweise Verwaltungsgebühren zu 
verstehen, die dem Fonds für im Fondsvermögen gehaltene Investmentanteile berechnet 
werden.  
  
Marktrisiko  
  
Da sich außerdem Kursrückgänge oder Wertverluste bei den durch den Fonds erworbenen 
Wertpapieren oder seinen sonstigen Anlagen im Preis der einzelnen Fondsanteile 
widerspiegeln, besteht grundsätzlich das Risiko sinkender Anteilspreise. Auch bei einer 
breiten Streuung und starken Diversifizierung der Fondsanlagen besteht das Risiko, dass 
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sich eine rückläufige Gesamtentwicklung an bestimmten Märkten oder Börsenplätzen in 
einem Rückgang von Anteilspreisen niederschlägt.  
  
Illiquide Anlagen  
  
Die Fonds können in Vermögenswerte investieren, die illiquide sind oder einer Mindest-
haltefrist unterliegen. Aus diesem Grund ist es für den Fonds möglicherweise schwierig, die 
betreffenden Vermögenswerte überhaupt oder zu einem angemessenen Preis zu verkaufen, 
wenn er hierzu gezwungen ist, um Liquidität zu generieren. Dies kann insbesondere dann 
der Fall sein, wenn Anleger Fondsanteile einlösen möchten. Der Fonds erleidet 
möglicherweise erhebliche Verluste, falls er illiquide Vermögenswerte verkaufen muss, um 
Fondsanteile zurücknehmen zu können und der Verkauf der illiquiden Vermögenswerte nur 
zu einem niedrigen Preis möglich ist. Dies kann sich nachteilig auf den Wert des Fonds und 
damit auf den Wert der Zertifikate auswirken.  
 
Anlagen in illiquiden Vermögenswerten können auch zu Schwierigkeiten bei der Berechnung 
des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Dies wiederum kann zu Verzögerungen in Bezug 
auf Auszahlungen im Zusammenhang mit den Zertifikaten führen.  
  
Verzögerte Veröffentlichung des Nettoinventarwerts  
  
In bestimmten Situationen kann es vorkommen, dass ein Fonds den Nettoinventarwert 
verspätet veröffentlicht. Dies kann zu einer Verzögerung der Einlösung des Zertifikates 
führen und sich, z.B. bei einer negativen Marktentwicklung, nachteilig auf den Wert des 
Zertifikates auswirken. Darüber hinaus tragen Anleger das Risiko, bei einer verspäteten 
Einlösung der Zertifikate die entsprechenden Erlöse erst verzögert und unter Umständen zu 
negativeren Konditionen wiederanlegen zu können.  
  
Auflösung eines Fonds  
  
Es ist nicht auszuschließen, dass ein Fonds während der Laufzeit der Zertifikate aufgelöst 
wird. In diesem Fall ist die Emittentin oder die Berechnungsstelle i.d.R. berechtigt, nach 
Maßgabe der jeweiligen Produktbedingungen Anpassungen hinsichtlich der Zertifikate 
vorzunehmen. Derartige Anpassungen können insbesondere eine Ersetzung des jeweiligen 
Fonds durch einen anderen Fonds vorsehen. Darüber hinaus besteht in einem solchen Fall 
auch die Möglichkeit einer vorzeitigen Kündigung des Zertifikates durch die Emittentin.  
  
Verzögerung oder Aussetzung von Einlösungen  
  
Der Fonds löst zu den Terminen, die für die Berechnung der Einlösung der Zertifikate 
relevant sind, möglicherweise keine oder nur einen Teil der betreffenden Fondsanteile ein. 
Dies kann zu einer Verzögerung der Einlösung der Zertifikate führen, wenn eine solche 
Verzögerung in den Produktbedingungen für den Fall vorgesehen ist, dass sich die 
Auflösung der von der Emittentin bei Emission der Wertpapiere abgeschlossenen 
Absicherungsgeschäfte verzögert. Außerdem kann sich eine solche Situation nachteilig auf 
den Wert der Zertifikate auswirken.  
  
Schwerpunkt auf bestimmte Länder, Branchen oder Assetklassen  
  
Der Fonds kann unter Umständen seine Anlagen auf Vermögenswerte in Bezug auf 
bestimmte Länder, Branchen oder Assetklassen konzentrieren. Dies kann zu Preis-
schwankungen des Fonds führen, die größer sind und innerhalb kürzerer Zeiträume 
auftreten, als dies der Fall wäre, wenn eine höhere Risikodiversifikation in Bezug auf 
Branchen, Regionen und Länder vorgenommen worden wäre.  
  



 77

Währungsrisiken  
  
Die Zertifikate können sich auf Fonds beziehen, die auf eine andere Währung lauten als die 
Zertifikate oder die in Vermögenswerte investieren, die auf eine andere Währung lauten als 
die Zertifikate. Anleger sind somit möglicherweise einem maßgeblichen Währungsrisiko 
ausgesetzt.  
  
Märkte mit geringer Rechtssicherheit  
  
Fonds, die in Märkte investieren, in denen eine geringe Rechtssicherheit herrscht, 
unterliegen zusätzlichen Risiken, wie z.B. dem Risiko von verlässlichen Regierungs-
maßnahmen, was zu einem Verlust des Wertes des Fonds führen kann. Die Realisierung 
solcher Risiken kann dann für Inhaber von Zertifikaten bezogen auf einen solchen Fonds 
zum Total- oder Teilverlust des investierten Kapitals führen.  
  
Auswirkungen regulatorischer Rahmenbedingungen  
  
Fonds unterliegen möglicherweise keiner Aufsicht oder investieren in Anlagevehikel, die 
keiner Aufsicht unterliegen. Somit kann die Einführung einer Aufsichtspflicht für bisher 
unregulierte Fonds für die betreffenden Fonds zu maßgeblichen Nachteilen führen.  
  
Abhängigkeit von den Anlageverwaltern  
  
Die Wertentwicklung des oder der Fonds, der/die Zertifikaten zugrunde liegt/liegen, wird von 
der Wertentwicklung der Anlagen abhängen, die vom Anlageverwalter des oder der Fonds 
zu Umsetzung der jeweiligen Anlagestrategie ausgewählt wurden. In der Praxis hängt die 
Wertentwicklung eines Fonds in starkem Maße von der Kompetenz der für die 
Anlageentscheidung verantwortlichen Manager ab. Das Ausscheiden oder Austauschen 
solcher Personen könnte zu Verlusten und/oder Auflösung des jeweiligen Fonds führen.  
  
Die Anlagestrategien, die Anlagebeschränkungen und Anlageziele von Fonds können einem 
Anlageverwalter beträchtlichen Spielraum bei der Anlage der entsprechenden Vermögens-
werte einräumen, und es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass der 
Anlageverwalter mit seinen Anlageentscheidungen Gewinne erzielt oder diese eine effektive 
Absicherung gegen Marktrisiken oder sonstige Risiken bieten. Es kann keine Zusicherung 
dahingehend gegeben werden, dass es einem Fonds gelingt, die ausweislich seiner 
Verkaufsunterlagen verfolgte Anlagestrategie erfolgreich umzusetzen. Deshalb ist selbst bei 
positiver Wertentwicklung von Fonds mit ähnlichen Anlagestrategien eine negative 
Wertentwicklung des oder der Fonds, der/die Zertifikaten zugrunde liegt/liegen, (und somit 
der Zertifikate) möglich.  
  
Besondere Risiken im Zusammenhang mit Dachfonds  
  
Liegen den Zertifikaten sogenannte Dachfonds, d.h. Investmentfonds die ihr Vermögen 
maßgeblich in andere Fonds ("Zielfonds") investieren, zu Grunde, hat die Wertentwicklung 
der Zielfonds maßgeblichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Zertifikate.  
  
Die Risiken der Zielfondsanteile, die für den oder die Fonds erworben werden, stehen in 
engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen 
Vermögensgegenstände bzw. der von diesen verfolgten Anlagestrategien. Die genannten 
Risiken können jedoch durch die Streuung der Vermögensanlagen innerhalb der Zielfonds 
und durch die Streuung innerhalb der oder des Fonds reduziert werden.  
  
Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es aber 
auch vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche, oder einander entgegen gesetzte Anlage-



 78 

strategien verfolgen. Hierdurch können bestehende Risiken kumulieren, und eventuelle 
Chancen können sich gegeneinander aufheben.  
  
Der Emittentin wird die aktuelle Zusammensetzung der Zielfonds oftmals nicht zeitnah 
bekannt sein. Entspricht die Zusammensetzung nicht ihren Annahmen oder Erwartungen, 
kann sich dies nachteilig für die Anleger in die Zertifikate auswirken, da die Emittentin der 
Zertifikate nur zeitlich verzögert handeln kann.  
  
Besondere Risiken im Zusammenhang mit Hedge-Fondsanteilen  
 
Sofern sich die Zertifikate auf Fondsanteile eines so genannten Hedge-Fonds beziehen, 
ergeben sich die folgenden besonderen Risiken, die sich u.U. nachteilig auf den Wert der 
den Basiswert bildenden Fondsanteile und damit den Wert der Zertifikate auswirken können.  
 
Grundsätzlich ist es Hedge-Fonds gestattet, auch hoch riskante Anlagestrategien und -
techniken sowie hochkomplexe Instrumente der Kapitalanlage einzusetzen. So wird das von 
Hedge-Fonds verwaltete Vermögen oft hauptsächlich an den internationalen Terminmärkten 
in derivative Instrumente wie Optionen und Futures angelegt.  
  
Auch Leerverkäufe (so genannte 'Short-Sales') und der Einsatz zusätzlichen Fremdkapitals 
können Teil der Anlagestrategie eines Hedge-Fonds sein. Eine umfassende oder gar 
abschließende Aufzählung aller für Hedge-Fonds in Betracht kommenden Anlagestrategien 
ist nicht möglich. Bei der Auswahl der einzelnen Anlagen und der Umsetzung der 
Anlagestrategie eines Hedge-Fonds hat dessen Manager einen erheblichen Entscheidungs-
spielraum, da er nur wenigen vertraglichen und gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. 
Gerade Anleger in Hedge-Fonds hängen daher in noch stärkerem Maße von der Eignung 
und den Fähigkeiten des jeweiligen Managers ab.  
  
Der Einsatz hochriskanter und -komplexer Anlagetechniken und -strategien durch Hedge-
Fonds kann unter bestimmten Umständen zu hohen Verlusten führen. Einige Hedge-Fonds 
erwerben als Teil ihrer Anlagestrategie risikobehaftete Wertpapiere, zum Beispiel von 
Unternehmen, die sich in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation befinden und 
gegebenenfalls tief greifende Umstrukturierungsprozesse durchlaufen. Der Erfolg solcher 
Maßnahmen ist allerdings ungewiss, so dass derartige Anlagen des Hedge-Fonds mit 
erheblichen Risiken verbunden sind und ein hohes Verlustrisiko aufweisen.  
  
Tätigt ein Hedge-Fonds Leerverkäufe, so veräußert er Wertpapiere, die er im Moment des 
Geschäftsabschlusses nicht besitzt und im Wege der Wertpapierleihe von dritten Parteien 
beschaffen muss. Als (Leer-)Verkäufer geht der Hedge-Fonds dabei von fallenden Kursen 
des Wertpapiers aus und erwartet daher, das entsprechende Wertpapier zu einem späteren 
Zeitpunkt günstiger erwerben zu können. Aus der Differenz zwischen dem ursprünglichen 
Verkaufserlös und dem späteren tatsächlichen Kaufpreis soll ein Gewinn erzielt werden. Tritt 
allerdings eine gegenteilige Kursentwicklung ein (steigende Kurse des leerverkauften 
Wertpapieres) besteht für den Hedge-Fonds ein theoretisch unbegrenztes Verlustrisiko, da 
er die entliehenen Wertpapiere zu den aktuellen Marktkonditionen erwerben muss, um sie an 
den Entleiher zurückführen zu können.  
  
Hedge-Fonds setzen zur Umsetzung ihrer Anlagestrategie unter Umständen in großem 
Umfang alle Arten börslich und außerbörslich gehandelter Derivate ein, mit denen jeweils die 
spezifischen Risiken von Anlagen in derivativen Instrumenten verbunden sind. Gerade als 
Partei von Options- oder Festgeschäften (zum Beispiel Devisentermingeschäfte, Future- und 
Swap-Geschäfte) besteht für den Hedge-Fonds ein hohes Verlustrisko, wenn die von dem 
Hedge-Fonds oder seinem Manager antizipierte Marktentwicklung nicht eintritt. Im Falle 
börslich oder außerbörslich gehandelter Derivate ist der Hedge-Fonds zusätzlich dem 
Bonitätsrisiko seiner Kontrahenten ausgesetzt.  
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Hedge-Fonds finanzieren die von ihnen getätigten Anlagen häufig in erheblichem Umfang 
durch die Aufnahme von Fremdkapital. Dadurch kommt es zu einer so genannten 
Hebelwirkung, denn zusätzlich zu dem von den Anlegern bereitgestellten Kapital kann 
weiteres Kapital investiert werden. Im Falle einer negativen Marktentwicklung entsteht für 
den Hedge-Fonds ein erhöhtes Verlustrisiko, da Zins- und Tilgungsleistungen in Bezug auf 
das aufgenommene Fremdkapital in jedem Fall zu leisten sind. Kommt es so zu einem 
Totalverlust des eingesetzten Kapitals, werden die Anteile eines Hedge-Fonds wertlos.  
  
Besondere Risiken im Zusammenhang mit Dach-Hedgefonds  
  
Dach-Hedgefonds investieren in verschiedene Single-Hedgefonds, die wiederum eine 
Vielzahl unterschiedlicher und unter Umständen hoch riskanter Anlagestrategien umsetzen. 
Sofern sich die Zertifikate auf Fondsanteile eines Dach-Hedgefonds beziehen, ergeben sich, 
neben den vorstehend in den Abschnitten Risiken im Zusammenhang mit Dachfonds und 
Besondere Risiken im Zusammenhang mit Hedge-Fondsanteilen genannten Risiken, die 
folgenden besonderen Risiken, die sich unter Umständen nachteilig auf den Wert der Anteile 
am Dach-Hedgefonds und damit den Wert der Zertifikate auswirken können. Jeder 
Hedgefonds in den ein Dach-Hedgefonds investiert kann Gebühren berechnen, die zum Teil 
deutlich über dem Marktdurchschnitt liegen können und die von der Wertentwicklung des 
Hedgefonds oder seines Nettovermögens abhängig oder nicht abhängig sein können. 
Folglich kann es zu einer Akkumulierung oder Doppelung von Gebühren kommen.  
  
Besondere Risiken im Zusammenhang mit Exchange Traded Funds  
  
Sofern sich die Zertifikate auf Anteile eines Exchange Traded Funds ("ETF") beziehen, 
ergeben sich die folgenden besonderen Risiken, die sich u.U. nachteilig auf den Wert der 
den Basiswert bildenden Anteile eines ETF und damit den Wert der Zertifikate auswirken 
können.  
  
Ziel eines ETF ist die möglichst exakte Nachbildung der Wertentwicklung eines Index, eines 
Baskets oder bestimmter Einzelwerte. Der Wert eines ETF ist daher insbesondere abhängig 
von der Kursentwicklung der einzelnen Index- oder Basketbestandteile bzw. der Einzelwerte. 
Nicht auszuschließen ist jedoch das Auftreten von Divergenzen zwischen der Kurs-
entwicklung des ETF und derjenigen des Index oder Baskets bzw. der Einzelwerte (so 
genannter 'Tracking Error').  
  
Im Gegensatz zu anderen Investmentfonds findet bei Exchange Traded Funds grundsätzlich 
kein aktives Management durch die den ETF emittierende Investmentgesellschaft statt. Das 
heißt, dass die Entscheidungen über den Erwerb von Vermögensgegenständen durch den 
Index, Basket oder die Einzelwerte vorgegeben werden. Bei einem Wertverlust des zugrunde 
liegenden Index besteht daher ein uneingeschränktes Kursverlustrisiko in Bezug auf den 
ETF, was sich negativ auf den Wert der Zertifikate auswirken kann.  
  
Besondere Risiken im Zusammenhang mit Immobilienfonds  
  
Sofern sich die Zertifikate auf Fondsanteile eines Immobilienfonds beziehen, ergeben sich 
die folgenden besonderen Risiken, die sich unter Umständen nachteilig auf den Wert der den 
Basiswert bildenden Fondsanteile und damit den Wert der Zertifikate auswirken können:  
  
Investitionen in Immobilien unterliegen Risiken, die sich durch Veränderungen bei den 
Erträgen, den Aufwendungen und dem Verkehrswert der Immobilien auf den Wert der 
Fondsanteile auswirken können. Dies gilt auch für Immobilien, die von 
Immobiliengesellschaften gehalten werden. Risiken ergeben sich u.a. aus Leerständen, Miet-
ausfällen, unvorhersehbaren Instandhaltungsaufwendungen oder Baukostenerhöhungen, 
Risiken aus Gewährleistungsansprüchen Dritter, Altlastenrisiken und dem Ausfall von 
Vertragspartnern. Erwirbt ein Immobilienfonds Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, 
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so können sich Risiken aus der Gesellschaftsform ergeben sowie im Zusammenhang mit 
dem möglichen Ausfall von Gesellschaftern oder aus Änderungen der steuer- und 
gesellschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen. Bei im Ausland gelegenen Liegenschaften 
können sich zusätzliche Risiken z.B. aus der abweichenden Rechts- und Steuersystematik 
ergeben. Im Übrigen kann es auch hier zu Währungs- und Transferrisiken kommen.  
  
Im Gegensatz zu anderen Investmentfonds kann die Rücknahme der Fondsanteile an einem 
Immobilienfonds unter Umständen bis zu zwei Jahre ausgesetzt werden, wenn bei 
umfangreichen Rücknahmeverlangen die liquiden Mittel des Immobilienfonds zur Zahlung 
des Rücknahmepreises und zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung 
nicht mehr ausreichen oder nicht kurzfristig zur Verfügung gestellt werden können. Dies kann 
zu einer Verzögerung der Einlösung der Zertifikate führen. Außerdem kann sich eine solche 
Situation nachteilig auf den Wert der Zertifikate auswirken, da der vom Immobilienfonds 
gezahlte Rücknahmepreis nach Wiederaufnahme der Rücknahme u.U. niedriger sein kann, 
als vor der Rücknahmeaussetzung.  
  
Anleger sollten außerdem beachten, dass die für einen Investmentfonds ausgewiesene 
Wertentwicklung keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung bietet. 
[ 
4. Zusätzliche produktspezifische Risikofaktoren 
 
EVTL: AUFNAHME ZUSÄTZLICHER RISIKOFAKTOREN AUFGRUND DER BESONDEREN 
ART DES BASISWERTES UND/ODER DER PRODUKTBEDINGUNGEN DER DERIVATE] 
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[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate auf Fonds 
 
1. Allgemeines 
 
[SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikate bezogen auf Fonds gewähren dem Anleger zu bestimmten 
Einlösungsterminen einen Anspruch auf Zahlung eines Auszahlungsbetrages, der dem mit 
dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag 
entspricht, um den der Kurs der dem Zertifikat zugrunde liegenden Fonds am Bewertungstag 
den in den Produktbedingungen festgelegten Basiskurs überschreitet (im Fall von Turbo-
Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Fall von Turbo-Put-Zertifikaten). Bewertungstag ist 
dabei immer der fünfte (5.) Bankarbeitstag vor dem vom Zertifikatsinhaber gewählten 
Einlösungstermin.  
 
Darüber hinaus gelten die Zertifikate bei Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses ohne 
weiteres Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als eingelöst (siehe dazu unten „Knock-
Out-Ereignis“). 
 
Die Zertifikate sind risikoreiche Instrumente der Vermögensanlage. Es kann nicht sicher-
gestellt werden, dass sich der Kurs des Fonds in die erwartete Richtung entwickelt und sich 
durch die Anlage in die Zertifikate eine positive Rendite erzielen lassen wird. Vielmehr kann 
der Wert der Zertifikate unter den Wert fallen, den die Zertifikate zum Zeitpunkt des Erwerbs 
durch den Zertifikatsinhaber hatten. 
 
Die Zertifikate verbriefen weder einen Anspruch auf Zinszahlung noch auf Dividenden-
zahlung und werfen daher keine laufenden Erträge ab. Mögliche Wertverluste bei der Anlage 
in den Zertifikaten können daher nicht durch andere Erträge aus den Zertifikaten 
kompensiert werden. 
 
Darüber hinaus trägt der Anleger das Risiko, dass sich die finanzielle Situation der Emittentin 
verschlechtern könnte – oder über ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird – und 
die Emittentin deshalb unter den Zertifikaten fällige Zahlungen nicht leisten kann. 
 
2. Kontinuierliche Veränderung des Basiskurses  
 
Für die Höhe des vom Anleger zu beanspruchenden Auszahlungsbetrages ist allein die 
Differenz zwischen dem Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Fonds und dem am 
jeweiligen Bewertungstag gültigen Basiskurs maßgeblich. In diesem Zusammenhang ist zu 
beachten, dass sich der Basiskurs der Zertifikate täglich verändert, wobei er sich im Falle 
von Turbo-Call-Zertifikaten in der Regel erhöht und im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten in der 
Regel vermindert. Falls sich der Kurs des Fonds nicht ebenfalls um mindestens den 
entsprechenden Betrag erhöht bzw. vermindert, vermindert sich der Wert der Zertifikate mit 
jedem Tag der Laufzeit. 
 
Der Basiskurs verändert sich an jedem Kalendertag um einen Anpassungsbetrag, der auf 
der Grundlage des für den entsprechenden Anpassungszeitraum geltenden Referenz-
zinssatzes zuzüglich eines von der Emittentin bestimmten Zinsbereinigungsfaktors errechnet 
wird. 
 
3. Knock-Out-Ereignis 
 
[regular:][Sobald der Kurs des dem Zertifikat zugrundeliegenden Fonds zu irgendeinem 
Zeitpunkt an oder nach dem Tag des erstmaligen Angebotes der Zertifikate der in den 
Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet 
(im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) 
(„Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des 
Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von 
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der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts des 
Knock-Out-Ereignisses, mindestens aber dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag, um den der tiefste (im Falle von Turbo-Call-
Zertifikaten) bzw. höchste (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) Kurs des Fonds innerhalb 
eines Zeitraumes von drei Stunden nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses den jeweils 
geltenden Basiskurs überschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet 
(im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten). Sollte dieser tiefste bzw. höchste Kurs des Fonds 
allerdings den geltenden Basiskurs an diesem Tag unterschreiten (im Falle von Turbo-Call-
Zertifikaten) bzw. überschreiten (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten), kann im ungünstigsten 
Fall der Auszahlungsbetrag 1/10 Eurocent pro Zertifikat nicht überschreiten, und es kann 
damit nahezu ein Totalverlust des vom Inhaber der Zertifikate eingesetzten Kapitals 
eintreten.] 
 
[Smart:][Sobald der Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Fonds zu irgendeinem 
Zeitpunkt an oder nach dem Tag des erstmaligen Angebotes der Zertifikate dem in den 
Produktbedingungen festgelegten Basiskurs entspricht oder diesen unterschreitet (im Falle 
von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) oder der 
Schlusskurs des Index der in den Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere 
entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet 
(im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) (jeweils ein „Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate 
ohne weiteres Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht 
der Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die 
Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-Out-Ereignisses. Der Anleger muss beachten, 
dass im ungünstigsten Fall der Auszahlungsbetrag 1/10 Eurocent pro Zertifikat betragen und 
damit nahezu ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals eintreten kann.] 
 
[Die Knock-Out-Barriere wird von der Emittentin für jeden Anpassungszeitraum unter 
Berücksichtigung der jeweils herrschenden Marktgegebenheiten (insbesondere unter 
Berücksichtigung der Volatilität) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegt. Da sich der 
Basiskurs in einem Anpassungszeitraum kalendertäglich erhöht (im Falle von Turbo-Call-
Zertifikaten) bzw. vermindert (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten), während die Knock-Out-
Barriere in einem Anpassungszeitraum unverändert bleibt, verringert sich der Abstand der 
Knock-Out-Barriere zum Basiskurs in einem Anpassungszeitraum kontinuierlich. 
(Einzelheiten ergeben sich aus den nachstehenden Produktbedingungen.) Die Wirkung der 
Knock-Out-Barriere als Schutz vor hohen Verlusten („Stop-Loss“) wird damit immer 
geringer.] 
 
4. Besondere Risiken in Bezug auf Zertifikate, bei deren Basiswert es sich um Fonds 

handelt  
 
Zertifikate bezogen auf einen Fonds sind mit den folgenden besonderen Risiken verbunden:  
 
Gebühren  
 
Die Wertentwicklung des Fonds auf den sich die Zertifikate beziehen wird unter anderem 
durch Gebühren, die das Fondsvermögen mittelbar oder unmittelbar belasten, beeinflusst.  
 
Als unmittelbar das Fondsvermögen belastende Gebühren können u.a. folgende Gebühren 
angesehen werden: Vergütung für die Verwaltung des Fonds (Fondsmanagement, 
administrative Tätigkeiten), Vergütung der Depotbank, bankübliche Depotgebühren, ggf. 
einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im 
Ausland, Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten Jahres- und 
Halbjahresberichte, Kosten für die Prüfung des oder der Fonds durch den Abschlussprüfer, 
Kosten für den Vertrieb etc. Sämtliche vorgenannten Gebühren können auch in einer 
sogenannten Pauschalvergütung enthalten sein. Weitere Gebühren und Auslagen können 
u.a. durch die Hinzuziehung Dritter für die Erbringung von Fondsverwaltungsdiensten oder 
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auch die Berechnung von erfolgsabhängigen Vergütungen für das Portfoliomanagement 
entstehen.  
  
Zusätzlich zu den das Fondsvermögen unmittelbar belastenden Gebühren, wirken sich auch 
mittelbar vom Fondsvermögen zu tragende Gebühren negativ auf die Wertentwicklung des 
Fonds aus. Unter diesen mittelbaren Gebühren sind beispielsweise Verwaltungsgebühren zu 
verstehen, die dem Fonds für im Fondsvermögen gehaltene Investmentanteile berechnet 
werden.  
  
Marktrisiko  
  
Da sich außerdem Kursrückgänge oder Wertverluste bei den durch den Fonds erworbenen 
Wertpapieren oder seinen sonstigen Anlagen im Preis der einzelnen Fondsanteile 
widerspiegeln, besteht grundsätzlich das Risiko sinkender Anteilspreise. Auch bei einer 
breiten Streuung und starken Diversifizierung der Fondsanlagen besteht das Risiko, dass 
sich eine rückläufige Gesamtentwicklung an bestimmten Märkten oder Börsenplätzen in 
einem Rückgang von Anteilspreisen niederschlägt.  
  
Illiquide Anlagen  
  
Die Fonds können in Vermögenswerte investieren, die illiquide sind oder einer Mindest-
haltefrist unterliegen. Aus diesem Grund ist es für den Fonds möglicherweise schwierig, die 
betreffenden Vermögenswerte überhaupt oder zu einem angemessenen Preis zu verkaufen, 
wenn er hierzu gezwungen ist, um Liquidität zu generieren. Dies kann insbesondere dann 
der Fall sein, wenn Anleger Fondsanteile einlösen möchten. Der Fonds erleidet 
möglicherweise erhebliche Verluste, falls er illiquide Vermögenswerte verkaufen muss, um 
Fondsanteile zurücknehmen zu können und der Verkauf der illiquiden Vermögenswerte nur 
zu einem niedrigen Preis möglich ist. Dies kann sich nachteilig auf den Wert des Fonds und 
damit auf den Wert der Zertifikate auswirken.  
 
Anlagen in illiquiden Vermögenswerten können auch zu Schwierigkeiten bei der Berechnung 
des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Dies wiederum kann zu Verzögerungen in Bezug 
auf Auszahlungen im Zusammenhang mit den Zertifikaten führen.  
  
Verzögerte Veröffentlichung des Nettoinventarwerts  
  
In bestimmten Situationen kann es vorkommen, dass ein Fonds den Nettoinventarwert 
verspätet veröffentlicht. Dies kann zu einer Verzögerung der Einlösung des Zertifikates 
führen und sich, z.B. bei einer negativen Marktentwicklung, nachteilig auf den Wert des 
Zertifikates auswirken. Darüber hinaus tragen Anleger das Risiko, bei einer verspäteten 
Einlösung der Zertifikate die entsprechenden Erlöse erst verzögert und unter Umständen zu 
negativeren Konditionen wiederanlegen zu können.  
  
Auflösung eines Fonds  
  
Es ist nicht auszuschließen, dass ein Fonds während der Laufzeit der Zertifikate aufgelöst 
wird. In diesem Fall ist die Emittentin oder die Berechnungsstelle i.d.R. berechtigt, nach 
Maßgabe der jeweiligen Produktbedingungen Anpassungen hinsichtlich der Zertifikate 
vorzunehmen. Derartige Anpassungen können insbesondere eine Ersetzung des jeweiligen 
Fonds durch einen anderen Fonds vorsehen. Darüber hinaus besteht in einem solchen Fall 
auch die Möglichkeit einer vorzeitigen Kündigung des Zertifikates durch die Emittentin.  
  
Verzögerung oder Aussetzung von Einlösungen  
  
Der Fonds löst zu den Terminen, die für die Berechnung der Einlösung der Zertifikate 
relevant sind, möglicherweise keine oder nur einen Teil der betreffenden Fondsanteile ein. 
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Dies kann zu einer Verzögerung der Einlösung der Zertifikate führen, wenn eine solche 
Verzögerung in den Produktbedingungen für den Fall vorgesehen ist, dass sich die 
Auflösung der von der Emittentin bei Emission der Wertpapiere abgeschlossenen 
Absicherungsgeschäfte verzögert. Außerdem kann sich eine solche Situation nachteilig auf 
den Wert der Zertifikate auswirken.  
  
Schwerpunkt auf bestimmte Länder, Branchen oder Assetklassen  
  
Der Fonds kann unter Umständen seine Anlagen auf Vermögenswerte in Bezug auf 
bestimmte Länder, Branchen oder Assetklassen konzentrieren. Dies kann zu Preis-
schwankungen des Fonds führen, die größer sind und innerhalb kürzerer Zeiträume 
auftreten, als dies der Fall wäre, wenn eine höhere Risikodiversifikation in Bezug auf 
Branchen, Regionen und Länder vorgenommen worden wäre.  
  
Währungsrisiken  
  
Die Zertifikate können sich auf Fonds beziehen, die auf eine andere Währung lauten als die 
Zertifikate oder die in Vermögenswerte investieren, die auf eine andere Währung lauten als 
die Zertifikate. Anleger sind somit möglicherweise einem maßgeblichen Währungsrisiko 
ausgesetzt.  
  
Märkte mit geringer Rechtssicherheit  
  
Fonds, die in Märkte investieren, in denen eine geringe Rechtssicherheit herrscht, 
unterliegen zusätzlichen Risiken, wie z.B. dem Risiko von verlässlichen Regierungs-
maßnahmen, was zu einem Verlust des Wertes des Fonds führen kann. Die Realisierung 
solcher Risiken kann dann für Inhaber von Zertifikaten bezogen auf einen solchen Fonds 
zum Total- oder Teilverlust des investierten Kapitals führen.  
  
Auswirkungen regulatorischer Rahmenbedingungen  
  
Fonds unterliegen möglicherweise keiner Aufsicht oder investieren in Anlagevehikel, die 
keiner Aufsicht unterliegen. Somit kann die Einführung einer Aufsichtspflicht für bisher 
unregulierte Fonds für die betreffenden Fonds zu maßgeblichen Nachteilen führen.  
  
Abhängigkeit von den Anlageverwaltern  
  
Die Wertentwicklung des oder der Fonds, der/die Zertifikaten zugrunde liegt/liegen, wird von 
der Wertentwicklung der Anlagen abhängen, die vom Anlageverwalter des oder der Fonds 
zu Umsetzung der jeweiligen Anlagestrategie ausgewählt wurden. In der Praxis hängt die 
Wertentwicklung eines Fonds in starkem Maße von der Kompetenz der für die 
Anlageentscheidung verantwortlichen Manager ab. Das Ausscheiden oder Austauschen 
solcher Personen könnte zu Verlusten und/oder Auflösung des jeweiligen Fonds führen.  
  
Die Anlagestrategien, die Anlagebeschränkungen und Anlageziele von Fonds können einem 
Anlageverwalter beträchtlichen Spielraum bei der Anlage der entsprechenden Vermögens-
werte einräumen, und es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass der 
Anlageverwalter mit seinen Anlageentscheidungen Gewinne erzielt oder diese eine effektive 
Absicherung gegen Marktrisiken oder sonstige Risiken bieten. Es kann keine Zusicherung 
dahingehend gegeben werden, dass es einem Fonds gelingt, die ausweislich seiner 
Verkaufsunterlagen verfolgte Anlagestrategie erfolgreich umzusetzen. Deshalb ist selbst bei 
positiver Wertentwicklung von Fonds mit ähnlichen Anlagestrategien eine negative 
Wertentwicklung des oder der Fonds, der/die Zertifikaten zugrunde liegt/liegen, (und somit 
der Zertifikate) möglich.  
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Besondere Risiken im Zusammenhang mit Dachfonds  
  
Liegen den Zertifikaten sogenannte Dachfonds, d.h. Investmentfonds die ihr Vermögen 
maßgeblich in andere Fonds ("Zielfonds") investieren, zu Grunde, hat die Wertentwicklung 
der Zielfonds maßgeblichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Zertifikate.  
  
Die Risiken der Zielfondsanteile, die für den oder die Fonds erworben werden, stehen in 
engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen 
Vermögensgegenstände bzw. der von diesen verfolgten Anlagestrategien. Die genannten 
Risiken können jedoch durch die Streuung der Vermögensanlagen innerhalb der Zielfonds 
und durch die Streuung innerhalb der oder des Fonds reduziert werden.  
  
Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es aber 
auch vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche, oder einander entgegen gesetzte Anlage-
strategien verfolgen. Hierdurch können bestehende Risiken kumulieren, und eventuelle 
Chancen können sich gegeneinander aufheben.  
  
Der Emittentin wird die aktuelle Zusammensetzung der Zielfonds oftmals nicht zeitnah 
bekannt sein. Entspricht die Zusammensetzung nicht ihren Annahmen oder Erwartungen, 
kann sich dies nachteilig für die Anleger in die Zertifikate auswirken, da die Emittentin der 
Zertifikate nur zeitlich verzögert handeln kann.  
  
Besondere Risiken im Zusammenhang mit Hedge-Fondsanteilen  
 
Sofern sich die Zertifikate auf Fondsanteile eines so genannten Hedge-Fonds beziehen, 
ergeben sich die folgenden besonderen Risiken, die sich u.U. nachteilig auf den Wert der 
den Basiswert bildenden Fondsanteile und damit den Wert der Zertifikate auswirken können.  
 
Grundsätzlich ist es Hedge-Fonds gestattet, auch hoch riskante Anlagestrategien und -
techniken sowie hochkomplexe Instrumente der Kapitalanlage einzusetzen. So wird das von 
Hedge-Fonds verwaltete Vermögen oft hauptsächlich an den internationalen Terminmärkten 
in derivative Instrumente wie Optionen und Futures angelegt.  
  
Auch Leerverkäufe (so genannte 'Short-Sales') und der Einsatz zusätzlichen Fremdkapitals 
können Teil der Anlagestrategie eines Hedge-Fonds sein. Eine umfassende oder gar 
abschließende Aufzählung aller für Hedge-Fonds in Betracht kommenden Anlagestrategien 
ist nicht möglich. Bei der Auswahl der einzelnen Anlagen und der Umsetzung der 
Anlagestrategie eines Hedge-Fonds hat dessen Manager einen erheblichen Entscheidungs-
spielraum, da er nur wenigen vertraglichen und gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. 
Gerade Anleger in Hedge-Fonds hängen daher in noch stärkerem Maße von der Eignung 
und den Fähigkeiten des jeweiligen Managers ab.  
  
Der Einsatz hochriskanter und -komplexer Anlagetechniken und -strategien durch Hedge-
Fonds kann unter bestimmten Umständen zu hohen Verlusten führen. Einige Hedge-Fonds 
erwerben als Teil ihrer Anlagestrategie risikobehaftete Wertpapiere, zum Beispiel von 
Unternehmen, die sich in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation befinden und 
gegebenenfalls tief greifende Umstrukturierungsprozesse durchlaufen. Der Erfolg solcher 
Maßnahmen ist allerdings ungewiss, so dass derartige Anlagen des Hedge-Fonds mit 
erheblichen Risiken verbunden sind und ein hohes Verlustrisiko aufweisen.  
  
Tätigt ein Hedge-Fonds Leerverkäufe, so veräußert er Wertpapiere, die er im Moment des 
Geschäftsabschlusses nicht besitzt und im Wege der Wertpapierleihe von dritten Parteien 
beschaffen muss. Als (Leer-)Verkäufer geht der Hedge-Fonds dabei von fallenden Kursen 
des Wertpapiers aus und erwartet daher, das entsprechende Wertpapier zu einem späteren 
Zeitpunkt günstiger erwerben zu können. Aus der Differenz zwischen dem ursprünglichen 
Verkaufserlös und dem späteren tatsächlichen Kaufpreis soll ein Gewinn erzielt werden. Tritt 



 86 

allerdings eine gegenteilige Kursentwicklung ein (steigende Kurse des leerverkauften 
Wertpapierws) besteht für den Hedge-Fonds ein theoretisch unbegrenztes Verlustrisiko, da 
er die entliehenen Wertpapiere zu den aktuellen Marktkonditionen erwerben muss, um sie an 
den Entleiher zurückführen zu können.  
  
Hedge-Fonds setzen zur Umsetzung ihrer Anlagestrategie unter Umständen in großem 
Umfang alle Arten börslich und außerbörslich gehandelter Derivate ein, mit denen jeweils die 
spezifischen Risiken von Anlagen in derivativen Instrumenten verbunden sind. Gerade als 
Partei von Options- oder Festgeschäften (zum Beispiel Devisentermingeschäfte, Future- und 
Swap-Geschäfte) besteht für den Hedge-Fonds ein hohes Verlustrisko, wenn die von dem 
Hedge-Fonds oder seinem Manager antizipierte Marktentwicklung nicht eintritt. Im Falle 
börslich oder außerbörslich gehandelter Derivate ist der Hedge-Fonds zusätzlich dem 
Bonitätsrisiko seiner Kontrahenten ausgesetzt.  
  
Hedge-Fonds finanzieren die von ihnen getätigten Anlagen häufig in erheblichem Umfang 
durch die Aufnahme von Fremdkapital. Dadurch kommt es zu einer so genannten 
Hebelwirkung, denn zusätzlich zu dem von den Anlegern bereitgestellten Kapital kann 
weiteres Kapital investiert werden. Im Falle einer negativen Marktentwicklung entsteht für 
den Hedge-Fonds ein erhöhtes Verlustrisiko, da Zins- und Tilgungsleistungen in Bezug auf 
das aufgenommene Fremdkapital in jedem Fall zu leisten sind. Kommt es so zu einem 
Totalverlust des eingesetzten Kapitals, werden die Anteile eines Hedge-Fonds wertlos.  
  
Besondere Risiken im Zusammenhang mit Dach-Hedgefonds  
  
Dach-Hedgefonds investieren in verschiedene Single-Hedgefonds, die wiederum eine 
Vielzahl unterschiedlicher und unter Umständen hoch riskanter Anlagestrategien umsetzen. 
Sofern sich die Zertifikate auf Fondsanteile eines Dach-Hedgefonds beziehen, ergeben sich, 
neben den vorstehend in den Abschnitten Risiken im Zusammenhang mit Dachfonds und 
Besondere Risiken im Zusammenhang mit Hedge-Fondsanteilen genannten Risiken, die 
folgenden besonderen Risiken, die sich unter Umständen nachteilig auf den Wert der Anteile 
am Dach-Hedgefonds und damit den Wert der Zertifikate auswirken können. Jeder 
Hedgefonds in den ein Dach-Hedgefonds investiert kann Gebühren berechnen, die zum Teil 
deutlich über dem Marktdurchschnitt liegen können und die von der Wertentwicklung des 
Hedgefonds oder seines Nettovermögens abhängig oder nicht abhängig sein können. 
Folglich kann es zu einer Akkumulierung oder Doppelung von Gebühren kommen.  
  
Besondere Risiken im Zusammenhang mit Exchange Traded Funds  
  
Sofern sich die Zertifikate auf Anteile eines Exchange Traded Funds ("ETF") beziehen, 
ergeben sich die folgenden besonderen Risiken, die sich u.U. nachteilig auf den Wert der 
den Basiswert bildenden Anteile eines ETF und damit den Wert der Zertifikate auswirken 
können.  
  
Ziel eines ETF ist die möglichst exakte Nachbildung der Wertentwicklung eines Index, eines 
Baskets oder bestimmter Einzelwerte. Der Wert eines ETF ist daher insbesondere abhängig 
von der Kursentwicklung der einzelnen Index oder Basketbestandteile bzw. der Einzelwerte. 
Nicht auszuschließen ist jedoch das Auftreten von Divergenzen zwischen der Kurs-
entwicklung des ETF und derjenigen des Index oder Baskets bzw. der Einzelwerte (so 
genannter 'Tracking Error').  
  
Im Gegensatz zu anderen Investmentfonds findet bei Exchange Traded Funds grundsätzlich 
kein aktives Management durch die den ETF emittierende Investmentgesellschaft statt. Das 
heißt, dass die Entscheidungen über den Erwerb von Vermögensgegenständen durch den 
Index, Basket oder die Einzelwerte vorgegeben werden. Bei einem Wertverlust des zugrunde 
liegenden Index besteht daher ein uneingeschränktes Kursverlustrisiko in Bezug auf den 
ETF, was sich negativ auf den Wert der Zertifikate auswirken kann.  
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Besondere Risiken im Zusammenhang mit Immobilienfonds  
  
Sofern sich die Zertifikate auf Fondsanteile eines Immobilienfonds beziehen, ergeben sich 
die folgenden besonderen Risiken, die sich unter Umständen nachteilig auf den Wert der den 
Basiswert bildenden Fondsanteile und damit den Wert der Zertifikate auswirken können:  
  
Investitionen in Immobilien unterliegen Risiken, die sich durch Veränderungen bei den 
Erträgen, den Aufwendungen und dem Verkehrswert der Immobilien auf den Wert der 
Fondsanteile auswirken können. Dies gilt auch für Immobilien, die von 
Immobiliengesellschaften gehalten werden. Risiken ergeben sich u.a. aus Leerständen, Miet-
ausfällen, unvorhersehbaren Instandhaltungsaufwendungen oder Baukostenerhöhungen, 
Risiken aus Gewährleistungsansprüchen Dritter, Altlastenrisiken und dem Ausfall von 
Vertragspartnern. Erwirbt ein Immobilienfonds Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, 
so können sich Risiken aus der Gesellschaftsform ergeben sowie im Zusammenhang mit 
dem möglichen Ausfall von Gesellschaftern oder aus Änderungen der steuer- und 
gesellschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen. Bei im Ausland gelegenen Liegenschaften 
können sich zusätzliche Risiken z.B. aus der abweichenden Rechts- und Steuersystematik 
ergeben. Im Übrigen kann es auch hier zu Währungs- und Transferrisiken kommen.  
  
Im Gegensatz zu anderen Investmentfonds kann die Rücknahme der Fondsanteile an einem 
Immobilienfonds unter Umständen bis zu zwei Jahre ausgesetzt werden, wenn bei 
umfangreichen Rücknahmeverlangen die liquiden Mittel des Immobilienfonds zur Zahlung 
des Rücknahmepreises und zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung 
nicht mehr ausreichen oder nicht kurzfristig zur Verfügung gestellt werden können. Dies kann 
zu einer Verzögerung der Einlösung der Zertifikate führen. Außerdem kann sich eine solche 
Situation nachteilig auf den Wert der Zertifikate auswirken, da der vom Immobilienfonds 
gezahlte Rücknahmepreis nach Wiederaufnahme der Rücknahme u.U. niedriger sein kann, 
als vor der Rücknahmeaussetzung.  
  
Anleger sollten außerdem beachten, dass die für einen Investmentfonds ausgewiesene 
Wertentwicklung keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung bietet. 
 
5. „Endlos“-Zertifikate; Notwendigkeit der Ausübung; Verkauf der Zertifikate 
 
Die vorliegenden Zertifikate sind dadurch gekennzeichnet, dass – außer in dem oben 
beschrieben Fall eines Knock-Out-Ereignisses - zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit 
eine automatische Zahlung des durch die Zertifikate verbrieften Auszahlungsbetrages 
vorgesehen ist. Jede Zahlung des Auszahlungsbetrages setzt voraus, dass das betreffende 
Zertifikat vorher entweder vom Inhaber des Zertifikats gemäß den Produktbedingungen 
eingelöst oder von der Emittentin gekündigt wurde. Ohne eine solche Einlösung bzw. 
Kündigung ist nicht gewährleistet, dass der Anleger den durch die Zertifikate verbrieften 
Auszahlungsbetrag erhält. Da es ungewiss ist, ob die Emittentin die Zertifikate kündigen 
wird, ist der Zertifikatsinhaber gezwungen – will er den durch die Zertifikate verbrieften 
Auszahlungsbetrag erhalten – die Zertifikate von sich aus entsprechend der 
Produktbedingungen einzulösen. 
 
Die Zertifikatsinhaber sollten beachten, dass eine Einlösung der Zertifikate nur mit Wirkung 
zu den in den Endgültigen Bedingungen jeweils angegebenen Terminen möglich ist. 
Zwischen diesen Zeitpunkten ist die Realisierung des durch die Zertifikate verbrieften 
wirtschaftlichen Werts (bzw. eines Teils davon) nur durch Veräußerung der Zertifikate 
möglich. 
 
Eine Veräußerung der Zertifikate setzt jedoch voraus, dass sich Marktteilnehmer finden, die 
zum Ankauf der Zertifikate zu einem entsprechenden Preis bereit sind. Finden sich keine 
solchen kaufbereiten Marktteilnehmer, kann der Wert der Zertifikate möglicherweise nicht 
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realisiert werden. Die Emittentin hat keine irgendwie geartete Verpflichtung gegenüber den 
Zertifikatsinhabern, für das Zustandekommen eines Handels in den Zertifikaten zu sorgen 
bzw. die Zertifikate zurückzukaufen. 
[ 
6. Zusätzliche produktspezifische Risikofaktoren 
 
EVTL: AUFNAHME ZUSÄTZLICHER RISIKOFAKTOREN AUFGRUND DER BESONDEREN 
ART DES BASISWERTES UND/ODER DER PRODUKTBEDINGUNGEN DER DERIVATE] 
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Risikofaktoren bezüglich der Emittentin 

 
Markt– und branchenspezifische Risiken  
 
Konjunkturelles Umfeld 
 
Die Nachfrage nach den von der Gesellschaft angebotenen Produkten und Dienstleistungen 
hängt wesentlich von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung ab. So sind beispiels-
weise die Eigenhandelsaktivitäten und das Handelsergebnis vom Kapitalmarktumfeld und 
den Erwartungen der Marktteilnehmer abhängig. Sinkende Unternehmensbewertungen 
führen zu einem Ausweichen der Anleger in risikoärmere Anlageproduktgruppen (wie etwa 
Festzinsprodukte), welche von der Gesellschaft nicht angeboten werden. 
 
Die Gesellschaft ist in ihrer Geschäftstätigkeit vor allem auf die europäischen Märkte, und 
hier ganz überwiegend auf den deutschen Markt, ausgerichtet. Demzufolge ist sie in 
besonders hohem Maß von der konjunkturellen Entwicklung im Gebiet der europäischen 
Wirtschafts- und Währungsunion, und insbesondere in Deutschland, abhängig. Sollten sich 
die konjunkturellen Rahmenbedingungen weiter verschlechtern oder die zur Belebung der 
deutschen und europäischen Wirtschaft notwendigen Impulse und Reformen ausbleiben, 
kann dies wesentliche negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft haben. 
 
Intensiver Wettbewerb 
 
Der deutsche Finanzsektor ist durch einen intensiven Wettbewerb gekennzeichnet. Infolge 
des intensiven Wettbewerbs lassen sich in den einzelnen Geschäftsfeldern oft keine 
auskömmlichen Margen erzielen oder müssen Transaktionen in einem Geschäftsfeld 
margenarme oder margenlose Transaktionen in anderen Geschäftsfeldern ausgleichen.  
 
Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft steht im Wettbewerb zu anderen Unternehmen der 
Finanzbranche, insbesondere den Finanzdienstleistungsinstituten und Kreditinstituten.  
 
Sollte es der Gesellschaft nicht gelingen, ihre Produkte und Dienstleistungen zu wettbe-
werbsfähigen Konditionen anzubieten und damit Margen zu erzielen, die die mit ihrer 
Geschäftstätigkeit verbundenen Kosten und Risiken zumindest ausgleichen, kann dies 
erhebliche negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft haben. 
 
Unternehmensspezifische Risiken 
 
Eigenkapitalausstattung der Emittentin 
 
Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft verfügt über ein Grundkapital von 9.438.000,00 
Euro. Damit ist die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft deutlich niedriger als die von 
anderen Emittenten. Insofern sind die derivativen Produkte der Gesellschaft mit einem 
höheren Erfüllungsrisiko behaftet als die Derivate anderer Emittenten, die über eine umfang-
reichere Eigenkapitalausstattung verfügen.  
 
Im Extremfall, d.h. bei einer Insolvenz der Emittentin, kann eine Anlage in Derivate der 
Emittentin einen vollständigen Verlust des Anlagebetrages bedeuten. In diesem Zusammen-
hang ist von Bedeutung, dass die Emittentin keiner Entschädigungseinrichtung angehört. 
 



 90 

Strategische Risiken 
 
Eine Reihe von Faktoren, u. a. ein Marktrückgang und Marktschwankungen, eine veränderte 
Marktstellung der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft und veränderte Marktbedingungen im 
Kernmarkt der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft, d. h. vor allem in Deutschland, oder 
ungünstige gesamtwirtschaftliche Bedingungen in diesen Märkten könnten das Erreichen 
einiger oder aller Ziele, die sich die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft gesetzt hat, 
verhindern. Wenn es der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft nicht gelingt, ihre strategischen 
Pläne teilweise oder vollständig umzusetzen oder wenn die Kosten für die Erreichung dieser 
Ziele die Erwartungen der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft übersteigen, könnte die 
künftige Ertragskraft der Gesellschaft und ihre Wettbewerbsfähigkeit erheblich nachteilig 
beeinflusst werden. 
 
Dauerhafte Profitabilität 
 
Es gibt keine Gewähr dafür, dass die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft zukünftig in der 
Lage sein wird, ihr derzeitiges operatives Profitabilitätsniveau beizubehalten oder zu 
verbessern oder einen Jahresüberschuss zu erzielen. Die operativen Erträge können aus 
unterschiedlichen Gründen zurückgehen oder stagnieren, etwa bei einer Stagnation oder 
einem Rückgang des provisionsbasierten Geschäfts oder einem Rückgang des Handels-
ergebnisses. Sollte es der Gesellschaft nicht gelingen, ihre operative Profitabilität nachhaltig 
beizubehalten, so kann sich dies auf die Finanz- und Ertragslage erheblich nachteilig 
auswirken. 
  
Adressenausfallrisiken 
 
Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft ist dem Adressenausfallrisiko ausgesetzt, d.h. dem 
Risiko von Verlusten oder entgangenen Gewinnen aufgrund von Ausfall oder 
Bonitätsverschlechterung von Geschäftspartnern sowie daraus resultierenden negativen 
Marktwertveränderungen aus Finanzprodukten. Das Adressenausfallrisiko umfasst neben 
dem klassischen Kreditausfallrisiko auch Länderrisiken und Emittentenrisiken sowie Kontra-
henten- und Abwicklungsrisiken aus Handelsgeschäften. Derartige Ausfallrisiken bestehen 
grundsätzlich bei jedem Geschäft, das ein Finanzdienstleistungsinstitut mit einem Kunden 
vornimmt, also auch bei dem Erwerb von Wertpapieren (Risiko von Kursverlusten aufgrund 
unerwarteter Bonitätsverschlechterung eines Emittenten (=Emittentenrisiko). Es kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft etwa als Folge einer 
anhaltend schwachen wirtschaftlichen Situation, des Anstiegs von 
Unternehmensinsolvenzen (besonders in Deutschland) oder einer Änderung bei den Rück-
stellungs- und Risikomanagementerfordernissen Ausfälle realisieren muss. Dies könnte die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft erheblich negativ beeinträchtigen und 
die Aufnahme von zusätzlichem Eigenkapital erforderlich machen. 
 
Potentielle Interessenkonflikte 
 
Die Emittentin betreibt im Rahmen ihrer normalen Geschäftstätigkeit Handel in dem jeweils 
zugrunde liegenden Basiswert. Darüber hinaus sichert sich die Emittentin gegen die mit den 
Derivaten verbundenen finanziellen Risiken durch sogenannte Hedge-Geschäfte 
(Deckungsgeschäfte, Absicherungsgeschäfte) in den betreffenden Basiswerten, bzw. in 
entsprechenden Derivaten, ab. Diese Transaktionen – insbesondere die auf die Wertpapiere 
bezogenen Hedge-Geschäfte – sind möglicherweise nicht zum Nutzen der Gläubiger der 
Wertpapiere und können Auswirkungen auf den Wert des Basiswertes und damit auf den 
Wert der Wertpapiere haben.  
 
Zudem kann die Emittentin gegebenenfalls in Bezug auf die Wertpapiere zusätzlich eine 
andere Funktion ausüben, zum Beispiel als Berechnungsstelle und/oder als Index-Sponsor.  
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Die Emittentin kann darüber hinaus weitere derivate Instrumente in Verbindung mit dem 
jeweiligen Basiswert ausgeben; die Einführung solcher mit den Wertpapieren im Wettbewerb 
stehenden Produkte kann sich auf den Wert der Wertpapiere auswirken. Die Emittentin kann 
nicht öffentliche Informationen in Bezug auf den Basiswert erhalten. Zudem kann die 
Emittentin Research-Berichte in Bezug auf den Basiswert publizieren. Tätigkeiten der 
genannten Art können bestimmte Interessenkonflikte mit sich bringen und sich auf den Wert 
der Wertpapiere auswirken.  
 
Im Zusammenhang mit dem Angebot und Verkauf der Wertpapiere kann die Emittentin, 
direkt oder indirekt, Gebühren in unterschiedlicher Höhe an Dritte, zum Beispiel an Berater 
oder Vertriebspartner, zahlen oder Gebühren in unterschiedlichen Höhen einschließlich 
solcher im Zusammenhang mit dem Vertrieb der Wertpapiere von Dritten erhalten. 
Potentielle Erwerber sollten sich bewusst sein, dass die Emittentin die Gebühren teilweise 
oder vollständig einbehalten kann. 
 
Marktrisiken 
 
Das Marktrisiko umfasst die mögliche negative Wertänderung von Positionen der Bank durch 
die Veränderung von Marktpreisen, also beispielsweise Zinsen, Devisen- und Aktienkurse, 
oder preisbeeinflussenden Parametern (Volatilitäten, Korrelationen). 
 
Schwankungen der aktuellen Zinssätze (einschließlich Veränderungen im Verhältnis des 
Niveaus der kurz- und langfristigen Zinssätze zueinander) könnten die Ergebnisse der 
Emittentin beeinflussen. Grundsätzlich beeinflussen Schwankungen des Niveaus sowohl der 
kurz- als auch der langfristigen Zinsen die Höhe der Gewinne und Verluste aus Wert-
papieren, die im Finanzanlagevermögen der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft gehalten 
werden und den Zeitpunkt, zu dem diese Gewinne und Verluste realisiert wurden. Zins-
schwankungen in der Euro-Zone beeinflussen den Wert des Finanzanlagevermögens 
deutlich. Ein Anstieg des Zinsniveaus könnte den Wert des festverzinslichen Finanzanlage-
vermögens substantiell verringern, und unvorhergesehene Zinsschwankungen könnten den 
Wert der vom Konzern gehaltenen Bestände an Anleihen und Zinsderivaten wesentlich 
nachteilig beeinflussen. 
 
Ein Teil der Erträge und ein Teil der Aufwendungen der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft 
entsteht außerhalb der Euro-Zone. Dadurch unterliegt sie grundsätzlich einem 
Währungsrisiko. Da der Abschluss der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft in Euro aufgestellt 
wird, werden die Fremdwährungsgeschäfte und die nicht auf Euro lautenden Positionen zu 
den am Ende der jeweiligen Periode geltenden Wechselkursen in Euro umgerechnet. Daher 
unterliegt das Ergebnis der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft den Auswirkungen der 
Schwankungen des Euro gegenüber anderen Währungen, z.B. dem U.S. Dollar. Sollten 
infolge von Währungsschwankungen Erträge, die in einer anderen Währung als Euro 
anfallen, bei der Umrechnung in Euro niedriger ausfallen und Aufwendungen, die in einer 
anderen Währung als Euro anfallen, bei der Umrechnung in Euro höher ausfallen, könnte 
sich dies nachteilig auf die Finanz- und Ertragslage der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft 
auswirken. 
 
Das Handelsergebnis der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft ist möglicherweise volatil und 
hängt von zahlreichen Faktoren ab, die außerhalb der Kontrolle der Emittentin liegen, wie 
allgemeines Marktumfeld, Handelstätigkeit insgesamt, Zinsniveau, Währungsschwankungen 
und allgemeine Marktvolatilität. Daher besteht keine Garantie dafür, dass die Höhe des im 
Geschäftsjahr 2010 erzielten Handelsergebnisses beibehalten oder sogar verbessert werden 
kann. Ein wesentlicher Rückgang des Handelsergebnisses der Lang & Schwarz 
Aktiengesellschaft oder ein Anstieg der Verluste im Handelsgeschäft kann die Fähigkeit der 
Emittentin und des Konzerns, profitabel zu operieren, beeinträchtigen. 
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Operationelle Risiken 
 
Operationelle Risiken rücken als eigenständige Risikoart durch die ansteigende Komplexität 
von Bankaktivitäten, sowie insbesondere auch durch den in den letzten Jahren stark 
gestiegenen Einsatz anspruchsvoller Technologien im Bankgeschäft, zunehmend ins 
Blickfeld. So ist das Wertpapierhandelsgeschäft, wie es die Lang & Schwarz 
Aktiengesellschaft betreibt, in zunehmendem Maß von hoch entwickelten Informations-
technologien ("IT")-Systemen abhängig. IT-Systeme sind gegenüber einer Reihe von Pro-
blemen, wie Computerviren, Hackern, Schäden an den entscheidenden IT-Zentren sowie 
Soft- oder Hardwarefehler, anfällig. Darüber hinaus sind für IT-Systeme regelmäßige Up-
grades erforderlich, um den Anforderungen sich ändernder geschäfts- und aufsichts-
rechtlicher Erfordernisse gerecht werden zu können. Die vorstehend beschriebenen 
Probleme, Herausforderungen und Anforderungen stellen für den Konzern bedeutsame 
Risiken dar. Daraus könnten sich wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ergeben. 
 
Liquiditätsrisiken 
 
Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft unterliegt grundsätzlich dem Liquiditätsrisiko, d.h. 
dass die Emittentin ihren gegenwärtigen und zukünftigen Zahlungsverpflichtungen nicht oder 
nicht fristgerecht nachkommen kann (Solvenz- oder Refinanzierungsrisiko). Darüber hinaus 
besteht für die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft das Risiko, dass die Emittentin 
Handelspositionen aufgrund von unzureichender Marktliquidität (Marktliquiditätsrisiko) nicht 
kurzfristig veräußern oder absichern kann oder nur zu einem geringeren Preis verkaufen 
kann. Das Liquiditätsrisiko kann sich in unterschiedlichen Ausprägungen realisieren. So kann 
der Fall auftreten, dass die Emittentin an einem bestimmten Tag ihren Zahlungs-
verpflichtungen nicht nachkommen kann und dann kurzfristig Liquidität am Markt zu teureren 
Konditionen nachfragen muss. 
 
Rating 
 
Aufgrund der Eigenkapitalvorschriften des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht ("Basel 
II"), deren Regelungen zum 01. Januar 2007 in der Europäischen Union in Kraft getreten 
sind, und deren Ziel die genauere Berücksichtigung der Risiken einer Bank bei der 
Bemessung ihrer Eigenkapitalausstattung ist, gewinnen interne und externe Ratings 
zunehmend an Bedeutung. Rating-Agenturen, wie beispielsweise Standard & Poor’s, 
Moody’s und Fitch Ratings, bewerten mit Hilfe einer Bonitätsbeurteilung, ob ein potenzieller 
Kreditnehmer zukünftig in der Lage sein wird, seinen Kreditverpflichtungen vereinbarungs-
gemäß nachzukommen. Ein wesentlicher Baustein für die Bonitätseinstufung (= Rating) 
hierfür ist die Bewertung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Zurzeit 
liegt für keine der Konzerngesellschaften ein externes Rating vor. Dies - oder wenn ein 
Rating einer Konzerngesellschaft den Grenzbereich zum "non-investment grade" erreichen 
sollte - könnte das operative Geschäft und damit auch die Refinanzierungskosten aller 
Konzerngesellschaften erheblich beeinträchtigen. Eine ungünstige Einstufung, eine 
Herabstufung oder die bloße Möglichkeit der Herabstufung des Ratings einer Gesellschaft 
oder einer ihrer Tochtergesellschaften könnten wiederum nachteilige Auswirkungen auf das 
Verhältnis zu Kunden und für den Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen der 
entsprechenden Gesellschaften haben. Auf diese Weise könnten Neuabschlüsse 
beeinträchtigt, die Konkurrenzfähigkeit auf den Märkten reduziert und die Finanzierungs-
kosten der entsprechenden Gesellschaft spürbar erhöht werden. Eine fehlende oder un-
günstige Ersteinstufung oder eine Herabstufung des Ratings könnte darüber hinaus 
wesentlich nachteilige Auswirkungen auf die Kosten für die Eigen- und Fremdkapital-
beschaffung haben. 
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Regulatorische Risiken 
 
Die Geschäftstätigkeit der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft wird von der Bundesbank und 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) als Finanzunternehmen 
reguliert und beaufsichtigt. 
 
Änderungen der aufsichtsrechtlichen Anforderungen können der Lang & Schwarz 
Aktiengesellschaft zusätzliche Verpflichtungen auferlegen. Außerdem kann die Befolgung 
geänderter aufsichtsrechtlicher Vorschriften zu einem erheblichen Anstieg des Verwaltungs-
aufwands führen, was sich nachteilig auf die Finanz- und Ertragslage der Lang & Schwarz 
Aktiengesellschaft auswirken könnte. 
 
Unternehmen des Konzerns der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft sind Mitglieder der 
Entschädigungseinrichtung für Wertpapierhandelsunternehmen ("EdW") und gemäß dem 
Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz (EAEG) zur Zahlung von 
Jahresbeiträgen verpflichtet. 
 
Die Zahlung von (Sonder-)Beiträgen an die EdW könnte die Liquiditätslage des Konzerns der 
Lang & Schwarz Aktiengesellschaft negativ beeinflussen. 
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Allgemeine Informationen 
 
 
Dieser Basisprospekt wird gemäß § 6 Wertpapierprospektgesetz („WpPG“) erstellt. Die für 
eine Wertpapieremission unter diesem Basisprospekt relevanten Endgültigen Bedingungen 
werden in einem gesonderten Dokument (die „Endgültigen Bedingungen“) spätestens am 
Tag des öffentlichen Angebotes der betreffenden Wertpapieremission bei der Lang & 
Schwarz Aktiengesellschaft, Breite Str. 34, 40213 Düsseldorf. zur kostenlosen Ausgabe 
bereitgehalten. 
 

Verantwortung 

 
Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft, Düsseldorf (nachfolgend auch „Lang & Schwarz“, 
„Lang & Schwarz AG“, „Emittentin“ oder „Gesellschaft“, zusammen mit ihren 
Tochtergesellschaften auch „Lang & Schwarz-Konzern“ oder „Konzern“ genannt) übernimmt 
gemäß § 5 Abs. 4 Wertpapierprospektgesetz die Verantwortung für den Inhalt dieses Basis-
prospekts (den "Prospekt") und erklärt hiermit, dass ihres Wissens die Angaben in diesem 
Prospekt richtig sind und keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind, sowie dass sie die 
erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um sicherzustellen, dass die im Prospekt genannten 
Angaben ihres Wissens nach richtig sind und keine Tatsachen ausgelassen worden sind, die 
die Aussage des Prospekts verändern können. 
 
Im Zusammenhang mit der Ausgabe und dem Verkauf der Derivate ist niemand berechtigt, 
irgendwelche Informationen zu verbreiten oder Erklärungen abzugeben, die nicht in diesem 
Prospekt enthalten sind. Für Informationen von Dritten, die nicht in diesem Prospekt 
und/oder Nachträgen zum Prospekt enthalten sind, lehnt die Emittentin jegliche Haftung ab.  
 

Angebot und Verkauf 

 
Die Emittentin beabsichtigt unter diesem Basisprospekt fortlaufend Emissionen von 
derivativen Produkten, nämlich Optionsscheine und [Discount-][•-][Indextracker-][Capped-] 
[Bonus-][SFD-][X-][Endlos-][Smart-][Turbo-]Zertifikate, zu begeben. Die Emission der 
derivativen Produkte bedarf keiner besonderen gesellschaftsrechtlichen dokumentierten 
Grundlage.  
 
Die Einzelheiten des Angebotes und des Verkaufs, insbesondere der jeweilige 
Emissionstermin und das jeweilige Emissionsvolumen sowie der jeweilige Verkaufspreis inkl. 
etwaiger Kosten jeder unter dem vorliegenden Basisprospekt zu begebenden Emission sind 
den entsprechenden Endgültigen Bedingungen zu entnehmen. 
 
Im Falle eines Angebots von Derivaten mit Zeichnungsfrist ist die Dauer der Zeichnungsfrist 
den entsprechenden Endgültigen Bedingungen zu entnehmen. Die ggfs. zum Ende der 
Zeichnungsfrist zu bestimmende Einzelheiten der Emission werden von der Emittentin 
unverzüglich nach Ende der Zeichnungsfrist gemäß § 6, § 7 bzw. § 8 der jeweiligen 
Produktbedingungen veröffentlicht. Es kann zudem vorgesehen werden, dass die Zertifikate 
nach Ablauf der Zeichnungsfrist von der Emittentin weiterhin freibleibend zum Kauf 
angeboten werden. Der Verkaufspreis wird dann fortlaufend festgelegt. 
 
Die Lieferung der verkauften Derivate erfolgt [nach Ablauf der Zeichnungsfrist][nach dem 
Ausgabetag] an dem in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegebenen Valutatag 
über das angegebene Clearing System. Bei einem Verkauf der Derivate nach dem Valutatag 
erfolgt die Lieferung gemäß den anwendbaren örtlichen Marktusancen über das in den 
jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegebene Clearing System.  
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Aufstockung von Zertifikatsemissionen  

 
Im Falle einer Aufstockung einer Emission von Derivaten, die erstmals unter dem Basis-
prospekt über Derivate vom 17. Juni 2006, 21. Juni 2007, 10. Juni 2008, 09. Juni 2009, 08. 
Juni 2010, 06. Juni 2011 bzw. 29. August 2011 (jeweils der “Frühere Basisprospekt“) 
angeboten wurden, werden die in diesem Basisprospekt enthaltenen Produktbedingungen 
durch die in dem jeweiligen Früheren Basisprospekt enthaltenen Produktbedingungen 
ersetzt. Zu diesem Zweck wird der Abschnitt "Produktbedingungen” aus dem jeweiligen 
Früheren Basisprospekt durch Verweis gemäß § 11 WpPG in diesen Basisprospekt 
einbezogen. Der jeweilige Frühere Basisprospekt wird bei der Lang & Schwarz 
Aktiengesellschaft, Breite Str. 34, 40213 Düsseldorf. zur kostenlosen Ausgabe 
bereitgehalten. 
 

Ausstattung 

 
Die Ausstattung der unter dem vorliegenden Basisprospekt zu begebenden Wertpapier-
emissionen, incl. der Angabe von Bewertungs- und Fälligkeitstag im Falle eines Angebotes 
von Derivaten mit fester Laufzeit, ergibt sich aus den jeweiligen Endgültigen Bedingungen.  
 

Berechnungsstelle 

 
In Fällen, in denen eine Berechnung notwendig wird, fungiert die Lang & Schwarz 
Aktiengesellschaft, Breite Straße 34, 40213 Düsseldorf, als Berechnungsstelle. 
 

Verbriefung 

 
Die Derivate werden jeweils durch eine Inhaber-Sammelurkunde („Globalurkunde“) verbrieft, 
die bei der Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 79-81, 65790 Eschborn, hinterlegt 
wird. 
 
Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Den Inhabern der Derivate stehen Mit-
eigentumsanteile an einer Globalurkunde zu, die gemäß den Regelungen und 
Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen werden können.  
 

Status 

 
Die Verpflichtungen aus den Derivaten stellen unmittelbare, unbedingte und nicht dinglich 
besicherte Verpflichtungen der Emittentin dar und stehen, sofern nicht gesetzliche Vor-
schriften etwas anderes bestimmen, mindestens im gleichen Rang mit allen anderen nicht 
dinglich besicherten und nachrangigen Verpflichtungen der Emittentin.  
 
Soweit die Emittentin im Rahmen ihrer normalen Geschäftstätigkeit Handel in den Basis-
werten, beziehungsweise – im Fall eines Index als Basiswert – in den diesem zugrunde-
liegenden Einzelwerten, beziehungsweise in darauf bezogenen Options- oder Termin-
kontrakten betreibt oder sich durch sogenannte Hedge-Geschäfte (Deckungsgeschäfte, Ab-
sicherungsgeschäfte) in den entsprechenden Aktien oder anderen Basiswerten bzw. in 
darauf bezogenen Options- oder Terminkontrakten absichert, stehen den Wertpapier-
gläubigern keine Rechte oder Ansprüche in Bezug auf die entsprechenden Aktien oder 
Basiswerte auf darauf bezogene Options- oder Terminkontrakte zu.  
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Kleinste handelbare und übertragbare Einheit 

 
Die kleinste handelbare Einheit für die unter dem vorliegenden Basisprospekt begebenen 
Wertpapiere wird in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegeben. 
 

Börseneinführung 

 
Für einige der unter dem vorliegenden Basisprospekt zu begebenden Wertpapiere wird die 
Einbeziehung in den Freiverkehr an einem Börsenplatz vorgesehen. Die jeweils für eine 
Einzelemission unter diesem Basisprospekt zu erstellenden Endgültigen Bedingungen 
enthalten gegebenenfalls Angaben über den Börsenplatz und das Marktsegment und eine 
eventuelle Einstellung der Börsennotierung der Wertpapiere vor dem Verfalltag.  
 

Handel in den Derivaten 

 
Es ist beabsichtigt, dass die [Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 
40213 Düsseldorf,][●] als Market Maker unter gewöhnlichen Marktbedingungen regelmäßig 
(außerbörsliche) Ankaufs- und Verkaufskurse unter Zugrundelegung eines bestimmten 
„Spreads“ (Spanne zwischen An- und Verkaufspreis) für die Derivate einer Emission stellen 
wird. Die Emittentin oder der Market Maker übernehmen jedoch keinerlei Rechtspflicht 
hinsichtlich der Höhe oder des Zustandekommens derartiger Kurse. 
 

Verfügbarkeit von Unterlagen 

 
Während der Gültigkeitsdauer dieses Basisprospekts sind die Satzung der Lang & Schwarz 
Aktiengesellschaft in der jeweils aktuellen Fassung, die Geschäftsberichte, jeweils 
bestehend aus Bericht des Vorstandes, Bericht des Aufsichtsrates und Jahresabschluss 
nach HGB inkl. Lagebericht, der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft für die Geschäftsjahre 
2010 und 2011 und darüber hinaus der Konzernabschluss für die Geschäftsjahre 2010 und 
2011 nach HGB sowie die im Abschnitt „Aufstockung von Zertifikatsemissionen“ (Seite 95) 
per Verweis einbezogenen Produktbedingungen der Basisprospekte vom 17. Juni 2006, 21. 
Juni 2007, 10. Juni 2008, 09. Juni 2009, 08. Juni 2010, 06. Juni 2011 bzw. 29. August 2011 
während der üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin einsehbar. 
 

Bekanntmachungen 

 
Alle über die Endgültigen Bedingungen hinausgehenden Informationen, die die jeweiligen 
Wertpapiere betreffen, erfolgen durch Veröffentlichung einer entsprechenden Bekannt-
machung [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in einem überregionalen 
Börsenpflichtblatt, wenn nicht eine direkte Mitteilung an die Anleger erfolgt oder die 
Produktbedingungen ausdrücklich eine andere Form der Veröffentlichung, wie z.B. eine 
Veröffentlichung im Internet unter www.ls-d.de, vorsehen.  
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Valuta 

 
Der Valutatag für die unter dem vorliegenden Basisprospekt begebenen Wertpapiere wird in 
den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegeben. 
 

Wertpapierkennnummer / International Securities Identification Number 

 
Die spezifischen Wertpapierkennnummern (WKN) bzw. International Securities Identification 
Numbers (ISIN) für die unter dem vorliegenden Basisprospekt zu begebenden Wertpapiere 
werden in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegeben. 
 

Besteuerung 

 
Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im 
Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen und 
zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit den Wert-
papieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen, die von den 
Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu zahlen sind. 
 
Besteuerung in der Bundesrepublik Deutschland 
 
Derzeit unterliegt die (als Emittentin der Wertpapiere und nicht als auszahlende Stelle im 
Sinne des deutschen Steuerrechts auftretende) Emittentin keiner rechtlichen Verpflichtung, 
deutsche Quellensteuer von Zins-, Nennbetrag und Ertragszahlungen im Zusammenhang 
mit der Einlösungen der Wertpapiere oder in Zusammenhang mit regelmäßigen Zahlungen 
an einen Inhaber von Wertpapieren abzuziehen oder einzubehalten. Darüber hinaus unter-
liegen Einkünfte und Kapitalerträge im Zusammenhang mit bestimmten Emissionen von 
Wertpapieren gegebenenfalls der deutschen Einkommensteuer. Die steuerliche Situation 
kann sich aufgrund zukünftiger Gesetzesänderungen ändern.  
 
Potenziellen Anlegern wird geraten, hinsichtlich der steuerlichen Auswirkungen einer Anlage 
in die Wertpapiere ihre eigenen Berater hinzuzuziehen, wobei auch die Steuervorschriften im 
Wohnsitzland oder angenommenen Wohnsitzland des Anlegers zu berücksichtigen sind. 
 
Besteuerung in Österreich 
 
Die Darstellung bezieht sich ausschließlich auf die relevanten Vorschriften der Besteuerung 
der Einkünfte aus Kapitalvermögen. Die Darstellung behandelt nicht die individuellen 
Steuerumstände einzelner Anleger. Für Inhaber von Derivaten, die in Österreich der 
Steuerpflicht unterliegen, gilt folgendes:  
 
Die Erträge aus den Derivaten stellen Einkünfte aus Kapitalvermögen gemäß § 27 Abs. 1 Z 4 
EStG i.V.m. § 124b Z85 EStG dar und werden gemäß § 97 Abs. 1 i.V.m. § 93 Abs. 3 EStG 
mit 25 % Kapitalertragssteuer besteuert. Die Einkommens– und die Erbschaftssteuer sind 
damit abgegolten.  
 
Derzeit unterliegt die (als Emittentin der Wertpapiere und nicht als auszahlende Stelle im 
Sinne des österreichischen Steuerrechts auftretende) Emittentin keiner rechtlichen 
Verpflichtung, österreichische Quellensteuer von Zins-, Nennbetrag und Ertragszahlungen im 
Zusammenhang mit der Einlösungen der Wertpapiere oder in Zusammenhang mit regel-
mäßigen Zahlungen an einen Inhaber von Wertpapieren abzuziehen oder einzubehalten. 
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Diese Angaben basieren auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Erstausgabe gültigen 
gesetzlichen Bestimmungen. Änderungen in der Gesetzgebung, Rechtssprechung oder der 
Verwaltungspraxis der Finanzbehörden gehen nicht zu Lasten der Emittentin. 
 
[Steuerliche Behandlung in weiteren Angebotsländern  
 
●] 
 

Informationen über den Basiswert 

 
Die unter dem vorliegenden Basisprospekt zu begebenden Derivate beziehen sich auf Aktien 
(sowie aktienvertretende Wertpapiere und Genussscheine), Aktienkörbe, Indizes, Wechsel-
kurse, Zinsterminkontrakte, Rohstoffe oder Rohstoff-Future-Kontrakte (der „Basiswert“). Die 
jeweils für eine Einzelemission unter diesem Basisprospekt zu erstellenden Endgültigen 
Bedingungen enthalten Angaben darüber, wo Informationen (WKN/ISIN, Name des 
Wertpapieremittenten, Wertentwicklung, Volatilität im Falle von Aktien, Indexbeschreibung im 
Falle von Indizes, Angabe der entsprechenden Gewichtung jedes einzelnen Basiswertes im 
Falle von Aktienkörben oder gleichwertige Informationen) über den Basiswert eingeholt 
werden können. 
 

Einfluss des Basiswertes auf die Derivate 

 
Optionsscheine auf Aktien 
 
Optionsscheine bezogen auf Aktien, gewähren dem Anleger einen Anspruch auf Zahlung 
eines Auszahlungsbetrages, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs der dem 
Optionsschein zugrunde liegenden Aktie am Bewertungstag den in den Produktbedingungen 
festgelegten Basiskurs überschreitet (im Fall von Call-Optionsscheinen) bzw. unterschreitet 
(im Fall von Put-Optionsscheinen). Falls in den Produktbedingungen angegeben, hat die 
Emittentin nach ihrem alleinigen Ermessen anstatt des Rechtes der Zahlung eines 
Auszahlungsbetrages auch das Recht auf Lieferung von Aktien.  
 
Gleiches gilt für Optionsscheine die sich auf aktienvertretende Wertpapiere (z.B. American 
Depositary Receipts ("ADRs") oder Global Depositary Receipts ("GDRs")) und Genuss-
scheinen als Basiswert beziehen. Im nachfolgenden werden diese sämtlich unter dem Begriff 
„Aktie“ zusammengefasst.  
 
Ob und in welcher Höhe dem Inhaber der Optionsscheine ein entsprechender Zahlungs-
anspruch zusteht, hängt also entscheidend davon ab, wie sich der Basiswert während der 
Laufzeit der Optionsscheine entwickelt.  
  
Entsprechend verhält sich grundsätzlich die Entwicklung des Wertes des Optionsscheins im 
Sekundärmarkt während der Laufzeit: Ein Call-Optionsschein verliert regelmäßig (d.h. unter 
Nichtberücksichtigung sonstiger für die Preisbildung von Optionsscheinen maßgeblicher 
Faktoren) dann an Wert, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts fällt. Umgekehrt 
gilt für einen Put-Optionsschein, dass sein Wert sinkt, wenn der Kurs des zugrundeliegenden 
Basiswerts steigt.  
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[Capped-]Bonus-Zertifikate bezogen auf Aktien  
 
[normierter Ausgabepreis:][Bonus-Zertifikate bezogen auf Aktien gewähren dem Anleger 
einen Anspruch auf Zahlung eines Auszahlungsbetrages oder auf Zahlung eines in den 
Produktbedingungen festgelegten Barbetrages. Der Auszahlungsbetrag wird nach einer in 
den Produktbedingungen festgelegten Formel berechnet und hängt vom Kurs der dem 
Zertifikat zugrunde liegenden Aktie am Bewertungstag ab. [Capped:][Der Auszahlungsbetrag 
kann jedoch einen in den Produktbedingungen festgelegten Höchstbetrag nicht übersteigen.] 
Die Zahlung des Barbetrages erfolgt, wenn (i) der Kurs der betreffenden Aktie zu keinem 
Zeitpunkt [innerhalb des Bewertungszeitraumes][am Bewertungstag] der in den 
Produktbedingungen festgelegten Kursschwelle entspricht oder diese unterschreitet und 
wenn (ii) der Kurs der Aktie am Bewertungstag unterhalb der in den Produktbedingungen 
definierten Bonusschwelle liegt.] 
 
[Ausgabepreis=Aktienkurs:][Bonus-Zertifikate bezogen auf Aktien gewähren dem Anleger 
einen Anspruch auf Zahlung eines (gegebenenfalls in EUR umgerechneten) 
Auszahlungsbetrages, der dem Kurs der dem Zertifikat zugrunde liegenden Aktie (bzw. 
einem Bruchteil des Kurses) am Bewertungstag entspricht oder auf Zahlung eines in den 
Produktbedingungen festgelegten Barbetrages. [Capped:][Der Auszahlungsbetrag kann 
jedoch einen in den Produktbedingungen festgelegten Höchstbetrag nicht übersteigen.] Die 
Zahlung des Barbetrages erfolgt, wenn (i) der Kurs der betreffenden Aktie zu keinem 
Zeitpunkt [innerhalb des Bewertungszeitraumes] [am Bewertungstag] der in den 
Produktbedingungen festgelegten Kursschwelle entspricht oder diese unterschreitet und 
wenn (ii) der Kurs der Aktie am Bewertungstag unterhalb der in den Produktbedingungen 
definierten Bonusschwelle liegt.] 
 
Gleiches gilt für [Capped-]Bonus-Zertifikate die sich auf aktienvertretende Wertpapiere (z.B. 
American Depositary Receipts ("ADRs") oder Global Depositary Receipts ("GDRs")) und 
Genussscheinen als Basiswert beziehen. Im nachfolgenden werden diese sämtlich unter 
dem Begriff „Aktie“ zusammengefasst. 
 
Ob und in welcher Höhe dem Inhaber des [Capped-]Bonus-Zertifikates ein entsprechender 
Zahlungsanspruch zusteht, hängt also entscheidend davon ab, wie sich der Basiswert 
während der Laufzeit des [Capped-]Bonus-Zertifikates entwickelt.  
  
Entsprechend verhält sich grundsätzlich die Entwicklung des Wertes des [Capped-]Bonus-
Zertifikates im Sekundärmarkt während der Laufzeit: Es verliert regelmäßig (d.h. unter 
Nichtberücksichtigung sonstiger für die Preisbildung von [Capped-]Bonus-Zertifikaten 
maßgeblicher Faktoren) dann an Wert, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts 
fällt.  
 
Discount-Zertifikate bezogen auf Aktien 
 
Discount-Zertifikate bezogen auf Aktien gewähren dem Anleger einen Anspruch auf Zahlung 
eines (gegebenenfalls in EUR umgerechneten) Auszahlungsbetrages, der dem Kurs der dem 
Zertifikat zugrunde liegenden Aktie am Bewertungstag entspricht, wobei der 
Auszahlungsbetrag einen festgelegten Höchstbetrag nicht übersteigen kann. 
 
Gleiches gilt für Discount-Zertifikate die sich auf aktienvertretende Wertpapiere (z.B. 
American Depositary Receipts ("ADRs") oder Global Depositary Receipts ("GDRs")) und 
Genussscheinen als Basiswert beziehen. Im nachfolgenden werden diese sämtlich unter 
dem Begriff „Aktie“ zusammengefasst. 
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Ob und in welcher Höhe dem Inhaber des Discount-Zertifikates ein entsprechender 
Zahlungsanspruch zusteht, hängt also entscheidend davon ab, wie sich der Basiswert 
während der Laufzeit des Discount-Zertifikates entwickelt.  
  
Entsprechend verhält sich grundsätzlich die Entwicklung des Wertes des Discount-
Zertifikates im Sekundärmarkt während der Laufzeit: Es verliert regelmäßig (d.h. unter Nicht-
berücksichtigung sonstiger für die Preisbildung von Discount-Zertifikaten maßgeblicher 
Faktoren) dann an Wert, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts fällt.  
 
[SFD-]Turbo-Zertifikate auf Aktien 
 
[SFD-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Aktien gewähren dem Anleger einen Anspruch auf 
Zahlung eines Auszahlungsbetrages, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs der dem 
Zertifikat zugrunde liegenden Aktie am Bewertungstag den in den Produktbedingungen 
festgelegten Basiskurs überschreitet (im Fall von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet 
(im Fall von Turbo-Put-Zertifikaten). 
 
[Der durch die Zertifikate verbriefte Anspruch entfällt, falls der Kurs der Aktie zu irgendeinem 
Zeitpunkt innerhalb des Zeitraumes vom Tag des erstmaligen Angebotes bis zum 
Bewertungstag der in den Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht 
oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle 
von Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“).]  
 
[Sobald der Kurs der Aktie zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des erstmaligen 
Angebotes der Zertifikate der in den Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere 
entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet 
(im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne 
weiteres Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der 
Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die 
Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-Out-Ereignisses.] 
 
Gleiches gilt für [SFD-]Turbo-Zertifikate die sich auf aktienvertretende Wertpapiere (z.B. 
American Depositary Receipts ("ADRs") oder Global Depositary Receipts ("GDRs")) und 
Genussscheinen als Basiswert beziehen. Im nachfolgenden werden diese sämtlich unter 
dem Begriff „Aktie“ zusammengefasst. 
 
Ob und in welcher Höhe dem Inhaber der [SFD-]Turbo-Zertifikate ein Zahlungsanspruch 
zusteht, hängt (bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses) entscheidend davon ab, wie 
sich der Basiswert während der Laufzeit der [SFD-]Turbo-Zertifikate entwickelt.  
  
Entsprechend verhält sich grundsätzlich (und bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses) 
die Entwicklung des Wertes des [SFD-]Turbo-Zertifikates im Sekundärmarkt während der 
Laufzeit: Ein Call-[SFD-]Turbo-Zertifikat verliert regelmäßig (d.h. unter Nichtberücksichtigung 
sonstiger für die Preisbildung von [SFD-]Turbo-Zertifikaten maßgeblicher Faktoren und unter 
Nichtberücksichtigung eines Knock-Out-Ereignisses) dann an Wert, wenn der Kurs des 
zugrundeliegenden Basiswerts fällt. Umgekehrt gilt für ein Put-[SFD-]Turbo-Zertifikat, dass 
sein Wert sinkt, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts steigt.  
 
[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate auf Aktien 
 
[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Aktien gewähren dem Anleger das 
Recht, von der Emittentin zu bestimmten Einlösungsterminen die Zahlung eines 
Auszahlungsbetrages zu verlangen, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs der dem 
Zertifikat zugrunde liegenden Aktie am entsprechenden Bewertungstag den an diesem 



 101

Bewertungstag gültigen Basiskurs überschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. 
unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten), wobei sich der Basiskurs an jedem 
Kalendertag um einen in den Produktbedingungen definierten Anpassungsbetrag verändert. 
Diese Veränderung wird sich in der Regel in Form einer Erhöhung bei Turbo-Call-Zertifikaten 
bzw. einer Verminderung bei Turbo-Put-Zertifikaten auswirken. 
 
[regular:][Sobald der Kurs der Aktie zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des 
erstmaligen Angebotes der Zertifikate der in den Produktbedingungen festgelegten Knock-
Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. 
überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“), gelten die 
Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle 
entspricht der Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis 
für die Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-Out-Ereignisses.] 
 
[Smart:][Sobald der Kurs der Aktie zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des 
erstmaligen Angebotes der Zertifikate dem in den Produktbedingungen festgelegten 
Basiskurs entspricht oder diesen unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. 
überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) oder der Schlusskurs der Aktie der in den 
Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet 
(im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) 
(jeweils ein „Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des 
Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von 
der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts des 
Knock-Out-Ereignisses.] 
 
Gleiches gilt für [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate die sich auf aktienvertretende Wert-
papiere (z.B. American Depositary Receipts ("ADRs") oder Global Depositary Receipts 
("GDRs")) und Genussscheinen als Basiswert beziehen. Im nachfolgenden werden diese 
sämtlich unter dem Begriff „Aktie“ zusammengefasst. 
 
Ob und in welcher Höhe dem Inhaber der [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate ein 
Zahlungsanspruch zusteht, hängt (bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses) 
entscheidend davon ab, wie sich der Basiswert der [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate 
entwickelt.  
  
Entsprechend verhält sich grundsätzlich (und bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses) 
die Entwicklung des Wertes des [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikates im Sekundärmarkt: 
Ein Call-[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikat verliert regelmäßig (d.h. unter Nichtberück-
sichtigung sonstiger für die Preisbildung von [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikaten maß-
geblicher Faktoren und unter Nichtberücksichtigung eines Knock-Out-Ereignisses) dann an 
Wert, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts fällt. Umgekehrt gilt für ein Put-
[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikat, dass sein Wert sinkt, wenn der Kurs des zugrunde-
liegenden Basiswerts steigt.  
 
[Capped] Bonus-Zertifikate bezogen auf einen Aktienkorb  
 
Bonus-Zertifikate bezogen auf einen Aktienkorb gewähren dem Anleger einen Anspruch auf 
Zahlung eines Auszahlungsbetrages oder auf Zahlung eines in den Produktbedingungen 
festgelegten Barbetrages. Der Auszahlungsbetrag wird nach einer in den 
Produktbedingungen festgelegten Formel berechnet und hängt vom Durchschnitt der 
gewichteten Kurse der dem Zertifikat zugrunde liegenden Korbaktien am Bewertungstag ab. 
[Capped:][Der Auszahlungsbetrag kann jedoch einen in den Produktbedingungen 
festgelegten Höchstbetrag nicht übersteigen.] Die Zahlung des Barbetrages erfolgt, wenn (i) 
der Durchschnitt der gewichteten Kurse der Korbaktien zu keinem Zeitpunkt [innerhalb des 
Bewertungszeitraumes][am Bewertungstag] der in den Produktbedingungen festgelegten 
Kursschwelle entspricht oder diese unterschreitet und wenn (ii) der Durchschnitt der 
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gewichtet Kurse der Korbaktien am Bewertungstag unterhalb der in den Produktbedingungen 
definierten Bonusschwelle liegt. 
 
Ob und in welcher Höhe dem Inhaber des [Capped-]Bonus-Zertifikates ein entsprechender 
Zahlungsanspruch zusteht, hängt also entscheidend davon ab, wie sich der Basiswert 
während der Laufzeit des [Capped-]Bonus-Zertifikates entwickelt.  
  
Entsprechend verhält sich grundsätzlich die Entwicklung des Wertes des [Capped-]Bonus-
Zertifikates im Sekundärmarkt während der Laufzeit: Es verliert regelmäßig (d.h. unter Nicht-
berücksichtigung sonstiger für die Preisbildung von [Capped-]Bonus-Zertifikaten maß-
geblicher Faktoren) dann an Wert, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts fällt.  
 
Optionsscheine auf Indizes 
 
Optionsscheine bezogen auf Indizes gewähren dem Anleger einen Anspruch auf Zahlung 
eines Auszahlungsbetrages, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs des dem 
Optionsschein zugrunde liegenden Index am Bewertungstag den in den Produktbedingungen 
festgelegten Basiskurs überschreitet (im Fall von Call-Optionsscheinen) bzw. unterschreitet 
(im Fall von Put-Optionsscheinen). 
 
Ob und in welcher Höhe dem Inhaber der Optionsscheine ein entsprechender Zahlungs-
anspruch zusteht, hängt also entscheidend davon ab, wie sich der Basiswert während der 
Laufzeit der Optionsscheine entwickelt.  
  
Entsprechend verhält sich grundsätzlich die Entwicklung des Wertes des Optionsscheins im 
Sekundärmarkt während der Laufzeit: Ein Call-Optionsschein verliert regelmäßig (d.h. unter 
Nichtberücksichtigung sonstiger für die Preisbildung von Optionsscheinen maßgeblicher 
Faktoren) dann an Wert, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts fällt. Umgekehrt 
gilt für einen Put-Optionsschein, dass sein Wert sinkt, wenn der Kurs des zugrundeliegenden 
Basiswerts steigt.  
 
[•-][Indextracker-][Endlos-]Zertifikate auf Indizes 
 
[•-][Indextracker-][Endlos-]Zertifikate auf Indizes gewähren dem Anleger das Recht, von der 
Emittentin [zu bestimmten Einlösungsterminen] die Zahlung eines Auszahlungsbetrages zu 
verlangen, der dem gegebenenfalls mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Index 
am Bewertungstag entspricht. 
 
Ob und in welcher Höhe dem Inhaber des Zertifikates ein entsprechender Zahlungsanspruch 
zusteht, hängt also entscheidend davon ab, wie sich der Basiswert während der Laufzeit des 
Zertifikates entwickelt.  
  
Entsprechend verhält sich grundsätzlich die Entwicklung des Wertes des Zertifikates im 
Sekundärmarkt [während der Laufzeit]: Es verliert regelmäßig dann an Wert, wenn der Kurs 
des zugrundeliegenden Basiswerts fällt.  
 
[Capped] Bonus-Zertifikate bezogen auf Indizes  
 
[normierter Ausgabepreis:][Bonus-Zertifikate bezogen auf Indizes gewähren dem Anleger 
einen Anspruch auf Zahlung eines Auszahlungsbetrages oder auf Zahlung eines in den 
Produktbedingungen festgelegten Barbetrages. Der Auszahlungsbetrag wird nach einer in 
den Produktbedingungen festgelegten Formel berechnet und hängt vom Kurs des dem 
Zertifikat zugrunde liegenden Index am Bewertungstag ab. [Capped:][Der 
Auszahlungsbetrag kann jedoch einen in den Produktbedingungen festgelegten 
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Höchstbetrag nicht übersteigen.] Die Zahlung des Barbetrages erfolgt, wenn (i) der Kurs des 
betreffenden Index zu keinem Zeitpunkt [innerhalb des Bewertungszeitraumes][am 
Bewertungstag] der in den Produktbedingungen festgelegten Kursschwelle entspricht oder 
diese unterschreitet und wenn (ii) der Kurs des Index am Bewertungstag unterhalb der in den 
Produktbedingungen definierten Bonusschwelle liegt.] 
 
[Ausgabepreis=Indexkurs:][Bonus-Zertifikate bezogen auf Indizes gewähren dem Anleger 
einen Anspruch auf Zahlung eines (gegebenenfalls in EUR umgerechneten) 
Auszahlungsbetrages, der dem Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Index (bzw. 
einem Bruchteil des Kurses) am Bewertungstag entspricht oder auf Zahlung eines in den 
Produktbedingungen festgelegten Barbetrages. [Capped:][Der Auszahlungsbetrag kann 
jedoch einen in den Produktbedingungen festgelegten Höchstbetrag nicht übersteigen.] Die 
Zahlung des Barbetrages erfolgt, wenn (i) der Kurs des betreffenden Index zu keinem 
Zeitpunkt [innerhalb des Bewertungszeitraumes] [am Bewertungstag] der in den 
Produktbedingungen festgelegten Kursschwelle entspricht oder diese unterschreitet und 
wenn (ii) der Kurs des Index am Bewertungstag unterhalb der in den Produktbedingungen 
definierten Bonusschwelle liegt.] 
 
Ob und in welcher Höhe dem Inhaber des [Capped-]Bonus-Zertifikates ein entsprechender 
Zahlungsanspruch zusteht, hängt also entscheidend davon ab, wie sich der Basiswert 
während der Laufzeit des [Capped-]Bonus-Zertifikates entwickelt.  
  
Entsprechend verhält sich grundsätzlich die Entwicklung des Wertes des [Capped-]Bonus-
Zertifikates im Sekundärmarkt während der Laufzeit: Es verliert regelmäßig (d.h. unter 
Nichtberücksichtigung sonstiger für die Preisbildung von [Capped-]Bonus-Zertifikaten 
maßgeblicher Faktoren) dann an Wert, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts 
fällt.  
 
[SFD-][X-]Turbo-Zertifikate auf Indizes 
 
[SFD-][X-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Indizes gewähren dem Anleger einen Anspruch auf 
Zahlung eines Auszahlungsbetrages, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs des dem 
Zertifikat zugrunde liegenden Index am Bewertungstag den in den Produktbedingungen 
festgelegten Basiskurs überschreitet (im Fall von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet 
(im Fall von Turbo-Put-Zertifikaten). 
 
[Der durch die Zertifikate verbriefte Anspruch entfällt, falls der Kurs des Index zu 
irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des Zeitraumes vom Tag des erstmaligen Angebotes bis 
zum Bewertungstag der in den Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere 
entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet 
(im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“).]  
 
[Sobald der Kurs des Index zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des 
erstmaligen Angebotes der Zertifikate der in den Produktbedingungen festgelegten Knock-
Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. 
überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“), gelten die 
Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle 
entspricht der Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis 
für die Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-Out-Ereignisses.] 
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Ob und in welcher Höhe dem Inhaber der [SFD-][X-]Turbo-Zertifikate ein Zahlungsanspruch 
zusteht, hängt (bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses) entscheidend davon ab, wie 
sich der Basiswert während der Laufzeit der [SFD-][X-]Turbo-Zertifikate entwickelt.  
  
Entsprechend verhält sich grundsätzlich (und bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses) 
die Entwicklung des Wertes des [SFD-][X-]Turbo-Zertifikates im Sekundärmarkt während der 
Laufzeit: Ein Call-[SFD-][X-]Turbo-Zertifikat verliert regelmäßig (d.h. unter 
Nichtberücksichtigung sonstiger für die Preisbildung von [SFD-][X-]Turbo-Zertifikaten 
maßgeblicher Faktoren und unter Nichtberücksichtigung eines Knock-Out-Ereignisses) dann 
an Wert, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts fällt. Umgekehrt gilt für ein Put-
[SFD-][X-]Turbo-Zertifikat, dass sein Wert sinkt, wenn der Kurs des zugrundeliegenden 
Basiswerts steigt.  
 
[SFD-][X-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate auf Indizes 
 
[SFD-][X-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Indizes gewähren dem Anleger das 
Recht, von der Emittentin zu bestimmten Einlösungsterminen die Zahlung eines 
Auszahlungsbetrages zu verlangen, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs des dem 
Zertifikat zugrunde liegenden Index am entsprechenden Bewertungstag den an diesem 
Bewertungstag gültigen Basiskurs überschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. 
unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten), wobei sich der Basiskurs an jedem 
Kalendertag um einen in den Produktbedingungen definierten Anpassungsbetrag verändert. 
Diese Veränderung wird sich in der Regel in Form einer Erhöhung bei Turbo-Call-Zertifikaten 
bzw. einer Verminderung bei Turbo-Put-Zertifikaten auswirken. 
 
[regular:][Sobald der Kurs des Index zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des 
erstmaligen Angebotes der Zertifikate der in den Produktbedingungen festgelegten Knock-
Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. 
überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“), gelten die 
Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle 
entspricht der Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis 
für die Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-Out-Ereignisses.] 
 
[Smart:][Sobald der Kurs des Index zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des 
erstmaligen Angebotes der Zertifikate dem in den Produktbedingungen festgelegten 
Basiskurs entspricht oder diesen unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. 
überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) oder der Schlusskurs des Index der in den 
Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet 
(im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) 
(jeweils ein „Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des 
Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von 
der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts des 
Knock-Out-Ereignisses.] 
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Ob und in welcher Höhe dem Inhaber der [SFD-][X-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate ein 
Zahlungsanspruch zusteht, hängt (bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses) 
entscheidend davon ab, wie sich der Basiswert der [SFD-][X-]Endlos-[Smart-]Turbo-
Zertifikate entwickelt.  
  
Entsprechend verhält sich grundsätzlich (und bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses) 
die Entwicklung des Wertes des [SFD-][X-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikates im 
Sekundärmarkt: Ein Call-[SFD-][X-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikat verliert regelmäßig (d.h. 
unter Nichtberücksichtigung sonstiger für die Preisbildung von [SFD-][X-]Endlos-[Smart-
]Turbo-Zertifikaten maßgeblicher Faktoren und unter Nichtberücksichtigung eines Knock-
Out-Ereignisses) dann an Wert, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts fällt. 
Umgekehrt gilt für ein Put-[SFD-][X-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikat, dass sein Wert sinkt, 
wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts steigt.  
 
Optionsscheine auf einen Wechselkurs 
 
Optionsscheine bezogen auf einen Wechselkurs gewähren dem Anleger einen Anspruch auf 
Zahlung eines Auszahlungsbetrages, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten und 
in Euro umgerechneten Betrag entspricht, um den der Kurs der dem Optionsschein zugrunde 
liegenden Referenzwährung am Bewertungstag den in den Produktbedingungen 
festgelegten Basiskurs überschreitet (im Fall von Call-Optionsscheinen) bzw. unterschreitet 
(im Fall von Put-Optionsscheinen). 
 
Ob und in welcher Höhe dem Inhaber der Optionsscheine ein entsprechender 
Zahlungsanspruch zusteht, hängt also entscheidend davon ab, wie sich der Basiswert 
während der Laufzeit der Optionsscheine entwickelt.  
  
Entsprechend verhält sich grundsätzlich die Entwicklung des Wertes des Optionsscheins im 
Sekundärmarkt während der Laufzeit: Ein Call-Optionsschein verliert regelmäßig (d.h. unter 
Nichtberücksichtigung sonstiger für die Preisbildung von Optionsscheinen maßgeblicher 
Faktoren) dann an Wert, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts fällt. Umgekehrt 
gilt für einen Put-Optionsschein, dass sein Wert sinkt, wenn der Kurs des zugrundeliegenden 
Basiswerts steigt.  
 
[SFD-]Turbo-Zertifikate auf einen Wechselkurs 
 
[SFD-]Turbo-Zertifikate bezogen auf einen Wechselkurs gewähren dem Anleger einen 
Anspruch auf Zahlung eines Auszahlungsbetrages, der dem mit dem Bezugsverhältnis 
multiplizierten und in Euro umgerechneten Betrag entspricht, um den der Kurs der dem 
Zertifikat zugrunde liegenden Referenzwährung am Bewertungstag den in den 
Produktbedingungen festgelegten Basiskurs überschreitet (im Fall von Turbo-Call-
Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Fall von Turbo-Put-Zertifikaten). 
 
[Der durch die Zertifikate verbriefte Anspruch entfällt, falls der im weltweiten Devisenhandel 
als tatsächlich gehandelter Kurs der Referenzwährung zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb 
des Zeitraumes vom Tag des erstmaligen Angebotes bis zum Bewertungstag der in den 
Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet 
(im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) 
(„Knock-Out-Ereignis“).]  
 
[Sobald der im weltweiten Devisenhandel als tatsächlich gehandelter Kurs der 
Referenzwährung zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des erstmaligen 
Angebotes der Zertifikate der in den Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere 
entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet 
(im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne 
weiteres Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der 
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Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die 
Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-Out-Ereignisses.] 
 
Ob und in welcher Höhe dem Inhaber der [SFD-]Turbo-Zertifikate ein Zahlungsanspruch 
zusteht, hängt (bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses) entscheidend davon ab, wie 
sich der Basiswert während der Laufzeit der [SFD-]Turbo-Zertifikate entwickelt.  
  
Entsprechend verhält sich grundsätzlich (und bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses) 
die Entwicklung des Wertes des [SFD-]Turbo-Zertifikates im Sekundärmarkt während der 
Laufzeit: Ein Call-[SFD-]Turbo-Zertifikat verliert regelmäßig (d.h. unter Nichtberücksichtigung 
sonstiger für die Preisbildung von [SFD-]Turbo-Zertifikaten maßgeblicher Faktoren und unter 
Nichtberücksichtigung eines Knock-Out-Ereignisses) dann an Wert, wenn der Kurs des 
zugrundeliegenden Basiswerts fällt. Umgekehrt gilt für ein Put-[SFD-]Turbo-Zertifikat, dass 
sein Wert sinkt, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts steigt.  
 
[SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikate auf einen Wechselkurs 
 
[SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikate bezogen auf einen Wechselkurs gewähren dem Anleger das 
Recht, von der Emittentin zu bestimmten Einlösungsterminen die Zahlung eines 
Auszahlungsbetrages zu verlangen, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten und in 
Euro umgerechneten Betrag entspricht, um den der Kurs der dem Zertifikat zugrunde 
liegenden Referenzwährung am entsprechenden Bewertungstag den an diesem 
Bewertungstag gültigen Basiskurs überschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. 
unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten), wobei sich der Basiskurs an jedem 
Kalendertag um einen in den Produktbedingungen definierten Anpassungsbetrag verändert. 
Diese Veränderung wird sich in der Regel in Form einer Erhöhung bei Turbo-Call-Zertifikaten 
bzw. einer Verminderung bei Turbo-Put-Zertifikaten auswirken. 
 
Sobald der Kurs der dem Zertifikat zugrunde liegenden Referenzwährung zu irgendeinem 
Zeitpunkt an oder nach dem Tag des erstmaligen Angebotes der Zertifikate der in den 
Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet 
(im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) 
(„Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des 
Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von 
der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts des 
Knock-Out-Ereignisses. 
 
Ob und in welcher Höhe dem Inhaber der [SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikate ein Zahlungs-
anspruch zusteht, hängt (bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses) entscheidend davon 
ab, wie sich der Basiswert der [SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikate entwickelt.  
  
Entsprechend verhält sich grundsätzlich (und bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses) 
die Entwicklung des Wertes des [SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikates im Sekundärmarkt: Ein 
Call-[SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikat verliert regelmäßig (d.h. unter Nichtberücksichtigung 
sonstiger für die Preisbildung von [SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikaten maßgeblicher Faktoren 
und unter Nichtberücksichtigung eines Knock-Out-Ereignisses) dann an Wert, wenn der Kurs 
des zugrundeliegenden Basiswerts fällt. Umgekehrt gilt für ein Put-[SFD-]Endlos-Turbo-
Zertifikat, dass sein Wert sinkt, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts steigt.  
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[SFD-]Turbo-Zertifikate auf Zinsterminkontrakte 
 
[SFD-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Zinsterminkontrakte gewähren dem Anleger einen 
Anspruch auf Zahlung eines Auszahlungsbetrages, der dem mit dem Bezugsverhältnis 
multiplizierten (und gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der 
Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Zins-Future-Kontraktes am Bewertungstag den 
in den Produktbedingungen festgelegten Basiskurs überschreitet (im Fall von Turbo-Call-
Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Fall von Turbo-Put-Zertifikaten). 
 
[Der durch die Zertifikate verbriefte Anspruch entfällt, falls der Kurs des dem Zertifikat 
zugrunde liegenden Zins-Future-Kontraktes zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des 
Zeitraumes vom Tag des erstmaligen Angebotes bis zum Bewertungstag der in den 
Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet 
(im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) 
(„Knock-Out-Ereignis“).]  
 
[Sobald der Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Zins-Future-Kontraktes zu 
irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des erstmaligen Angebotes der Zertifikate der 
in den Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese 
unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-
Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des 
Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von 
der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts des 
Knock-Out-Ereignisses.] 
 
Ob und in welcher Höhe dem Inhaber der [SFD-]Turbo-Zertifikate ein Zahlungsanspruch 
zusteht, hängt (bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses) entscheidend davon ab, wie 
sich der Basiswert während der Laufzeit der [SFD-]Turbo-Zertifikate entwickelt.  
  
Entsprechend verhält sich grundsätzlich (und bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses) 
die Entwicklung des Wertes des [SFD-]Turbo-Zertifikates im Sekundärmarkt während der 
Laufzeit: Ein Call-[SFD-]Turbo-Zertifikat verliert regelmäßig (d.h. unter Nichtberücksichtigung 
sonstiger für die Preisbildung von [SFD-]Turbo-Zertifikaten maßgeblicher Faktoren und unter 
Nichtberücksichtigung eines Knock-Out-Ereignisses) dann an Wert, wenn der Kurs des 
zugrundeliegenden Basiswerts fällt. Umgekehrt gilt für ein Put-[SFD-]Turbo-Zertifikat, dass 
sein Wert sinkt, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts steigt.  
 
[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate auf Zinsterminkontrakte mit Roll-Over 
 
[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Zinsterminkontrakte gewähren dem 
Anleger das Recht, von der Emittentin zu bestimmten Einlösungsterminen die Zahlung eines 
Auszahlungsbetrages zu verlangen, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs des dem 
Zertifikat zugrunde liegenden Zins-Future-Kontraktes am entsprechenden Bewertungstag 
den an diesem Bewertungstag gültigen Basiskurs überschreitet (im Falle von Turbo-Call-
Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten), wobei sich der 
Basiskurs an jedem Kalendertag um einen in den Produktbedingungen definierten 
Anpassungsbetrag verändert. Diese Veränderung wird sich in der Regel in Form einer 
Erhöhung bei Turbo-Call-Zertifikaten bzw. einer Verminderung bei Turbo-Put-Zertifikaten 
auswirken. 
 
[regular:][Sobald der Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Zins-Future-Kontraktes zu 
irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des erstmaligen Angebotes der Zertifikate der 
in den Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese 
unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-
Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des 
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Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von 
der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts des 
Knock-Out-Ereignisses.] 
 
[Smart:][Sobald der Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Zins-Future-Kontraktes zu 
irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des erstmaligen Angebotes der Zertifikate 
dem in den Produktbedingungen festgelegten Basiskurs entspricht oder diesen 
unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-
Put-Zertifikaten) oder der Schlusskurs des Zins-Future-Kontraktes der in den Produkt-
bedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet (im Falle 
von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) (jeweils 
ein „Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des 
Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von 
der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts des 
Knock-Out-Ereignisses.] 
 
Ob und in welcher Höhe dem Inhaber der [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate ein 
Zahlungsanspruch zusteht, hängt (bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses) 
entscheidend davon ab, wie sich der Basiswert der [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate 
entwickelt.  
  
Entsprechend verhält sich grundsätzlich (und bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses) 
die Entwicklung des Wertes des [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikates im Sekundärmarkt: 
Ein Call-[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikat verliert regelmäßig (d.h. unter 
Nichtberücksichtigung sonstiger für die Preisbildung von [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-
Zertifikaten maßgeblicher Faktoren und unter Nichtberücksichtigung eines Knock-Out-
Ereignisses) dann an Wert, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts fällt. 
Umgekehrt gilt für ein Put-[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikat, dass sein Wert sinkt, wenn 
der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts steigt.  
 
[SFD-]Turbo-Zertifikate auf Rohstoffe 
 
[SFD-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Rohstoffe gewähren dem Anleger einen Anspruch auf 
Zahlung eines Auszahlungsbetrages, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs des dem 
Zertifikat zugrunde liegenden Rohstoffes am Bewertungstag den in den Produktbedingungen 
festgelegten Basiskurs überschreitet (im Fall von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet 
(im Fall von Turbo-Put-Zertifikaten). 
 
[Der durch die Zertifikate verbriefte Anspruch entfällt, falls der im International Interbank Spot 
Market wahrgenommene Bid-Preis (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. Ask-Preis (im 
Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) des dem Zertifikat zugrundeliegenden Rohstoffes zu 
irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des Zeitraumes vom Tag des erstmaligen Angebotes bis 
zum Bewertungstag der in den Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere 
entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet 
(im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“).]  
 
[Sobald der im International Interbank Spot Market wahrgenommene Bid-Preis (im Falle von 
Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. Ask-Preis (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) des dem 
Zertifikat zugrundeliegenden Rohstoffes zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag 
des erstmaligen Angebotes der Zertifikate der in den Produktbedingungen festgelegten 
Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) 
bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“), gelten die 
Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle 
entspricht der Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis 
für die Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-Out-Ereignisses.] 
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Ob und in welcher Höhe dem Inhaber der [SFD-]Turbo-Zertifikate ein Zahlungsanspruch 
zusteht, hängt (bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses) entscheidend davon ab, wie 
sich der Basiswert während der Laufzeit der [SFD-]Turbo-Zertifikate entwickelt.  
  
Entsprechend verhält sich grundsätzlich (und bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses) 
die Entwicklung des Wertes des [SFD-]Turbo-Zertifikates im Sekundärmarkt während der 
Laufzeit: Ein Call-[SFD-]Turbo-Zertifikat verliert regelmäßig (d.h. unter Nichtberücksichtigung 
sonstiger für die Preisbildung von [SFD-]Turbo-Zertifikaten maßgeblicher Faktoren und unter 
Nichtberücksichtigung eines Knock-Out-Ereignisses) dann an Wert, wenn der Kurs des 
zugrundeliegenden Basiswerts fällt. Umgekehrt gilt für ein Put-[SFD-]Turbo-Zertifikat, dass 
sein Wert sinkt, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts steigt.  
 
[SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikate auf Rohstoffe 
 
[SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikate bezogen auf Rohstoffe gewähren dem Anleger das Recht, 
von der Emittentin zu bestimmten Einlösungsterminen die Zahlung eines 
Auszahlungsbetrages zu verlangen, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs des dem 
Zertifikat zugrunde Rohstoffes am entsprechenden Bewertungstag den an diesem 
Bewertungstag gültigen Basiskurs überschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. 
unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten), wobei sich der Basiskurs an jedem 
Kalendertag um einen in den Produktbedingungen definierten Anpassungsbetrag verändert. 
Diese Veränderung wird sich in der Regel in Form einer Erhöhung bei Turbo-Call-Zertifikaten 
bzw. einer Verminderung bei Turbo-Put-Zertifikaten auswirken. 
 
Sobald der im International Spot Market wahrgenommene Bid-Preis (im Falle von Turbo-
Call-Zertifikaten) bzw. Ask-Preis (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) des dem Zertifikat 
zugrunde liegenden Rohstoffes zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des 
erstmaligen Angebotes der Zertifikate der in den Produktbedingungen festgelegten Knock-
Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. 
überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“), gelten die 
Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle 
entspricht der Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis 
für die Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-Out-Ereignisses. 
 
Ob und in welcher Höhe dem Inhaber der [SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikate ein Zahlungs-
anspruch zusteht, hängt (bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses) entscheidend davon 
ab, wie sich der Basiswert der [SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikate entwickelt.  
  
Entsprechend verhält sich grundsätzlich (und bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses) 
die Entwicklung des Wertes des [SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikates im Sekundärmarkt: Ein 
Call-[SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikat verliert regelmäßig (d.h. unter Nichtberücksichtigung 
sonstiger für die Preisbildung von [SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikaten maßgeblicher Faktoren 
und unter Nichtberücksichtigung eines Knock-Out-Ereignisses) dann an Wert, wenn der Kurs 
des zugrundeliegenden Basiswerts fällt. Umgekehrt gilt für ein Put-[SFD-]Endlos-Turbo-
Zertifikat, dass sein Wert sinkt, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts steigt.  
 
[SFD-]Turbo-Zertifikate auf Rohstoff-Future-Kontrakte mit Roll-Over 
 
[SFD-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Rohstoff-Future-Kontrakte gewähren dem Anleger einen 
Anspruch auf Zahlung eines Auszahlungsbetrages, der dem mit dem Bezugsverhältnis 
multiplizierten (und gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der 
Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Future-Kontraktes am Bewertungstag den in den 
Produktbedingungen festgelegten Basiskurs überschreitet (im Fall von Turbo-Call-
Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Fall von Turbo-Put-Zertifikaten). 
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[Der durch die Zertifikate verbriefte Anspruch entfällt, falls der Kurs des dem Zertifikat 
zugrunde liegenden Future-Kontraktes zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des Zeitraumes 
vom Tag des erstmaligen Angebotes bis zum Bewertungstag der in den Produktbedingungen 
festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-
Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-
Ereignis“).]  
 
[Sobald der Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Future-Kontraktes zu irgendeinem 
Zeitpunkt an oder nach dem Tag des erstmaligen Angebotes der Zertifikate der in den 
Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet 
(im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) 
(„Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des Zertifikats-
inhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von der 
Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts des 
Knock-Out-Ereignisses.] 
 
Ob und in welcher Höhe dem Inhaber der [SFD-]Turbo-Zertifikate ein Zahlungsanspruch 
zusteht, hängt (bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses) entscheidend davon ab, wie 
sich der Basiswert während der Laufzeit der [SFD-]Turbo-Zertifikate entwickelt.  
  
Entsprechend verhält sich grundsätzlich (und bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses) 
die Entwicklung des Wertes des [SFD-]Turbo-Zertifikates im Sekundärmarkt während der 
Laufzeit: Ein Call-[SFD-]Turbo-Zertifikat verliert regelmäßig (d.h. unter Nichtberücksichtigung 
sonstiger für die Preisbildung von [SFD-]Turbo-Zertifikaten maßgeblicher Faktoren und unter 
Nichtberücksichtigung eines Knock-Out-Ereignisses) dann an Wert, wenn der Kurs des 
zugrundeliegenden Basiswerts fällt. Umgekehrt gilt für ein Put-[SFD-]Turbo-Zertifikat, dass 
sein Wert sinkt, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts steigt.  
 
[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate auf Rohstoff-Future-Kontrakte mit Roll-Over 
 
[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Rohstoff-Future-Kontrakte gewähren 
dem Anleger das Recht, von der Emittentin zu bestimmten Einlösungsterminen die Zahlung 
eines Auszahlungsbetrages zu verlangen, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 
(und gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs des dem 
Zertifikat zugrunde liegenden Future-Kontraktes am entsprechenden Bewertungstag den an 
diesem Bewertungstag gültigen Basiskurs überschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) 
bzw. unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten), wobei sich der Basiskurs an jedem 
Kalendertag um einen in den Produktbedingungen definierten Anpassungsbetrag verändert. 
Diese Veränderung wird sich in der Regel in Form einer Erhöhung bei Turbo-Call-Zertifikaten 
bzw. einer Verminderung bei Turbo-Put-Zertifikaten auswirken. 
 
[regular:][Sobald der Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Future-Kontraktes zu 
irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des erstmaligen Angebotes der Zertifikate der 
in den Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unter-
schreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-
Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des 
Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von 
der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts des 
Knock-Out-Ereignisses.] 
 
[Smart:][Sobald der Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Future-Kontraktes zu 
irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des erstmaligen Angebotes der Zertifikate 
dem in den Produktbedingungen festgelegten Basiskurs entspricht oder diesen 
unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-
Put-Zertifikaten) oder der Schlusskurs des Rohstoff-Future-Kontraktes der in den 
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Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet 
(im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) 
(jeweils ein „Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des 
Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von 
der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts des 
Knock-Out-Ereignisses.] 
 
Ob und in welcher Höhe dem Inhaber der [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate ein 
Zahlungsanspruch zusteht, hängt (bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses) 
entscheidend davon ab, wie sich der Basiswert der [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate 
entwickelt.  
  
Entsprechend verhält sich grundsätzlich (und bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses) 
die Entwicklung des Wertes des [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikates im Sekundärmarkt: 
Ein Call-[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikat verliert regelmäßig (d.h. unter 
Nichtberücksichtigung sonstiger für die Preisbildung von [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-
Zertifikaten maßgeblicher Faktoren und unter Nichtberücksichtigung eines Knock-Out-
Ereignisses) dann an Wert, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts fällt. 
Umgekehrt gilt für ein Put-[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikat, dass sein Wert sinkt, wenn 
der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts steigt.  
 
[SFD-]Turbo-Zertifikate auf Fonds 
 
[SFD-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Fonds gewähren dem Anleger einen Anspruch auf 
Zahlung eines Auszahlungsbetrages, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs des dem 
Zertifikat zugrunde liegenden Fonds am Bewertungstag den in den Produktbedingungen 
festgelegten Basiskurs überschreitet (im Fall von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet 
(im Fall von Turbo-Put-Zertifikaten). 
 
[Der durch die Zertifikate verbriefte Anspruch entfällt, falls der Kurs des dem Zertifikat 
zugrunde liegenden Fonds zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des Zeitraumes vom Tag des 
erstmaligen Angebotes bis zum Bewertungstag der in den Produktbedingungen festgelegten 
Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) 
bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“).]  
 
[Sobald der Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Fonds zu irgendeinem Zeitpunkt an 
oder nach dem Tag des erstmaligen Angebotes der Zertifikate der in den 
Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet 
(im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) 
(„Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des Zertifikats-
inhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von der 
Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts des 
Knock-Out-Ereignisses.] 
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Ob und in welcher Höhe dem Inhaber der [SFD-]Turbo-Zertifikate ein Zahlungsanspruch 
zusteht, hängt (bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses) entscheidend davon ab, wie 
sich der Basiswert während der Laufzeit der [SFD-]Turbo-Zertifikate entwickelt.  
  
Entsprechend verhält sich grundsätzlich (und bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses) 
die Entwicklung des Wertes des [SFD-]Turbo-Zertifikates im Sekundärmarkt während der 
Laufzeit: Ein Call-[SFD-]Turbo-Zertifikat verliert regelmäßig (d.h. unter Nichtberücksichtigung 
sonstiger für die Preisbildung von [SFD-]Turbo-Zertifikaten maßgeblicher Faktoren und unter 
Nichtberücksichtigung eines Knock-Out-Ereignisses) dann an Wert, wenn der Kurs des 
zugrundeliegenden Basiswerts fällt. Umgekehrt gilt für ein Put-[SFD-]Turbo-Zertifikat, dass 
sein Wert sinkt, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts steigt.  
 
[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate auf Fonds 
 
[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate bezogen auf Fonds gewähren dem Anleger das 
Recht, von der Emittentin zu bestimmten Einlösungsterminen die Zahlung eines 
Auszahlungsbetrages zu verlangen, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und 
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs des dem 
Zertifikat zugrunde liegenden Fonds am entsprechenden Bewertungstag den an diesem 
Bewertungstag gültigen Basiskurs überschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. 
unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten), wobei sich der Basiskurs an jedem 
Kalendertag um einen in den Produktbedingungen definierten Anpassungsbetrag verändert. 
Diese Veränderung wird sich in der Regel in Form einer Erhöhung bei Turbo-Call-Zertifikaten 
bzw. einer Verminderung bei Turbo-Put-Zertifikaten auswirken. 
 
[regular:][Sobald der Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Fonds zu irgendeinem 
Zeitpunkt an oder nach dem Tag des erstmaligen Angebotes der Zertifikate der in den 
Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet 
(im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) 
(„Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des 
Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von 
der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts des 
Knock-Out-Ereignisses.] 
 
[Smart:][Sobald der Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Fonds zu irgendeinem 
Zeitpunkt an oder nach dem Tag des erstmaligen Angebotes der Zertifikate dem in den 
Produktbedingungen festgelegten Basiskurs entspricht oder diesen unterschreitet (im Falle 
von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) oder der 
Schlusskurs des Fonds der in den Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere 
entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet 
(im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) (jeweils ein „Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate 
ohne weiteres Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht 
der Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die 
Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-Out-Ereignisses.] 
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Ob und in welcher Höhe dem Inhaber der [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate ein 
Zahlungsanspruch zusteht, hängt (bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses) 
entscheidend davon ab, wie sich der Basiswert der [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate 
entwickelt.  
  
Entsprechend verhält sich grundsätzlich (und bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses) 
die Entwicklung des Wertes des [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikates im Sekundärmarkt: 
Ein Call-[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikat verliert regelmäßig (d.h. unter 
Nichtberücksichtigung sonstiger für die Preisbildung von [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-
Zertifikaten maßgeblicher Faktoren und unter Nichtberücksichtigung eines Knock-Out-
Ereignisses) dann an Wert, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts fällt. 
Umgekehrt gilt für ein Put-[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikat, dass sein Wert sinkt, wenn 
der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts steigt.  
 
Ob und in welcher Höhe dem Inhaber der [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate ein 
Zahlungsanspruch zusteht, hängt (bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses) 
entscheidend davon ab, wie sich der Basiswert der [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate 
entwickelt.  
  
Entsprechend verhält sich grundsätzlich (und bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses) 
die Entwicklung des Wertes des [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikates im Sekundärmarkt: 
Ein Call-[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikat verliert regelmäßig (d.h. unter 
Nichtberücksichtigung sonstiger für die Preisbildung von [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-
Zertifikaten maßgeblicher Faktoren und unter Nichtberücksichtigung eines Knock-Out-
Ereignisses) dann an Wert, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts fällt. 
Umgekehrt gilt für ein Put-[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikat, dass sein Wert sinkt, wenn 
der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts steigt.  
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Verkaufsbeschränkungen 

 
Vereinigte Staaten von Amerika 
 
Die Derivate wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 in seiner 
jeweils gültigen Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen weder in den Vereinigten 
Staaten noch an für Rechnung oder zu Gunsten von US-Personen angeboten oder verkauft 
werden, mit Ausnahme von bestimmten Transaktionen, die von der Registrierungspflicht 
gemäß dem Securities Act ausgenommen sind. Die in diesem Absatz verwendeten Begriffe 
haben die in Regulation S unter dem Securities Act angegebene Bedeutung. 
 
Derivate in Inhaberform unterliegen den Vorschriften des US-Steuerrechts und dürfen nicht 
innerhalb der Vereinigten Staaten oder ihren Besitzungen oder an US-Personen angeboten, 
verkauft oder geliefert werden, mit Ausnahme von bestimmten Transaktionen, die durch US-
Steuervorschriften gestattet sind. Die in diesem Absatz verwendeten Begriffe haben die im 
US Internal Revenue Code und den dazu ergangenen Vorschriften angegebene Bedeutung. 
 
Bis 40 Tage nach dem Beginn des Angebots gemäß diesem Verkaufsprospekt bzw. dem 
Valutatag, je nachdem welcher Zeitpunkt später ist, kann ein Angebot oder Verkauf von 
Derivaten in den Vereinigten Staaten gegen die Registrierungspflicht des Securities Act 
verstoßen. 
 
Vereinigtes Königreich 
 
Derivate mit einer Laufzeit von einem Jahr oder länger dürfen Personen im Vereinigten 
Königreich vor Ablauf eines Zeitraums von sechs Monaten ab dem Ausgabetag solcher 
Derivate weder angeboten noch verkauft werden, außer an Personen, deren gewöhnliche 
Tätigkeit es mit sich bringt, Vermögensanlagen für geschäftliche Zwecke zu erwerben, zu 
halten, zu verwalten oder diese zu veräußern (als Geschäftsherr oder als Vertreter) oder mit 
Ausnahme von Umständen, die nicht zu einem öffentlichen Angebot im Vereinigten 
Königreich im Sinne der Public Offers of Securities Regulations 1995 geführt haben oder 
führen werden. 
 
Derivate mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr dürfen nur von Personen, deren 
gewöhnliche Tätigkeit den Erwerb, Besitz, die Verwaltung oder Veräußerung von 
Vermögensanlagen für geschäftliche Zwecke mit sich bringt (als Geschäftsherr oder als 
Vertreter) erworben, gehalten, verwaltet und veräußert werden sowie ausschließlich 
Personen angeboten oder an Personen verkauft werden, deren gewöhnliche Tätigkeit den 
Erwerb, Besitz, die Verwaltung oder Veräußerung von Vermögensanlagen für geschäftliche 
Zwecke mit sich bringt (als Geschäftsherr oder als Vertreter) oder von denen vernünftiger-
weise zu erwarten ist, dass sie Vermögensanlagen für geschäftliche Zwecke erwerben, 
halten, verwalten oder diese veräußern (als Geschäftsherr oder als Vertreter), sofern die 
Ausgabe der Derivate ansonsten einen Verstoß gegen Section 19 des Financial Services 
and Markets Act 2000 („FSMA“) durch die Emittentin darstellen würde. 
 
Eine Aufforderung oder ein Anreiz zu einer Anlagetätigkeit (im Sinne von Section 21 des 
FSMA), die die Emittentin im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von 
Derivaten gegeben hat, dürfen ausschließlich unter Umständen weitergegeben oder deren 
Weitergabe veranlasst werden, unter denen Section 21(1) des FSMA nicht auf die Emittentin 
anwendbar ist. Alle Handlungen in Bezug auf die Derivate müssen, soweit sie im Vereinigten 
Königreich erfolgen, von diesem ausgehen oder dieses betreffen, alle anwendbaren 
Bestimmungen des FSMA erfüllen. 
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Andere Länder 
 
Die Derivate dürfen nicht innerhalb oder aus einem Rechtsgebiet heraus angeboten, verkauft 
oder geliefert werden, noch dürfen irgendwelche Angebotsunterlagen in Bezug auf die 
Derivate in oder aus einem Rechtsgebiet heraus vertrieben oder veröffentlicht werden, es sei 
denn, dass dies gemäß den anwendbaren Gesetzen und Verordnungen des betreffenden 
Rechtsgebietes zulässig ist und keinerlei Verpflichtungen der Emittentin begründet. 
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Produktbedingungen 
 
Die in den folgenden Produktbedingungen durch Platzhalter gekennzeichneten Aus-
lassungen werden in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen ergänzt; Angaben in 
eckigen Klammern können gegebenenfalls entfallen. 
 
Falls die jeweils erforderlichen Ergänzungen in den jeweiligen Endgültigen Beding-
ungen als den Produktbedingungen vorangestellte Wesentliche Ausstattungsmerk-
male angegeben werden, sind diese Angaben Bestandteil der Produktbedingungen. 
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[[Wenn nicht in den Produktbedingungen angegeben, bitte einfügen:] 

Wesentliche Ausstattungsmerkmale 

 
 
Tabelle gem. § [•] Abs. [•] der Produktbedingungen 
 

[Typ] [WKN] [/] 
[ISIN] 

[Index] 
[ISIN] 

[[Index-] 
Sponsor] 

[Basiswert] 
[je eine 

Feinunze] 
[ISIN] 

Basiskurs 
[am  

[Ausgabe-
tag][ •]] 

[in EUR] [•] 
 

[Referenz-
preis] 

[in EUR] [•] 
 

[Stopp-
Loss-Sch-

welle]  
[in EUR] [•] 

  

[Knock-Out-
Barriere] [im 
ersten An-
passungs-
zeitraum] 

[in EUR] [•] 

[Anpas-
sungspro-

zentsatz im 
ersten An-
passungs-
zeitraum] 

[in EUR] [•] 

[erster 
Anpas-

sungstag] 

• • • • • • • • • • • 
 
 

[Bewert-
ungstag] 
[Bewert-

ungs-
zeitraum] 

[Fälligkeits-
tag] 

[Ausübung-
sfrist] 

[Maßgeb-
licher 

Future-Kon-
trakt] 

[Maßgeb-
liche Börse] 
[ Maßgeb-

liche 
Termin-
börse] 

[Barbetrag] 
[in EUR] 

[•] 
 

[Bonus-
schwelle]  
[in EUR] 

[•] 
 

• • • • • • • 
 

[Kurs-
schwelle] 
[in EUR] 

[•] 
 

[Referenz-
preis B] 
[in EUR] 

[•] 
 

[Höchstberag] 
 [in EUR] [•] 

 

[Uhrzeit am Ausgabetag] Bezugsverhältnis 

• • • • • 
 
] 
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Optionsscheine auf Aktien 

 
Produktbedingungen 

 
 
 

§ 1 
Form 

 
1. Die Optionsscheine einer jeden Serie (die „Optionsscheine“) der Lang & Schwarz 

Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine Inhaber-
Sammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, 
Frankfurt am Main, hinterlegt ist. 

 
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von 

Optionsscheinen (die „Optionsscheininhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist 
ausgeschlossen. Den Inhabern des Optionsscheins stehen Miteigentumsanteile an der 
jeweiligen Globalurkunde zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream 
Banking AG übertragen werden können. 

 
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem 

Vertretungsberechtigten der Emittentin. 
 

§ 2 
Fälligkeit 

 
1. Die Optionsscheine gewähren dem Optionsscheininhaber das Recht (das „Optionsrecht“) 

gemäß diesen Produktbedingungen [wenn und insoweit nach alleinigem Ermessen der 
Emittentin und in Übereinstimmung mit den Produktbedingungen 

 
a. Physische Abwicklung vorgesehen ist, von der Emittentin die Lieferung des Bestands 

der physischen Abwicklung und gegebenenfalls eines Ausgleichsbetrages, nach 
Zahlung des Basiskurses und etwaiger Gläubigerauslagen bis einschließlich zum 
Ausübungstag; oder 

b. Barausgleich vorgesehen ist,]von der Emittentin die Zahlung eines 
Auszahlungsbetrages in EUR (der „Auszahlungsbetrag“), zu erhalten.  

 
[Bruchteile des Basiswerts [aufgrund von Anpassungen gemäß § 4] werden bei 
Physischer Abwicklung nicht geliefert. Die Emittentin wird den Optionsscheininhabern 
[gegebenenfalls] je Optionsschein statt der Lieferung des jeweiligen Bruchteils des 
Basiswerts einen Betrag in EUR zahlen (der „Spitzenausgleichsbetrag“), der von der 
Emittentin mittels Multiplikation des Bruchteils mit dem [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] 
ausgedrückten und in EUR umgerechneten] Referenzpreis B am Bewertungstag ermittelt 
wird. Die Zusammenfassung mehrerer Spitzenausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf 
Lieferung von Basiswerten ist ausgeschlossen.]] 

 
2. Der Auszahlungsbetrag wird nach der folgenden Formel berechnet: 
 

D = (AKfinal – Basiskurs) x Bezugsverhältnis (im Falle von Call-Optionsscheinen) 
 

bzw. 
 
D = (Basiskurs – AKfinal) x Bezugsverhältnis (im Falle von Put-Optionsscheinen) 

 
wobei 
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D = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte [,in EUR umgerechnete] und] [auf den 
nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- oder abgerundete Auszahlungsbetrag 
pro Optionsschein 

 
AKfinal = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte] Referenzpreis (Absatz 3 f)) des 
Basiswerts (Absatz 3 b)) an der Maßgeblichen Börse (Absatz 3 h)) am Bewertungstag 
(Absatz 3 d))  
 
Basiskurs = der jeweilige „Basiskurs“ einer Serie von Optionsscheinen am jeweiligen 
Bewertungstag (Absatz 3 d)) 
 
Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Optionsscheinen 
wird als Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß 
§ 4, dem in Absatz 3 i) genannten Verhältnis  
 
[Der Auszahlungsbetrag entspricht in jedem Fall maximal dem in Absatz 3 i) genannten 
Höchstbetrag einer Serie von Optionsscheinen[, umgerechnet in EUR].] 
 
[Die Umrechnungen gemäß diesem Absatz 2 erfolgen zum Maßgeblichen 
Umrechnungskurs (Absatz 3 j)).]  

 
3. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 

 
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den 

allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind. 
 
b) Der jeweilige „Basiswert“ einer Serie von Optionsscheinen ist [der][die] in Absatz 3 i) 

genannte [Aktie][Genussschein]. 
 

c) Vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4, ist der jeweilige Basiskurs einer Serie der 
in Absatz 3 i) genannte Kurs. 

 
d) Der „Bewertungstag“ einer Serie von Optionsscheinen ist der [jeweilige 

Ausübungstag (§ 3)][dem jeweiligen Ausübungstag (§ 3) folgende Bankarbeitstag, es 
sei denn der Ausübungstag fällt auf den letzten Tag der Ausübungsfrist. In diesem 
Fall ist der Bewertungstag der Ausübungstag.]  
 
Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis des Basiswerts nicht festgestellt und 
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine 
Marktstörung in Bezug auf den Basiswert vorliegt (Absatz 3 g)), dann wird der 
Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag verschoben, an dem ein 
Referenzpreis des Basiswerts wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an dem 
keine Marktstörung vorliegt. 
 
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag innerhalb der 
Ausübungsfrist an zehn aufeinander folgenden Bankarbeitstagen verschoben, ist der 
Optionsscheininhaber berechtigt, seine Ausübungserklärung zurückzuziehen. Die 
Zurückziehung muss durch schriftliche Erklärung an die Emittentin erfolgen und wird 
nur dann wirksam, wenn bis zum dritten Bankarbeitstag nach Zugang der Erklärung 
immer noch kein Referenzpreis des Basiswertes an der Maßgeblichen Börse 
festgestellt und veröffentlicht wird bzw. eine Marktstörung vorliegt. 
 
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag auf den dritten 
Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben und wird auch an diesem Tag kein 
Referenzpreis des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse festgestellt und 
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veröffentlicht oder liegt nach Auffassung der Emittentin an diesem Tag eine 
Marktstörung vor, dann gilt dieser Tag als Bewertungstag, und die Emittentin wird – 
gegebenenfalls nach Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen, wenn 
dies die Emittentin als notwendig erachtet – unter Berücksichtigung der an diesem 
Tag herrschenden Marktgegebenheiten den Referenzpreis des Basiswerts nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB) schätzen. 
 

e) „Mindestzahl von Optionsscheinen“ Die Mindestzahl von Optionsscheinen beträgt für 
jede Serie von Optionsscheinen • Stück. 

 
f) Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Optionsscheinen ist der in Absatz 3 i) 

genannte Kurs des jeweiligen Basiswerts an der Maßgeblichen Börse. 
 

g) Eine „Marktstörung“ bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels 
des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse oder die Aussetzung oder die 
Einschränkung des Handels von auf den Basiswert bezogenen Optionskontrakten an 
der Maßgeblichen Terminbörse (§ 4 Absatz 4), falls solche Optionskontrakte an der 
Maßgeblichen Terminbörse gehandelt werden. 
 
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel 
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher 
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse 
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von 
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als 
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag 
andauert. 
 

h) Die jeweils „Maßgebliche Börse“ für eine Serie von Optionsscheinen ist die in Absatz 
3 i) genannte Börse. 

 
i) Für jede Serie von Optionsscheinen gelten für die Begriffe „Basiswert“, „Basiskurs“, 

„Ausübungsfrist“, [„Höchstbetrag“,] „Maßgebliche Börse“, „Referenzpreis“ und 
„Bezugsverhältnis“ die in der [nachstehenden][ diesen Produktbedingungen 
voranstehenden] Tabelle genannten Angaben[.][:[wenn nicht in den Produkt-
bedingungen voranstehenden Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen angegeben] 

 
Typ [WKN] [/] 

[ISIN] 
Basiswert 

[in •] 
Basiskurs  

[in •] 
Ausübungs-

frist 
Maß-

gebliche 
Börse 

Referenz-
preis 

[Höchst-
betrag  
[in •]] 

Bezugs-
verhältnis 

• • • • • • • • • 
] 
[j) Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der [am International Interbank Spot 
Market quotierte][•] und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer 
von der Emittentin gemäß § 8 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte 
[Briefkurs][•] für EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] [(der „EUR/•-Briefkurs“)][•] [am 
Bewertungstag zu dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis des Basiswerts an der 
Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird][•]. Sollte [am Bewertungstag] 
[•] kein [EUR/•-Briefkurs][•] auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] oder einer 
diese ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die Emittentin an diesem Tag 
vier von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) ausgewählte führende Banken 
auffordern, ihr den [Briefkurs][•] für EUR in • zu dem Zeitpunkt mitzuteilen, [an dem 
der Referenzpreis des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse festgestellt und 
veröffentlicht wird][•]. Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist dann das arithmetische 
Mittel dieser [Briefkurse][•].] 
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[[j)][k)] „Ausübungshöchstbetrag“ Der Ausübungshöchstbetrag beträgt innerhalb der 
Ausübungsfrist, außer am letzen Tag der Ausübungsfrist, für eine Serie von 
Optionsscheinen • Optionsscheine je Bankarbeitstag.] 

 
4. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern 

kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend. 
 
5. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im 

Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen 
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit 
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen, 
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu 
zahlen sind. 

 
§ 3 

Ausübung 
 

1. Das Optionsrecht kann in der Ausübungsfrist entsprechend nachstehenden Absätzen 2 
und 3 ausgeübt werden. Das Optionsrecht gilt ohne die in den Absätzen 2 und 3 
genannten Voraussetzungen am letzen Tag der Ausübungsfrist als ausgeübt, falls der 
Auszahlungsbetrag zu diesem Zeitpunkt ein positiver Betrag ist (die „Automatische 
Ausübung“). 

 
2. Außer im Falle der Automatischen Ausübung können die Optionsscheine jeweils nur für 

die in § 2 Absatz 3 e) genannte Mindestzahl von Optionsscheinen oder für ein 
ganzzahliges Vielfaches davon ausgeübt werden. 

 
Die Ausübung von weniger als der Mindestzahl der Optionsscheine ist ungültig. Eine 
Ausübung von mehr als der Mindestzahl der Optionsscheine, die nicht ein ganzzahliges 
Vielfaches der Mindestzahl ist, gilt als Ausübung der nächstkleineren Anzahl von 
Optionsscheinen, die der Mindestzahl oder einem ganzzahligen Vielfachen der 
Mindestzahl entspricht. Überschüssige Optionsscheine werden auf Kosten und Gefahr 
des Optionsscheininhabers an diesen zurück übertragen.  
 
[Stellt die Emittentin fest, dass die Anzahl der an einem Bankarbeitstag – außer am 
letzen Tag der Ausübungsfrist - innerhalb der Ausübungsfrist durch einen 
Optionsscheininhaber oder eine Gruppe von Optionsscheininhabern (ob gemeinschaftlich 
oder nicht) ausgeübten Optionsscheine den Ausübungshöchstbetrag (eine dem 
Ausübungshöchstbetrag entsprechende Anzahl von Optionsscheinen nachstehend die 
„Tranche“) übersteigt, kann die Emittentin diesen Tag als Ausübungstag für eine erste 
Tranche dieser Optionsscheine, die auf Basis der zeitlichen Reihenfolge des Zugangs 
der entsprechenden Optionserklärung gem. Absatz 3 ausgewählt werden, bestimmen 
und jeden nachfolgenden Bankarbeitstag innerhalb der Ausübungsfrist als Ausübungstag 
für jede weitere Tranche dieser Optionsscheine (oder die sonst noch verbleibende 
Anzahl) bestimmen, die auf dieselbe Art und Weise ausgewählt werden, bis allen 
Optionsscheinen ein bestimmter Ausübungstag zugeordnet worden ist, wobei für solche 
Optionsscheine, für welche der Ausübungstag danach auf einen Tag nach Ende der 
Ausübungsfrist fallen würde, dieser letzte Bankarbeitstag innerhalb der Ausübungsfrist 
als Ausübungstag gilt. Wird an ein und demselben Tag eine die Tranche übersteigende 
Anzahl von Optionsscheinen durch einen oder mehrere Gläubiger ausgeübt, liegt die 
Bestimmung der zeitlichen Reihenfolge für die Abwicklung dieser Optionsscheine im 
alleinigen Ermessen der Emittentin.] 

 
3. Um das Optionsrecht wirksam auszuüben, muss der Optionsscheininhaber um oder vor 

10.00 Uhr vormittags (Düsseldorfer Zeit) an einem Bankarbeitstag innerhalb der 
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Ausübungsfrist [mit Ausnahme des Tages der Hauptversammlung der Gesellschaft][mit 
Ausnahme •] 

 
i. bei der Emittentin eine formlose, schriftliche Erklärung einreichen (die 

„Ausübungserklärung“) und 
 
ii. die Optionsscheine an die Zahlstelle (§ 6) liefern und zwar entweder (i) durch eine 

unwiderrufliche Anweisung an die Zahlstelle, die Optionsscheine aus dem 
gegebenenfalls bei der Zahlstelle unterhaltenen Depot zu entnehmen oder (ii) durch 
Übertragung der Optionsscheine auf das Konto der Zahlstelle bei der Clearstream 
Banking AG[.][, sowie 

 
iii. die Clearstream Banking AG unwiderruflich anweisen, wenn und insoweit die 

Emittentin Physische Abwicklung gewählt hat, am [[fünften][•] Bankarbeitstag nach 
dem] [Ausübungstag][Bewertungstag] ein angegebenes Konto der Clearstream 
Banking AG mit dem Gesamtbetrag der für alle diese Optionsscheine gegebenenfalls 
zu zahlenden Basispreise (sowie anderen zu zahlenden Beträgen) zu belasten.] 

 
[Die Ausübungserklärung muss enthalten:  

 
a) den Namen und die Anschrift des Optionsscheininhabers oder seines zur 

Ausübung Bevollmächtigten, 
 
b) die ISIN bzw. WKN der Optionsscheine, für die das Optionsrecht ausgeübt wird, 
 
c) die Anzahl der Optionsscheine, für die das Optionsrecht ausgeübt wird und 
 
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag [bei Barausgleich, 

bzw. für Störungsbedingte Barausgleichsbeträge gem. Absatz 6 und/oder 
Anpassungsbeträge bei Physischer Belieferung]. 

 
Der Tag innerhalb der Ausübungsfrist, an dem die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt 
sind, ist der „Ausübungstag“ im Sinne dieser Produktbedingungen. Im Falle auto-
matischer Ausübung ist der letzte Tag der Ausübungsfrist der Ausübungstag. 

 
4. Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.  

 
5. [Die Emittentin macht innerhalb von [einem][•] Bankarbeitstag[en] nach dem Aus-

übungstag gemäß § 8 bekannt, ob und inwieweit die Optionsscheine durch Bar-
ausgleich und/oder Physische Abwicklung abgewickelt werden; gibt die Emittentin eine 
solche Mitteilung nicht ab, erfolgt die Tilgung der Optionsscheine durch Zahlung des 
Auszahlungsbetrages.] 

 
Die Emittentin wird nach wirksamer Ausübung des Optionsrechts den Options-
scheininhabern [wenn und insoweit Barausgleich vorgesehen ist ]den 
Auszahlungsbetrag nicht später als am [fünften][•] Bankarbeitstag nach dem 
Bewertungstag durch Überweisung auf das bei der Optionsausübung vom 
Optionsscheininhaber zu benennendes EUR-Konto zahlen. 
 
Im Falle der Automatischen Ausübung wird die Emittentin [wenn und insoweit Baraus-
gleich vorgesehen ist] den Auszahlungsbetrag nicht später als am [fünften][•] Bank-
arbeitstag nach dem Bewertungstag an die Clearstream Banking AG zur Gutschrift auf 
die Konten der Hinterleger der Optionsscheine bei der Clearstream Banking AG 
überweisen.  
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[Wenn und insoweit Physische Abwicklung vorgesehen ist, liefert die Emittentin am 
Abwicklungstag an die Clearstream Banking AG. „Abwicklungstag“ ist, in Bezug auf 
einen Optionsschein und dessen Ausübungstag, der [dritte][•] auf den jeweiligen 
Bewertungstag folgende Geschäftstag. 

 
6. Wenn und insofern Physische Abwicklung in Übereinstimmung mit diesen Produkt-

bedingungen zur Anwendung kommt und vor der Lieferung einer Einheit der physischen 
Abwicklung in Bezug auf einen Optionsschein nach Ansicht der Emittentin eine Ab-
wicklungsstörung vorliegt, verschiebt sich der Abwicklungstag für diese Einheit der 
physischen Abwicklung auf den nächstfolgenden Bankarbeitstag ohne Abwicklungs-
störung. "Abwicklungsstörung" ist nach Beurteilung der Emittentin ein von ihr nicht zu 
vertretendes Ereignis, infolgedessen die Emittentin die Lieferung einer Einheit der 
physischen Abwicklung nach der von ihr zum jeweiligen Zeitpunkt dafür bestimmten 
Marktmethode nicht vornehmen kann. 

 
Solange die Lieferung aller oder einer bestimmten Menge von Einheiten der physischen 
Abwicklung aufgrund einer Abwicklungsstörung praktisch nicht durchführbar ist, kann die 
Emittentin anstelle der Physischen Abwicklung in Bezug auf diese Menge von Einheiten 
der physischen Abwicklung und unbeschadet sonstiger Regelungen in den Produkt-
bedingungen ihre Verpflichtungen aus dem betreffenden Optionsschein nach ihrer 
alleinigen Wahl dadurch erfüllen, dass sie einen „Störungsbedingten Barausgleichs-
betrag“ zahlt, der nach vernünftigem kaufmännischen Ermessen der Berechnungsstelle 
dem festgestellten Marktpreis des Optionsscheins an dem von der Emittentin bestimmten 
Tag, abzüglich der Kosten für die Auflösung etwaiger Hedging-Transaktionen, entspricht, 
und zwar spätestens am [dritten][•] Bankarbeitstag nach dem Tag der Mitteilung einer 
solchen Entscheidung gemäß § 8. Die Art und Weise der Zahlung des Störungs-
bedingten Barausgleichsbetrags wird gemäß § 8 mitgeteilt. Die Emittentin setzt die 
Optionsscheininhaber so bald wie praktikabel gemäß § 8 vom Eintritt einer Abwicklungs-
störung in Kenntnis. 
 
Bei verspäteter Lieferung von Einheiten der physischen Abwicklung infolge einer 
Abwicklungsstörung haben weder der Optionsscheininhaber noch andere Personen 
gegen die Emittentin Anspruch auf eine Zahlung hinsichtlich dieses Wertpapiers. 
 

7. Wenn und insofern Physische Abwicklung zur Anwendung kommt, sind weder die 
Emittentin noch eine andere für deren Rechnung eingeschaltete Person während des 
Zeitraums nach dem Ausübungstag oder dem Tag, an dem die Emittentin oder die 
andere Person noch rechtlicher Inhaber von Einheiten der physischen Abwicklung ist 
(die "Übergangsfrist"), (i) verpflichtet, dem jeweiligen Optionsscheininhaber oder einem 
späteren wirtschaftlichen Berechtigten der entsprechenden Einheiten der physischen 
Abwicklung oder einer anderen Person Erklärungen, Bescheinigungen, Mitteilungen, 
Prospekte oder sonstige Unterlagen oder Zahlungen gleich welcher Art, die der 
Emittentin oder der anderen Person in ihrer Eigenschaft als Inhaber der ent-
sprechenden Einheiten der physischen Abwicklung zugehen, weiterzuleiten oder deren 
Weiterleitung zu veranlassen, (ii) verpflichtet, mit den entsprechenden Einheiten der 
physischen Abwicklung verbundene Rechte (einschließlich Stimmrechte) während der 
Übergangsfrist auszuüben oder deren Ausübung zu veranlassen oder (iii) dem 
jeweiligen Optionsscheininhaber, einem späteren wirtschaftlichen Berechtigten aus 
solchen Einheiten der physischen Abwicklung oder einer anderen Person für Verluste 
oder Schäden haftbar, die dem jeweiligen Optionsscheininhaber, dem späteren 
wirtschaftlichen Berechtigten oder der anderen Person unmittelbar oder mittelbar 
daraus entstehen, dass die Emittentin oder die jeweilige andere Person während der 
Übergangsfrist rechtlicher Inhaber der Einheiten der physischen Abwicklung ist. 

 
8. Sämtliche Dividenden, Kupons, Zinsen oder ähnliche Zahlungen oder Ausschüttungen 

(jeweils eine „Ausschüttung“) in Bezug auf eine zu liefernde Einheit der physischen 
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Abwicklung werden an die Partei ausgeschüttet, die zum Erhalt der Ausschüttung nach 
der für eine am Bewertungstag erfolgende Veräußerung der jeweiligen Einheit der 
physischen Abwicklung marktüblichen Praxis berechtigt ist. [Diese sind in gleicher 
Weise zu liefern wie die jeweilige Einheit der physischen Abwicklung.] Die an die 
Optionsscheininhaber zu zahlende Ausschüttung wird zur Auszahlung an die Options-
scheininhaber auf die Clearstream Banking AG übertragen.] 

 
 

§ 4 
Anpassungen 

 
1. Im Fall eines Anpassungsereignisses (Absatz 2.) oder eines Außergewöhnlichen 

Ereignisses (Absatz 3.) ist die Emittentin berechtigt, die Produktbedingungen unter 
Berücksichtigung der nachfolgenden Vorschriften anzupassen. Im Fall eines 
Außergewöhnlichen Ereignisses ist die Emittentin darüber hinaus berechtigt, die 
Optionsscheine (anstelle einer Anpassung der Produktbedingungen) unter 
Berücksichtigung der nachfolgenden Vorschriften gemäß § 8 zu kündigen. Die 
Emittentin ist jedoch weder zur Vornahme von Anpassungen noch zu einer 
Kündigung verpflichtet.  

 
a. Bei der Vornahme von Anpassungen der Produktbedingungen ist die 

Emittentin berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, Anpassungen von an der 
Maßgeblichen Terminbörse (wie nachstehend definiert) auf [die Aktie][den 
Genussschein] gehandelten Options- oder Terminkontrakten zu 
berücksichtigen. Werden an der Maßgeblichen Terminbörse keine Options- 
oder Terminkontrakte auf [die Aktien][die Genussscheine] gehandelt, ist die 
Emittentin berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, solche Anpassungen zu 
berücksichtigen, die von der Maßgeblichen Terminbörse vorgenommen 
worden wären, wenn Options- oder Terminkontrakte auf [die Aktien][den 
Genussschein] dort gehandelt würden. 
 
Nimmt die Emittentin Anpassungen vor, ohne die Anpassungen, die von der 
Maßgeblichen Terminbörse vorgenommen wurden oder worden wären, zu 
berücksichtigen, so hat sie diese Anpassungen nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) vorzunehmen. Jegliche der vorgenannten Anpassungen können 
sich u.a. auf den Basiskurs und das Bezugsverhältnis beziehen und 
insbesondere auch dazu führen, dass [die Aktie][der Genussschein] durch ein 
anderes Wertpapier, einen Wertpapierkorb und/oder einen Barbetrag ersetzt 
wird oder eine andere Börse als Maßgebliche Börse bestimmt wird. Allerdings 
ist die Emittentin berechtigt, unter Berücksichtigung der vorgenannten Grund-
sätze, auch andere Anpassungen durchzuführen.  
 
Anpassungen treten zu dem von der Emittentin festgelegten Zeitpunkt in Kraft, 
wobei (für den Fall, dass die Emittentin die Anpassungen berücksichtigt, wie 
sie von der Maßgeblichen Terminbörse vorgenommen werden oder würden) 
die Emittentin dann auch berücksichtigt, wann entsprechende Anpassungen 
der an der Maßgeblichen Terminbörse auf [die Aktie][den Genussschein] 
gehandelten Options- oder Terminkontrakte in Kraft treten bzw. in Kraft treten 
würden, falls diese dort gehandelt würden. Vorgenommene Anpassungen 
sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden durch die Emittentin gemäß 
§ 8 bekannt gemacht. 
 
Nach diesem Absatz vorgenommene Anpassungen sind, außer bei Vorliegen 
von offensichtlichen Unrichtigkeiten, für alle Beteiligten verbindlich. 
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b. Hat die Emittentin von ihrem Recht zur Kündigung wegen des Vorliegens 
eines Außergewöhnlichen Ereignisses Gebrauch gemacht, sind die 
Optionsscheine gegen Erstattung des Kündigungsbetrags je Optionsschein 
(im Folgenden der ”Kündigungsbetrag”) zurückzuzahlen. Der Kündigungs-
betrag wird von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) sowie 
gegebenenfalls nach Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen, 
wenn die Emittentin dies als notwendig erachtet, als der angemessene 
Marktpreis je Optionsschein zu dem von der Emittentin in der 
Kündigungserklärung angegebenen Zeitpunkt festgelegt. Die Rechte aus den 
Optionsscheinen erlöschen mit Zahlung des Kündigungsbetrags.  

  
2. Ein ”Anpassungsereignis” liegt vor:  

  
a. bei folgenden Maßnahmen der Gesellschaft: Kapitalerhöhungen durch 

Ausgabe neuer [Aktien][ Genussscheine] gegen Einlagen unter Gewährung 
eines Bezugsrechts, Kapitalerhöhungen aus Gesellschaftsmitteln, Ausgabe 
von Wertpapieren mit Options- oder Wandelrechten auf [die Aktie][den 
Genussschein], Ausschüttungen von Sonderdividenden, 
[Aktien][Genussschein]splits oder sonstige Teilungen, Zusammenlegung oder 
Gattungsänderung (soweit keine Verschmelzung vorliegt); 

 
b. bei der Ausgliederung eines Unternehmensteils der Gesellschaft in der Weise, 

dass ein neues selbstständiges Unternehmen entsteht oder der 
Unternehmensteil von einem dritten Unternehmen aufgenommen wird;  

 
c. bei der Anpassung von an der Maßgeblichen Terminbörse gehandelten 

Options- oder Terminkontrakten auf [die Aktie][den Genussschein] bzw. im 
Fall der Ankündigung einer solchen Anpassung oder  

 
d. bei Vorliegen eines anderen, den vorgenannten Ereignissen in seinen 

Wirkungen wirtschaftlich vergleichbaren Ereignisses.  
 

3. Ein ”Außergewöhnliches Ereignis” liegt vor:  
  

a. bei einem Übernahmeangebot, d.h. bei einem Angebot zur Übernahme oder 
zum Tausch oder einem sonstigen Angebot oder einer sonstigen Handlung 
einer natürlichen oder juristischen Person, das bzw. die dazu führt, dass die 
natürliche oder juristische Person durch Umtausch oder in sonstiger Weise 
mehr als 10 % und weniger als 100 % der umlaufenden [Aktien][ 
Genussscheine] kauft, anderweitig erwirbt oder ein Recht zum Erwerb dieser 
[Aktien][ Genussscheine] erlangt; die Feststellung eines solchen Ereignisses 
erfolgt durch die Emittentin auf der Grundlage von Anzeigen an die 
zuständigen Behörden oder anderer von der Emittentin als relevant erachteter 
Informationen;  

 
b. bei Einstellung des Handels oder der vorzeitigen Abrechnung von Options- 

oder Terminkontrakten auf [die Aktie][den Genussschein] an der 
Maßgeblichen Terminbörse bzw. bereits im Fall der Ankündigung eines 
solchen Ereignisses;  

 
c. bei Bekanntwerden der Absicht der Gesellschaft oder der Maßgeblichen 

Börse, die Notierung [der Aktien][des Genussscheins] auf Grund einer Ver-
schmelzung durch Aufnahme oder einer Verschmelzung durch Neugründung, 
eines Formwechsels in eine Rechtsform ohne Aktien oder aus anderen 
Gründen einzustellen;  
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d. bei der Einstellung der Börsennotierung [der Aktien][des Genussscheins] an 
der Maßgeblichen Börse oder der Ankündigung der Maßgeblichen Börse, 
dass die Börsennotierung [der Aktie][des Genussscheins] mit sofortiger 
Wirkung oder zu einem späteren Zeitpunkt eingestellt wird und [die Aktie][der 
Genussschein] nicht in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang nach der 
Einstellung wieder an einer anderen Börse oder einem Handels- oder 
Quotierungssystem zugelassen, gehandelt oder notiert wird;  

 
e. wenn alle [Aktien][Genussscheine] oder alle wesentlichen Vermögenswerte 

der Gesellschaft verstaatlicht, enteignet oder in sonstiger Weise auf staatliche 
Stellen, Behörden oder Einrichtungen übertragen werden müssen;  

 
f. wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder eines nach dem 

für die Gesellschaft anwendbaren Recht vergleichbaren Verfahrens über das 
Vermögen der Gesellschaft gestellt wird oder  

 
g. bei Vorliegen eines anderen, den vorgenannten Ereignissen in seinen 

Wirkungen wirtschaftlich vergleichbaren Ereignisses.  
  

4. ”Maßgebliche Terminbörse” bezeichnet die Terminbörse mit dem größten Handels-
volumen von Options- oder Terminkontrakten auf [die Aktie][den Genussschein]. 
Werden an keiner Börse Options- oder Terminkontrakte auf [die Aktie][den 
Genussschein] gehandelt, ist die Maßgebliche Terminbörse die Terminbörse mit dem 
größten Handelsvolumen von Options- oder Terminkontrakten auf 
[Aktien][Genussscheine] von Gesellschaften, die ihren Sitz in demselben Land 
haben, in dem die Gesellschaft der [Aktien][Genussscheine] ihren Sitz hat. Gibt es in 
dem Land, in dem die Gesellschaft der [Aktien][Genussscheine] ihren Sitz hat, keine 
Terminbörse, an der Options- oder Terminkontrakte auf die [Aktien][Genussscheine] 
gehandelt werden, bestimmt die Emittentin die Maßgebliche Terminbörse nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB).  

 
§ 5 

Transfer 
 
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 6) 
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream 
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung 
an die Optionsscheininhaber überweist. 
 

§ 6 
Zahlstelle 

 
1. Die [HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf][•] ist 

Zahlstelle (die „Zahlstelle“). 
 
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem 

Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der 
Emittentin unverzüglich gemäß § 8 bekannt zu machen. 

 
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt 

oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat. 

 
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen 

Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit. 
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§ 7 
Schuldnerwechsel 

 
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der 

Optionsscheine nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 8 alle 
Verpflichtungen der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer 
derartigen Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue 
Emittentin“ genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und 
kann alle sich für die Emittentin aus den Optionsscheinen ergebenden Rechte und 
Befugnisse mit derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen 
Produktbedingungen als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer 
wiederholten Anwendung dieses § 7, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit 
von ihren Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als 
Schuldnerin aus den Optionsscheinen befreit. Bei einer derartigen Übernahme 
bezeichnet das Wort „Emittentin“ in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen 
(außer in diesem § 7) die Neue Emittentin. 

 
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn 
 

a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Optionsscheininhaber wegen aller 
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten, 
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden; 

 
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und 

unwiderruflich zu Gunsten der Optionsscheininhaber die Erfüllung aller von der 
Neuen Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der 
Text dieser Garantie gemäß § 8 veröffentlicht wurde; 

 
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse, 

Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue 
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist. 

 
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 7 erneut 

Anwendung. 
 

§ 8 
Bekanntmachungen 

 
Bekanntmachungen, die die Optionsscheine betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die 
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Optionsscheininhaber oder durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Optionsscheine. Bekanntmachungen durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung 
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Optionsscheine mit 
ihrem Zugang als bewirkt.] [werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in 
je einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die 
Optionsscheine zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer 
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) 
als erfolgt.]] Sofern in diesen Produktbedingungen nichts anderes vorgesehen ist, dienen 
diese Bekanntmachungen nur zur Information und stellen keine Wirksamkeits-
voraussetzungen dar.  
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§ 9 
Schlussbestimmungen 

 
1. Form und Inhalt der Optionsscheine sowie die Rechte und Pflichten der 

Optionsscheininhaber, der Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin 
bestimmen sich in jeder Hinsicht nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame 
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen 
entsprechend ersetzt werden. 

 
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin. 
 
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen 

des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne 
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammen-
hang mit den Optionsscheinen ist Düsseldorf. 

 
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen  
 

a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten 
sowie  

 
b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der 

Optionsscheine zu ändern bzw. zu ergänzen,  
 
wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen 
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber 
der Optionsscheine zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der 
Optionsscheine nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser 
Produktbedingungen werden unverzüglich gemäß § 8 bekannt gemacht. 
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[Capped-]Bonus-Zertifikate auf Aktien 

 
Produktbedingungen 

 
 
 
 

§ 1 
Form 

 
1. Die [Capped-]Bonus-Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der Lang & Schwarz 

Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine Inhaber-
Sammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, 
Frankfurt am Main, hinterlegt ist. 

 
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von 

Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen. 
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde 
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen 
werden können. 

 
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem 

Vertretungsberechtigten der Emittentin. 
 

§ 2 
Fälligkeit 

 
1. Die Zertifikate werden am Fälligkeitstag (Absatz 4 e)) eingelöst.  
 
2. [normierter Ausgabepreis:][Die Einlösung eines jeden Zertifikats erfolgt - vorbehaltlich der 

Bestimmungen in Absatz 3 - zu einem Betrag (der „Auszahlungsbetrag“), der nach der 
folgenden Formel berechnet wird: 

 

0
Aktie

Aktie
EURE

t
×•=  

 
wobei 
 
E = der gegebenenfalls [auf den nächsten Cent (EUR 0,01)][•] [kaufmännisch auf- oder 
abgerundete] Auszahlungsbetrag pro Zertifikat 

 
Aktiet = der Referenzpreis B (Absatz 4 j)) des Basiswertes (Absatz 4 b)) am 
Bewertungstag (Absatz 4 c))  
 
Aktie0 = [EUR][USD][JPY][CHF][GBP]•] 
 
[Ausgabepreis=Aktienkurs:][ Die Einlösung eines jeden Zertifikats erfolgt, vorbehaltlich 
der Bestimmungen in Absatz 3., [nach alleinigem Ermessen der Emittentin] zu einem 
[(gegebenenfalls auf den nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- oder 
abgerundeten) Betrag (der „Auszahlungsbetrag“), der [dem] [einem • des] in 
[EUR][USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückten [und in EUR umgerechneten] 
Referenzpreis[es] B (Absatz 4 j)) des Basiswertes (Absatz 4 b)) am Bewertungstag 
(Absatz 4 c)) entspricht [oder zu einer dem nachstehend definierten Bezugsverhältnis 
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entsprechenden Anzahl des Basiswertes (Absatz 4 b)) in am Fälligkeitstag an der 
Maßgeblichen Börse (Absatz 4 h)) börsenmäßig lieferbarer Form und Ausstattung.  

 
Bruchteile des Basiswerts [aufgrund von Anpassungen gemäß § 3] werden nicht geliefert. 
Die Emittentin wird den Zertifikatsinhabern [gegebenenfalls] je Zertifikat statt der 
Lieferung des jeweiligen Bruchteils des Basiswerts einen Betrag in EUR zahlen (der 
„Spitzenausgleichsbetrag“), der von der Emittentin mittels Multiplikation des Bruchteils mit 
dem [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückten und in EUR umgerechneten] 
Referenzpreis B am Bewertungstag ermittelt wird. Die Zusammenfassung mehrerer 
Spitzenausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Basiswerten ist aus-
geschlossen.]] 
 
[Capped:][Der Auszahlungsbetrag entspricht in jedem Fall maximal dem in Absatz 5 
genannten Höchstbetrag einer Serie von Zertifikaten[, umgerechnet in EUR].] 
 
Das „Bezugsverhältnis“ wird als Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht, vorbehaltlich 
einer Anpassung gemäß § 3, [•][1,0] [dem in Absatz 5 genannten Verhältnis] 

 
3. Abweichend von den Bestimmungen in Absatz 2 erhalten die Zertifikatsinhaber pro 

Zertifikat einen Barbetrag, wenn 
 

a) der Referenzpreis A (Absatz 4 i)) des Basiswertes zu keinem Zeitpunkt [innerhalb des 
Bewertungszeitraumes (Absatz 4 c))] [am Bewertungstag (Absatz 4 c))] die Kursschwelle 
(Absatz 4 f)) erreicht oder unterschreitet,  
 
und 
 
b) der Referenzpreis B des Basiswertes am Bewertungstag der Bonusschwelle (Absatz 4 
d)) entspricht oder diese unterschreitet. 
 
Der jeweilige Barbetrag einer Serie von Zertifikaten entspricht dem in Absatz 5. 
genannten [(gegebenenfalls auf den nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- 
oder abgerundeten) Betrag [, umgerechnet in EUR]. 
 
[Die Umrechnungen gemäß Absatz 2 und 3 erfolgen zum Maßgeblichen Umrechnungs-
kurs (Absatz 4 k)).] 
 

4. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 
 
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den 

allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind. 
 
b) Der jeweilige „Basiswert“ einer Serie von Zertifikaten ist die in Absatz 5 genannte 

Aktie. 
 
c) [Der jeweilige „Bewertungszeitraum“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 

genannte Zeitraum. Der jeweilige „Bewertungstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der 
letzte Tag des für diese Serie von Zertifikaten geltenden Bewertungszeitraumes.] 

 
[Der jeweilige „Bewertungstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 
genannte Tag.] 
 
Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis B des Basiswertes nicht festgestellt und 
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine 
Marktstörung in Bezug auf den Basiswert vorliegt (Absatz 4 g)), dann wird der 
Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag verschoben, an dem ein 
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Referenzpreis B des Basiswertes wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an 
dem keine Marktstörung vorliegt. 
 
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag auf den dritten 
Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben und wird auch an diesem Tag kein 
Referenzpreis des Basiswertes festgestellt und veröffentlicht oder liegt nach 
Auffassung der Emittentin an diesem Tag eine Marktstörung vor, dann wird die 
Emittentin – gegebenenfalls nach Beratung mit einem unabhängigen 
Sachverständigen, wenn dies die Emittentin als notwendig erachtet – unter 
Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten den Preis 
der jeweiligen Wertpapiere zu dem Bewertungszeitpunkt nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) schätzen. 
 

d) Die jeweilige „Bonusschwelle“ einer Serie von Zertifikaten entspricht dem in Absatz 5 
definierten Kurs. 

 
e) Der jeweilige „Fälligkeitstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 genannte 

Tag. 
 

f) Die jeweilige „Kursschwelle“ einer Serie von Zertifikaten entspricht dem in Absatz 5 
genannten Kurs. 

 
g) Eine „Marktstörung“ bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels 

des jeweiligen Basiswertes an der Maßgeblichen Börse oder die Einschränkung des 
Handels von auf den Basiswert bezogenen Optionskontrakten an der Maßgeblichen 
Terminbörse (§ 3 Abs. 4)), falls solche Optionskontrakte an der Maßgeblichen 
Terminbörse gehandelt werden.  
 
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel 
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher 
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse 
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von 
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als 
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag 
andauert. 
 

h) Die „Maßgebliche Börse“ für eine Serie von Zertifikaten ist die in Absatz 5 genannte 
Börse. 

 
i) Der „Referenzpreis A“ einer Serie von Zertifikaten ist jeder [innerhalb des 

Bewertungszeitraumes][am Bewertungstag] vom Sponsor festgestellt Kurs des 
jeweiligen Basiswertes. 

 
j) Der „Referenzpreis B“ einer Serie von Zertifikaten ist der [zuletzt festgestellte und 

veröffentlichte Kurs (•) der Aktie][•][der in Absatz 5 genannte Kurs des jeweiligen 
Basiswertes an der entsprechenden Maßgeblichen Börse am Bewertungstag]. 
 

[k)   Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot Market 
quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer von der 
Emittentin gemäß § 7 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte Briefkurs für 
EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am Bewertungstag zu 
dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis der Aktie an der Maßgeblichen Börse 
festgestellt und veröffentlicht wird.  
 
Sollte am Bewertungstag kein EUR/•-Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-
Seite •][•] oder einer diese ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die 
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Emittentin an diesem Tag vier von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) 
ausgewählte führende Banken auffordern, ihr den Briefkurs für EUR in • zu dem 
Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der Referenzpreis des Basiswertes an der 
Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Der Maßgebliche 
Umrechnungskurs ist dann das arithmetische Mittel dieser Briefkurse.] 
 

5. Für jede Serie von Zertifikaten gelten für die Begriffe „Barbetrag“, „Bonusschwelle“, 
„Kursschwelle“, „Basiswert“, „Maßgebliche Börse“, [„Bezugsverhältnis“, ][„Referenzpreis 
B“, ][„Höchstbetrag“, ][„Bewertungszeitraum“][„Bewertungstag“] und „Fälligkeitstag“ die in 
der [nachstehenden][der diesen Produktbedingungen voranstehenden] Tabelle 
genannten Angaben[.][:[wenn nicht in den Produktbedingungen voranstehenden 
Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen angegeben] 

 
[WKN] [/] 

[ISIN] 
Basis-
wert 

[ISIN] 

[Bewertungs-
tag] 

[Bewertungs-
zeitraum] 

Fälligkeits-
tag 

Maß-
gebliche 

Börse 

Barbetrag 
[in [in •] 

Bonus-
schwelle 

[in •] 

Kurs-
schwelle 

[in •] 
] 

[Referenzp
reis B] 

[Höchst-
betrag] 

[in •] 

[Bezugs-
verhältnis] 

• • • • • • • • • • • 
] 

6. Bei Vorliegen einer der nachstehend beschriebenen Kündigungsgründe ist die Emittentin 
berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Zertifikate mit einer Frist von sieben Bankarbeits-
tagen vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 7 zu kündigen. Ein Kündigungsgrund ist 
das Bekanntwerden der Absicht der Gesellschaft oder der Maßgeblichen Börse, die 
Notierung des Basiswerts wegen einer Verschmelzung durch Aufnahme oder durch Neu-
bildung, einer Umwandlung der Gesellschaft in eine andere Rechtsform ohne Aktien oder 
aus irgendeinem sonstigen Grund endgültig einzustellen, sowie die Beantragung eines 
Insolvenzverfahrens oder eines nach dem für die Gesellschaft anwendbaren Rechts 
vergleichbaren Verfahrens über das Vermögen der Gesellschaft. Im Falle einer 
Kündigung zahlt die Emittentin an jeden Zertifikatsinhaber einen Betrag je Zertifikat, der 
von der Emittentin – ggf. nach Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen, 
wenn dies die Emittentin als notwendig erachtet – als angemessener Marktpreis eines 
Zertifikats zum Zeitpunkt der ordnungsgemäßen Bekanntmachung der Kündigung 
festgelegt wird. 

 
7. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern 

kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend. 
 
8. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im 

Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen 
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit 
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen, 
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu 
zahlen sind. 

 
§ 3  

Anpassungen 
 
1. Im Fall eines Anpassungsereignisses (Absatz 2.) oder eines Außergewöhnlichen 

Ereignisses (Absatz 3.) ist die Emittentin berechtigt, die Produktbedingungen unter 
Berücksichtigung der nachfolgenden Vorschriften anzupassen. Im Fall eines 
Außergewöhnlichen Ereignisses ist die Emittentin darüber hinaus berechtigt, die 
Zertifikate (anstelle einer Anpassung der Produktbedingungen) unter Berücksichtigung 
der nachfolgenden Vorschriften gemäß § 7 zu kündigen. Die Emittentin ist jedoch weder 
zur Vornahme von Anpassungen noch zu einer Kündigung verpflichtet.  
 

a. Bei der Vornahme von Anpassungen der Produktbedingungen ist die 
Emittentin berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, Anpassungen von an der 
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Maßgeblichen Terminbörse (wie nachstehend definiert) auf [die Aktie][den 
Genussschein] gehandelten Options- oder Terminkontrakten zu 
berücksichtigen. Werden an der Maßgeblichen Terminbörse keine Options- 
oder Terminkontrakte auf [die Aktien][die Genussscheine] gehandelt, ist die 
Emittentin berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, solche Anpassungen zu 
berücksichtigen, die von der Maßgeblichen Terminbörse vorgenommen 
worden wären, wenn Options- oder Terminkontrakte auf [die Aktien][den 
Genussschein] dort gehandelt würden. 
 
Nimmt die Emittentin Anpassungen vor, ohne die Anpassungen, die von der 
Maßgeblichen Terminbörse vorgenommen wurden oder worden wären, zu 
berücksichtigen, so hat sie diese Anpassungen nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) vorzunehmen. Jegliche der vorgenannten Anpassungen können 
sich u.a. auf die Kursschwelle, die Bonusschwelle und das Bezugsverhältnis 
beziehen und insbesondere auch dazu führen, dass [die Aktie][der 
Genussschein] durch ein anderes Wertpapier, einen Wertpapierkorb und/oder 
einen Barbetrag ersetzt wird oder eine andere Börse als Maßgebliche Börse 
bestimmt wird. Allerdings ist die Emittentin berechtigt, unter Berücksichtigung 
der vorgenannten Grundsätze, auch andere Anpassungen durchzuführen.  
 
Anpassungen treten zu dem von der Emittentin festgelegten Zeitpunkt in Kraft, 
wobei (für den Fall, dass die Emittentin die Anpassungen berücksichtigt, wie 
sie von der Maßgeblichen Terminbörse vorgenommen werden oder würden) 
die Emittentin dann auch berücksichtigt, wann entsprechende Anpassungen 
der an der Maßgeblichen Terminbörse auf [die Aktie][den Genussschein] 
gehandelten Options- oder Terminkontrakte in Kraft treten bzw. in Kraft treten 
würden, falls diese dort gehandelt würden. Vorgenommene Anpassungen 
sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden durch die Emittentin gemäß 
§ 7 bekannt gemacht. 
 
Nach diesem Absatz vorgenommene Anpassungen sind, außer bei Vorliegen 
von offensichtlichen Unrichtigkeiten, für alle Beteiligten verbindlich. 

 
b. Hat die Emittentin von ihrem Recht zur Kündigung wegen des Vorliegens 

eines Außergewöhnlichen Ereignisses Gebrauch gemacht, sind die Zertifikate 
gegen Erstattung des Kündigungsbetrags je Zertifikat (im Folgenden der 
”Kündigungsbetrag”) zurückzuzahlen. Der Kündigungsbetrag wird von der 
Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) sowie gegebenenfalls nach 
Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen, wenn die Emittentin 
dies als notwendig erachtet, als der angemessene Marktpreis je Zertifikat zu 
dem von der Emittentin in der Kündigungserklärung angegebenen Zeitpunkt 
festgelegt. Die Rechte aus den Zertifikaten erlöschen mit Zahlung des 
Kündigungsbetrags.  

  
2. Ein ”Anpassungsereignis” liegt vor:  
  

a. bei folgenden Maßnahmen der Gesellschaft: Kapitalerhöhungen durch 
Ausgabe neuer [Aktien][ Genussscheine] gegen Einlagen unter Gewährung 
eines Bezugsrechts, Kapitalerhöhungen aus Gesellschaftsmitteln, Ausgabe 
von Wertpapieren mit Options- oder Wandelrechten auf [die Aktie][den 
Genussschein], Ausschüttungen von Sonderdividenden, 
[Aktien][Genussschein]splits oder sonstige Teilungen, Zusammenlegung oder 
Gattungsänderung (soweit keine Verschmelzung vorliegt); 
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b. bei der Ausgliederung eines Unternehmensteils der Gesellschaft in der Weise, 
dass ein neues selbstständiges Unternehmen entsteht oder der 
Unternehmensteil von einem dritten Unternehmen aufgenommen wird;  

 
c. bei der Anpassung von an der Maßgeblichen Terminbörse gehandelten 

Options- oder Terminkontrakten auf [die Aktie][den Genussschein] bzw. im 
Fall der Ankündigung einer solchen Anpassung oder  

 
d. bei Vorliegen eines anderen, den vorgenannten Ereignissen in seinen 

Wirkungen wirtschaftlich vergleichbaren Ereignisses.  
 
3. Ein ”Außergewöhnliches Ereignis” liegt vor:  
  

a. bei einem Übernahmeangebot, d.h. bei einem Angebot zur Übernahme oder 
zum Tausch oder einem sonstigen Angebot oder einer sonstigen Handlung 
einer natürlichen oder juristischen Person, das bzw. die dazu führt, dass die 
natürliche oder juristische Person durch Umtausch oder in sonstiger Weise 
mehr als 10 % und weniger als 100 % der umlaufenden [Aktien][ 
Genussscheine] kauft, anderweitig erwirbt oder ein Recht zum Erwerb dieser 
[Aktien][ Genussscheine] erlangt; die Feststellung eines solchen Ereignisses 
erfolgt durch die Emittentin auf der Grundlage von Anzeigen an die 
zuständigen Behörden oder anderer von der Emittentin als relevant erachteter 
Informationen;  

 
b. bei Einstellung des Handels oder der vorzeitigen Abrechnung von Options- 

oder Terminkontrakten auf [die Aktie][den Genussschein] an der 
Maßgeblichen Terminbörse bzw. bereits im Fall der Ankündigung eines 
solchen Ereignisses;  

 
c. bei Bekanntwerden der Absicht der Gesellschaft oder der Maßgeblichen 

Börse, die Notierung [der Aktien][des Genussscheins] auf Grund einer Ver-
schmelzung durch Aufnahme oder einer Verschmelzung durch Neugründung, 
eines Formwechsels in eine Rechtsform ohne Aktien oder aus anderen 
Gründen einzustellen;  

 
d. bei der Einstellung der Börsennotierung [der Aktien][des Genussscheins] an 

der Maßgeblichen Börse oder der Ankündigung der Maßgeblichen Börse, 
dass die Börsennotierung [der Aktie][des Genussscheins] mit sofortiger 
Wirkung oder zu einem späteren Zeitpunkt eingestellt wird und [die Aktie][der 
Genussschein] nicht in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang nach der 
Einstellung wieder an einer anderen Börse oder einem Handels- oder 
Quotierungssystem zugelassen, gehandelt oder notiert wird;  

 
e. wenn alle [Aktien][Genussscheine] oder alle wesentlichen Vermögenswerte 

der Gesellschaft verstaatlicht, enteignet oder in sonstiger Weise auf staatliche 
Stellen, Behörden oder Einrichtungen übertragen werden müssen;  

 
f. wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder eines nach dem 

für die Gesellschaft anwendbaren Recht vergleichbaren Verfahrens über das 
Vermögen der Gesellschaft gestellt wird oder  

 
g. bei Vorliegen eines anderen, den vorgenannten Ereignissen in seinen 

Wirkungen wirtschaftlich vergleichbaren Ereignisses.  
  
4. ”Maßgebliche Terminbörse” bezeichnet die Terminbörse mit dem größten Handels-

volumen von Options- oder Terminkontrakten auf [die Aktie][den Genussschein]. Werden 
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an keiner Börse Options- oder Terminkontrakte auf [die Aktie][den Genussschein] 
gehandelt, ist die Maßgebliche Terminbörse die Terminbörse mit dem größten 
Handelsvolumen von Options- oder Terminkontrakten auf [Aktien][Genussscheine] von 
Gesellschaften, die ihren Sitz in demselben Land haben, in dem die Gesellschaft der 
[Aktien][Genussscheine] ihren Sitz hat. Gibt es in dem Land, in dem die Gesellschaft der 
[Aktien][Genussscheine] ihren Sitz hat, keine Terminbörse, an der Options- oder 
Terminkontrakte auf die [Aktien][Genussscheine] gehandelt werden, bestimmt die 
Emittentin die Maßgebliche Terminbörse nach billigem Ermessen (§ 315 BGB).  

 
§ 4 

Transfer 
 
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 5) 
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream 
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung 
an die Zertifikatsinhaber überweist. 
 

§ 5 
Zahlstelle 

 
1. Die [HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf][•] ist 

Zahlstelle (die „Zahlstelle“). 
 
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem 

Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der 
Emittentin unverzüglich gemäß § 7 bekannt zu machen. 

 
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt 

oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat. 

 
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen 

Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit. 
 

§ 6 
Schuldnerwechsel 

 
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der 

Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 7 alle Verpflichtungen 
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen 
Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“ 
genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle 
sich für die Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit 
derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen 
als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten 
Anwendung dieses § 6, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren 
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus 
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“ 
in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 6) die Neue 
Emittentin. 

 
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn 
 

a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller 
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten, 
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden; 



 

 136 

 
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und unwider-

ruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen Emittentin 
zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text dieser 
Garantie gemäß § 7 veröffentlicht wurde; 

 
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse, 

Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue 
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist. 

 
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 6 erneut 

Anwendung. 
 

§ 7 
Bekanntmachungen 

 
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die 
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung 
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem 
Zugang als bewirkt.] [werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je 
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die 
Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer 
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) 
als erfolgt.]] Sofern in diesen Produktbedingungen nichts anderes vorgesehen ist, dienen 
diese Bekanntmachungen nur zur Information und stellen keine 
Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.  
 

§ 8 
Schlussbestimmungen 

 
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der 

Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht 
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame 
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen 
entsprechend ersetzt werden. 

 
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin. 
 
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen 

des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne 
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammen-
hang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf. 

 
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen  
 

a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten 
sowie  
 

b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der 
Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,  
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wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen 
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber 
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate 
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produkt-
bedingungen werden unverzüglich gemäß § 7 bekannt gemacht. 
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Discount-Zertifikate auf Aktien 

 
Produktbedingungen 

 
 
 
 

§ 1 
Form 

 
1. Die Discount-Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der Lang & Schwarz 

Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine Inhaber-
Sammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, 
Frankfurt am Main, hinterlegt ist. 

 
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von 

Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen. 
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde 
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen 
werden können. 

 
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem 

Vertretungsberechtigten der Emittentin. 
 

§ 2 
Fälligkeit 

 
1. Die Zertifikate werden am Fälligkeitstag (Absatz 4 d)) eingelöst.  
 
2. Die Einlösung eines jeden Zertifikats erfolgt, vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 

3., zu einem [(gegebenenfalls auf den nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- 
oder abgerundeten) Betrag (der „Auszahlungsbetrag“), der [dem] [einem • des] in 
[EUR][USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückten [und in EUR umgerechneten] mit dem 
Bezugverhältnis multiplizierten Referenzpreis (Absatz 4 g)) des Basiswertes (Absatz 4 b)) 
am Bewertungstag (Absatz 4 c)) entspricht. 

 
Das „Bezugsverhältnis“ wird als Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht, vorbehaltlich 
einer Anpassung gemäß § 3, [•][1,0] [dem in Absatz 5 genannten Verhältnis] 
 

3. Der Auszahlungsbetrag entspricht in jedem Fall maximal dem in Absatz 5 genannten 
Höchstbetrag einer Serie von Zertifikaten[, umgerechnet in EUR]. 
 

4. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 
 
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den 

allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind. 
 
b) Der jeweilige „Basiswert“ einer Serie von Zertifikaten ist die in Absatz 5 genannte 

Aktie. 
 
c) Der jeweilige „Bewertungstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 

genannte Tag. 
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Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis des Basiswertes nicht festgestellt und 
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine 
Marktstörung in Bezug auf den Basiswert vorliegt (Absatz 4 e)), dann wird der 
Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag verschoben, an dem ein 
Referenzpreis des Basiswertes wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an dem 
keine Marktstörung vorliegt. 
 
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag auf den dritten 
Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben und wird auch an diesem Tag kein 
Referenzpreis des Basiswertes festgestellt und veröffentlicht oder liegt nach 
Auffassung der Emittentin an diesem Tag eine Marktstörung vor, dann wird die 
Emittentin – gegebenenfalls nach Beratung mit einem unabhängigen 
Sachverständigen, wenn dies die Emittentin als notwendig erachtet – unter 
Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten den Preis 
der jeweiligen Wertpapiere zu dem Bewertungszeitpunkt nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) schätzen. 

 
d) Der jeweilige „Fälligkeitstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 genannte 

Tag. 
 

e) Eine „Marktstörung“ bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels 
des jeweiligen Basiswertes an der Maßgeblichen Börse oder die Einschränkung des 
Handels von auf den Basiswert bezogenen Optionskontrakten an der Maßgeblichen 
Terminbörse (§ 3 Abs. 4)), falls solche Optionskontrakte an der Maßgeblichen 
Terminbörse gehandelt werden.  
 
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel 
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher 
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse 
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von 
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als 
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag 
andauert. 
 

f) Die „Maßgebliche Börse“ für eine Serie von Zertifikaten ist die in Absatz 5 genannte 
Börse. 

 
g) Der „Referenzpreis“ einer Serie von Zertifikaten ist der [zuletzt festgestellte und 

veröffentlichte Kurs (•) der Aktie][•][der in Absatz 5 genannte Kurs des jeweiligen 
Basiswertes an der entsprechenden Maßgeblichen Börse am Bewertungstag]. 
 

[k)   Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot Market 
quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer von der 
Emittentin gemäß § 7 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte Briefkurs für 
EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am Bewertungstag zu 
dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis der Aktie an der Maßgeblichen Börse 
festgestellt und veröffentlicht wird.  
 
Sollte am Bewertungstag kein EUR/•-Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-
Seite •][•] oder einer diese ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die 
Emittentin an diesem Tag vier von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) 
ausgewählte führende Banken auffordern, ihr den Briefkurs für EUR in • zu dem 
Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der Referenzpreis des Basiswertes an der 
Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Der Maßgebliche 
Umrechnungskurs ist dann das arithmetische Mittel dieser Briefkurse.] 
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5. Für jede Serie von Zertifikaten gelten für die Begriffe „Basiswert“, „Maßgebliche Börse“, 
[„Bezugsverhältnis“], [„Referenzpreis“, ]„Höchstbetrag“, „Bewertungstag“ und 
„Fälligkeitstag“ die in der [nachstehenden][der diesen Produktbedingungen 
voranstehenden] Tabelle genannten Angaben[.][:[wenn nicht in den Produktbedingungen 
voranstehenden Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen angegeben] 

 
[WKN] [/] 

[ISIN] 
Basiswert 

[ISIN] 
Höchstbetrag  

[in •] 
[Bewertungs-

tag] 
 

Fälligkeitst
ag 

Maß-
gebliche 

Börse 

[Referenzpreis] [Bezugsverhältnis] 

• • • • • • • • 
] 

6. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern 
kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend. 

 
7. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im 

Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen 
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit 
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen, 
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu 
zahlen sind. 

 
§ 3  

Anpassungen 
 
1. Im Fall eines Anpassungsereignisses (Absatz 2.) oder eines Außergewöhnlichen 

Ereignisses (Absatz 3.) ist die Emittentin berechtigt, die Produktbedingungen unter 
Berücksichtigung der nachfolgenden Vorschriften anzupassen. Im Fall eines 
Außergewöhnlichen Ereignisses ist die Emittentin darüber hinaus berechtigt, die 
Zertifikate (anstelle einer Anpassung der Produktbedingungen) unter Berücksichtigung 
der nachfolgenden Vorschriften gemäß § 7 zu kündigen. Die Emittentin ist jedoch weder 
zur Vornahme von Anpassungen noch zu einer Kündigung verpflichtet.  
 

a. Bei der Vornahme von Anpassungen der Produktbedingungen ist die 
Emittentin berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, Anpassungen von an der 
Maßgeblichen Terminbörse (wie nachstehend definiert) auf [die Aktie][den 
Genussschein] gehandelten Options- oder Terminkontrakten zu 
berücksichtigen. Werden an der Maßgeblichen Terminbörse keine Options- 
oder Terminkontrakte auf [die Aktien][die Genussscheine] gehandelt, ist die 
Emittentin berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, solche Anpassungen zu 
berücksichtigen, die von der Maßgeblichen Terminbörse vorgenommen 
worden wären, wenn Options- oder Terminkontrakte auf [die Aktien][den 
Genussschein] dort gehandelt würden. 
 
Nimmt die Emittentin Anpassungen vor, ohne die Anpassungen, die von der 
Maßgeblichen Terminbörse vorgenommen wurden oder worden wären, zu 
berücksichtigen, so hat sie diese Anpassungen nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) vorzunehmen. Jegliche der vorgenannten Anpassungen können 
sich u.a. auf den Höchstbetrag und das Bezugsverhältnis beziehen und 
insbesondere auch dazu führen, dass [die Aktie][der Genussschein] durch ein 
anderes Wertpapier, einen Wertpapierkorb und/oder einen Barbetrag ersetzt 
wird oder eine andere Börse als Maßgebliche Börse bestimmt wird. Allerdings 
ist die Emittentin berechtigt, unter Berücksichtigung der vorgenannten Grund-
sätze, auch andere Anpassungen durchzuführen.  
 
Anpassungen treten zu dem von der Emittentin festgelegten Zeitpunkt in Kraft, 
wobei (für den Fall, dass die Emittentin die Anpassungen berücksichtigt, wie 
sie von der Maßgeblichen Terminbörse vorgenommen werden oder würden) 
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die Emittentin dann auch berücksichtigt, wann entsprechende Anpassungen 
der an der Maßgeblichen Terminbörse auf [die Aktie][den Genussschein] 
gehandelten Options- oder Terminkontrakte in Kraft treten bzw. in Kraft treten 
würden, falls diese dort gehandelt würden. Vorgenommene Anpassungen 
sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden durch die Emittentin gemäß 
§ 7 bekannt gemacht. 
 
Nach diesem Absatz vorgenommene Anpassungen sind, außer bei Vorliegen 
von offensichtlichen Unrichtigkeiten, für alle Beteiligten verbindlich. 

 
b. Hat die Emittentin von ihrem Recht zur Kündigung wegen des Vorliegens 

eines Außergewöhnlichen Ereignisses Gebrauch gemacht, sind die Zertifikate 
gegen Erstattung des Kündigungsbetrags je Zertifikat (im Folgenden der 
”Kündigungsbetrag”) zurückzuzahlen. Der Kündigungsbetrag wird von der 
Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) sowie gegebenenfalls nach 
Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen, wenn die Emittentin 
dies als notwendig erachtet, als der angemessene Marktpreis je Zertifikat zu 
dem von der Emittentin in der Kündigungserklärung angegebenen Zeitpunkt 
festgelegt. Die Rechte aus den Zertifikaten erlöschen mit Zahlung des 
Kündigungsbetrags.  

  
2. Ein ”Anpassungsereignis” liegt vor:  
  

a. bei folgenden Maßnahmen der Gesellschaft: Kapitalerhöhungen durch 
Ausgabe neuer [Aktien][ Genussscheine] gegen Einlagen unter Gewährung 
eines Bezugsrechts, Kapitalerhöhungen aus Gesellschaftsmitteln, Ausgabe 
von Wertpapieren mit Options- oder Wandelrechten auf [die Aktie][den 
Genussschein], Ausschüttungen von Sonderdividenden, 
[Aktien][Genussschein]splits oder sonstige Teilungen, Zusammenlegung oder 
Gattungsänderung (soweit keine Verschmelzung vorliegt); 

 
b. bei der Ausgliederung eines Unternehmensteils der Gesellschaft in der Weise, 

dass ein neues selbstständiges Unternehmen entsteht oder der 
Unternehmensteil von einem dritten Unternehmen aufgenommen wird;  

 
c. bei der Anpassung von an der Maßgeblichen Terminbörse gehandelten 

Options- oder Terminkontrakten auf [die Aktie][den Genussschein] bzw. im 
Fall der Ankündigung einer solchen Anpassung oder  

 
d. bei Vorliegen eines anderen, den vorgenannten Ereignissen in seinen 

Wirkungen wirtschaftlich vergleichbaren Ereignisses.  
 
3. Ein ”Außergewöhnliches Ereignis” liegt vor:  
  

a. bei einem Übernahmeangebot, d.h. bei einem Angebot zur Übernahme oder 
zum Tausch oder einem sonstigen Angebot oder einer sonstigen Handlung 
einer natürlichen oder juristischen Person, das bzw. die dazu führt, dass die 
natürliche oder juristische Person durch Umtausch oder in sonstiger Weise 
mehr als 10 % und weniger als 100 % der umlaufenden [Aktien][ 
Genussscheine] kauft, anderweitig erwirbt oder ein Recht zum Erwerb dieser 
[Aktien][ Genussscheine] erlangt; die Feststellung eines solchen Ereignisses 
erfolgt durch die Emittentin auf der Grundlage von Anzeigen an die 
zuständigen Behörden oder anderer von der Emittentin als relevant erachteter 
Informationen;  
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b. bei Einstellung des Handels oder der vorzeitigen Abrechnung von Options- 
oder Terminkontrakten auf [die Aktie][den Genussschein] an der 
Maßgeblichen Terminbörse bzw. bereits im Fall der Ankündigung eines 
solchen Ereignisses;  

 
c. bei Bekanntwerden der Absicht der Gesellschaft oder der Maßgeblichen 

Börse, die Notierung [der Aktien][des Genussscheins] auf Grund einer Ver-
schmelzung durch Aufnahme oder einer Verschmelzung durch Neugründung, 
eines Formwechsels in eine Rechtsform ohne Aktien oder aus anderen 
Gründen einzustellen;  

 
d. bei der Einstellung der Börsennotierung [der Aktien][des Genussscheins] an 

der Maßgeblichen Börse oder der Ankündigung der Maßgeblichen Börse, 
dass die Börsennotierung [der Aktie][des Genussscheins] mit sofortiger 
Wirkung oder zu einem späteren Zeitpunkt eingestellt wird und [die Aktie][der 
Genussschein] nicht in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang nach der 
Einstellung wieder an einer anderen Börse oder einem Handels- oder 
Quotierungssystem zugelassen, gehandelt oder notiert wird;  

 
e. wenn alle [Aktien][Genussscheine] oder alle wesentlichen Vermögenswerte 

der Gesellschaft verstaatlicht, enteignet oder in sonstiger Weise auf staatliche 
Stellen, Behörden oder Einrichtungen übertragen werden müssen;  

 
f. wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder eines nach dem 

für die Gesellschaft anwendbaren Recht vergleichbaren Verfahrens über das 
Vermögen der Gesellschaft gestellt wird oder  

 
g. bei Vorliegen eines anderen, den vorgenannten Ereignissen in seinen 

Wirkungen wirtschaftlich vergleichbaren Ereignisses.  
  
4. ”Maßgebliche Terminbörse” bezeichnet die Terminbörse mit dem größten Handels-

volumen von Options- oder Terminkontrakten auf [die Aktie][den Genussschein]. Werden 
an keiner Börse Options- oder Terminkontrakte auf [die Aktie][den Genussschein] 
gehandelt, ist die Maßgebliche Terminbörse die Terminbörse mit dem größten 
Handelsvolumen von Options- oder Terminkontrakten auf [Aktien][Genussscheine] von 
Gesellschaften, die ihren Sitz in demselben Land haben, in dem die Gesellschaft der 
[Aktien][Genussscheine] ihren Sitz hat. Gibt es in dem Land, in dem die Gesellschaft der 
[Aktien][Genussscheine] ihren Sitz hat, keine Terminbörse, an der Options- oder 
Terminkontrakte auf die [Aktien][Genussscheine] gehandelt werden, bestimmt die 
Emittentin die Maßgebliche Terminbörse nach billigem Ermessen (§ 315 BGB).  

 
§ 4 

Transfer 
 
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 5) 
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream 
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung 
an die Zertifikatsinhaber überweist. 
 

§ 5 
Zahlstelle 

 
1. Die [HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf][•] ist 

Zahlstelle (die „Zahlstelle“). 
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2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem 
Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der 
Emittentin unverzüglich gemäß § 7 bekannt zu machen. 

 
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt 

oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat. 

 
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen 

Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit. 
 

§ 6 
Schuldnerwechsel 

 
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der 

Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 7 alle Verpflichtungen 
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen 
Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“ 
genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle 
sich für die Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit 
derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen 
als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten 
Anwendung dieses § 6, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren 
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus 
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“ 
in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 6) die Neue 
Emittentin. 

 
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn 
 

a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller 
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten, 
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden; 
 

b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und unwider-
ruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen Emittentin 
zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text dieser 
Garantie gemäß § 7 veröffentlicht wurde; 

 
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse, 

Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue 
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist. 

 
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 6 erneut 

Anwendung. 
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§ 7 
Bekanntmachungen 

 
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die 
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung 
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem 
Zugang als bewirkt.] [werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je 
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die 
Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer 
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) 
als erfolgt.]] Sofern in diesen Produktbedingungen nichts anderes vorgesehen ist, dienen 
diese Bekanntmachungen nur zur Information und stellen keine 
Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.  
 

§ 8 
Schlussbestimmungen 

 
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der 

Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht 
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame 
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen 
entsprechend ersetzt werden. 

 
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin. 
 
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen 

des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne 
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammen-
hang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf. 

 
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen  
 

a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten 
sowie  

 
b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der 

Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,  
 

wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen 
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber 
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate 
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produkt-
bedingungen werden unverzüglich gemäß § 7 bekannt gemacht. 
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[SFD-]Turbo-Zertifikate auf Aktien 

 
Produktbedingungen 

 
 
 
 

§ 1 
Form 

 
1. Die [SFD-]Turbo-Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der Lang & Schwarz 

Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine Inhaber-
Sammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, 
Frankfurt am Main, hinterlegt ist. 

 
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von 

Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen. 
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde 
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen 
werden können. 

 
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem 

Vertretungsberechtigten der Emittentin. 
 

§ 2 
Fälligkeit 

 
1. Die Zertifikate werden vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatz 3 am Fälligkeitstag 

(Absatz 5 c)) eingelöst.  
 
2. Vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 3 erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats 

zu einem Betrag in EUR (der „Auszahlungsbetrag“), der nach der folgenden Formel 
berechnet wird: 

 
E = (AKfinal – Basiskurs) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Call Zertifikaten) 

 
bzw. 
 
E = (Basiskurs – AKfinal) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Put Zertifikaten) 

 
wobei 
 
E = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte [,in EUR umgerechnete] und] [auf den 
nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- oder abgerundete Auszahlungsbetrag 
pro Zertifikat 

 
AKfinal = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte] Referenzpreis (Absatz 5 e)) des 
Basiswerts (Absatz 5 b)) an der Maßgeblichen Börse (Absatz 5 h)) am Bewertungstag 
(Absatz 5 d))  
 
Basiskurs = der jeweilige „Basiskurs“ einer Serie von Zertifikaten am jeweiligen 
Bewertungstag (Absatz 5 d)) 
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Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Zertifikaten wird als 
Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 3, dem 
in Absatz 5 i) genannten Verhältnis  
 
[Die Umrechnungen gemäß diesem Absatz 2 erfolgen zum Maßgeblichen 
Umrechnungskurs (Absatz 5 j)).]  

 
3. Falls zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des Zeitraumes vom [Ausgabetag][•] bis zum 

Bewertungstag (jeweils einschließlich) an einem Tag, an dem keine Marktstörung 
(Absatz 5 g)) in Bezug auf den Basiswert vorliegt, der Kurs des Basiswerts an der 
Maßgeblichen Börse die geltende Knock-Out-Barriere erreicht oder unterschreitet (im 
Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht oder überschreitet (im Falle von Turbo-
Put-Zertifikaten), (das „Knock-Out-Ereignis“), [gelten die Zertifikate als eingelöst][entfällt 
der Anspruch nach Absatz 2. 
 
Stattdessen hat der Zertifikatsinhaber das Recht, von der Emittentin innerhalb von fünf 
(5) Bankarbeitstagen nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses, aber nicht später als bis 
zum fünften (5.) Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag (die „Andienungsfrist“) nach 
Maßgabe der Bestimmungen in Absatz 4 den Ankauf der von ihm gehaltenen Zertifikate 
zu verlangen (das „Andienungsrecht“).] 
 
Die Höhe des von der Emittentin [nach wirksamer Ausübung des Andienungsrechts] zu 
zahlenden [Kaufpreises][Auszahlungsbetrages] für ein Zertifikat wird von der Emittentin 
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmt und [beträgt mindestens dem mit dem 
Bezugsverhältnis multiplizierten Betrag, um den der tiefste (im Falle von Turbo-Call-
Zertifikaten) bzw. höchste (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) in EUR ausgedrückte 
Kurs des Basiswertes innerhalb eines Zeitraumes von drei Stunden nach Eintritt des 
Knock-Out-Ereignisses, in denen ein Kurs für den Basiswert an der Maßgeblichen Börse 
festgestellt und veröffentlicht wird, den jeweils geltenden Basiskurs überschreitet (im 
Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-
Zertifikaten)][wird in der Regel 1/10 Eurocent pro Zertifikat nicht übersteigen]. 
 

4. [Zur Ausübung des Andienungsrechtes muss der Zertifikatsinhaber innerhalb der 
Andienungsfrist bei der Emittentin ein formloses, schriftliches Verkaufs- und 
Übereignungsangebot (das „Verkaufs- und Übereignungsangebot“) abgeben und die 
Zertifikate an die Zahlstelle liefern. Das Verkaufs- und Übereignungsangebot muss 
enthalten:  

 
a) den Namen und die Anschrift des Zertifikatsinhabers oder seines zur Ausübung 

Bevollmächtigten, 
 
b) die ISIN bzw. WKN der Zertifikate, für die das Andienungsrecht ausgeübt wird, 
 
c) die Anzahl der Zertifikate, für die das Andienungsrecht ausgeübt wird und 
 
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag. 
 
Nach vollständiger Erfüllung der vorstehend genannten Voraussetzungen ist die 
Emittentin verpflichtet, das oben genannte Verkaufs- und Übereignungsangebot 
anzunehmen. Die Annahme erfolgt dadurch, dass die Emittentin den von ihr festgelegten 
Kaufpreis unverzüglich auf das in dem Verkaufs- und Übereignungsangebot zu 
benennende Konto überweist. 

 
Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.][In dieser Variante gestrichen] 

 
5. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 
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a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den 

allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind. 
 
b) Der jeweilige „Basiswert“ einer Serie von Zertifikaten ist [der][die] in Absatz 5 i) 

genannte [Aktie][Genussschein]. 
 

c) Der jeweilige „Fälligkeitstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 i) 
genannte Tag bzw., falls dieser Tag kein Bankarbeitstag ist, der jeweils folgende 
Bankarbeitstag.  

 
d) Der „Bewertungstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 i) genannte Tag.  

 
Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis des Basiswerts nicht festgestellt und 
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine 
Marktstörung in Bezug auf den Basiswert vorliegt (Absatz 5 g)), dann wird der 
Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag verschoben, an dem ein 
Referenzpreis des Basiswerts wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an dem 
keine Marktstörung vorliegt. 
 
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag auf den dritten 
Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben und wird auch an diesem Tag kein 
Referenzpreis des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse festgestellt und 
veröffentlicht oder liegt nach Auffassung der Emittentin an diesem Tag eine 
Marktstörung vor, dann wird die Emittentin – gegebenenfalls nach Beratung mit 
einem unabhängigen Sachverständigen, wenn dies die Emittentin als notwendig 
erachtet – unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden 
Marktgegebenheiten den Referenzpreis des Basiswerts nach billigem Ermessen (§ 
315 BGB) schätzen. 
 

e) Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 i) 
genannte Kurs des jeweiligen Basiswerts an der Maßgeblichen Börse. 

 
f) Vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 3 entspricht die jeweilige „Knock-Out-

Barriere“ einer Serie von Zertifikaten [dem in Absatz 5 i) definierten Basiskurs][der in 
Absatz 5 i) definierten Knock-Out-Barriere].  

 
g) Eine „Marktstörung“ bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels 

des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse oder die Aussetzung oder die 
Einschränkung des Handels von auf den Basiswert bezogenen Optionskontrakten an 
der Maßgeblichen Terminbörse (§ 3 Absatz 4), falls solche Optionskontrakte an der 
Maßgeblichen Terminbörse gehandelt werden. 
 
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel 
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher 
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse 
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von 
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als 
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag 
andauert. 
 

h) Die jeweils „Maßgebliche Börse“ für eine Serie von Zertifikaten ist die in Absatz 5 i) 
genannte Börse. 

 
i) Für jede Serie von Zertifikaten gelten für die Begriffe „Basiswert“, „Basiskurs“, 

[„Knock-Out-Barriere“], „Fälligkeitstag“, „Bewertungstag“, „Maßgebliche Börse“, 
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„Referenzpreis“ und „Bezugsverhältnis“ die in der [nachstehenden][der diesen 
Produktbedingungen voranstehenden] Tabelle genannten Angaben[.][:[wenn nicht in 
den Produktbedingungen voranstehenden Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen 
angegeben] 

 
Typ [WKN] [/] 

[ISIN] 
Basiswert Basiskurs 

[in •] 
[Knock-

Out-
Barriere] 

[in •] 

Bewert-
ungstag 

Fälligkeits-
tag 

Maß-
gebliche 

Börse 

Referenz-
preis 

[Uhrzeit 
am 

Ausgabe-
tag] 

Bezugs-
verhältnis 

• • • • • • • • • • • 

] 
[j) Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot 
Market quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer 
von der Emittentin gemäß § 7 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte 
Briefkurs für EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am 
Bewertungstag zu dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis des Basiswerts an der 
Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Sollte am Bewertungstag 
kein EUR/•-Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] oder einer diese 
ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die Emittentin an diesem Tag vier 
von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) ausgewählte führende Banken 
auffordern, ihr den Briefkurs für EUR in • zu dem Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der 
Referenzpreis des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse festgestellt und 
veröffentlicht wird. Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist dann das arithmetische 
Mittel dieser Briefkurse.] 

 
6. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern 

kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend. 
 
7. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im 

Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen 
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit 
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen, 
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu 
zahlen sind. 

[ 
8. Im Falle einer Dividendenausschüttung des jeweiligen Basiswerts wird der jeweils 

geltende Basiskurs und die jeweils geltende Knock-Out-Barriere nach billigem Ermessen 
der Emittentin (§ 315 BGB) angepasst (die „Anpassung aufgrund einer regulären 
Dividendenausschüttung“). Eine solche Anpassung erfolgt mit Wirkung zu dem Tag, an 
dem der jeweilige Basiswert an der Maßgeblichen Börse ex Dividende gehandelt wird.] 

 
§ 3 

Anpassungen 
 
1. Im Fall eines Anpassungsereignisses (Absatz 2.) oder eines Außergewöhnlichen 

Ereignisses (Absatz 3.) ist die Emittentin berechtigt, die Produktbedingungen unter 
Berücksichtigung der nachfolgenden Vorschriften anzupassen. Im Fall eines 
Außergewöhnlichen Ereignisses ist die Emittentin darüber hinaus berechtigt, die 
Zertifikate (anstelle einer Anpassung der Produktbedingungen) unter Berücksichtigung 
der nachfolgenden Vorschriften gemäß § 7 zu kündigen. Die Emittentin ist jedoch weder 
zur Vornahme von Anpassungen noch zu einer Kündigung verpflichtet.  
 

a. Bei der Vornahme von Anpassungen der Produktbedingungen ist die 
Emittentin berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, Anpassungen von an der 
Maßgeblichen Terminbörse (wie nachstehend definiert) auf [die Aktie][den 
Genussschein] gehandelten Options- oder Terminkontrakten zu 
berücksichtigen. Werden an der Maßgeblichen Terminbörse keine Options- 
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oder Terminkontrakte auf [die Aktien][die Genussscheine] gehandelt, ist die 
Emittentin berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, solche Anpassungen zu 
berücksichtigen, die von der Maßgeblichen Terminbörse vorgenommen 
worden wären, wenn Options- oder Terminkontrakte auf [die Aktien][den 
Genussschein] dort gehandelt würden. 
 
Nimmt die Emittentin Anpassungen vor, ohne die Anpassungen, die von der 
Maßgeblichen Terminbörse vorgenommen wurden oder worden wären, zu 
berücksichtigen, so hat sie diese Anpassungen nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) vorzunehmen. Jegliche der vorgenannten Anpassungen können 
sich u.a. auf den Basiskurs, die Knock-Out-Barriere und das Bezugsverhältnis 
beziehen und insbesondere auch dazu führen, dass [die Aktie][der 
Genussschein] durch ein anderes Wertpapier, einen Wertpapierkorb und/oder 
einen Barbetrag ersetzt wird oder eine andere Börse als Maßgebliche Börse 
bestimmt wird. Allerdings ist die Emittentin berechtigt, unter Berücksichtigung 
der vorgenannten Grundsätze, auch andere Anpassungen durchzuführen.  
 
Anpassungen treten zu dem von der Emittentin festgelegten Zeitpunkt in Kraft, 
wobei (für den Fall, dass die Emittentin die Anpassungen berücksichtigt, wie 
sie von der Maßgeblichen Terminbörse vorgenommen werden oder würden) 
die Emittentin dann auch berücksichtigt, wann entsprechende Anpassungen 
der an der Maßgeblichen Terminbörse auf [die Aktie][den Genussschein] 
gehandelten Options- oder Terminkontrakte in Kraft treten bzw. in Kraft treten 
würden, falls diese dort gehandelt würden. Vorgenommene Anpassungen 
sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden durch die Emittentin gemäß 
§ 7 bekannt gemacht. 
 
Nach diesem Absatz vorgenommene Anpassungen sind, außer bei Vorliegen 
von offensichtlichen Unrichtigkeiten, für alle Beteiligten verbindlich. 

 
b. Hat die Emittentin von ihrem Recht zur Kündigung wegen des Vorliegens 

eines Außergewöhnlichen Ereignisses Gebrauch gemacht, sind die Zertifikate 
gegen Erstattung des Kündigungsbetrags je Zertifikat (im Folgenden der 
”Kündigungsbetrag”) zurückzuzahlen. Der Kündigungsbetrag wird von der 
Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) sowie gegebenenfalls nach 
Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen, wenn die Emittentin 
dies als notwendig erachtet, als der angemessene Marktpreis je Zertifikat zu 
dem von der Emittentin in der Kündigungserklärung angegebenen Zeitpunkt 
festgelegt. Die Rechte aus den Zertifikaten erlöschen mit Zahlung des 
Kündigungsbetrags.  

  
2. Ein ”Anpassungsereignis” liegt vor:  
  

a. bei folgenden Maßnahmen der Gesellschaft: Kapitalerhöhungen durch 
Ausgabe neuer [Aktien][ Genussscheine] gegen Einlagen unter Gewährung 
eines Bezugsrechts, Kapitalerhöhungen aus Gesellschaftsmitteln, Ausgabe 
von Wertpapieren mit Options- oder Wandelrechten auf [die Aktie][den 
Genussschein], Ausschüttungen von Sonderdividenden, 
[Aktien][Genussschein]splits oder sonstige Teilungen, Zusammenlegung oder 
Gattungsänderung (soweit keine Verschmelzung vorliegt); 

 
b. bei der Ausgliederung eines Unternehmensteils der Gesellschaft in der Weise, 

dass ein neues selbstständiges Unternehmen entsteht oder der 
Unternehmensteil von einem dritten Unternehmen aufgenommen wird;  
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c. bei der Anpassung von an der Maßgeblichen Terminbörse gehandelten 
Options- oder Terminkontrakten auf [die Aktie][den Genussschein] bzw. im 
Fall der Ankündigung einer solchen Anpassung oder  

 
d. bei Vorliegen eines anderen, den vorgenannten Ereignissen in seinen 

Wirkungen wirtschaftlich vergleichbaren Ereignisses.  
 
3. Ein ”Außergewöhnliches Ereignis” liegt vor:  
  

a. bei einem Übernahmeangebot, d.h. bei einem Angebot zur Übernahme oder 
zum Tausch oder einem sonstigen Angebot oder einer sonstigen Handlung 
einer natürlichen oder juristischen Person, das bzw. die dazu führt, dass die 
natürliche oder juristische Person durch Umtausch oder in sonstiger Weise 
mehr als 10 % und weniger als 100 % der umlaufenden [Aktien][ 
Genussscheine] kauft, anderweitig erwirbt oder ein Recht zum Erwerb dieser 
[Aktien][ Genussscheine] erlangt; die Feststellung eines solchen Ereignisses 
erfolgt durch die Emittentin auf der Grundlage von Anzeigen an die 
zuständigen Behörden oder anderer von der Emittentin als relevant erachteter 
Informationen;  

 
b. bei Einstellung des Handels oder der vorzeitigen Abrechnung von Options- 

oder Terminkontrakten auf [die Aktie][den Genussschein] an der 
Maßgeblichen Terminbörse bzw. bereits im Fall der Ankündigung eines 
solchen Ereignisses;  

 
c. bei Bekanntwerden der Absicht der Gesellschaft oder der Maßgeblichen 

Börse, die Notierung [der Aktien][des Genussscheins] auf Grund einer Ver-
schmelzung durch Aufnahme oder einer Verschmelzung durch Neugründung, 
eines Formwechsels in eine Rechtsform ohne Aktien oder aus anderen 
Gründen einzustellen;  

 
d. bei der Einstellung der Börsennotierung [der Aktien][des Genussscheins] an 

der Maßgeblichen Börse oder der Ankündigung der Maßgeblichen Börse, 
dass die Börsennotierung [der Aktie][des Genussscheins] mit sofortiger 
Wirkung oder zu einem späteren Zeitpunkt eingestellt wird und [die Aktie][der 
Genussschein] nicht in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang nach der 
Einstellung wieder an einer anderen Börse oder einem Handels- oder 
Quotierungssystem zugelassen, gehandelt oder notiert wird;  

 
e. wenn alle [Aktien][Genussscheine] oder alle wesentlichen Vermögenswerte 

der Gesellschaft verstaatlicht, enteignet oder in sonstiger Weise auf staatliche 
Stellen, Behörden oder Einrichtungen übertragen werden müssen;  

 
f. wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder eines nach dem 

für die Gesellschaft anwendbaren Recht vergleichbaren Verfahrens über das 
Vermögen der Gesellschaft gestellt wird oder  

 
g. bei Vorliegen eines anderen, den vorgenannten Ereignissen in seinen 

Wirkungen wirtschaftlich vergleichbaren Ereignisses.  
  
4. ”Maßgebliche Terminbörse” bezeichnet die Terminbörse mit dem größten Handels-

volumen von Options- oder Terminkontrakten auf [die Aktie][den Genussschein]. Werden 
an keiner Börse Options- oder Terminkontrakte auf [die Aktie][den Genussschein] 
gehandelt, ist die Maßgebliche Terminbörse die Terminbörse mit dem größten 
Handelsvolumen von Options- oder Terminkontrakten auf [Aktien][Genussscheine] von 
Gesellschaften, die ihren Sitz in demselben Land haben, in dem die Gesellschaft der 
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[Aktien][Genussscheine] ihren Sitz hat. Gibt es in dem Land, in dem die Gesellschaft der 
[Aktien][Genussscheine] ihren Sitz hat, keine Terminbörse, an der Options- oder 
Terminkontrakte auf die [Aktien][Genussscheine] gehandelt werden, bestimmt die 
Emittentin die Maßgebliche Terminbörse nach billigem Ermessen (§ 315 BGB).  

 
§ 4 

Transfer 
 
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 5) 
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream 
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung 
an die Zertifikatsinhaber überweist. 
 

§ 5 
Zahlstelle 

 
1. Die [HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf][•] ist 

Zahlstelle (die „Zahlstelle“). 
 
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem 

Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der 
Emittentin unverzüglich gemäß § 7 bekannt zu machen. 

 
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt 

oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat. 

 
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen 

Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit. 
 

§ 6 
Schuldnerwechsel 

 
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der 

Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 7 alle Verpflichtungen 
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen Über-
nahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“ genannt) 
der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle sich für die 
Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit derselben 
Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen als 
Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten 
Anwendung dieses § 6, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren 
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus 
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“ 
in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 6) die Neue 
Emittentin. 

 
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn 
 

a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller 
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten, 
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden; 

 
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und 

unwiderruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen 
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Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text 
dieser Garantie gemäß § 7 veröffentlicht wurde; 

 
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse, 

Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue 
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist. 

 
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 6 erneut 

Anwendung. 
 

§ 7 
Bekanntmachungen 

 
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die 
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung 
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem 
Zugang als bewirkt.] [werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je 
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die 
Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer 
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) 
als erfolgt.]] [Der Eintritt des Knock-Out-Ereignisses wird lediglich auf der Internet-Seite • 
bzw. einer Folgeseite ausgewiesen. Die Archivierung erfolgt über einen Zeitraum von • 
Tagen. Darüber hinaus liegende Knock-Out-Ereignisse können bei der Emittentin kostenfrei 
angefragt werden. Sollte die Darstellung aus technischen Gründen über einen längeren 
Zeitraum als • Bankarbeitstagen nicht möglich sein, erfolgt die Bekanntmachung ersatzweise 
in einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen, an denen die Zertifikate zum 
Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung (oder 
bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) als erfolgt.]] Sofern in 
diesen Produktbedingungen nichts anderes vorgesehen ist, dienen diese 
Bekanntmachungen nur zur Information und stellen keine Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.  
 

§ 8 
Schlussbestimmungen 

 
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der 

Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht 
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame 
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen 
entsprechend ersetzt werden. 

 
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin. 
 
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen 

des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne 
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammen-
hang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf. 

 
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen  
 

a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten 
sowie  
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b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der 

Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,  
 

wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen 
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber 
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate 
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produkt-
bedingungen werden unverzüglich gemäß § 7 bekannt gemacht. 
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[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate auf Aktien 

 
Produktbedingungen 

 
 
 
 

§ 1 
Form 

 
1. Die [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der Lang & 

Schwarz Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine 
Inhaber-Sammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking 
AG, Frankfurt am Main, hinterlegt ist. 

 
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von 

Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen. 
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde 
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen 
werden können. 

 
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem 

Vertretungsberechtigten der Emittentin. 
 

§ 2 
Fälligkeit 

 
1. Jeder Zertifikatsinhaber hat das Recht, von der Emittentin die Einlösung der Zertifikate zu 

verlangen. Die Einlösung kann nur gemäß den in Absatz 2 und 3 enthaltenen 
Bestimmungen und nur zu einem Einlösungstermin gefordert werden. „Einlösungstermin“ 
ist – vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatz 3 Absatz 1 letzter Satz – [jeder letzte 
Bankarbeitstag der Monate • eines jeden Jahres ab dem Monat •] [•]. 

 
2. Vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 3 erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats 

zu einem Betrag in EUR (der „Auszahlungsbetrag“), der nach der folgenden Formel 
berechnet wird: 

 
E = (AKfinal – Basiskurs) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Call Zertifikaten) 

 
bzw. 
 
E = (Basiskurs – AKfinal) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Put Zertifikaten) 

 
wobei 
 
E = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte [,in EUR umgerechnete] und] [auf den 
nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- oder abgerundete Auszahlungsbetrag 
pro Zertifikat 

 
AKfinal = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte] Referenzpreis (Absatz 5 d)) des 
Basiswerts (Absatz 5 b)) an der Maßgeblichen Börse (Absatz 5 k)) am Bewertungstag 
(Absatz 5 c))  
 
Basiskurs = der am jeweiligen Bewertungstag geltende jeweilige „Basiskurs“ einer Serie 
von Zertifikaten (Absatz 5 l)) 
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Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Zertifikaten wird als 
Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4, dem 
in Absatz 5 l) genannten Verhältnis. 
 
[Die Umrechnungen gemäß diesem Absatz 2 erfolgen zum Maßgeblichen Umrechnungs-
kurs (Absatz 5 m)).]  
 
Der jeweilige Basiskurs einer Serie von Zertifikaten entspricht am • (der „Ausgabetag“) 
dem in Absatz 5 l) genannten Kurs. Er verändert sich an [jedem Kalendertag] [•] während 
eines Anpassungszeitraumes (Absatz 5 f)) um den Anpassungsbetrag. Der jeweilige 
„Anpassungsbetrag“ einer Serie von Zertifikaten für den jeweiligen Anpassungszeitraum 
ist der [Basiskurs][•] [an dem in den betreffenden Anpassungszeitraum fallenden An-
passungstag (Absatz 5 g))][•], multipliziert mit dem in diesem Anpassungszeitraum 
anwendbaren Anpassungsprozentsatz (Absatz 5 e)). Der sich für jeden Kalendertag 
ergebende Basiskurs wird kaufmännisch auf [zwei][vier][•] Nachkommastellen 
[•]gerundet[, wobei jedoch der Berechnung des jeweils nachfolgenden Basiskurses der 
ungerundete Basiskurs des Vortages zugrunde gelegt wird]. Für den ersten Anpassungs-
zeitraum ist der [Basiskurs am Ausgabetag][•] für die vorstehenden Berechnungen 
maßgeblich. [•] 
 
Der Basiskurs am Anpassungstag eines jeden Anpassungszeitraumes errechnet sich 
jeweils aus dem Basiskurs des letzten Kalendertages des vorangegangenen 
Anpassungszeitraumes zuzüglich des im vorangegangenen Anpassungszeitraum 
anwendbaren Anpassungsbetrages.  

 
3. [regular:][Falls zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem [Ausgabetag][•] an einem 

Tag, an dem keine Marktstörung (Absatz 5 j)) in Bezug auf den Basiswert vorliegt, der 
Kurs des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse die jeweils geltende Knock-Out-Barriere 
(Absatz 5 i)) erreicht oder unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. 
erreicht oder überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten), (das „Knock-Out-
Ereignis“), gelten die Zertifikate als eingelöst. 
 
Im Fall des Eintritts eines Knock-Out-Ereignisses entspricht der Auszahlungsbetrag dem 
von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten marktgerechten 
Preis für die Zertifikate, mindestens aber dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 
Betrag, um den der tiefste (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. höchste (im Falle 
von Turbo-Put-Zertifikaten) in EUR ausgedrückte Kurs des Basiswertes innerhalb eines 
Zeitraumes von drei Stunden nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses, in denen ein Kurs 
für den Basiswert an der Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird, den 
jeweils geltenden Basiskurs überschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. 
unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten). Der Einlösungstermin ist in diesem 
Falle der fünfte (5.) Bankarbeitstag nach dem Tag, an dem das Knock-Out-Ereignis 
eingetreten ist.] 
 
[Smart:][Falls zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem [Ausgabetag][•] an einem Tag, 
an dem keine Marktstörung (Absatz 5 j)) in Bezug auf den Kurs des Basiswerts vorliegt, 
der Kurs des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse den jeweils geltenden Basiskurs 
erreicht oder unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht oder 
überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) oder der zuletzt festgestellte und 
veröffentlichter Kurs des Basiswerts (der „Schlusskurs“) die Knock-Out-Barriere (Absatz 
5 i)) erreicht oder unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht oder 
überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) (jeweils ein „Knockout-Ereignis“), 
gelten die Zertifikate als eingelöst. 
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Im Fall des Eintritts eines Knock-Out-Ereignisses entspricht der Auszahlungsbetrag dem 
von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten marktgerechten 
Preis für die Zertifikate. Der Einlösungstermin ist in diesem Falle der fünfte (5.) 
Bankarbeitstag nach dem Tag, an dem das Knock-Out-Ereignis eingetreten ist.] 
 

4. Um die Einlösung der Zertifikate zu einem Einlösungstermin zu verlangen, muss der 
Zertifikatsinhaber spätestens am [zehnten][•] Bankarbeitstag vor dem verlangten 
Einlösungstermin  

 
i. bei der Emittentin eine formlose, schriftliche Erklärung einreichen (die 

„Einlösungserklärung“) und 
 
ii. die Zertifikate an die Zahlstelle (§ 6) liefern und zwar entweder (i) durch eine 

unwiderrufliche Anweisung an die Zahlstelle, die Zertifikate aus dem 
gegebenenfalls bei der Zahlstelle unterhaltenen Depot zu entnehmen oder (ii) 
durch Übertragung der Zertifikate auf das Konto der Zahlstelle bei der 
Clearstream Banking AG. 

 
Die Einlösungserklärung muss enthalten:  

 
a) den Namen und die Anschrift des Zertifikatsinhabers oder seines zur Ausübung 

Bevollmächtigten, 
 
b) die ISIN bzw. WKN der Zertifikate, für die das Recht ausgeübt wird, 
 
c) die Anzahl der Zertifikate, für die das Recht ausgeübt wird und 
 
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag. 
 
Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.  
 
Eine in Bezug auf einen bestimmten Einlösungstermin abgegebene Einlösungserklärung 
ist nichtig, wenn sie nach Ablauf des [zehnten][•] Bankarbeitstages vor diesem 
Einlösungstermin eingeht. Werden die Zertifikate, auf die sich eine Einlösungserklärung 
bezieht, nicht oder nicht rechtzeitig an die Zahlstelle geliefert, so ist die 
Einlösungserklärung nichtig. Weicht die in der Einlösungserklärung genannte Zahl von 
Zertifikaten, für die die Einlösung beantragt wird, von der Zahl der an die Zahlstelle 
übertragenen Zertifikate ab, so gilt die Einlösungserklärung nur für die der kleineren der 
beiden Zahlen entsprechende Anzahl von Zertifikaten als eingereicht. Etwaige 
überschüssige Zertifikate werden auf Kosten und Gefahr des Zertifikatsinhabers an 
diesen zurück übertragen. 
 
Nach wirksamer Einreichung von Zertifikaten zur Einlösung wird die Emittentin 
veranlassen, dass der Auszahlungsbetrag der Zahlstelle zur Verfügung gestellt wird, die 
diesen am jeweiligen Einlösungstermin auf ein in der Einlösungserklärung vom 
Zertifikatsinhaber benanntes Konto überwiesen wird.  
 
Mit der Einlösung der Zertifikate am jeweiligen Einlösungstermin erlöschen alle Rechte 
aus den eingelösten Zertifikaten. 

 
5. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 

 
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den 

allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind. 
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b) Der jeweilige „Basiswert“ einer Serie von Zertifikaten ist [der][die] in Absatz 5 l) 
genannte [Aktie][Genussschein]. 

 
c) Der „Bewertungstag“ ist der fünfte Bankarbeitstag vor dem jeweiligen 

Einlösungstermin. 
 
Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis des Basiswerts nicht festgestellt und 
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine 
Marktstörung in Bezug auf den Basiswert vorliegt (Absatz 5 j)), dann wird der 
Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag verschoben, an dem ein 
Referenzpreis des Basiswerts wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an dem 
keine Marktstörung vorliegt. 
 
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag auf den dritten 
Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben und wird auch an diesem Tag kein 
Referenzpreis des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse festgestellt und 
veröffentlicht oder liegt nach Auffassung der Emittentin an diesem Tag eine 
Marktstörung vor, dann wird die Emittentin – gegebenenfalls nach Beratung mit 
einem unabhängigen Sachverständigen, wenn dies die Emittentin als notwendig 
erachtet – unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden 
Marktgegebenheiten den Referenzpreis des Basiswerts nach billigem Ermessen (§ 
315 BGB) schätzen. 
 

d) Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 l) 
genannte Kurs des jeweiligen Basiswerts an der Maßgeblichen Börse. 

 
e) Der in einem Anpassungszeitraum anwendbare jeweilige „Anpassungsprozentsatz“ 

einer Serie von Zertifikaten besteht aus der Summe aus dem (i) auf der [Reuters][•] 
Seite • (oder einer diese ersetzenden Seite) veröffentlichten Zinssatz (der 
„Referenzzinssatz“) an dem in den betreffenden Anpassungszeitraum fallenden 
Anpassungstag und (ii) dem in dem betreffenden Anpassungszeitraum geltenden 
Zinsbereinigungsfaktor (Absatz 5 h)), das Ergebnis dividiert durch 365. Der jeweilige 
Anpassungsprozentsatz einer Serie von Zertifikaten für den ersten 
Anpassungszeitraum entspricht dem in Absatz 5 l) genannten Prozentsatz. 

 
f) Ein „Anpassungszeitraum“ ist der Zeitraum vom Ausgabetag bis zum ersten 

Anpassungstag (ausschließlich) und jeder folgende Zeitraum von einem 
Anpassungstag (einschließlich) bis zum jeweils nächstfolgenden Anpassungstag 
(ausschließlich). 

 
g) Ein „Anpassungstag“ ist der • Kalendertag eines jeden Monats bzw., falls dieser Tag 

kein Bankarbeitstag ist, der jeweils folgende Bankarbeitstag. Der erste Anpassungs-
tag ist der [in Absatz 5 l) genannte Tag][•]. 

 
h) Der „Zinsbereinigungsfaktor“ ist ein von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 

BGB) unter Berücksichtigung der jeweils herrschenden Marktgegebenheiten [und 
unter Berücksichtigung von Leihekosten] für einen Anpassungszeitraum festgelegter 
Zinssatz. 

 
i) Die jeweilige „Knock-Out-Barriere“ einer Serie von Zertifikaten entspricht [für den 

ersten Anpassungszeitraum dem in Absatz 5 l) genannten Kurs. Für jeden weiteren 
Anpassungszeitraum wird die Knock-Out-Barriere an dem in diesen 
Anpassungszeitraum fallenden Anpassungstag von der Emittentin unter 
Berücksichtigung der jeweils herrschenden Marktgegebenheiten (insbesondere unter 
Berücksichtigung der Volatilität) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegt][dem 
jeweiligen Basiskurs]. 



 

 158 

 
j) Eine „Marktstörung“ bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels 

des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse oder die Aussetzung oder die 
Einschränkung des Handels von auf den Basiswert bezogenen Optionskontrakten an 
der Maßgeblichen Terminbörse (§ 4 Absatz 4), falls solche Optionskontrakte an der 
Maßgeblichen Terminbörse gehandelt werden. 
 
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel 
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher 
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse 
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von 
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als 
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag 
andauert. 
 

k) Die jeweils „Maßgebliche Börse“ für eine Serie von Zertifikaten ist die in Absatz 5 l) 
genannte Börse. 

 
l) Für jede Serie von Zertifikaten gelten für die Begriffe „Basiswert“, „Basiskurs“, 

„Knock-Out-Barriere“, „Anpassungsprozentsatz“, [„erster Anpassungstag“,] 
„Maßgebliche Börse“, „Referenzpreis“ und „Bezugsverhältnis“ die in der [nach-
stehenden][der diesen Produktbedingungen voranstehenden] Tabelle genannten 
Angaben[.][:[wenn nicht in den Produktbedingungen voranstehenden Wesentlichen 
Ausstattungsmerkmalen angegeben] 

 
Typ [WKN] [/] 

[ISIN] 
Basiswert Basiskurs 

[am 
Ausgabe-

tag][•] 
[in •] 

[Knock-
Out-

Barriere 
[im ersten 

Anpas-
sungs-

zeitraum] 
[•][in •]] 

Anpas-
sungs-

prozent-
satz im 
ersten 
Anpas-
sungs-

zeitraum 

Maß-
gebliche 

Börse 

Referenz-
preis 

[Uhrzeit 
am 

Ausgabe-
tag] 

Bezugs-
verhältnis 

[erster 
Anpas-

sungstag] 

• • • • • • • • • • • 
] 
[m) Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot 
Market quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer 
von der Emittentin gemäß § 8 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte 
Briefkurs für EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am 
Bewertungstag zu dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis des Basiswerts an der 
Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Sollte am Bewertungstag 
kein EUR/•-Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] oder einer diese 
ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die Emittentin an diesem Tag vier 
von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) ausgewählte führende Banken 
auffordern, ihr den Briefkurs für EUR in • zu dem Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der 
Referenzpreis des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse festgestellt und 
veröffentlicht wird. Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist dann das arithmetische 
Mittel dieser Briefkurse.] 

 
6. Im Falle einer Dividendenausschüttung des jeweiligen Basiswerts wird der jeweils 

geltende Basiskurs und die jeweils geltende Knock-Out-Barriere nach billigem Ermessen 
der Emittentin (§ 315 BGB) angepasst (die „Anpassung aufgrund einer regulären 
Dividendenausschüttung“). Eine solche Anpassung erfolgt mit Wirkung zu dem Tag, an 
dem der jeweilige Basiswert an der Maßgeblichen Börse ex Dividende gehandelt wird. 

 
7. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern 

kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend. 
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8. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im 
Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen 
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit 
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen, 
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu 
zahlen sind. 

 
§ 3 

Ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin 
 
1. Die Emittentin ist berechtigt, jeweils zum • [eines jeden][jedes •. (•)] [Jahres][Monats][•], 

erstmals zum • (jeweils ein „Kündigungstermin“), die Zertifikate insgesamt, jedoch nicht 
teilweise zu kündigen. 

 
2. Die Kündigung durch die Emittentin ist mindestens • [Tage][Bankarbeitstage] vor dem 

jeweiligen Kündigungstermin gemäß § 8 bekannt zu machen. Die Bekanntmachung ist 
unwiderruflich und muss den Kündigungstermin nennen. 

 
3. Im Falle der Kündigung durch die Emittentin erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats 

gemäß § 2 Absatz 2, wobei der fünfte Bankarbeitstag vor dem jeweiligen Kündigungs-
termin als Bewertungstag gilt. 

 
4. Sämtliche im Falle der Kündigung durch die Emittentin gemäß den Produktbedingungen 

zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle 
die zahlbaren Beträge der Clearstream Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der 
jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber überweist. 

 
5. Das Recht der Zertifikatsinhaber, die Einlösung der Zertifikate zu den jeweiligen 

Einlösungsterminen zu verlangen, wird durch die Kündigung der Emittentin nicht berührt. 
 

§ 4 
Anpassungen 

 
1. Im Fall eines Anpassungsereignisses (Absatz 2.) oder eines Außergewöhnlichen 

Ereignisses (Absatz 3.) ist die Emittentin berechtigt, die Produktbedingungen unter 
Berücksichtigung der nachfolgenden Vorschriften anzupassen. Im Fall eines 
Außergewöhnlichen Ereignisses ist die Emittentin darüber hinaus berechtigt, die 
Zertifikate (anstelle einer Anpassung der Produktbedingungen) unter Berücksichtigung 
der nachfolgenden Vorschriften gemäß § 8 zu kündigen. Die Emittentin ist jedoch weder 
zur Vornahme von Anpassungen noch zu einer Kündigung verpflichtet.  
 

a. Bei der Vornahme von Anpassungen der Produktbedingungen ist die 
Emittentin berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, Anpassungen von an der 
Maßgeblichen Terminbörse (wie nachstehend definiert) auf [die Aktie][den 
Genussschein] gehandelten Options- oder Terminkontrakten zu 
berücksichtigen. Werden an der Maßgeblichen Terminbörse keine Options- 
oder Terminkontrakte auf [die Aktien][die Genussscheine] gehandelt, ist die 
Emittentin berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, solche Anpassungen zu 
berücksichtigen, die von der Maßgeblichen Terminbörse vorgenommen 
worden wären, wenn Options- oder Terminkontrakte auf [die Aktien][den 
Genussschein] dort gehandelt würden. 
 
Nimmt die Emittentin Anpassungen vor, ohne die Anpassungen, die von der 
Maßgeblichen Terminbörse vorgenommen wurden oder worden wären, zu 
berücksichtigen, so hat sie diese Anpassungen nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) vorzunehmen. Jegliche der vorgenannten Anpassungen können 
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sich u.a. auf den Basiskurs, die Knock-Out-Barriere und das Bezugsverhältnis 
beziehen und insbesondere auch dazu führen, dass [die Aktie][der 
Genussschein] durch ein anderes Wertpapier, einen Wertpapierkorb und/oder 
einen Barbetrag ersetzt wird oder eine andere Börse als Maßgebliche Börse 
bestimmt wird. Allerdings ist die Emittentin berechtigt, unter Berücksichtigung 
der vorgenannten Grundsätze, auch andere Anpassungen durchzuführen.  
 
Anpassungen treten zu dem von der Emittentin festgelegten Zeitpunkt in Kraft, 
wobei (für den Fall, dass die Emittentin die Anpassungen berücksichtigt, wie 
sie von der Maßgeblichen Terminbörse vorgenommen werden oder würden) 
die Emittentin dann auch berücksichtigt, wann entsprechende Anpassungen 
der an der Maßgeblichen Terminbörse auf [die Aktie][den Genussschein] 
gehandelten Options- oder Terminkontrakte in Kraft treten bzw. in Kraft treten 
würden, falls diese dort gehandelt würden. Vorgenommene Anpassungen 
sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden durch die Emittentin gemäß 
§ 8 bekannt gemacht. 
 
Nach diesem Absatz vorgenommene Anpassungen sind, außer bei Vorliegen 
von offensichtlichen Unrichtigkeiten, für alle Beteiligten verbindlich. 

 
b. Hat die Emittentin von ihrem Recht zur Kündigung wegen des Vorliegens 

eines Außergewöhnlichen Ereignisses Gebrauch gemacht, sind die Zertifikate 
gegen Erstattung des Kündigungsbetrags je Zertifikat (im Folgenden der 
”Kündigungsbetrag”) zurückzuzahlen. Der Kündigungsbetrag wird von der 
Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) sowie gegebenenfalls nach 
Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen, wenn die Emittentin 
dies als notwendig erachtet, als der angemessene Marktpreis je Zertifikat zu 
dem von der Emittentin in der Kündigungserklärung angegebenen Zeitpunkt 
festgelegt. Die Rechte aus den Zertifikaten erlöschen mit Zahlung des 
Kündigungsbetrags.  

  
2. Ein ”Anpassungsereignis” liegt vor:  
  

a. bei folgenden Maßnahmen der Gesellschaft: Kapitalerhöhungen durch 
Ausgabe neuer [Aktien][ Genussscheine] gegen Einlagen unter Gewährung 
eines Bezugsrechts, Kapitalerhöhungen aus Gesellschaftsmitteln, Ausgabe 
von Wertpapieren mit Options- oder Wandelrechten auf [die Aktie][den 
Genussschein], Ausschüttungen von Sonderdividenden, 
[Aktien][Genussschein]splits oder sonstige Teilungen, Zusammenlegung oder 
Gattungsänderung (soweit keine Verschmelzung vorliegt); 

 
b. bei der Ausgliederung eines Unternehmensteils der Gesellschaft in der Weise, 

dass ein neues selbstständiges Unternehmen entsteht oder der 
Unternehmensteil von einem dritten Unternehmen aufgenommen wird;  

 
c. bei der Anpassung von an der Maßgeblichen Terminbörse gehandelten 

Options- oder Terminkontrakten auf [die Aktie][den Genussschein] bzw. im 
Fall der Ankündigung einer solchen Anpassung oder  

 
d. bei Vorliegen eines anderen, den vorgenannten Ereignissen in seinen 

Wirkungen wirtschaftlich vergleichbaren Ereignisses.  
 
3. Ein ”Außergewöhnliches Ereignis” liegt vor:  
  

a. bei einem Übernahmeangebot, d.h. bei einem Angebot zur Übernahme oder 
zum Tausch oder einem sonstigen Angebot oder einer sonstigen Handlung 
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einer natürlichen oder juristischen Person, das bzw. die dazu führt, dass die 
natürliche oder juristische Person durch Umtausch oder in sonstiger Weise 
mehr als 10 % und weniger als 100 % der umlaufenden [Aktien][ 
Genussscheine] kauft, anderweitig erwirbt oder ein Recht zum Erwerb dieser 
[Aktien][ Genussscheine] erlangt; die Feststellung eines solchen Ereignisses 
erfolgt durch die Emittentin auf der Grundlage von Anzeigen an die 
zuständigen Behörden oder anderer von der Emittentin als relevant erachteter 
Informationen;  

 
b. bei Einstellung des Handels oder der vorzeitigen Abrechnung von Options- 

oder Terminkontrakten auf [die Aktie][den Genussschein] an der 
Maßgeblichen Terminbörse bzw. bereits im Fall der Ankündigung eines 
solchen Ereignisses;  

 
c. bei Bekanntwerden der Absicht der Gesellschaft oder der Maßgeblichen 

Börse, die Notierung [der Aktien][des Genussscheins] auf Grund einer Ver-
schmelzung durch Aufnahme oder einer Verschmelzung durch Neugründung, 
eines Formwechsels in eine Rechtsform ohne Aktien oder aus anderen 
Gründen einzustellen;  

 
d. bei der Einstellung der Börsennotierung [der Aktien][des Genussscheins] an 

der Maßgeblichen Börse oder der Ankündigung der Maßgeblichen Börse, 
dass die Börsennotierung [der Aktie][des Genussscheins] mit sofortiger 
Wirkung oder zu einem späteren Zeitpunkt eingestellt wird und [die Aktie][der 
Genussschein] nicht in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang nach der 
Einstellung wieder an einer anderen Börse oder einem Handels- oder 
Quotierungssystem zugelassen, gehandelt oder notiert wird;  

 
e. wenn alle [Aktien][Genussscheine] oder alle wesentlichen Vermögenswerte 

der Gesellschaft verstaatlicht, enteignet oder in sonstiger Weise auf staatliche 
Stellen, Behörden oder Einrichtungen übertragen werden müssen;  

 
f. wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder eines nach dem 

für die Gesellschaft anwendbaren Recht vergleichbaren Verfahrens über das 
Vermögen der Gesellschaft gestellt wird oder  

 
g. bei Vorliegen eines anderen, den vorgenannten Ereignissen in seinen 

Wirkungen wirtschaftlich vergleichbaren Ereignisses.  
  
4. ”Maßgebliche Terminbörse” bezeichnet die Terminbörse mit dem größten Handels-

volumen von Options- oder Terminkontrakten auf [die Aktie][den Genussschein]. Werden 
an keiner Börse Options- oder Terminkontrakte auf [die Aktie][den Genussschein] 
gehandelt, ist die Maßgebliche Terminbörse die Terminbörse mit dem größten 
Handelsvolumen von Options- oder Terminkontrakten auf [Aktien][Genussscheine] von 
Gesellschaften, die ihren Sitz in demselben Land haben, in dem die Gesellschaft der 
[Aktien][Genussscheine] ihren Sitz hat. Gibt es in dem Land, in dem die Gesellschaft der 
[Aktien][Genussscheine] ihren Sitz hat, keine Terminbörse, an der Options- oder 
Terminkontrakte auf die [Aktien][Genussscheine] gehandelt werden, bestimmt die 
Emittentin die Maßgebliche Terminbörse nach billigem Ermessen (§ 315 BGB).  

 
§ 5 

Transfer 
 
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 6) 
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream 
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Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung 
an die Zertifikatsinhaber überweist. 
 

§ 6 
Zahlstelle 

 
1. Die [HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf][•] ist 

Zahlstelle (die „Zahlstelle“). 
 
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem 

Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der 
Emittentin unverzüglich gemäß § 8 bekannt zu machen. 

 
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt 

oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat. 

 
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen 

Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit. 
 

§ 7 
Schuldnerwechsel 

 
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der 

Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 8 alle Verpflichtungen 
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen 
Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“ 
genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle 
sich für die Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit 
derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen 
als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten 
Anwendung dieses § 7, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren 
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus 
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“ 
in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 7) die Neue 
Emittentin. 

 
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn 
 

a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller 
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten, 
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden; 

 
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und 

unwiderruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen 
Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text 
dieser Garantie gemäß § 8 veröffentlicht wurde; 

 
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse, 

Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue 
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist. 

 
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 7 erneut 

Anwendung. 
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§ 8 
Bekanntmachungen 

 
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die 
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung 
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem 
Zugang als bewirkt.][werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je 
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die 
Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer 
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) 
als erfolgt.]] [Die [täglichen][/][•] Anpassungen und der Eintritt des Knock-Out-Ereignisses 
werden lediglich auf der Internet-Seite • bzw. einer Folgeseite ausgewiesen. Die Archivierung 
erfolgt über einen Zeitraum von • Tagen. Darüber hinaus liegende Anpassungen bzw. Knock-
Out-Ereignisse können bei der Emittentin kostenfrei angefragt werden. Sollte die Darstellung 
aus technischen Gründen über einen längeren Zeitraum als • Bankarbeitstagen nicht möglich 
sein, erfolgt die Bekanntmachung ersatzweise in einem überregionalen Pflichtblatt der 
Wertpapierbörsen, an denen die Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine 
Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem 
Tag der ersten Veröffentlichung) als erfolgt.]] Sofern in diesen Produktbedingungen nichts 
anderes vorgesehen ist, dienen diese Bekanntmachungen nur zur Information und stellen 
keine Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.  
 
 

§ 9 
Schlussbestimmungen 

 
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der 

Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht 
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame 
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen 
entsprechend ersetzt werden. 

 
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin. 
 
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen 

des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne 
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammen-
hang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf. 

 
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen  
 

a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten 
sowie  

 
b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der 

Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,  
 

wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen 
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber 
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate 
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nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produkt-
bedingungen werden unverzüglich gemäß § 8 bekannt gemacht. 
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[Capped-]Bonus-Zertifikate auf einen Aktienkorb 

 
Produktbedingungen 

 
 
 
 

§ 1 
Form 

 
1. Die [Capped-]Bonus-Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der Lang & Schwarz 

Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine Inhaber-
Sammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, 
Frankfurt am Main, hinterlegt ist. 

 
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von 

Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen. 
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde 
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen 
werden können. 

 
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem 

Vertretungsberechtigten der Emittentin. 
 

§ 2 
Fälligkeit 

 
1. Die Zertifikate werden am Fälligkeitstag (Absatz 4 e)) eingelöst.  
 
2. Die Einlösung eines jeden Zertifikats erfolgt - vorbehaltlich der Bestimmungen in 

Absatz 3 - zu einem Betrag (der „Auszahlungsbetrag“), der nach der folgenden Formel 
berechnet wird: 

 

0
Basket

Basket
EURE

t
×•=  

 
wobei 
 
E = der gegebenenfalls [auf den nächsten Cent (EUR 0,01)][•] [kaufmännisch auf- oder 
abgerundete] Auszahlungsbetrag pro Zertifikat 

 
Baskett = der Durchschnitt der mit der maßgeblichen Anzahl (Absatz 4 b)) multiplizierten 
Schlusskurse der Aktien an der Maßgeblichen Wertpapierbörse (Absatz 4 h)), die in dem 
in Absatz 4 b) beschriebenen Aktienkorb enthalten sind (die „Korbaktien“) am 
Bewertungstag (Absatz 4 c)) 
 
Basket0 = der Durchschnitt der mit der maßgeblichen Anzahl multiplizierten 
[•][Schlusskurse] der Korbaktien, wie er von der Emittentin am • festgestellt und 
unverzüglich danach gemäß § 7 veröffentlicht wird 
 
[Capped:][Der Auszahlungsbetrag entspricht in jedem Fall maximal dem in Absatz 5 
genannten Höchstbetrag einer Serie von Zertifikaten[, umgerechnet in EUR].] 
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3. Abweichend von den Bestimmungen in Absatz 2 erhalten die Zertifikatsinhaber pro 
Zertifikat einen Barbetrag, wenn 

 
a) der Durchschnitt der mit der maßgeblichen Anzahl multiplizierten [Schlusskurse] [•] der 
Korbaktien [zu keinem Zeitpunkt][innerhalb des Zeitraumes vom • bis zum 
Bewertungstag][am •] die Kursschwelle (Absatz 4. f)) erreicht oder unterschreitet,  
 
und 
 
b) der Durchschnitt der mit der maßgeblichen Anzahl multiplizierten [Schlusskurse][•] der 
Korbaktien am Bewertungstag der Bonusschwelle (Absatz 4 d)) entspricht oder diese 
unterschreitet. 
 
Der jeweilige Barbetrag einer Serie von Zertifikaten entspricht [dem in Absatz 5 
genannten [(gegebenenfalls auf den nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- 
oder abgerundeten) Betrag [, umgerechnet in EUR]][•]. 
 
[Die Umrechnungen gemäß Absatz 2 und 3 erfolgen zum Maßgeblichen Umrechnungs-
kurs (Absatz 4 i)).] 
 

4. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 
 
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den 

allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind. 
 
b) Der jeweilige „Aktienkorb“ einer Serie von Zertifikaten setzt sich, vorbehaltlich einer 

Anpassung gemäß § 3, aus der im Folgenden genannten Anzahl oder den 
Bruchteilen von Aktien der bezeichneten Gesellschaften (jeweils eine 
„Korbgesellschaft“) (jeweils eine „Korbaktie“) zusammen, die an der Maßgeblichen 
Börse gehandelt werden: 

 
Anzahl Korbaktie 
• • 

. 
 
c) [Der jeweilige „Bewertungszeitraum“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 

genannte Zeitraum. Der jeweilige „Bewertungstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der 
letzte Tag des für diese Serie von Zertifikaten geltenden Bewertungszeitraumes.] 

 
[Der jeweilige „Bewertungstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 
genannte Tag.] 
 
Wenn am Bewertungstag der Schlusskurs einer oder mehrerer Korbaktien nicht 
festgestellt und veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am 
Bewertungstag eine Marktstörung in Bezug auf eine oder mehrere Korbaktien vorliegt 
(Absatz 4 g)), dann wird der Bewertungstag für die betreffende Korbaktie auf den 
nächstfolgenden Kalendertag verschoben, an dem ein Maßgeblicher Kurs für die 
betreffende Korbaktie an der Maßgeblichen Börse wieder festgestellt und 
veröffentlicht wird und an dem keine Marktstörung vorliegt. 
 
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag für eine oder 
mehrere Korbaktien auf den dritten Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben 
und wird auch an diesem Tag kein Maßgeblicher Kurs für eine oder mehrere 
Korbaktien festgestellt und veröffentlicht oder liegt nach Auffassung der Emittentin an 
diesem Tag eine Marktstörung vor, dann wird die Emittentin – gegebenenfalls nach 
Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen, wenn dies die Emittentin als 
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notwendig erachtet – unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden 
Marktgegebenheiten den Maßgeblichen Kurs für die betreffende Korbaktie zu dem 
Bewertungszeitpunkt nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) schätzen. 
 

d) Die jeweilige „Bonusschwelle“ einer Serie von Zertifikaten entspricht dem [in Absatz 5 
definierten Kurs][von der Emittentin am • festgelegten und unverzüglich gemäß § 7 
veröffentlichten Kurs]. 

 
e) Der jeweilige „Fälligkeitstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 genannte 

Tag. 
 

f) Die jeweilige „Kursschwelle“ einer Serie von Zertifikaten entspricht dem [in Absatz 5 
genannten Kurs][von der Emittentin am • festgelegten und unverzüglich gemäß § 7 
veröffentlichten Kurs]. 

 
g) Eine „Marktstörung“ bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels 

für eine oder mehrere Korbaktien an der Maßgeblichen Börse, sofern eine solche 
Aussetzung oder Einschränkung nach Auffassung der Emittentin die Berechnung des 
Auszahlungsbetrages wesentlich beeinflusst, oder die Einschränkung des Handels 
von auf für eine oder mehrere Korbaktien bezogenen Optionskontrakten an der 
Maßgeblichen Terminbörse (§ 3 Abs. 4)), falls solche Optionskontrakte an der 
Maßgeblichen Terminbörse gehandelt werden.  
 
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel 
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher 
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse 
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von 
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als 
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag 
andauert. 
 

h) Die „Maßgebliche Börse“ für eine Serie von Zertifikaten ist die in Absatz 5 genannte 
Börse. 
 

[i) Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot Market 
quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer von der 
Emittentin gemäß § 7 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte Briefkurs für 
EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am Bewertungstag zu 
dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis der Korbaktien an der Maßgeblichen Börse 
festgestellt und veröffentlicht wird.  
 
Sollte am Bewertungstag kein EUR/•-Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-
Seite •][•] oder einer diese ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die 
Emittentin an diesem Tag vier von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) 
ausgewählte führende Banken auffordern, ihr den Briefkurs für EUR in • zu dem 
Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der Referenzpreis der jeweiligen Korbaktien an der 
Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Der Maßgebliche 
Umrechnungskurs ist dann das arithmetische Mittel dieser Briefkurse.] 
 

5. Für jede Serie von Zertifikaten gelten für die Begriffe [„Barbetrag“,] [„Bonusschwelle“, ] 
[„Kursschwelle“, ]„Maßgebliche Börse“, [„Höchstbetrag“, ][„Bewertungszeitraum“ ][„Be-
wertungstag“] und „Fälligkeitstag“ die in der [nachstehenden][der diesen Produktbeding-
ungen voranstehenden] Tabelle genannten Angaben[.][:[wenn nicht in den Pro-
duktbedingungen voranstehenden Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen angegeben] 
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[WKN] [/] 

[ISIN] 
[Bewertungs-

tag] 
[Bewertungs-

zeitraum] 

Maßgebliche 
Börse 

[Barbetrag] 
[in EUR] 

[Bonusschwelle] 
[in Indexpunkten] 

[Kursschwelle] 
[in 

Indexpunkten] 

[Höchstbetrag] 
[in EUR] 

Fälligkeitstag 

• • • • • • • • 
      ] 
6. Bei Vorliegen einer der nachstehend beschriebenen Kündigungsgründe ist die Emittentin 

berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Zertifikate mit einer Frist von sieben 
Bankarbeitstagen vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 7 zu kündigen. Ein 
Kündigungsgrund ist das Bekanntwerden der Absicht einer Korbgesellschaft oder der 
Maßgeblichen Börse, die Notierung der Aktien der betreffenden Korbgesellschaft wegen 
einer Verschmelzung durch Aufnahme oder durch Neubildung, einer Umwandlung der 
Gesellschaft in eine andere Rechtsform ohne Aktien oder aus irgendeinem sonstigen 
Grund endgültig einzustellen, sowie die Beantragung eines Insolvenzverfahrens oder 
eines nach dem für die betreffende Korbgesellschaft anwendbaren Rechts 
vergleichbaren Verfahrens über das Vermögen der Korbgesellschaft. Im Falle einer 
Kündigung zahlt die Emittentin an jeden Zertifikatsinhaber einen Betrag je Zertifikat, der 
von der Emittentin – ggf. nach Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen, 
wenn dies die Emittentin als notwendig erachtet – als angemessener Marktpreis eines 
Zertifikats zum Zeitpunkt der ordnungsgemäßen Bekanntmachung der Kündigung 
festgelegt wird. 

 
7. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern 

kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend. 
 
8. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im 

Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen 
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit 
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen, 
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu 
zahlen sind. 

 
§ 3  

Anpassungen 
 
1. Im Fall eines Anpassungsereignisses (Absatz 2.) oder eines Außergewöhnlichen 

Ereignisses (Absatz 3.) ist die Emittentin berechtigt, die Produktbedingungen unter 
Berücksichtigung der nachfolgenden Vorschriften anzupassen. Im Fall eines 
Außergewöhnlichen Ereignisses ist die Emittentin darüber hinaus berechtigt, die 
Zertifikate (anstelle einer Anpassung der Produktbedingungen) unter Berücksichtigung 
der nachfolgenden Vorschriften gemäß § 7 zu kündigen. Die Emittentin ist jedoch weder 
zur Vornahme von Anpassungen noch zu einer Kündigung verpflichtet.  
 

a. Bei der Vornahme von Anpassungen der Produktbedingungen ist die 
Emittentin berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, Anpassungen von an der 
Maßgeblichen Terminbörse (wie nachstehend definiert) auf [die Aktie][den 
Genussschein] gehandelten Options- oder Terminkontrakten zu 
berücksichtigen. Werden an der Maßgeblichen Terminbörse keine Options- 
oder Terminkontrakte auf [die Aktien][die Genussscheine] gehandelt, ist die 
Emittentin berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, solche Anpassungen zu 
berücksichtigen, die von der Maßgeblichen Terminbörse vorgenommen 
worden wären, wenn Options- oder Terminkontrakte auf [die Aktien][den 
Genussschein] dort gehandelt würden. 
 
Nimmt die Emittentin Anpassungen vor, ohne die Anpassungen, die von der 
Maßgeblichen Terminbörse vorgenommen wurden oder worden wären, zu 
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berücksichtigen, so hat sie diese Anpassungen nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) vorzunehmen. Jegliche der vorgenannten Anpassungen können 
sich u.a. auf den Basiskurs, die Bonus-Schwelle und das Bezugsverhältnis 
beziehen und insbesondere auch dazu führen, dass [die Aktie][der 
Genussschein] durch ein anderes Wertpapier, einen Wertpapierkorb und/oder 
einen Barbetrag ersetzt wird oder eine andere Börse als Maßgebliche Börse 
bestimmt wird. Allerdings ist die Emittentin berechtigt, unter Berücksichtigung 
der vorgenannten Grundsätze, auch andere Anpassungen durchzuführen.  
 
Anpassungen treten zu dem von der Emittentin festgelegten Zeitpunkt in Kraft, 
wobei (für den Fall, dass die Emittentin die Anpassungen berücksichtigt, wie 
sie von der Maßgeblichen Terminbörse vorgenommen werden oder würden) 
die Emittentin dann auch berücksichtigt, wann entsprechende Anpassungen 
der an der Maßgeblichen Terminbörse auf [die Aktie][den Genussschein] 
gehandelten Options- oder Terminkontrakte in Kraft treten bzw. in Kraft treten 
würden, falls diese dort gehandelt würden. Vorgenommene Anpassungen 
sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden durch die Emittentin gemäß 
§ 8 bekannt gemacht. 
 
Nach diesem Absatz vorgenommene Anpassungen sind, außer bei Vorliegen 
von offensichtlichen Unrichtigkeiten, für alle Beteiligten verbindlich. 

 
b. Hat die Emittentin von ihrem Recht zur Kündigung wegen des Vorliegens 

eines Außergewöhnlichen Ereignisses Gebrauch gemacht, sind die Zertifikate 
gegen Erstattung des Kündigungsbetrags je Zertifikat (im Folgenden der 
”Kündigungsbetrag”) zurückzuzahlen. Der Kündigungsbetrag wird von der 
Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) sowie gegebenenfalls nach 
Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen, wenn die Emittentin 
dies als notwendig erachtet, als der angemessene Marktpreis je Zertifikat zu 
dem von der Emittentin in der Kündigungserklärung angegebenen Zeitpunkt 
festgelegt. Die Rechte aus den Zertifikaten erlöschen mit Zahlung des 
Kündigungsbetrags.  

  
2. Ein ”Anpassungsereignis” liegt vor:  
  

a. bei folgenden Maßnahmen der Gesellschaft: Kapitalerhöhungen durch 
Ausgabe neuer [Aktien][ Genussscheine] gegen Einlagen unter Gewährung 
eines Bezugsrechts, Kapitalerhöhungen aus Gesellschaftsmitteln, Ausgabe 
von Wertpapieren mit Options- oder Wandelrechten auf [die Aktie][den 
Genussschein], Ausschüttungen von Sonderdividenden, 
[Aktien][Genussschein]splits oder sonstige Teilungen, Zusammenlegung oder 
Gattungsänderung (soweit keine Verschmelzung vorliegt); 

 
b. bei der Ausgliederung eines Unternehmensteils der Gesellschaft in der Weise, 

dass ein neues selbstständiges Unternehmen entsteht oder der 
Unternehmensteil von einem dritten Unternehmen aufgenommen wird;  

 
c. bei der Anpassung von an der Maßgeblichen Terminbörse gehandelten 

Options- oder Terminkontrakten auf [die Aktie][den Genussschein] bzw. im 
Fall der Ankündigung einer solchen Anpassung oder  

 
d. bei Vorliegen eines anderen, den vorgenannten Ereignissen in seinen 

Wirkungen wirtschaftlich vergleichbaren Ereignisses.  
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3. Ein ”Außergewöhnliches Ereignis” liegt vor:  
  

a. bei einem Übernahmeangebot, d.h. bei einem Angebot zur Übernahme oder 
zum Tausch oder einem sonstigen Angebot oder einer sonstigen Handlung 
einer natürlichen oder juristischen Person, das bzw. die dazu führt, dass die 
natürliche oder juristische Person durch Umtausch oder in sonstiger Weise 
mehr als 10 % und weniger als 100 % der umlaufenden [Aktien] 
[Genussscheine] kauft, anderweitig erwirbt oder ein Recht zum Erwerb dieser 
[Aktien][Genussscheine] erlangt; die Feststellung eines solchen Ereignisses 
erfolgt durch die Emittentin auf der Grundlage von Anzeigen an die 
zuständigen Behörden oder anderer von der Emittentin als relevant erachteter 
Informationen;  

 
b. bei Einstellung des Handels oder der vorzeitigen Abrechnung von Options- 

oder Terminkontrakten auf [die Aktie][den Genussschein] an der 
Maßgeblichen Terminbörse bzw. bereits im Fall der Ankündigung eines 
solchen Ereignisses;  

 
c. bei Bekanntwerden der Absicht der Gesellschaft oder der Maßgeblichen 

Börse, die Notierung [der Aktien][des Genussscheins] auf Grund einer Ver-
schmelzung durch Aufnahme oder einer Verschmelzung durch Neugründung, 
eines Formwechsels in eine Rechtsform ohne Aktien oder aus anderen 
Gründen einzustellen;  

 
d. bei der Einstellung der Börsennotierung [der Aktien][des Genussscheins] an 

der Maßgeblichen Börse oder der Ankündigung der Maßgeblichen Börse, 
dass die Börsennotierung [der Aktie][des Genussscheins] mit sofortiger 
Wirkung oder zu einem späteren Zeitpunkt eingestellt wird und [die Aktie][der 
Genussschein] nicht in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang nach der 
Einstellung wieder an einer anderen Börse oder einem Handels- oder 
Quotierungssystem zugelassen, gehandelt oder notiert wird;  

 
e. wenn alle [Aktien][Genussscheine] oder alle wesentlichen Vermögenswerte 

der Gesellschaft verstaatlicht, enteignet oder in sonstiger Weise auf staatliche 
Stellen, Behörden oder Einrichtungen übertragen werden müssen;  

 
f. wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder eines nach dem 

für die Gesellschaft anwendbaren Recht vergleichbaren Verfahrens über das 
Vermögen der Gesellschaft gestellt wird oder  

 
g. bei Vorliegen eines anderen, den vorgenannten Ereignissen in seinen 

Wirkungen wirtschaftlich vergleichbaren Ereignisses.  
  
4. ”Maßgebliche Terminbörse” bezeichnet die Terminbörse mit dem größten Handels-

volumen von Options- oder Terminkontrakten auf [die Aktie][den Genussschein]. Werden 
an keiner Börse Options- oder Terminkontrakte auf [die Aktie][den Genussschein] 
gehandelt, ist die Maßgebliche Terminbörse die Terminbörse mit dem größten 
Handelsvolumen von Options- oder Terminkontrakten auf [Aktien][Genussscheine] von 
Gesellschaften, die ihren Sitz in demselben Land haben, in dem die Gesellschaft der 
[Aktien][Genussscheine] ihren Sitz hat. Gibt es in dem Land, in dem die Gesellschaft der 
[Aktien][Genussscheine] ihren Sitz hat, keine Terminbörse, an der Options- oder 
Terminkontrakte auf die [Aktien][Genussscheine] gehandelt werden, bestimmt die 
Emittentin die Maßgebliche Terminbörse nach billigem Ermessen (§ 315 BGB).  
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§ 4 
Transfer 

 
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 5) 
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream 
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung 
an die Zertifikatsinhaber überweist. 
 

§ 5 
Zahlstelle 

 
1. Die [HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf][•] ist 

Zahlstelle (die „Zahlstelle“). 
 
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem 

Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der 
Emittentin unverzüglich gemäß § 7 bekannt zu machen. 

 
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt 

oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat. 

 
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen 

Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit. 
 

§ 6 
Schuldnerwechsel 

 
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der 

Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 7 alle Verpflichtungen 
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen 
Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“ 
genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle 
sich für die Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit 
derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen 
als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten 
Anwendung dieses § 6, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren 
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus 
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“ 
in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 6) die Neue 
Emittentin. 

 
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn 
 

a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller 
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten, 
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden; 

 
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und unwider-

ruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen Emittentin 
zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text dieser 
Garantie gemäß § 7 veröffentlicht wurde; 

 
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse, 

Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue 
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist. 
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3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 6 erneut 

Anwendung. 
 

§ 7 
Bekanntmachungen 

 
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die 
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung 
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem 
Zugang als bewirkt.] [werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je 
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die 
Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer 
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) 
als erfolgt.]] Sofern in diesen Produktbedingungen nichts anderes vorgesehen ist, dienen 
diese Bekanntmachungen nur zur Information und stellen keine 
Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.  
 

§ 8 
Schlussbestimmungen 

 
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der 

Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht 
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame 
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen 
entsprechend ersetzt werden. 

 
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin. 
 
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen 

des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne 
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammen-
hang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf. 

 
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen  
 

a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten 
sowie  

 
b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der 

Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,  
 
wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen 
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber 
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate 
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produkt-
bedingungen werden unverzüglich gemäß § 7 bekannt gemacht. 
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Optionsscheine auf Indizes 

 
Produktbedingungen 

 
 

§ 1 
Form 

 
1. Die Optionsscheine einer jeden Serie (die „Optionsscheine“) der Lang & Schwarz 

Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine Inhaber-
Sammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, 
Frankfurt am Main, hinterlegt ist. 

 
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von 

Optionsscheinen (die „Optionsscheininhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist 
ausgeschlossen. Den Inhabern des Optionsscheins stehen Miteigentumsanteile an der 
jeweiligen Globalurkunde zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream 
Banking AG übertragen werden können. 

 
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem 

Vertretungsberechtigten der Emittentin. 
 

§ 2 
Fälligkeit 

 
1. Die Optionsscheine [werden am Fälligkeitstag (Absatz 3 d)) eingelöst][gewähren dem 

Optionsscheininhaber das Recht (das „Optionsrecht“) gemäß diesen 
Produktbedingungen von der Emittentin die Zahlung eines Auszahlungsbetrages in EUR 
(der „Auszahlungsbetrag“), zu erhalten.] 

 
2. [Der Auszahlungsbetrag wird nach der folgenden Formel berechnet:][Die Einlösung eines 

jeden Optionsscheins erfolgt zu einem Betrag in EUR (der „Auszahlungsbetrag“) der 
nach folgender Formel berechnet wird:] 

 
D = (Indexfinal – Basiskurs) x Bezugsverhältnis (im Falle von Call-Optionsscheinen) 

 
bzw. 
 
D = (Basiskurs – Indexfinal) x Bezugsverhältnis (im Falle von Put-Optionsscheinen) 

 
wobei 
 
D = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte [,in EUR umgerechnete] und] [auf den 
nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- oder abgerundete Auszahlungsbetrag 
pro Optionsschein 

 
Indexfinal = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte] Referenzpreis (Absatz 3 f)) des 
Index (Absatz 3 b)) am Bewertungstag (Absatz 3 d))  
 
Basiskurs = der jeweilige „Basiskurs“ einer Serie von Optionsscheinen am jeweiligen 
Bewertungstag (Absatz 3 h)) 
 
Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Optionsscheinen 
wird als Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht dem in Absatz 3 h) genannten 
Verhältnis  
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[Der Auszahlungsbetrag entspricht in jedem Fall maximal dem in Absatz 3 h) genannten 
Höchstbetrag einer Serie von Optionsscheinen[, umgerechnet in EUR].] 
 
Für die Berechnungen gemäß diesen Produktbedingungen entspricht jeweils ein 
Indexpunkt [USD][JPY][CHF][GBP][•] [1,00][•] 
 
[Die Umrechnungen gemäß diesem Absatz 2 erfolgen zum Maßgeblichen 
Umrechnungskurs (Absatz 3 i)).]  

 
3. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 

 
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den 

allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind. 
 
b) Der „Index“ ist [der von • (der „Sponsor“) festgestellte und veröffentlichte •-Index [ISIN 

•]][der vom in Absatz 3 h) genannten Sponsor (der „Sponsor“) festgestellt und 
veröffentlichte und in Absatz 3 h) genannte Index][der •]. 
 
Wird der Index nicht mehr vom Sponsor, sondern von einer anderen Person, 
Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin für geeignet hält (der 
„Nachfolgesponsor“) berechnet und veröffentlicht, so wird der Auszahlungsbetrag 
gegebenenfalls auf der Grundlage des vom Nachfolgesponsor berechneten und 
veröffentlichten Index berechnet. Jede in diesen Produktbedingungen enthaltene 
Bezugnahme auf den Sponsor gilt, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als 
Bezugnahme auf den Nachfolgesponsor. 
 
Wird der Index zu irgendeiner Zeit aufgehoben und/oder durch einen anderen Index 
ersetzt, legt die Emittentin fest, welcher Index künftig für die Berechnung des 
Auszahlungsbetrages zugrunde zu legen ist (der „Nachfolgeindex“). Der 
Nachfolgeindex sowie der Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung werden 
unverzüglich gemäß § 7 bekannt gemacht. Jede in diesen Produktbedingungen 
enthaltene Bezugnahme auf den Index gilt dann, sofern es der Zusammenhang 
erlaubt, als Bezugnahme auf den Nachfolgeindex. 
 
Ist nach Ansicht der Emittentin die Festlegung eines Nachfolgeindex, aus welchen 
Gründen auch immer, nicht möglich, oder nimmt der Sponsor an oder vor einem 
Bewertungstag mit Auswirkung an dem Bewertungstag eine wesentliche 
Veränderung hinsichtlich der Berechnungsmethode zur Bestimmung des Index vor 
oder verändert der Sponsor den Index auf irgendeine andere Weise wesentlich (mit 
Ausnahme einer Veränderung, die bereits im Rahmen der Berechnungsmethode zur 
Bestimmung des Index für den Fall der Veränderung der Zusammensetzung der dem 
Index zugrunde gelegten Aktien, der Kapitalisierung oder anderer 
Routinemaßnahmen vorgesehen ist), wird die Emittentin den maßgeblichen 
Indexstand an diesem Bewertungstag berechnen, wobei die Emittentin diejenige 
Berechnungsmethode anwendet, die vor einer solchen Änderung der 
Berechnungsmethode des Index angewandt wurde.  
 

c) Der jeweilige Basiskurs einer Serie ist der in Absatz 3 h) genannte Kurs. 
 

d) [Der jeweilige „Fälligkeitstag“ einer Serie von Optionsscheinen ist der in Absatz 3 h) 
genannten Tag, bzw. falls dieser Tag kein Bankarbeitstag ist, der jeweils folgende 
Bankarbeitstag.  

 
Der „Bewertungstag“ einer Serie von Optionsscheinen ist der [jeweilige 
Ausübungstag (§ 3)][dem jeweiligen Ausübungstag (§ 3) folgende Bankarbeitstag, es 
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sei denn der Ausübungstag fällt auf den letzten Tag der Ausübungsfrist. In diesem 
Fall ist der Bewertungstag der Ausübungstag.]  
 
Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis des Index nicht festgestellt und 
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine 
Marktstörung in Bezug auf den Index vorliegt (Absatz 3 g)), dann wird der 
Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag verschoben, an dem ein 
Referenzpreis des Index wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an dem keine 
Marktstörung vorliegt. 
 
[Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag innerhalb der 
Ausübungsfrist an zehn aufeinanderfolgenden Bankarbeitstagen verschoben, ist der 
Optionsscheininhaber berechtigt, seine Ausübungserklärung zurückzuziehen. Die 
Zurückziehung muss durch schriftliche Erklärung an die Emittentin erfolgen und wird 
nur dann wirksam, wenn bis zum dritten Bankarbeitstag nach Zugang der Erklärung 
immer noch kein Referenzpreis des Index festgestellt und veröffentlicht wird bzw. 
eine Marktstörung vorliegt.] 
 
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag auf den dritten 
Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben und wird auch an diesem Tag kein 
Referenzpreis des Index festgestellt und veröffentlicht oder liegt nach Auffassung der 
Emittentin an diesem Tag eine Marktstörung vor, dann gilt dieser Tag als 
Bewertungstag, wobei die Emittentin der Berechnung die Kurse der im Index 
enthaltenen Wertpapiere an diesem Tag zu dem Zeitpunkt zugrunde legt, an dem 
üblicherweise der Referenzpreis des Index bestimmt wird (der 
„Bewertungszeitpunkt“). Sollte der Handel eines oder mehrerer der für die 
Berechnung des Index maßgeblichen Wertpapiere an einem solchen Tag ausgesetzt 
oder wesentlich eingeschränkt werden, wird die Emittentin – gegebenenfalls nach 
Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen, wenn dies die Emittentin als 
notwendig erachtet – unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden 
Marktgegebenheiten den Preis der jeweiligen Wertpapiere zu dem 
Bewertungszeitpunkt nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) schätzen. 
 

e) „Mindestzahl von Optionsscheinen“: Die Mindestzahl von Optionsscheinen beträgt für 
jede Serie von Optionsscheinen • Stück. 

 
f) Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Optionsscheinen ist der [zuletzt 

festgestellte und veröffentlichte Kurs (•)][in Absatz 3 h) genannte Kurs][•] des Index 
(Absatz 3 b)) am Bewertungstag (Absatz 3 d)).  

 
g) Eine „Marktstörung“ bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels 

der im Index enthaltenen Aktien an den Wertpapierbörsen oder Handelssystemen, 
deren Kurs für die Berechnung des Index herangezogen werden, sofern eine solche 
Aussetzung oder Einschränkung nach Einschätzung der Emittentin die Berechnung 
des Index wesentlich beeinflußt [oder die Aussetzung oder die Einschränkung des 
Handels von auf den Index bezogenen Terminkontrakten oder Optionskontrakten an 
der Terminbörse mit dem größten Handelsvolumen in auf den Index bezogenen 
Terminkontrakten oder Optionskontrakten]. 
 
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel 
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher 
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse 
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von 
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als 
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag 
andauert. 
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h) Für jede Serie von Optionsscheinen gelten für die Begriffe [„Index“,] [„Sponsor“,] 

„Basiskurs“, [„Höchstbetrag“,] [„Referenzpreis“,] [„Ausübungsfrist“] [„Bewertungstag“,] 
[„Fälligkeitstag“] und „Bezugsverhältnis“ die in der [nachstehenden][der diesen 
Produktbedingungen voranstehenden] Tabelle genannten Angaben[.][:[wenn nicht in 
den Produktbedingungen voranstehenden Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen 
angegeben] 
 

Typ [WKN] [/] 
[ISIN] 

[Index] 
[ISIN] 

[Sponsor] Basiskurs [Referenzpr
eis] 

[Ausübungs-
frist] 

[Bewertungs-
tag] 

[Fälligkeitsta
g] 

[Höchst-
betrag] 

Bezugs-
ver-

hältnis 
• • • • • • • • • • • 

] 
[i) Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot 
Market quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer 
von der Emittentin gemäß § 7 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte 
Briefkurs für EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am 
Bewertungstag zu dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis des Basiswerts an der 
Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Sollte am Bewertungstag 
kein EUR/•-Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] oder einer diese 
ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die Emittentin an diesem Tag vier 
von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) ausgewählte führende Banken 
auffordern, ihr den Briefkurs für EUR in • zu dem Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der 
Referenzpreis des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse festgestellt und 
veröffentlicht wird. Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist dann das arithmetische 
Mittel dieser Briefkurse.] 

 
4. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern 

kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend. 
 
5. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im 

Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen 
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit 
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen, 
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu 
zahlen sind. 

 
§ 3 

Ausübung 
[ 
1. Das Optionsrecht kann in der Ausübungsfrist entsprechend nachstehenden Absätzen 2 

und 3 ausgeübt werden. Das Optionsrecht gilt ohne die in den Absätzen 2 und 3 
genannten Voraussetzungen am letzen Tag der Ausübungsfrist als ausgeübt, falls der 
Auszahlungsbetrag zu diesem Zeitpunkt ein positiver Betrag ist (die „Automatische 
Ausübung“). 

 
2. Außer im Falle der Automatischen Ausübung können die Optionsscheine jeweils nur für 

die in § 2 Absatz 3 e) genannte Mindestzahl von Optionsscheinen oder für ein 
ganzzahliges Vielfaches davon ausgeübt werden. 

 
Die Ausübung von weniger als der Mindestzahl der Optionsscheine ist ungültig. Eine 
Ausübung von mehr als der Mindestzahl der Optionsscheine, die nicht ein ganzzahliges 
Vielfaches der Mindestzahl ist, gilt als Ausübung der nächstkleineren Anzahl von 
Optionsscheinen, die der Mindestzahl oder einem ganzzahligen Vielfachen der 
Mindestzahl entspricht. Überschüssige Optionsscheine werden auf Kosten und Gefahr 
des Optionsscheininhabers an diesen zurück übertragen.  
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3. Um das Optionsrecht wirksam auszuüben, muss der Optionsscheininhaber um oder vor 
10.00 Uhr vormittags (Düsseldorfer Zeit) an einem Bankarbeitstag innerhalb der 
Ausübungsfrist [mit Ausnahme •] 

 
i. bei der Emittentin eine formlose, schriftliche Erklärung einreichen (die 

„Ausübungserklärung“) und 
 
ii. die Optionsscheine an die Zahlstelle (§ 5) liefern und zwar entweder (i) durch eine 

unwiderrufliche Anweisung an die Zahlstelle, die Optionsscheine aus dem 
gegebenenfalls bei der Zahlstelle unterhaltenen Depot zu entnehmen oder (ii) durch 
Übertragung der Optionsscheine auf das Konto der Zahlstelle bei der Clearstream 
Banking AG. 

 
Die Ausübungserklärung muss enthalten:  

 
a) den Namen und die Anschrift des Optionsscheininhabers oder seines zur 

Ausübung Bevollmächtigten, 
 
b) die ISIN bzw. WKN der Optionsscheine, für die das Optionsrecht ausgeübt wird, 
 
c) die Anzahl der Optionsscheine, für die das Optionsrecht ausgeübt wird und 
 
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag. 
 
Der Tag innerhalb der Ausübungsfrist, an dem die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt 
sind, ist der „Ausübungstag“ im Sinne dieser Produktbedingungen. Im Falle 
automatischer Ausübung ist der letzte Tag der Ausübungsfrist der Ausübungstag. 

 
4. Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.  
 
5. Die Emittentin wird nach wirksamer Ausübung des Optionsrechts den 

Optionsscheininhabern den Auszahlungsbetrag nicht später als am [fünften][•] 
Bankarbeitstag nach dem Bewertungstag durch Überweisung auf das bei der 
Optionsausübung vom Optionsscheininhaber benannte EUR-Konto zahlen. 

 
Im Falle der Automatischen Ausübung wird die Emittentin den Auszahlungsbetrag nicht 
später als am [fünften][•] Bankarbeitstag nach dem Bewertungstag an die Clearstream 
Banking AG zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Optionsscheine bei der 
Clearstream Banking AG überweisen.][In dieser Variante gestrichen] 

 
§ 4 

Transfer 
 
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 5) 
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream 
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung 
an die Optionsscheininhaber überweist. 
 

§ 5 
Zahlstelle 

 
1. Die [HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf][•] ist 

Zahlstelle (die „Zahlstelle“). 
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2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem 
Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der 
Emittentin unverzüglich gemäß § 7 bekannt zu machen. 

 
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt 

oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat. 

 
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen 

Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit. 
 

§ 6 
Schuldnerwechsel 

 
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der 

Optionsscheine nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 7 alle 
Verpflichtungen der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer 
derartigen Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue 
Emittentin“ genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und 
kann alle sich für die Emittentin aus den Optionsscheinen ergebenden Rechte und 
Befugnisse mit derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen 
Produktbedingungen als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer 
wiederholten Anwendung dieses § 6 jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit 
von ihren Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als 
Schuldnerin aus den Optionsscheinen befreit. Bei einer derartigen Übernahme 
bezeichnet das Wort „Emittentin“ in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen 
(außer in diesem § 6) die Neue Emittentin. 

 
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn 
 

a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Optionsscheininhaber wegen aller 
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten, 
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden; 

 
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und 

unwiderruflich zu Gunsten der Optionsscheininhaber die Erfüllung aller von der 
Neuen Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der 
Text dieser Garantie gemäß § 7 veröffentlicht wurde; 

 
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse, 

Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue 
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist. 

 
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 6 erneut 

Anwendung. 
 

§ 7 
Bekanntmachungen 

 
Bekanntmachungen, die die Optionsscheine betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die 
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Optionsscheininhaber oder durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Optionsscheine. Bekanntmachungen durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung 
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Optionsscheine mit 
ihrem Zugang als bewirkt.] [werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in 
je einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die 
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Optionsscheine zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer 
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) 
als erfolgt.]] Sofern in diesen Produktbedingungen nichts anderes vorgesehen ist, dienen 
diese Bekanntmachungen nur zur Information und stellen keine 
Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.  
 

§ 8 
Schlussbestimmungen 

 
1. Form und Inhalt der Optionsscheine sowie die Rechte und Pflichten der 

Optionsscheininhaber, der Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin 
bestimmen sich in jeder Hinsicht nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame 
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen 
entsprechend ersetzt werden. 

 
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin. 
 
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen 

des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne 
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammen-
hang mit den Optionsscheinen ist Düsseldorf. 

 
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen  
 

a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten 
sowie  

 
b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der 

Optionsscheine zu ändern bzw. zu ergänzen,  
 
wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen 
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber 
der Optionsscheine zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der 
Optionsscheine nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser 
Produktbedingungen werden unverzüglich gemäß § 7 bekannt gemacht. 
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[•-][Indextracker-][Endlos-]Zertifikate auf Indizes 

 
Produktbedingungen 

 
 
 
 

§ 1 
Form 

 
1. Die [•-][Indextracker-][Endlos-]Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der Lang & 

Schwarz Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine 
Inhaber-Sammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking 
AG, Frankfurt am Main, hinterlegt ist. 

 
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von 

Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen. 
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde 
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen 
werden können. 

 
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem 

Vertretungsberechtigten der Emittentin. 
 

§ 2 
Fälligkeit 

 
1. [Die Zertifikate werden [- vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatzes 3 –] am • (der 

„Einlösungstermin“) eingelöst.][Jeder Zertifikatsinhaber hat das Recht, von der Emittentin 
die Einlösung der Zertifikate zu verlangen. Die Einlösung kann nur gemäß den in Absatz 
2 [und 3] enthaltenen Bestimmungen und nur zu einem Einlösungstermin gefordert 
werden. „Einlösungstermin“ ist [– vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatz 3 –] [jeder 
letzte Bankarbeitstag der Monate • eines jeden Jahres ab dem Monat •][•].] 

 
2. Die Einlösung eines jeden Zertifikats erfolgt [- vorbehaltlich der Bestimmungen in 

Absatz 3 -] zu einem Betrag in EUR (der „Auszahlungsbetrag“), der nach der folgenden 
Formel berechnet wird: 

 
E = Indexfinal x Bezugsverhältnis [x •] 

 
wobei 
 
E = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte [,in EUR umgerechnete] und] [[auf 
den nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- oder abgerundete] 
Auszahlungsbetrag pro Zertifikat 

 
Indexfinal = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte] Referenzpreis (Absatz 5 c)) 
des Index (Absatz 5 d)) am Bewertungstag (Absatz 5 b))  
 
Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Zertifikaten wird als 
Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht dem in Absatz 5 g) genannten Verhältnis  
 
[Der Auszahlungsbetrag entspricht in jedem Fall maximal dem in Absatz 3 g) genannten 
Höchstbetrag einer Serie von Zertifikaten[, umgerechnet in EUR].] 
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Für die Berechnungen gemäß diesen Produktbedingungen entspricht jeweils ein 
Indexpunkt [USD][JPY][CHF][GBP][•] [1,00][•] 
 
[Die Umrechnungen gemäß diesem Absatz 2 erfolgen zum Maßgeblichen 
Umrechnungskurs (Absatz 5 h)).]  

 
3. [Falls zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem [Ausgabetag][•] an einem Tag, an dem 

keine Marktstörung (Absatz 5 f)) in Bezug auf den Index vorliegt, ein in 
[USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückter [auf Grundlage der im elektronischen 
Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) festgestellten Aktienkurse (der 
„Xetra-Kurs“) berechneter Kurs][•] des Index die jeweils geltende Stop-Loss-Barriere 
(Absatz 5 e) erreicht oder unterschreitet (das „Stop-Loss-Ereignis“), gelten die Zertifikate 
als eingelöst. Der Tag an dem das Stop-Loss-Ereignis eintritt gilt als Bewertungstag. 
 
Im Fall des Eintritts eines Stop-Loss-Ereignisses entspricht der Auszahlungsbetrag dem 
von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten marktgerechten 
Preis für die Zertifikate, mindestens aber dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 
Betrag, des tiefsten in EUR ausgedrückten Kurs des Index innerhalb eines Zeitraumes 
von drei Stunden nach Eintritt des Stop-Loss-Ereignisses, in denen ein Kurs für den 
Index festgestellt und veröffentlicht wird. Der Einlösungstermin ist in diesem Falle der 
fünfte Bankarbeitstag nach dem Tag, an dem das Stop-Loss-Ereignis eingetreten ist.][In 
dieser Variante gestrichen] 
 

4. [Um die Einlösung der Zertifikate zu einem Einlösungstermin zu verlangen, muss der 
Zertifikatsinhaber spätestens am [zehnten][•] Bankarbeitstag vor dem verlangten 
Einlösungstermin  

 
i. bei der Emittentin eine formlose, schriftliche Erklärung einreichen (die 

„Einlösungserklärung“) und 
 
ii. die Zertifikate an die Zahlstelle (§ 5) liefern und zwar entweder (i) durch eine 

unwiderrufliche Anweisung an die Zahlstelle, die Zertifikate aus dem gegebenenfalls 
bei der Zahlstelle unterhaltenen Depot zu entnehmen oder (ii) durch Übertragung der 
Zertifikate auf das Konto der Zahlstelle bei der Clearstream Banking AG. 

 
Die Einlösungserklärung muss enthalten:  

 
a) den Namen und die Anschrift des Zertifikatsinhabers oder seines zur Ausübung 

Bevollmächtigten, 
 
b) die ISIN bzw. WKN der Zertifikate, für die das Recht ausgeübt wird, 
 
c) die Anzahl der Zertifikate, für die das Recht ausgeübt wird und 
 
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag. 
 
Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.  
 
Eine in Bezug auf einen bestimmten Einlösungstermin abgegebene Einlösungserklärung 
ist nichtig, wenn sie nach Ablauf des [zehnten][•] Bankarbeitstages vor diesem 
Einlösungstermin eingeht. Werden die Zertifikate, auf die sich eine Einlösungserklärung 
bezieht, nicht oder nicht rechtzeitig an die Zahlstelle geliefert, so ist die 
Einlösungserklärung nichtig. Weicht die in der Einlösungserklärung genannte Zahl von 
Zertifikaten, für die die Einlösung beantragt wird, von der Zahl der an die Zahlstelle 
übertragenen Zertifikate ab, so gilt die Einlösungserklärung nur für die der kleineren der 
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beiden Zahlen entsprechende Anzahl von Zertifikaten als eingereicht. Etwaige 
überschüssige Zertifikate werden auf Kosten und Gefahr des Zertifikatsinhabers an 
diesen zurück übertragen. 
 
Nach wirksamer Einreichung von Zertifikaten zur Einlösung wird die Emittentin 
veranlassen, dass der Auszahlungsbetrag der Zahlstelle zur Verfügung gestellt wird, die 
diesen am jeweiligen Einlösungstermin auf ein in der Einlösungserklärung vom 
Zertifikatsinhaber benanntes Konto überwiesen wird.  
 
Mit der Einlösung der Zertifikate am jeweiligen Einlösungstermin erlöschen alle Rechte 
aus den eingelösten Zertifikaten.][In dieser Variante gestrichen] 
 
[Falls die Anzahl der zu einem bestimmten Einlösungstermin (der „Ursprüngliche 
Einlösungstermin“) wirksam eingereichten Zertifikate [• % der Gesamtzahl aller zu 
diesem Zeitpunkt noch ausstehenden][•] Zertifikate übersteigt, ist die Emittentin nicht 
verpflichtet, die zu diesem Einlösungstermin eingereichten Zertifikate einzulösen. In 
diesem Fall hat die Emittentin das Recht, alle zur Einlösung eingereichten Zertifikate zu 
dem Einlösungstermin, der dem Ursprünglichen Einlösungstermin unmittelbar nachfolgt, 
einzulösen. Die Emittentin wird die Nicht-Einlösung zum Ursprünglichen Einlösungs-
termin sowie die Einlösung zu dem darauf folgenden Einlösungstermin unverzüglich nach 
dem Ursprünglichen Einlösungstermin gemäß § 7 bekannt machen. Das vorbezeichnete 
Recht der Emittentin besteht nicht an einem Einlösungstermin, der einem 
Einlösungstermin unmittelbar nachfolgt, der infolge einer Marktstörung (Absatz 5 f)) 
bereits einmal verschoben wurde.] 

 
5. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 

 
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den 

allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind. 
 
b) Der „Bewertungstag“ ist der fünfte Bankarbeitstag vor dem jeweiligen Einlösungs-

termin. 
 
Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis des Index nicht festgestellt und 
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine 
Marktstörung in Bezug auf den Index vorliegt (Absatz 5 f)), dann wird der 
Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag verschoben, an dem ein 
Referenzpreis des Index wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an dem keine 
Marktstörung vorliegt. 
 
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag auf den dritten 
Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben und wird auch an diesem Tag kein 
Referenzpreis des Index festgestellt und veröffentlicht oder liegt nach Auffassung der 
Emittentin an diesem Tag eine Marktstörung vor, dann wird die Emittentin den 
maßgeblichen Index unter Anwendung der zuletzt für die Berechnung des Index 
gültigen Berechnungsmethode errechnen, wobei die Emittentin der Berechnung die 
Kurse der im Index enthaltenen Wertpapiere an diesem Tag zu dem Zeitpunkt 
zugrunde legt, an dem üblicherweise der Referenzpreis des Index bestimmt wird (der 
„Bewertungszeitpunkt“). Sollte der Handel eines oder mehrerer der für die 
Berechnung des Index maßgeblichen Wertpapiere an einem solchen Tag ausgesetzt 
oder wesentlich eingeschränkt werden, wird die Emittentin – gegebenenfalls nach 
Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen, wenn dies die Emittentin als 
notwendig erachtet – unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden 
Marktgegebenheiten den Preis der jeweiligen Wertpapiere zu dem Bewertungs-
zeitpunkt nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) schätzen. 
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c) Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Zertifikaten ist der [zuletzt festgestellte 
und veröffentlichte Kurs (•) des Index][•].  

 
d) Der „Index“ ist [der von • (der „Sponsor“) zusammengestellte, veränderte, berechnete 

und veröffentlichte •-Index [ISIN •]][der vom in Absatz 5 g) genannten Sponsor (der 
„Sponsor“) zusammengestellte, veränderte, berechnete und veröffentlichte und in 
Absatz 5 g) genannte Index][der •]. [Bei der Zusammenstellung, Veränderung und 
Berechnung lässt sich der Sponsor von • (der „Berater“) beraten.] 

 
[Der Berater handelt als Beauftragter der Emittentin. Zwischen ihm und den 
Zertifikatsinhabern wird kein Rechtsverhältnis begründet. Die Emittentin hat das 
Recht, andere Personen, Gesellschaften oder Institutionen, die die Emittentin für 
geeignet hält, als Berater zu beauftragen. In diesem Fall wird der Auszahlungsbetrag 
bzw. Kündigungsbetrag gegebenenfalls auf der Grundlage des von dieser anderen 
Person, Gesellschaft oder Institution beratenen Index berechnet.] 
 
[Die Emittentin hat das Recht, die Zusammenstellung, Veränderung, Berechnung und 
Veröffentlichung des Index einer anderen Person, Gesellschaft oder Institution zu 
übertragen, die die Emittentin für geeignet hält.] 
 
Wird der Index nicht mehr vom Sponsor, sondern von einer anderen Person, 
Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin für geeignet hält (der „Nachfolge-
sponsor“) berechnet und veröffentlicht, so wird der Auszahlungsbetrag 
gegebenenfalls auf der Grundlage des vom Nachfolgesponsor berechneten und 
veröffentlichten Index berechnet. Jede in diesen Produktbedingungen enthaltene 
Bezugnahme auf den Sponsor gilt, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als 
Bezugnahme auf den Nachfolgesponsor. 
 
Wird der Index zu irgendeiner Zeit aufgehoben und/oder durch einen anderen Index 
ersetzt, legt die Emittentin fest, welcher Index künftig für die Berechnung des 
Auszahlungsbetrages zugrunde zu legen ist (der „Nachfolgeindex“). Der Nachfolge-
index sowie der Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung werden unverzüglich 
gemäß § 7 bekannt gemacht. Jede in diesen Produktbedingungen enthaltene 
Bezugnahme auf den Index gilt dann, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als 
Bezugnahme auf den Nachfolgeindex. 
 
Ist nach Ansicht der Emittentin die Festlegung eines Nachfolgeindex, aus welchen 
Gründen auch immer, nicht möglich, oder nimmt der Sponsor an oder vor einem 
Bewertungstag mit Auswirkung an dem Bewertungstag eine wesentliche 
Veränderung hinsichtlich der Berechnungsmethode zur Bestimmung des Index vor 
oder verändert der Sponsor den Index auf irgendeine andere Weise wesentlich (mit 
Ausnahme einer Veränderung, die bereits im Rahmen der Berechnungsmethode zur 
Bestimmung des Index für den Fall der Veränderung der Zusammensetzung der dem 
Index zugrunde gelegten Aktien, der Kapitalisierung oder anderer 
Routinemaßnahmen vorgesehen ist), 
 
(i) wird die Emittentin oder ein von ihr bestellter Sachverständiger für die 

Weiterrechnung und Veröffentlichung des Index auf der Grundlage des 
bisherigen Indexkonzeptes und des letzten festgestellten Wertes des Index 
Sorge tragen, wobei eine derartige Fortführung unverzüglich gemäß § 7 
bekannt gemacht wird oder 

 
(ii) ist die Emittentin berechtigt, die Zertifikate mit einer Frist von mindestens zehn 

Bankarbeitstagen zum nächstfolgenden Einlösungstermin durch Bekannt-
machung gemäß § 7 zu kündigen (die „Außerordentliche Kündigung“). Im 
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Falle der Außerordentlichen Kündigung findet § 3 Absatz 3 und 4 
entsprechend Anwendung. 

 
e) [Die jeweilige „Stop-Loss-Barriere“ einer Serie von Zertifikaten entspricht dem in 

Absatz 5 g) genannten Kurs.][In dieser Variante gestrichen] 
 

f) Eine „Marktstörung“ bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels 
der im Index enthaltenen [Aktien][Wertpapiere][•] an den Wertpapierbörsen oder 
Handelssystemen, deren Kurs für die Berechnung des Index herangezogen werden, 
sofern eine solche Aussetzung oder Einschränkung nach Einschätzung der 
Emittentin die Berechnung des Index wesentlich beeinflußt [oder die Aussetzung oder 
die Einschränkung des Handels von auf den Index bezogenen Terminkontrakten oder 
Optionskontrakten an der Terminbörse mit dem größten Handelsvolumen in auf den 
Index bezogenen Terminkontrakten oder Optionskontrakten][•]. 
 
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel 
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher 
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse 
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von 
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als 
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag 
andauert. 
 

g) Für jede Serie von Zertifikaten gelten für die Begriffe 
[„Index“,][„Sponsor“,][„Referenzpreis“,] [„Basiskurs“,] [„Stop-Loss-Barriere“,] und 
„Bezugsverhältnis“ die in der [nachstehenden][der diesen Produktbedingungen 
voranstehenden] Tabelle genannten Angaben[.][:[wenn nicht in den Produkt-
bedingungen voranstehenden Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen angegeben] 

 
[Typ] [WKN] [/] 

[ISIN] 
[Index] 
[ISIN] 

[Sponsor] [Basiskurs 
am][Ausgabe-

tag][•] 

[Referenzprei
s] 

[Stop-Loss-
Barriere]  

[Höchst-
betrag] 

Bezugs-
verhältnis 

• • • • • • •  • 
] 
[h) Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot 
Market quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer 
von der Emittentin gemäß § 7 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte Brief-
kurs für EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am 
Bewertungstag zu dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis des Index an der Maß-
geblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird.  
 
Sollte am Bewertungstag kein EUR/•-Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-
Seite •][•] oder einer diese ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die 
Emittentin an diesem Tag vier von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) 
ausgewählte führende Banken auffordern, ihr den Briefkurs für EUR in • zu dem 
Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der Referenzpreis des Index an der Maßgeblichen 
Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist dann 
das arithmetische Mittel dieser Briefkurse.] 

 
6. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern 

kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend. 
 
7. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im 

Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen 
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit 
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen, 
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die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu 
zahlen sind. 

 
§ 3 

Ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin 
[ 
1. Die Emittentin ist berechtigt, jeweils zum • [eines jeden] [jedes •. (•)] [Jahres][Monats][•], 

erstmals zum • (jeweils ein „Kündigungstermin“), die Zertifikate insgesamt, jedoch nicht 
teilweise zu kündigen. 

 
2. Die Kündigung durch die Emittentin ist mindestens • [Tage][Bankarbeitstage] vor dem 

jeweiligen Kündigungstermin gemäß § 7 bekannt zu machen. Die Bekanntmachung ist 
unwiderruflich und muss den Kündigungstermin nennen. 

 
3. Im Falle der Kündigung durch die Emittentin erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats 

gemäß § 2 Absatz 2, wobei der fünfte Bankarbeitstag vor dem jeweiligen Kündigungs-
termin als Bewertungstag gilt. 

 
4. Sämtliche im Falle der Kündigung durch die Emittentin gemäß den Produktbedingungen 

zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle 
die zahlbaren Beträge der Clearstream Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der 
jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber überweist. 

 
5. Das Recht der Zertifikatsinhaber, die Einlösung der Zertifikate zu den jeweiligen 

Einlösungsterminen zu verlangen, wird durch die Kündigung der Emittentin nicht 
berührt.][ In dieser Variante gestrichen] 

 
§ 4 

Transfer 
 
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 5) 
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream 
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung 
an die Zertifikatsinhaber überweist. 
 

§ 5 
Zahlstelle 

 
1. Die [HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf][•] ist 

Zahlstelle (die „Zahlstelle“). 
 
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem 

Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der 
Emittentin unverzüglich gemäß § 7 bekannt zu machen. 

 
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt 

oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat. 

 
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen 

Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit. 
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§ 6 
Schuldnerwechsel 

 
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der 

Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 7 alle Verpflichtungen 
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen 
Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“ 
genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle 
sich für die Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit 
derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen 
als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten 
Anwendung dieses § 6, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren 
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus 
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“ 
in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 6) die Neue 
Emittentin. 

 
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn 
 

a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller 
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten, 
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden; 

 
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und 

unwiderruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen 
Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text 
dieser Garantie gemäß § 7 veröffentlicht wurde; 

 
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse, 

Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue 
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist. 

 
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 6 erneut 

Anwendung. 
 

§ 7 
Bekanntmachungen 

 
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die 
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung 
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem 
Zugang als bewirkt.] [werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je 
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die 
Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer 
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) 
als erfolgt.]] [Der Eintritt des Stop-Loss-Ereignisses wird lediglich auf der Internet-Seite • 
bzw. einer Folgeseite ausgewiesen. Die Archivierung erfolgt über einen Zeitraum von • 
Tagen. Darüber hinaus liegende Stop-Loss-Ereignisse können bei der Emittentin kostenfrei 
angefragt werden. Sollte die Darstellung aus technischen Gründen über einen längeren 
Zeitraum als • Bankarbeitstagen nicht möglich sein, erfolgt die Bekanntmachung ersatzweise 
in einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen, an denen die Zertifikate zum 
Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung (oder 
bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) als erfolgt.]] Sofern in 
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diesen Produktbedingungen nichts anderes vorgesehen ist, dienen diese 
Bekanntmachungen nur zur Information und stellen keine Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.  
 

§ 8 
Schlussbestimmungen 

 
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der 

Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht 
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame 
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen 
entsprechend ersetzt werden. 

 
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin. 
 
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen 

des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne 
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammen-
hang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf. 

 
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen  
 

a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten 
sowie  
 

b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der 
Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,  

 
wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen 
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber 
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate 
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produkt-
bedingungen werden unverzüglich gemäß § 7 bekannt gemacht. 
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[Capped-]Bonus-Zertifikate auf Indizes 

 
Produktbedingungen 

 
 
 
 

§ 1 
Form 

 
1. Die [Capped-]Bonus-Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der Lang & Schwarz 

Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine Inhaber-
Sammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, 
Frankfurt am Main, hinterlegt ist. 

 
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von 

Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen. 
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde 
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen 
werden können. 

 
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem 

Vertretungsberechtigten der Emittentin. 
 

§ 2 
Fälligkeit 

 
1. Die Zertifikate werden am Fälligkeitstag (Absatz 4 d)) eingelöst.  
 
2. [normierter Ausgabepreis:][Die Einlösung eines jeden Zertifikats erfolgt - vorbehaltlich der 

Bestimmungen in Absatz 3 - zu einem Betrag (der „Auszahlungsbetrag“), der nach der 
folgenden Formel berechnet wird: 

 

0
Index

Index
EURE

t
×•=  

 
wobei 
 
E = der gegebenenfalls [auf den nächsten Cent (EUR 0,01)][•] [kaufmännisch auf- oder 
abgerundete] Auszahlungsbetrag pro Zertifikat 

 
Indext = der Referenzpreis B (Absatz 4 i)) des Index (Absatz 4 e)) am Bewertungstag 
(Absatz 4 b))  
 
Index0 = • [Indexpunkte] 
 
[Ausgabepreis=Indexkurs:][ Die Einlösung eines jeden Zertifikats erfolgt, vorbehaltlich der 
Bestimmungen in Absatz 3, zu einem [(gegebenenfalls auf den nächsten Cent (EUR 
0,01)][•] kaufmännisch auf- oder abgerundeten) Betrag (der „Auszahlungsbetrag“), der 
[dem] [einem • des] in [EUR][USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückten [und in EUR 
umgerechneten] Referenzpreis[es] B (Absatz 4 i)) des Index (Absatz 4 e)) am 
Bewertungstag (Absatz 4 b)) entspricht.] 
 



 

 189

[Capped:][Der Auszahlungsbetrag entspricht in jedem Fall maximal dem in Absatz 5 
genannten Höchstbetrag einer Serie von Zertifikaten[, umgerechnet in EUR].] 
 
Für die Berechnungen gemäß diesen Produktbedingungen entspricht jeweils ein Index-
punkt [USD][JPY][CHF][GBP][•] [1,00][•] 

 
3. Abweichend von den Bestimmungen in Absatz 2 erhalten die Zertifikatsinhaber pro 

Zertifikat einen Barbetrag, wenn 
 

a) der Referenzpreis A (Absatz 4 h)) des Index zu keinem Zeitpunkt [innerhalb des 
Bewertungszeitraumes (Absatz 4 b))] [am Bewertungstag (Absatz 4 b))] die Kursschwelle 
(Absatz 4 f)) erreicht oder unterschreitet,  
 
und 
 
b) der Referenzpreis B des Index am Bewertungstag der Bonusschwelle (Absatz 4 c)) 
entspricht oder diese unterschreitet. 
 
Der jeweilige Barbetrag einer Serie von Zertifikaten entspricht dem in Absatz 5 
genannten [(gegebenenfalls auf den nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- 
oder abgerundeten) Betrag [, umgerechnet in EUR]. 
 
[Die Umrechnungen gemäß Absatz 2 und 3 erfolgen zum Maßgeblichen Umrechnungs-
kurs (Absatz 4 j)).] 
 

4. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 
 
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den 

allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind. 
 
b) [Der jeweilige „Bewertungszeitraum“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 

genannte Zeitraum. Der jeweilige „Bewertungstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der 
letzte Tag des für diese Serie von Zertifikaten geltenden Bewertungszeitraumes.] 

 
[Der jeweilige „Bewertungstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 
genannte Tag.] 
 
Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis B des Index nicht festgestellt und 
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine 
Marktstörung in Bezug auf den Index vorliegt (Absatz 4 g)), dann wird der 
Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag verschoben, an dem ein 
Referenzpreis B des Index wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an dem 
keine Marktstörung vorliegt. 
 
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag auf den dritten 
Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben und wird auch an diesem Tag kein 
Referenzpreis des Index festgestellt und veröffentlicht oder liegt nach Auffassung der 
Emittentin an diesem Tag eine Marktstörung vor, dann wird die Emittentin den 
maßgeblichen Index unter Anwendung der zuletzt für die Berechnung des Index 
gültigen Berechnungsmethode errechnen, wobei die Emittentin der Berechnung die 
Kurse der im Index enthaltenen Wertpapiere an diesem Tag zu dem Zeitpunkt 
zugrunde legt, an dem üblicherweise der Referenzpreis des Index bestimmt wird (der 
„Bewertungszeitpunkt“). Sollte der Handel eines oder mehrerer der für die 
Berechnung des Index maßgeblichen Wertpapiere an einem solchen Tag ausgesetzt 
oder wesentlich eingeschränkt werden, wird die Emittentin – gegebenenfalls nach 
Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen, wenn dies die Emittentin als 
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notwendig erachtet – unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden 
Marktgegebenheiten den Preis der jeweiligen Wertpapiere zu dem 
Bewertungszeitpunkt nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) schätzen. 
 

c) Die jeweilige „Bonusschwelle“ einer Serie von Zertifikaten entspricht dem in Absatz 5 
definierten Kurs. 

 
d) Der jeweilige „Fälligkeitstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 genannte 

Tag. 
 
e) Der „Index“ ist [der von • (der „Sponsor“) zusammengestellte, veränderte, berechnete 

und veröffentlichte •-Index [ISIN •]][der vom in Absatz 5 genannten Sponsor (der 
„Sponsor“) zusammengestellte, veränderte, berechnete und veröffentlichte und in 
Absatz 5) genannte Index][der •]. [Bei der Zusammenstellung, Veränderung und 
Berechnung lässt sich der Sponsor von der • (der „Berater“) beraten.] 

 
[Der Berater handelt als Beauftragter der Emittentin. Zwischen ihm und den 
Zertifikatsinhabern wird kein Rechtsverhältnis begründet. Die Emittentin hat das 
Recht, andere Personen, Gesellschaften oder Institutionen, die die Emittentin für 
geeignet hält, als Berater zu beauftragen. In diesem Fall wird der Auszahlungsbetrag 
bzw. Kündigungsbetrag gegebenenfalls auf der Grundlage des von dieser anderen 
Person, Gesellschaft oder Institution beratenen Index berechnet.] 
 
[Die Emittentin hat das Recht, die Zusammenstellung, Veränderung, Berechnung und 
Veröffentlichung des Index einer anderen Person, Gesellschaft oder Institution zu 
übertragen, die die Emittentin für geeignet hält.] 
 
Wird der Index nicht mehr vom Sponsor, sondern von einer anderen Person, 
Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin für geeignet hält (der 
„Nachfolgesponsor“) berechnet und veröffentlicht, so wird der Auszahlungsbetrag 
gegebenenfalls auf der Grundlage des vom Nachfolgesponsor berechneten und 
veröffentlichten Index berechnet. Jede in diesen Produktbedingungen enthaltene 
Bezugnahme auf den Sponsor gilt, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezug-
nahme auf den Nachfolgesponsor. 
 
Wird der Index zu irgendeiner Zeit aufgehoben und/oder durch einen anderen Index 
ersetzt, legt die Emittentin fest, welcher Index künftig für die Berechnung des 
Auszahlungsbetrages zugrunde zu legen ist (der „Nachfolgeindex“). Der 
Nachfolgeindex sowie der Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung werden 
unverzüglich gemäß § 6 bekannt gemacht. Jede in diesen Produktbedingungen 
enthaltene Bezugnahme auf den Index gilt dann, sofern es der Zusammenhang 
erlaubt, als Bezugnahme auf den Nachfolgeindex. 
 
Ist nach Ansicht der Emittentin die Festlegung eines Nachfolgeindex, aus welchen 
Gründen auch immer, nicht möglich, wird die Emittentin oder ein von ihr bestellter 
Sachverständiger für die Weiterrechnung und Veröffentlichung des Index auf der 
Grundlage des bisherigen Indexkonzeptes und des letzten festgestellten Wertes des 
Index Sorge tragen. Eine derartige Fortführung wird unverzüglich gemäß § 6 bekannt 
gemacht. 
 
Für den Fall, dass der Sponsor während des Bewertungszeitraumes eine wesentliche 
Veränderung hinsichtlich der Berechnungsmethode zur Bestimmung des Index 
vornimmt oder den Index auf irgendeine andere Weise wesentlich verändert (mit 
Ausnahme einer Veränderung, die bereits im Rahmen der Berechnungsmethode zur 
Bestimmung des Index für den Fall der Veränderung der Zusammensetzung der den 
Index zugrunde gelegten Aktien, der Kapitalisierung oder anderer Routine-
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maßnahmen vorgesehen ist), wird die Emittentin den maßgeblichen Indexstand 
während dieses Zeitraumes berechnen, wobei die Emittentin diejenige Berechnungs-
methode anwendet, die vor einer solchen Änderung der Berechnungsmethode des 
Index angewandt wurde. 
 

f) Die jeweilige „Kursschwelle“ einer Serie von Zertifikaten entspricht dem in Absatz 5 
genannten Kurs. 

 
g) Eine „Marktstörung“ bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels 

der im Index enthaltenen Aktien an den Wertpapierbörsen oder Handelssystemen, 
deren Kurs für die Berechnung des Index herangezogen werden, sofern eine solche 
Aussetzung oder Einschränkung nach Einschätzung der Emittentin die Berechnung 
des Index wesentlich beeinflußt [oder die Aussetzung oder die Einschränkung des 
Handels von auf den Index bezogenen Terminkontrakten oder Optionskontrakten an 
der Terminbörse mit dem größten Handelsvolumen in auf den Index bezogenen 
Terminkontrakten oder Optionskontrakten]. 
 
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel 
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher 
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse 
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von 
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als 
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag 
andauert. 
 

h) Der „Referenzpreis A“ einer Serie von Zertifikaten ist jeder [innerhalb des 
Bewertungszeitraumes][am Bewertungstag] vom Sponsor festgestellte Kurs des 
jeweiligen Index. 

 
i) Der „Referenzpreis B“ einer Serie von Zertifikaten ist der [zuletzt festgestellte und 

veröffentlichte Kurs (•) des Index][•] 
 
[j) Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot 
Market quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer 
von der Emittentin gemäß § 6 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte Brief-
kurs für EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am 
Bewertungstag zu dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis des Index an der Maß-
geblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird.  
 
Sollte am Bewertungstag kein EUR/•-Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-
Seite •][•] oder einer diese ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die 
Emittentin an diesem Tag vier von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) 
ausgewählte führende Banken auffordern, ihr den Briefkurs für EUR in • zu dem 
Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der Referenzpreis des Index an der Maßgeblichen 
Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist dann 
das arithmetische Mittel dieser Briefkurse.] 
 

5. Für jede Serie von Zertifikaten gelten für die Begriffe „Barbetrag“, „Bonusschwelle“, 
„Kursschwelle“, [„Index“, ][„Indexsponsor“, ][„Höchstbetrag“, ][„Bewertungszeitraum“][„Be-
wertungstag“] und „Fälligkeitstag“ die in der [nachstehenden][der diesen Produktbeding-
ungen voranstehenden] Tabelle genannten Angaben[.][:[wenn nicht in den 
Produktbedingungen voranstehenden Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen angegeben] 
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[WKN] [/] 

[ISIN] 
[Index] 
[ISIN] 

[Indexsponsor] [Bewertungs-
tag] 

[Bewertungs-
zeitraum] 

Fälligkeits-
tag 

Barbetrag 
[in EUR] 

Bonus-
schwelle 
[in EUR] 

Kursschwelle 
[in EUR] 

[Höchst-
betrag] 

• • • • • • • • • 
      ] 
6. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern 

kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend. 
 
7. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im 

Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen 
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit 
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen, 
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu 
zahlen sind. 

 
§ 3 

Transfer 
 
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 4) 
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream 
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung 
an die Zertifikatsinhaber überweist. 
 

§ 4 
Zahlstelle 

 
1. Die [HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf][•] ist 

Zahlstelle (die „Zahlstelle“). 
 
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem 

Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der 
Emittentin unverzüglich gemäß § 6 bekannt zu machen. 

 
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt 

oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat. 

 
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen 

Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit. 
 

§ 5 
Schuldnerwechsel 

 
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der 

Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 6 alle Verpflichtungen 
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen 
Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“ 
genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle 
sich für die Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit 
derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen 
als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten 
Anwendung dieses § 5, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren 
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus 
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“ 
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in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 5) die Neue 
Emittentin. 

 
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn 
 

a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller 
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu 
halten, die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden; 

 
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und unwider-

ruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen 
Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der 
Text dieser Garantie gemäß § 6 veröffentlicht wurde; 

 
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse, 

Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue 
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist. 

 
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 5 erneut 

Anwendung. 
 

§ 6 
Bekanntmachungen 

 
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die 
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung 
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem 
Zugang als bewirkt.] [werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je 
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die 
Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer 
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) 
als erfolgt.]] Sofern in diesen Produktbedingungen nichts anderes vorgesehen ist, dienen 
diese Bekanntmachungen nur zur Information und stellen keine 
Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.  
 

§ 7 
Schlussbestimmungen 

 
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der 

Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht 
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame 
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen 
entsprechend ersetzt werden. 

 
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin. 
 
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen 

des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne 
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammen-
hang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf. 
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5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen  
 

a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten 
sowie  

 
b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der 

Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,  
 

wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen 
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber 
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate 
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produkt-
bedingungen werden unverzüglich gemäß § 6 bekannt gemacht. 
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[SFD-][X-]Turbo-Zertifikate auf Indizes 

 
Produktbedingungen 

 
 
 
 

§ 1 
Form 

 
1. Die [SFD-][X-]Turbo-Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der Lang & Schwarz 

Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine Inhaber-
Sammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, 
Frankfurt am Main, hinterlegt ist. 

 
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von 

Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen. 
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde 
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen 
werden können. 

 
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem 

Vertretungsberechtigten der Emittentin. 
 

§ 2 
Fälligkeit 

 
1. Die Zertifikate werden vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatz 3 am Fälligkeitstag 

(Absatz 5 b)) eingelöst.  
 
2. Vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 3 erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats 

zu einem Betrag in EUR (der „Auszahlungsbetrag“), der nach der folgenden Formel 
berechnet wird: 

 
E = (Indexfinal – Basiskurs) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Call Zertifikaten) 

 
bzw. 
 
E = (Basiskurs – Indexfinal) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Put Zertifikaten) 

 
wobei 
 
E = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte [,in EUR umgerechnete] und] [auf den 
nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- oder abgerundete Auszahlungsbetrag 
pro Zertifikat 
 
Indexfinal = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte] Referenzpreis (Absatz 5 d)) 
des Index (Absatz 5 e)) am Bewertungstag (Absatz 5 c))  
 
Basiskurs = der jeweilige „Basiskurs“ einer Serie von Zertfikaten entspricht dem in Absatz 
5 h) definierten Kurs (Absatz 5 h)) 
 
Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Zertifikaten wird als 
Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht dem in Absatz 5 h) genannten Verhältnis  
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Für die Berechnungen gemäß diesen Produktbedingungen entspricht jeweils ein 
Indexpunkt [USD][JPY][CHF][GBP][•] [1,00][•] 
 
[Die Umrechnungen gemäß diesem Absatz 2 erfolgen zum Maßgeblichen 
Umrechnungskurs (Absatz 5 i)).]  

 
3. Falls zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des Zeitraumes vom [Ausgabetag][•] bis zum 

Bewertungstag (jeweils einschließlich) an einem Tag, an dem keine Marktstörung 
(Absatz 5 g)) in Bezug auf den Index vorliegt, ein in [USD][JPY][CHF][GBP][•] 
ausgedrückter [auf Grundlage der im elektronischen Handelssystem der Frankfurter 
Wertpapierbörse (Xetra) festgestellten Aktienkurse (der „Xetra-Kurs“) berechneter 
Kurs][•] des Index [oder •] die Knock-Out-Barriere (Absatz 5 f)) erreicht oder 
unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht oder überschreitet (im 
Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) (das „Knock-Out-Ereignis“) [gelten die Zertifikate als 
eingelöst][entfällt der Anspruch nach Absatz 2. 
 
Stattdessen hat der Zertifikatsinhaber das Recht, von der Emittentin innerhalb von fünf 
(5) Bankarbeitstagen nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses, aber nicht später als bis 
zum fünften (5.) Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag (die „Andienungsfrist“) nach 
Maßgabe der Bestimmungen in Absatz 4 den Ankauf der von ihm gehaltenen Zertifikate 
zu verlangen (das „Andienungsrecht“).] 
 
Die Höhe des von der Emittentin [nach wirksamer Ausübung des Andienungsrechts] zu 
zahlenden [Kaufpreises][Auszahlungsbetrages] für ein Zertifikat wird von der Emittentin 
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmt [und wird in der Regel 1/10 Eurocent pro 
Zertifikat nicht übersteigen]. 

 
4. [Zur Ausübung des Andienungsrechtes muss der Zertifikatsinhaber innerhalb der 

Andienungsfrist bei der Emittentin ein formloses, schriftliches Verkaufs- und 
Übereignungsangebot (das „Verkaufs- und Übereignungsangebot“) abgeben und die 
Zertifikate an die Zahlstelle liefern. Das Verkaufs- und Übereignungsangebot muss 
enthalten:  

 
a) den Namen und die Anschrift des Zertifikatsinhabers oder seines zur Ausübung 

Bevollmächtigten, 
 
b) die ISIN bzw. WKN der Zertifikate, für die das Andienungsrecht ausgeübt wird, 
 
c) die Anzahl der Zertifikate, für die das Andienungsrecht ausgeübt wird und 
 
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag. 
 
Nach vollständiger Erfüllung der vorstehend genannten Voraussetzungen ist die 
Emittentin verpflichtet, das oben genannte Verkaufs- und Übereignungsangebot 
anzunehmen. Die Annahme erfolgt dadurch, dass die Emittentin den von ihr festgelegten 
Kaufpreis unverzüglich auf das in dem Verkaufs- und Übereignungsangebot zu 
benennende Konto überweist. 

 
Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.][ In dieser Variante 
gestrichen] 

 
5. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 

 
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den 

allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind. 
 



 

 197

b) Der jeweilige „Fälligkeitstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 h) 
genannte Tag bzw., falls dieser Tag kein Bankarbeitstag ist, der jeweils folgende 
Bankarbeitstag.  

 
c) Der „Bewertungstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 h) genannte Tag.  

 
Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis des Index nicht festgestellt und 
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine 
Marktstörung in Bezug auf den Index vorliegt (Absatz 5 g)), dann wird der 
Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag verschoben, an dem ein 
Referenzpreis des Index wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an dem keine 
Marktstörung vorliegt. 
 
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag auf den dritten 
Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben und wird auch an diesem Tag kein 
Referenzpreis des Index festgestellt und veröffentlicht oder liegt nach Auffassung der 
Emittentin an diesem Tag eine Marktstörung vor, dann wird die Emittentin den 
maßgeblichen Index unter Anwendung der zuletzt für die Berechnung des Index 
gültigen Berechnungsmethode errechnen, wobei die Emittentin der Berechnung die 
Kurse der im Index enthaltenen Wertpapiere an diesem Tag zu dem Zeitpunkt 
zugrunde legt, an dem üblicherweise der Referenzpreis des Index bestimmt wird (der 
„Bewertungszeitpunkt“). Sollte der Handel eines oder mehrerer der für die 
Berechnung des Index maßgeblichen Wertpapiere an einem solchen Tag ausgesetzt 
oder wesentlich eingeschränkt werden, wird die Emittentin – gegebenenfalls nach 
Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen, wenn dies die Emittentin als 
notwendig erachtet – unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden 
Marktgegebenheiten den Preis der jeweiligen Wertpapiere zu dem 
Bewertungszeitpunkt nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) schätzen. 
 

d) Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Zertifikaten ist der [zuletzt festgestellte 
und veröffentlichte Kurs (•) des Index][•].  

 
e) Der „Index“ ist [der von • (der „Sponsor“) festgestellte und veröffentlichte •-Index [ISIN 

•]][der vom in Absatz 5 h) genannten Sponsor (der „Sponsor“) festgestellt und 
veröffentlichte und in Absatz 5 h) genannte Index][der •]. 
 
Wird der Index nicht mehr vom Sponsor, sondern von einer anderen Person, 
Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin für geeignet hält (der 
„Nachfolgesponsor“) berechnet und veröffentlicht, so wird der Auszahlungsbetrag 
gegebenenfalls auf der Grundlage des vom Nachfolgesponsor berechneten und 
veröffentlichten Index berechnet. Jede in diesen Produktbedingungen enthaltene 
Bezugnahme auf den Sponsor gilt, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezug-
nahme auf den Nachfolgesponsor. 
 
Wird der Index zu irgendeiner Zeit aufgehoben und/oder durch einen anderen Index 
ersetzt, legt die Emittentin fest, welcher Index künftig für die Berechnung des 
Auszahlungsbetrages zugrunde zu legen ist (der „Nachfolgeindex“). Der Nach-
folgeindex sowie der Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung werden unverzüglich 
gemäß § 6 bekannt gemacht. Jede in diesen Produktbedingungen enthaltene Bezug-
nahme auf den Index gilt dann, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezug-
nahme auf den Nachfolgeindex. 
 
Ist nach Ansicht der Emittentin die Festlegung eines Nachfolgeindex, aus welchen 
Gründen auch immer, nicht möglich, oder nimmt der Sponsor an oder vor einem 
Bewertungstag mit Auswirkung an dem Bewertungstag eine wesentliche 
Veränderung hinsichtlich der Berechnungsmethode zur Bestimmung des Index vor 



 

 198 

oder verändert der Sponsor den Index auf irgendeine andere Weise wesentlich (mit 
Ausnahme einer Veränderung, die bereits im Rahmen der Berechnungsmethode zur 
Bestimmung des Index für den Fall der Veränderung der Zusammensetzung der dem 
Index zugrunde gelegten Aktien, der Kapitalisierung oder anderer 
Routinemaßnahmen vorgesehen ist), wird die Emittentin den maßgeblichen 
Indexstand an diesem Bewertungstag berechnen, wobei die Emittentin diejenige 
Berechnungsmethode anwendet, die vor einer solchen Änderung der 
Berechnungsmethode des Index angewandt wurde.  
 

f) Die jeweilige „Knock-Out-Barriere“ einer Serie von Zertifikaten entspricht [dem in 
Absatz 5 h) definierten Basiskurs][der in Absatz 5 h) definierten Knock-Out-Barriere].  

 
g) Eine „Marktstörung“ bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels 

der im Index enthaltenen Aktien an den Wertpapierbörsen oder Handelssystemen, 
deren Kurs für die Berechnung des Index herangezogen werden, sofern eine solche 
Aussetzung oder Einschränkung nach Einschätzung der Emittentin die Berechnung 
des Index wesentlich beeinflußt [oder die Aussetzung oder die Einschränkung des 
Handels von auf den Index bezogenen Terminkontrakten oder Optionskontrakten an 
der Terminbörse mit dem größten Handelsvolumen in auf den Index bezogenen 
Terminkontrakten oder Optionskontrakten]. 
 
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel 
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher 
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse 
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von 
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als 
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag 
andauert. 
 

h) Für jede Serie von Zertifikaten gelten für die Begriffe [„Index“,][„Sponsor“, 
][„Referenzpreis“, ]„Basiskurs“, „Knock-Out-Barriere“ und „Bezugsverhältnis“ die in 
der [nachstehenden][der diesen Produktbedingungen voranstehenden] Tabelle 
genannten Angaben[.][:[wenn nicht in den Produktbedingungen voranstehenden 
Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen angegeben] 

 
Typ [WKN] [/] 

[ISIN] 
[Index] 
[ISIN] 

[Sponsor] Basiskurs [Knock-
Out-

Barriere] 

Bewer-
tungstag 

Fälligkeits-
tag 

[Referenz-
preis] 

[Uhrzeit 
am 

Ausgabe-
tag] 

Bezugs-
verhältnis 

• • • • • • • • • • • 
] 
[i) Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot 
Market quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer 
von der Emittentin gemäß § 6 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte 
Briefkurs für EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am 
Bewertungstag zu dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis des Index an der 
Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird.  
 
Sollte am Bewertungstag kein EUR/•-Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-
Seite •][•] oder einer diese ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die 
Emittentin an diesem Tag vier von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) 
ausgewählte führende Banken auffordern, ihr den Briefkurs für EUR in • zu dem 
Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der Referenzpreis des Index an der Maßgeblichen 
Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist dann 
das arithmetische Mittel dieser Briefkurse.] 
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6. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern 
kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend. 

 
7. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im 

Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen 
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit 
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen, 
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu 
zahlen sind. 

 
§ 3 

Transfer 
 
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 4) 
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream 
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung 
an die Zertifikatsinhaber überweist. 
 

§ 4 
Zahlstelle 

 
1. Die [HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf][•] ist 

Zahlstelle (die „Zahlstelle“). 
 
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem 

Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der 
Emittentin unverzüglich gemäß § 6 bekannt zu machen. 

 
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt 

oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat. 

 
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen 

Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit. 
 

§ 5 
Schuldnerwechsel 

 
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der 

Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 6 alle Verpflichtungen 
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen 
Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“ 
genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle 
sich für die Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit 
derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen 
als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten 
Anwendung dieses § 5, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren 
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus 
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“ 
in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 5) die Neue 
Emittentin. 

 
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn 
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a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller 
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten, 
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden; 

 
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und 

unwiderruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen 
Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text 
dieser Garantie gemäß § 6 veröffentlicht wurde; 

 
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse, 

Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue 
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist. 

 
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 5 erneut 

Anwendung. 
 

§ 6 
Bekanntmachungen 

 
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die 
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung 
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem 
Zugang als bewirkt.] [werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je 
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die 
Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer 
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) 
als erfolgt.]] [Der Eintritt des Knock-Out-Ereignisses wird lediglich auf der Internet-Seite • 
bzw. einer Folgeseite ausgewiesen. Die Archivierung erfolgt über einen Zeitraum von • 
Tagen. Darüber hinaus liegende Anpassungen bzw. Knock-Out-Ereignisse können bei der 
Emittentin kostenfrei angefragt werden. Sollte die Darstellung aus technischen Gründen über 
einen längeren Zeitraum als • Bankarbeitstagen nicht möglich sein, erfolgt die 
Bekanntmachung ersatzweise in einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen, an 
denen die Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag 
ihrer Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten 
Veröffentlichung) als erfolgt.]] Sofern in diesen Produktbedingungen nichts anderes 
vorgesehen ist, dienen diese Bekanntmachungen nur zur Information und stellen keine 
Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.  
 

§ 7 
Schlussbestimmungen 

 
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der 

Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht 
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame 
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen 
entsprechend ersetzt werden. 

 
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin. 
 
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen 

des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne 
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allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammen-
hang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf. 

 
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen  
 

a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten 
sowie  

 
b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der 

Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,  
 

wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen 
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber 
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate 
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produkt-
bedingungen werden unverzüglich gemäß § 6 bekannt gemacht. 
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[SFD-][X-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate auf Indizes 

 
Produktbedingungen 

 
 
 
 

§ 1 
Form 

 
1. Die [SFD-][X-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der 

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch 
eine Inhaber-Sammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream 
Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt ist. 

 
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von 

Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen. 
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde 
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen 
werden können. 

 
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem 

Vertretungsberechtigten der Emittentin. 
 

§ 2 
Fälligkeit 

 
1. Jeder Zertifikatsinhaber hat das Recht, von der Emittentin die Einlösung der Zertifikate zu 

verlangen. Die Einlösung kann nur gemäß den in Absatz 2 und 3 enthaltenen 
Bestimmungen und nur zu einem Einlösungstermin gefordert werden. „Einlösungstermin“ 
ist – vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatz 3 – [jeder letzte Bankarbeitstag der 
Monate • eines jeden Jahres ab dem Monat •] [•]. 

 
2. Vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 3 erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats 

zu einem Betrag in EUR (der „Auszahlungsbetrag“), der nach der folgenden Formel 
berechnet wird: 

 
E = (Indexfinal – Basiskurs) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Call Zertifikaten) 

 
bzw. 
 
E = (Basiskurs – Indexfinal) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Put Zertifikaten) 

 
wobei 
 
E = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte [,in EUR umgerechnete] und] [auf den 
nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- oder abgerundete Auszahlungsbetrag 
pro Zertifikat 

 
Indexfinal = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte] Referenzpreis (Absatz 5 c)) 
des Index (Absatz 5 d)) am Bewertungstag (Absatz 5 b))  
 
Basiskurs = der am jeweiligen Bewertungstag geltende jeweilige „Basiskurs“ einer Serie 
von Zertifikaten (Absatz 5 k)) 
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Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Zertifikaten wird als 
Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht dem in Absatz 5 k) genannten Verhältnis  
 
Für die Berechnungen gemäß diesen Produktbedingungen entspricht jeweils ein 
Indexpunkt [USD][JPY][CHF][GBP][•] [1,00][•] 
 
[Die Umrechnungen gemäß diesem Absatz 2 erfolgen zum Maßgeblichen 
Umrechnungskurs (Absatz 5 l)).]  
 
Der jeweilige Basiskurs einer Serie von Zertifikaten entspricht am • (der „Ausgabetag“) 
dem in Absatz 5 k) genannten Kurs. Er verändert sich an [jedem Kalendertag][•] während 
eines Anpassungszeitraumes (Absatz 5 f)) um den Anpassungsbetrag. Der jeweilige 
„Anpassungsbetrag“ einer Serie von Zertifikaten für den jeweiligen Anpassungszeitraum 
ist der [Basiskurs][•] [an dem in den betreffenden Anpassungszeitraum fallenden 
Anpassungstag (Absatz 5 g))][•], multipliziert mit dem in diesem Anpassungszeitraum 
anwendbaren Anpassungsprozentsatz (Absatz 5 e)). Der sich für jeden Kalendertag 
ergebende Basiskurs wird [kaufmännisch auf [zwei][vier] [•] Nachkomma-
stellen][•]gerundet[, wobei jedoch der Berechnung des jeweils nachfolgenden Basis-
kurses der ungerundete Basiskurs des Vortages zugrunde gelegt wird]. Für den ersten 
Anpassungszeitraum ist der [Basiskurs am Ausgabetag][•] für die vorstehenden 
Berechnungen maßgeblich.  
 
Der Basiskurs am Anpassungstag eines jeden Anpassungszeitraumes errechnet sich 
jeweils aus dem Basiskurs des letzten Kalendertages des vorangegangenen 
Anpassungszeitraumes zuzüglich des im vorangegangenen Anpassungszeitraum 
anwendbaren Anpassungsbetrages. 

 
3. [regular:][Falls zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem [Ausgabetag][•] an einem 

Tag, an dem keine Marktstörung (Absatz 5 j)) in Bezug auf den Index vorliegt, ein in 
[USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückter [auf Grundlage der im elektronischen 
Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) festgestellten Aktienkurse (der 
„Xetra-Kurs“) berechneter Kurs][•] des Index [oder •] die jeweils geltende Knock-Out-
Barriere (Absatz 5 i) erreicht oder unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) 
bzw. erreicht oder überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten), (das „Knock-Out-
Ereignis“), gelten die Zertifikate als eingelöst. Der Tag an dem das Knock-Out-Ereignis 
eintritt gilt als Bewertungstag; Einlösungstermin ist der fünfte (5.) Bankarbeitstag nach 
diesem Bewertungstag. 
 
Im Fall des Eintritts eines Knock-Out-Ereignisses entspricht der Auszahlungsbetrag dem 
von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten marktgerechten 
Preis für die Zertifikate.] 
 
[Smart:][Falls zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem [Ausgabetag][•] an einem Tag, 
an dem keine Marktstörung (Absatz 5 j)) in Bezug auf den Kurs des Index vorliegt, ein in 
[USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückter [auf Grundlage der im elektronischen 
Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) festgestellten Aktienkurse (der 
„Xetra-Kurs“) berechneter Kurs][•] [Kurs] des Index [oder •] den jeweils geltenden 
Basiskurs erreicht oder unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht 
oder überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) oder der zuletzt festgestellte und 
veröffentlichte Kurs des Index (der „Schlusskurs“) die Knock-Out-Barriere (Absatz 5 i)) 
erreicht oder unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht oder 
überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) (jeweils ein „Knock-Out-Ereignis“), 
gelten die Zertifikate als eingelöst. 
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Im Fall des Eintritts eines Knock-Out-Ereignisses entspricht der Auszahlungsbetrag dem 
von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten marktgerechten 
Preis für die Zertifikate.] 
  
Der Einlösungstermin ist in diesem Falle der fünfte (5.) Bankarbeitstag nach dem Tag, an 
dem das Knock-Out-Ereignis eingetreten ist. 
 

4. Um die Einlösung der Zertifikate zu einem Einlösungstermin zu verlangen, muss der 
Zertifikatsinhaber spätestens am [zehnten][•] Bankarbeitstag vor dem verlangten 
Einlösungstermin  

 
i. bei der Emittentin eine formlose, schriftliche Erklärung einreichen (die 

„Einlösungserklärung“) und 
 
ii. die Zertifikate an die Zahlstelle (§ 5) liefern und zwar entweder (i) durch eine 

unwiderrufliche Anweisung an die Zahlstelle, die Zertifikate aus dem gegebenenfalls 
bei der Zahlstelle unterhaltenen Depot zu entnehmen oder (ii) durch Übertragung der 
Zertifikate auf das Konto der Zahlstelle bei der Clearstream Banking AG. 

 
Die Einlösungserklärung muss enthalten:  

 
a) den Namen und die Anschrift des Zertifikatsinhabers oder seines zur Ausübung 

Bevollmächtigten, 
 
b) die ISIN bzw. WKN der Zertifikate, für die das Recht ausgeübt wird, 
 
c) die Anzahl der Zertifikate, für die das Recht ausgeübt wird und 
 
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag. 
 
Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.  
 
Eine in Bezug auf einen bestimmten Einlösungstermin abgegebene Einlösungserklärung 
ist nichtig, wenn sie nach Ablauf des [zehnten][•] Bankarbeitstages vor diesem 
Einlösungstermin eingeht. Werden die Zertifikate, auf die sich eine Einlösungserklärung 
bezieht, nicht oder nicht rechtzeitig an die Zahlstelle geliefert, so ist die 
Einlösungserklärung nichtig. Weicht die in der Einlösungserklärung genannte Zahl von 
Zertifikaten, für die die Einlösung beantragt wird, von der Zahl der an die Zahlstelle 
übertragenen Zertifikate ab, so gilt die Einlösungserklärung nur für die der kleineren der 
beiden Zahlen entsprechende Anzahl von Zertifikaten als eingereicht. Etwaige 
überschüssige Zertifikate werden auf Kosten und Gefahr des Zertifikatsinhabers an 
diesen zurück übertragen. 
 
Nach wirksamer Einreichung von Zertifikaten zur Einlösung wird die Emittentin 
veranlassen, dass der Auszahlungsbetrag der Zahlstelle zur Verfügung gestellt wird, die 
diesen am jeweiligen Einlösungstermin auf ein in der Einlösungserklärung vom 
Zertifikatsinhaber benanntes Konto überwiesen wird.  
 
Mit der Einlösung der Zertifikate am jeweiligen Einlösungstermin erlöschen alle Rechte 
aus den eingelösten Zertifikaten. 

 
5. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 

 
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den 

allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind. 
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b) Der „Bewertungstag“ ist der fünfte Bankarbeitstag vor dem jeweiligen Einlösungs-
termin. 
 
Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis des Index nicht festgestellt und 
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine 
Marktstörung in Bezug auf den Basiswert vorliegt (Absatz 5 j)), dann wird der 
Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag verschoben, an dem ein 
Referenzpreis des Index wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an dem keine 
Marktstörung vorliegt. 
 
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag auf den dritten 
Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben und wird auch an diesem Tag kein 
Referenzpreis des Index festgestellt und veröffentlicht oder liegt nach Auffassung der 
Emittentin an diesem Tag eine Marktstörung vor, dann wird die Emittentin den 
maßgeblichen Index unter Anwendung der zuletzt für die Berechnung des Index 
gültigen Berechnungsmethode errechnen, wobei die Emittentin der Berechnung die 
Kurse der im Index enthaltenen Wertpapiere an diesem Tag zu dem Zeitpunkt 
zugrunde legt, an dem üblicherweise der Referenzpreis des Index bestimmt wird (der 
„Bewertungszeitpunkt“). Sollte der Handel eines oder mehrerer der für die 
Berechnung des Index maßgeblichen Wertpapiere an einem solchen Tag ausgesetzt 
oder wesentlich eingeschränkt werden, wird die Emittentin – gegebenenfalls nach 
Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen, wenn dies die Emittentin als 
notwendig erachtet – unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden 
Marktgegebenheiten den Preis der jeweiligen Wertpapiere zu dem 
Bewertungszeitpunkt nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) schätzen. 
 

c) Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Zertifikaten ist der [zuletzt festgestellte 
und veröffentlichte Kurs (•) des Index][•].  

 
d) Der „Index“ ist [der von • (der „Sponsor“) festgestellte und veröffentlichte •-Index [ISIN 

•]][der vom in Absatz 5 k) genannten Sponsor (der „Sponsor“) festgestellt und 
veröffentlichte und in Absatz 5 k) genannte Index][der •]. 

 
Wird der Index nicht mehr vom Sponsor, sondern von einer anderen Person, 
Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin für geeignet hält (der 
„Nachfolgesponsor“) berechnet und veröffentlicht, so wird der Auszahlungsbetrag 
gegebenenfalls auf der Grundlage des vom Nachfolgesponsor berechneten und 
veröffentlichten Index berechnet. Jede in diesen Produktbedingungen enthaltene 
Bezugnahme auf den Sponsor gilt, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als 
Bezugnahme auf den Nachfolgesponsor. 
 
Wird der Index zu irgendeiner Zeit aufgehoben und/oder durch einen anderen Index 
ersetzt, legt die Emittentin fest, welcher Index künftig für die Berechnung des 
Auszahlungsbetrages zugrunde zu legen ist (der „Nachfolgeindex“). Der 
Nachfolgeindex sowie der Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung werden 
unverzüglich gemäß § 7 bekannt gemacht. Jede in diesen Produktbedingungen 
enthaltene Bezugnahme auf den Index gilt dann, sofern es der Zusammenhang 
erlaubt, als Bezugnahme auf den Nachfolgeindex. 
 
Ist nach Ansicht der Emittentin die Festlegung eines Nachfolgeindex, aus welchen 
Gründen auch immer, nicht möglich, oder nimmt der Sponsor an oder vor einem 
Bewertungstag mit Auswirkung an dem Bewertungstag eine wesentliche 
Veränderung hinsichtlich der Berechnungsmethode zur Bestimmung des Index vor 
oder verändert der Sponsor den Index auf irgendeine andere Weise wesentlich (mit 
Ausnahme einer Veränderung, die bereits im Rahmen der Berechnungsmethode zur 
Bestimmung des Index für den Fall der Veränderung der Zusammensetzung der dem 
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Index zugrunde gelegten Aktien, der Kapitalisierung oder anderer 
Routinemaßnahmen vorgesehen ist), 
 
(i) wird die Emittentin oder ein von ihr bestellter Sachverständiger für die 

Weiterrechnung und Veröffentlichung des Index auf der Grundlage des 
bisherigen Indexkonzeptes und des letzten festgestellten Wertes des Index 
Sorge tragen, wobei eine derartige Fortführung unverzüglich gemäß § 7 
bekannt gemacht wird; oder 

 
(ii) ist die Emittentin berechtigt, die Zertifikate mit einer Frist von mindestens zehn 

Bankarbeitstagen zum nächstfolgenden Einlösungstermin durch 
Bekanntmachung gemäß § 7 zu kündigen (die „Außerordentliche Kündigung“). 
Im Falle der Außerordentlichen Kündigung findet § 3 Absatz 3 und 4 
entsprechend Anwendung. 

 
e) Der in einem Anpassungszeitraum anwendbare jeweilige „Anpassungsprozentsatz“ 

einer Serie von Zertifikaten besteht aus der Summe aus dem (i) auf der [Reuters][•] 
Seite • (oder einer diese ersetzenden Seite) veröffentlichten Zinssatz (der 
„Referenzzinssatz“) an dem in den betreffenden Anpassungszeitraum fallenden 
Anpassungstag und (ii) dem in dem betreffenden Anpassungszeitraum geltenden 
Zinsbereinigungsfaktor (Absatz 5 h)), das Ergebnis dividiert durch 365. Der jeweilige 
Anpassungsprozentsatz einer Serie von Zertifikaten für den ersten 
Anpassungszeitraum entspricht dem in Absatz 5 k) genannten Prozentsatz. 

 
f) Ein „Anpassungszeitraum“ ist der Zeitraum vom Ausgabetag bis zum ersten 

Anpassungstag (ausschließlich) und jeder folgende Zeitraum von einem Anpassungs-
tag (einschließlich) bis zum jeweils nächstfolgenden Anpassungstag (ausschließlich). 

 
g) Ein „Anpassungstag“ ist der • Kalendertag eines jeden Monats bzw., falls dieser Tag 

kein Bankarbeitstag ist, der jeweils folgende Bankarbeitstag. Der erste Anpassungs-
tag ist der [in Absatz 5k) genannte Tag][•]. 

 
h) Der „Zinsbereinigungsfaktor“ ist ein von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 

BGB) unter Berücksichtigung der jeweils herrschenden Marktgegebenheiten für einen 
Anpassungszeitraum festgelegter Zinssatz. 

 
i) Die jeweilige „Knock-Out-Barriere“ einer Serie von Zertifikaten entspricht [für den 

ersten Anpassungszeitraum dem in Absatz 5 k) genannten Kurs. Für jeden weiteren 
Anpassungszeitraum wird die Knock-Out-Barriere an dem in diesen 
Anpassungszeitraum fallenden Anpassungstag von der Emittentin unter 
Berücksichtigung der jeweils herrschenden Marktgegebenheiten (insbesondere unter 
Berücksichtigung der Volatilität) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegt][dem 
jeweiligen Basiskurs]. 

 
j) Eine „Marktstörung“ bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels 

der im Index enthaltenen Aktien an den Wertpapierbörsen oder Handelssystemen, 
deren Kurs für die Berechnung des Index herangezogen werden, sofern eine solche 
Aussetzung oder Einschränkung nach Einschätzung der Emittentin die Berechnung 
des Index wesentlich beeinflusst [oder die Aussetzung oder die Einschränkung des 
Handels von auf den Index bezogenen Terminkontrakten oder Optionskontrakten an 
der Terminbörse mit dem größten Handelsvolumen in auf den Index bezogenen 
Terminkontrakten oder Optionskontrakten]. 
 
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel 
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher 
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse 
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beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von 
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als 
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag 
andauert. 
 

k) Für jede Serie von Zertifikaten gelten für die Begriffe 
[„Index“,][„Sponsor,][Referenzpreis,] „Basiskurs“, [„Knock-Out-Barriere“], 
„Anpassungsprozentsatz“[, „erster Anpassungstag“] und „Bezugsverhältnis“ die in der 
[nachstehenden][der diesen Produktbedingungen voranstehenden] Tabelle 
genannten Angaben[.][:[wenn nicht in den Produktbedingungen voranstehenden 
Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen angegeben] 

 
Typ [WKN] [/] 

[ISIN] 
[Index] 
[ISIN] 

[Sponsor] Basiskurs 
[am 

Ausgabe-
tag][•] 

[Knock-
Out-

Barriere 
[im ersten 

Anpas-
sungs-

zeitraum[•]]  

Anpas-
sungs-

prozent-
satz im 
ersten 
Anpas-
sungs-

zeitraum 

[erster 
Anpas-

sungstag] 

[Referenz-
preis] 

[Uhrzeit 
am 

Ausgabe-
tag] 

Bezugs-
verhältnis 

• • • • • • • • • • • 
] 
[l) Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot 
Market quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer 
von der Emittentin gemäß § 7 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte 
Briefkurs für EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am 
Bewertungstag zu dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis des Index an der 
Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird.  
 
Sollte am Bewertungstag kein EUR/•-Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-
Seite •][•] oder einer diese ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die 
Emittentin an diesem Tag vier von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) 
ausgewählte führende Banken auffordern, ihr den Briefkurs für EUR in • zu dem 
Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der Referenzpreis des Index an der Maßgeblichen 
Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist dann 
das arithmetische Mittel dieser Briefkurse.] 

 
6. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern 

kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend. 
 
7. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im 

Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen 
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit 
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen, 
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu 
zahlen sind. 

 
§ 3 

Ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin 
 
1. Die Emittentin ist berechtigt, jeweils zum • [eines jeden][jedes •. (•)] [Jahres][Monats][•], 

erstmals zum • (jeweils ein „Kündigungstermin“), die Zertifikate insgesamt, jedoch nicht 
teilweise zu kündigen. 

 
2. Die Kündigung durch die Emittentin ist mindestens • [Tage][Bankarbeitstage] vor dem 

jeweiligen Kündigungstermin gemäß § 7 bekannt zu machen. Die Bekanntmachung ist 
unwiderruflich und muss den Kündigungstermin nennen. 
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3. Im Falle der Kündigung durch die Emittentin erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats 
gemäß § 2 Absatz 2, wobei der fünfte Bankarbeitstag vor dem jeweiligen Kündigungs-
termin als Bewertungstag gilt. 

 
4. Sämtliche im Falle der Kündigung durch die Emittentin gemäß den Produktbedingungen 

zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle 
die zahlbaren Beträge der Clearstream Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der 
jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber überweist. 

 
5. Das Recht der Zertifikatsinhaber, die Einlösung der Zertifikate zu den jeweiligen 

Einlösungsterminen zu verlangen, wird durch die Kündigung der Emittentin nicht berührt. 
 

§ 4 
Transfer 

 
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 5) 
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream 
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung 
an die Zertifikatsinhaber überweist. 
 

§ 5 
Zahlstelle 

 
1. Die [HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf][•] ist 

Zahlstelle (die „Zahlstelle“). 
 
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem 

Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der 
Emittentin unverzüglich gemäß § 7 bekannt zu machen. 

 
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt 

oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat. 

 
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen 

Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit. 
 

§ 6 
Schuldnerwechsel 

 
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der 

Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 7 alle Verpflichtungen 
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen 
Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“ 
genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle 
sich für die Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit 
derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen 
als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten 
Anwendung dieses § 6, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren 
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus 
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“ 
in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 6) die Neue 
Emittentin. 

 
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn 
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a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller 
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten, 
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden; 

 
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und 

unwiderruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen 
Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text 
dieser Garantie gemäß § 7 veröffentlicht wurde; 

 
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse, 

Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue 
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist. 

 
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 6 erneut 

Anwendung. 
 

§ 7 
Bekanntmachungen 

 
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die 
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung 
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem 
Zugang als bewirkt.] [werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je 
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die 
Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer 
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) 
als erfolgt.]] [Die [täglichen][/][•] Anpassungen und der Eintritt des Knock-Out-Ereignisses 
werden lediglich auf der Internet-Seite • bzw. einer Folgeseite ausgewiesen. Die Archivierung 
erfolgt über einen Zeitraum von • Tagen. Darüber hinaus liegende Anpassungen bzw. Knock-
Out-Ereignisse können bei der Emittentin kostenfrei angefragt werden. Sollte die Darstellung 
aus technischen Gründen über einen längeren Zeitraum als • Bankarbeitstagen nicht möglich 
sein, erfolgt die Bekanntmachung ersatzweise in einem überregionalen Pflichtblatt der 
Wertpapierbörsen, an denen die Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine 
Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem 
Tag der ersten Veröffentlichung) als erfolgt.]] Sofern in diesen Produktbedingungen nichts 
anderes vorgesehen ist, dienen diese Bekanntmachungen nur zur Information und stellen 
keine Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.  
 

§ 8 
Schlussbestimmungen 

 
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der 

Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht 
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame 
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen 
entsprechend ersetzt werden. 

 
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin. 
 
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen 

des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne 
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allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammen-
hang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf. 

 
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen  
 

a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten 
sowie  

 
b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der 

Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,  
 

wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen 
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber 
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate 
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produkt-
bedingungen werden unverzüglich gemäß § 7 bekannt gemacht. 
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Optionsscheine auf einen Wechselkurs 

 
Produktbedingungen 

 
 
 
 

§ 1 
Form 

 
1. Die Optionsscheine einer jeden Serie (die „Optionsscheine“) der Lang & Schwarz 

Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine Inhaber-
Sammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, 
Frankfurt am Main, hinterlegt ist. 

 
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von 

Optionsscheinen (die „Optionsscheininhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist 
ausgeschlossen. Den Inhabern des Optionsscheins stehen Miteigentumsanteile an der 
jeweiligen Globalurkunde zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream 
Banking AG übertragen werden können. 

 
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem 

Vertretungsberechtigten der Emittentin. 
 

§ 2 
Fälligkeit 

 
1. Die Optionsscheine gewähren dem Optionsscheininhaber das Recht (das „Optionsrecht“) 

gemäß diesen Produktbedingungen von der Emittentin die Zahlung eines 
Auszahlungsbetrages in EUR (der „Auszahlungsbetrag“), zu erhalten.  

 
2. Der Auszahlungsbetrag wird nach der folgenden Formel berechnet: 
 

E = (CXYfinal – Basiskurs) x Bezugsverhältnis (im Falle von Call Optionsscheinen) 
 

bzw. 
 
E = (Basiskurs – CXYfinal) x Bezugsverhältnis (im Falle von Put Optionsscheinen) 

 
wobei 
 
E = der [zunächst] in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte[, zum Umrechnungskurs 
(Absatz 3 d))] in EUR umgerechnete und [auf den nächsten Cent (EUR 0,01)][•] 
kaufmännisch auf- oder abgerundete Auszahlungsbetrag pro Optionsschein 
 
CXYfinal = der Referenzpreis (Absatz 3 b)) am Bewertungstag (Absatz 3 f))  
 
Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Optionsscheinen 
wird als Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht dem in Absatz 3 h) genannten 
Verhältnis  
 
Basiskurs = der am jeweiligen Bewertungstag geltende jeweilige „Basiskurs“ einer Serie 
von Optionsscheinen (Absatz 3 e)) 
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[Der Auszahlungsbetrag entspricht jedoch maximal dem in Absatz 3 h) genannten 
jeweiligen Höchstbetrag einer Serie von Optionsscheinen, umgerechnet in EUR.] 
 
Die Umrechnungen gemäß diesem Absatz 2 erfolgen zum Maßgeblichen 
Umrechnungskurs (Absatz 3 [c][d])). 

 
3. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 

 
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den 

allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind. 
 
b) [Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Optionsscheinen ist der in 

[JPY][CHF][•] ausgedrückte [USD/JPY][USD/CHF][•]-Wechselkurs bezogen auf 
[USD][•] 1,00 am Bewertungstag, der sich aus dem in [JPY][CHF][•] ausgedrückten 
Maßgeblichen [EUR/JPY][EUR/CHF][•]-Kurs bezogen auf EUR 1,00 geteilt durch den 
in [USD][•] ausgedrückten Maßgeblichen [EUR/USD][•]-Kurs bezogen auf EUR 1,00 
errechnet.] 

 
[Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Optionsscheinen ist der auf der 
[Reuters][•]-Seite • als „Großbanken-Fixing“ veröffentlichte EUR/•-Durchschnittskurs 
am Bewertungstag. 
 
Sollte ein solcher Kurs nicht mehr auf der [Reuters][•]-Seite •, sondern auf einer 
anderen Seite (die „Ersatzseite“) veröffentlicht werden, so ist der Referenzpreis der 
auf der Ersatzseite veröffentlichte EUR/•-Durchschnittskurs. Die Emittentin wird die 
Ersatzseite gemäß § 7 bekannt machen. 
 
Sollte die Ermittlung eines EUR/•-Durchschnittskurses als „Großbanken-Fixing“ auf 
der [Reuters][•]-Seite • dauerhaft eingestellt werden, so wird die Emittentin durch 
Bekanntmachung gemäß § 7 einen anderen EUR/•-Kurs für die Bestimmung des 
Referenzpreises festlegen. 
 
Sollten am Bewertungstag der als „Großbanken-Fixing“ ermittelte EUR/•-
Durchschnittskurs auf der [Reuters][•]-Seite • oder auf einer diese ersetzenden Seite 
nicht veröffentlicht werden und sollte die Emittentin keinen anderen EUR/•-Kurs für 
die Bestimmung des Referenzpreises festgelegt haben, so wird die Emittentin an 
diesem Tag vier von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) ausgewählte führende 
Banken in Frankfurt am Main oder Düsseldorf auffordern, ihr die An- und 
Verkaufskurse für EUR in • um 13.00 Uhr (Ortszeit Düsseldorf) mitzuteilen und 
daraus jeweils Mittelkurse ermitteln. Der Referenzpreis ist in diesem Fall das 
arithmetische Mittel der jeweiligen Mittelkurse.] 

 
c) [Der „Maßgebliche [EUR/JPY][EUR/CHF][•]-Kurs“ und der „Maßgebliche 

[EUR/USD][•]- Kurs“ ist jeweils der auf der [Reuters][•]-Seite • als „Großbanken-
Fixing“ veröffentlichte [EUR/JPY][EUR/CHF][•]- und [EUR/USD][•]-Durchschnittskurs 
am Bewertungstag. 

 
Sollten solche Kurse nicht mehr auf der [Reuters][•]-Seite •, sondern auf einer 
anderen Seite (die „Ersatzseite“) veröffentlicht werden, so sind der Maßgebliche 
[EUR/JPY][EUR/CHF][•]- und der Maßgebliche [EUR/USD][•]-Kurs die auf der 
Ersatzseite veröffentlichten [EUR/JPY][EUR/CHF][•]- und [EUR/USD][•]-Kurse. Die 
Emittentin wird die Ersatzseite gemäß § 7 bekannt machen. 
 
Sollte die Ermittlung von [EUR/JPY][EUR/CHF][•]- und [EUR/USD][•]-Kursen als 
„Großbanken-Fixing“ auf der [Reuters][•]-Seite • dauerhaft eingestellt werden, so wird 
die Emittentin durch Bekanntmachung gemäß § 7 andere [EUR/JPY][EUR/CHF][•]- 
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und [EUR/USD][•]-Kurse als Maßgeblichen [EUR/JPY][EUR/CHF][•]- und 
Maßgeblichen [EUR/USD][•]-Kurse für die Bestimmung des Referenzpreises 
festlegen. 
 
Sollten am Bewertungstag der als „Großbanken-Fixing“ ermittelte 
[EUR/JPY][EUR/CHF][•]- und/oder [EUR/USD][•]-Durchschnittskurs auf der 
[Reuters][•]-Seite • oder auf einer diese ersetzenden Seite nicht veröffentlicht werden 
und sollte die Emittentin keinen anderen Maßgeblichen [EUR/JPY][EUR/CHF][•]- 
und/oder Maßgeblichen [EUR/USD][•]-Kurs für die Bestimmung des Referenzpreises 
festgelegt haben, so wird die Emittentin an diesem Tag vier von ihr nach billigen 
Ermessen (§ 315 BGB) ausgewählte führende Banken in Frankfurt am Main oder 
Düsseldorf auffordern, ihr die An- und Verkaufskurse für EUR in [JPY][CHF][•] 
und/oder [USD][•] um 13.00 Uhr (Ortszeit Düsseldorf) mitzuteilen und daraus jeweils 
Mittelkurse ermitteln. Der Maßgebliche [EUR/JPY][EUR/CHF][•]- bzw. der 
Maßgebliche [EUR/USD][•]-Kurs ist in diesem Fall das arithmetische Mittel der 
jeweiligen Mittelkurse.] 
 
[Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist der Referenzpreis am Bewertungstag.] 

 
d) [Der „Umrechnungskurs“ ist der für die Berechnung des Referenzpreises verwendete 

Maßgebliche [EUR/JPY][EUR/CHF][•]-Kurs gemäß Absatz 3 b).] 
 

e) Der jeweilige Basiskurs einer Serie ist der in Absatz 3 h) genannte Kurs. 
 

f) Der „Bewertungstag“ einer Serie von Optionsscheinen ist der [jeweilige 
Ausübungstag (§ 3)][dem jeweiligen Ausübungstag (§ 3) folgende Bankarbeitstag, es 
sei denn der Ausübungstag fällt auf den letzten Tag der Ausübungsfrist. In diesem 
Fall ist der Bewertungstag der Ausübungstag].  

 
g) „Mindestzahl von Optionsscheinen“ Die Mindestzahl von Optionsscheinen beträgt für 

jede Serie von Optionsscheinen • Stück. 
 

h) Für jede Serie von Optionsscheinen gelten für die Begriffe „Basiskurs“, 
„Ausübungsfrist“, [„Höchstbetrag“,][„Referenzpreis“] und „Bezugsverhältnis“ die in der 
[nachstehenden][der diesen Produktbedingungen voranstehenden] Tabelle 
genannten Angaben[.][:[wenn nicht in den Produktbedingungen voranstehenden 
Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen angegeben] 
 

Typ [WKN] [/] [ISIN] Basiskurs [Referenzpreis] Ausübungsfrist [Höchstbetrag] Bezugsverhältnis 
• • • • • • • 

           ] 
4. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern 

kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend. 
 
5. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im 

Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen 
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit 
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen, 
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu 
zahlen sind. 

 
§ 3 

Ausübung 
 
1. Das Optionsrecht kann in der Ausübungsfrist entsprechend nachstehenden Absätzen 2 

und 3 ausgeübt werden. Das Optionsrecht gilt ohne die in den Absätzen 2 und 3 
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genannten Voraussetzungen am letzten Tag der Ausübungsfrist als ausgeübt, falls der 
Auszahlungsbetrag zu diesem Zeitpunkt ein positiver Betrag ist (die „Automatische 
Ausübung“). 

 
2. Außer im Falle der Automatischen Ausübung können die Optionsscheine jeweils nur für 

die in § 2 Absatz 3 g) genannte Mindestzahl von Optionsscheinen oder für ein ganz-
zahliges Vielfaches davon ausgeübt werden. 

 
Die Ausübung von weniger als der Mindestzahl der Optionsscheine ist ungültig. Eine 
Ausübung von mehr als der Mindestzahl der Optionsscheine, die nicht ein ganzzahliges 
Vielfaches der Mindestzahl ist, gilt als Ausübung der nächstkleineren Anzahl von 
Optionsscheinen, die der Mindestzahl oder einem ganzzahligen Vielfachen der Mindest-
zahl entspricht. Überschüssige Optionsscheine werden auf Kosten und Gefahr des 
Optionsscheininhabers an diesen zurück übertragen.  

 
3. Um das Optionsrecht wirksam auszuüben, muss der Optionsscheininhaber um oder vor 

10.00 Uhr vormittags (Düsseldorfer Zeit) an einem Bankarbeitstag innerhalb der 
Ausübungsfrist [mit Ausnahme des Tages der Hauptversammlung der Gesellschaft][mit 
Ausnahme •] 

 
i. bei der Emittentin eine formlose, schriftliche Erklärung einreichen (die 

„Ausübungserklärung“) und 
 
ii. die Optionsscheine an die Zahlstelle (§ 5) liefern und zwar entweder (i) durch eine 

unwiderrufliche Anweisung an die Zahlstelle, die Optionsscheine aus dem 
gegebenenfalls bei der Zahlstelle unterhaltenen Depot zu entnehmen oder (ii) durch 
Übertragung der Optionsscheine auf das Konto der Zahlstelle bei der Clearstream 
Banking AG. 

 
Die Ausübungserklärung muss enthalten:  

 
a) den Namen und die Anschrift des Optionsscheininhabers oder seines zur 

Ausübung Bevollmächtigten, 
 
b) die ISIN bzw. WKN der Optionsscheine, für die das Optionsrecht ausgeübt wird, 
 
c) die Anzahl der Optionsscheine, für die das Optionsrecht ausgeübt wird und 
 
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag. 
 
Der Tag innerhalb der Ausübungsfrist, an dem die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt 
sind, ist der „Ausübungstag“ im Sinne dieser Produktbedingungen. Im Falle 
automatischer Ausübung ist der letzte Tag der Ausübungsfrist der Ausübungstag. 

 
4. Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.  
 
5. Die Emittentin wird nach wirksamer Ausübung des Optionsrechts den 

Optionsscheininhabern den Auszahlungsbetrag nicht später als am [fünften][•] 
Bankarbeitstag nach dem Bewertungstag durch Überweisung auf das bei der 
Optionsausübung vom Optionsscheininhaber benannte EUR-Konto zahlen. 

 
Im Falle der Automatischen Ausübung wird die Emittentin den Auszahlungsbetrag nicht 
später als am [fünften][•] Bankarbeitstag nach dem Bewertungstag an die Clearstream 
Banking AG zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Optionsscheine bei der 
Clearstream Banking AG überweisen.  
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§ 4 
Transfer 

 
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 5) 
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream 
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung 
an die Optionsscheininhaber überweist. 
 

§ 5 
Zahlstelle 

 
1. Die [HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf][•] ist 

Zahlstelle (die „Zahlstelle“). 
 
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem 

Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der 
Emittentin unverzüglich gemäß § 7 bekannt zu machen. 

 
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt 

oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat. 

 
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen 

Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit. 
 

§ 6 
Schuldnerwechsel 

 
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der 

Optionsscheine nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 7 alle 
Verpflichtungen der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer 
derartigen Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue 
Emittentin“ genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und 
kann alle sich für die Emittentin aus den Optionsscheinen ergebenden Rechte und 
Befugnisse mit derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen 
Produktbedingungen als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer 
wiederholten Anwendung dieses § 6, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit 
von ihren Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als 
Schuldnerin aus den Optionsscheinen befreit. Bei einer derartigen Übernahme 
bezeichnet das Wort „Emittentin“ in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen 
(außer in diesem § 6) die Neue Emittentin. 

 
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn 
 

a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Optionsscheininhaber wegen aller 
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten, 
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden; 

 
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und 

unwiderruflich zu Gunsten der Optionsscheininhaber die Erfüllung aller von der 
Neuen Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der 
Text dieser Garantie gemäß § 7 veröffentlicht wurde; 

 
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse, 

Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue 
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist. 
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3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 6 erneut 

Anwendung. 
 

§ 7 
Bekanntmachungen 

 
Bekanntmachungen, die die Optionsscheine betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die 
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Optionsscheininhaber oder durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Optionsscheine. Bekanntmachungen durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung 
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Optionsscheine mit 
ihrem Zugang als bewirkt.][werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in 
je einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die 
Optionsscheine zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer 
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) 
als erfolgt.]] Sofern in diesen Produktbedingungen nichts anderes vorgesehen ist, dienen 
diese Bekanntmachungen nur zur Information und stellen keine 
Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.  
 

§ 8 
Schlussbestimmungen 

 
1. Form und Inhalt der Optionsscheine sowie die Rechte und Pflichten der 

Optionsscheininhaber, der Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin 
bestimmen sich in jeder Hinsicht nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame 
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen 
entsprechend ersetzt werden. 

 
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin. 
 
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen 

des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne 
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammen-
hang mit den Optionsscheinen ist Düsseldorf. 

 
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen  
 

a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten 
sowie  

 
b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der 

Optionsscheine zu ändern bzw. zu ergänzen,  
 

wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen 
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber 
der Optionsscheine zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der 
Optionsscheine nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser 
Produktbedingungen werden unverzüglich gemäß § 7 bekannt gemacht. 
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[SFD-]Turbo-Zertifikate auf einen Wechselkurs 

 
Produktbedingungen 

 
 
 
 

§ 1 
Form 

 
1. Die [SFD-]Turbo-Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der Lang & Schwarz 

Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine Inhaber-
Sammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, 
Frankfurt am Main, hinterlegt ist. 

 
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von 

Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen. 
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde 
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen 
werden können. 

 
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem 

Vertretungsberechtigten der Emittentin. 
 

§ 2 
Fälligkeit 

 
1. Die Zertifikate werden vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatz 3 am Fälligkeitstag 

(Absatz 5 b)) eingelöst.  
 
2. Vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 3 erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats 

zu einem Betrag in EUR (der „Auszahlungsbetrag“), der nach der folgenden Formel 
berechnet wird: 

 
E = (CXYfinal – Basiskurs) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Call Zertifikaten) 

 
bzw. 
 
E = (Basiskurs – CXYfinal) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Put Zertifikaten) 

 
wobei 
 
E = der [zunächst] in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte[, zum Umrechnungskurs 
(Absatz 5 f))] in EUR umgerechnete und [auf den nächsten Cent (EUR 0,01)][•] 
kaufmännisch auf- oder abgerundete Auszahlungsbetrag pro Zertifikat 
 
CXYfinal = der Referenzpreis (Absatz 5 d)) am Bewertungstag (Absatz 5 c))  
 
Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Zertifikaten wird als 
Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht dem in Absatz 5 h) genannten Verhältnis  
 
Basiskurs = der am jeweiligen Bewertungstag geltende jeweilige „Basiskurs“ einer Serie 
von Zertifikaten (Absatz 5 h)) 
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Die Umrechnungen gemäß diesem Absatz 2 erfolgen zum Maßgeblichen 
Umrechnungskurs (Absatz 5 [e][f])). 

 
3. Falls zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem [Ausgabetag][•] der im weltweiten 

Devisenhandel als tatsächlich gehandelt festgestellte [EUR/•][USD/JPY][USD/CHF][•] 
Kurs die jeweils geltende Knock-Out-Barriere (Absatz 5 g)) erreicht oder unterschreitet 
(im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht oder überschreitet (im Falle von 
Turbo-Put-Zertifikaten (das „Knock-Out-Ereignis“) [gelten die Zertifikate als 
eingelöst][entfällt der Anspruch nach Absatz 2. 
 
Stattdessen hat der Zertifikatsinhaber das Recht, von der Emittentin innerhalb von fünf 
(5) Bankarbeitstagen nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses, aber nicht später als bis 
zum fünften (5.) Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag (die „Andienungsfrist“) nach 
Maßgabe der Bestimmungen in Absatz 4 den Ankauf der von ihm gehaltenen Zertifikate 
zu verlangen (das „Andienungsrecht“).] 

 
Die Höhe des von der Emittentin [nach wirksamer Ausübung des Andienungsrechts] zu 
zahlenden [Kaufpreises][Auszahlungsbetrages] für ein Zertifikat wird von der Emittentin 
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmt und [beträgt mindestens dem mit dem 
Bezugsverhältnis multiplizierten Betrag, um den der tiefste (im Falle von Turbo-Call-
Zertifikaten) bzw. höchste (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) in EUR ausgedrückte im 
weltweiten Devisenhandel als tatsächlich gehandelt festgestellter [EUR/•][USD/JPY] 
[USD/CHF][•] Kurs innerhalb eines Zeitraumes von drei Stunden nach Eintritt des Knock-
Out-Ereignisses, in denen ein Kurs für den Basiswert an der Maßgeblichen Börse 
festgestellt und veröffentlicht wird, den jeweils geltenden Basiskurs überschreitet (im 
Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-
Zertifikaten)][wird in der Regel 1/10 Eurocent pro Zertifikat nicht übersteigen]. 
 

4. [Zur Ausübung des Andienungsrechtes muss der Zertifikatsinhaber innerhalb der 
Andienungsfrist bei der Emittentin ein formloses, schriftliches Verkaufs- und 
Übereignungsangebot (das „Verkaufs- und Übereignungsangebot“) abgeben und die 
Zertifikate an die Zahlstelle liefern. Das Verkaufs- und Übereignungsangebot muss 
enthalten:  

 
a) den Namen und die Anschrift des Zertifikatsinhabers oder seines zur Ausübung 

Bevollmächtigten, 
 
b) die ISIN bzw. WKN der Zertifikate, für die das Andienungsrecht ausgeübt wird, 
 
c) die Anzahl der Zertifikate, für die das Andienungsrecht ausgeübt wird und 
 
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag. 
 
Nach vollständiger Erfüllung der vorstehend genannten Voraussetzungen ist die 
Emittentin verpflichtet, das oben genannte Verkaufs- und Übereignungsangebot 
anzunehmen. Die Annahme erfolgt dadurch, dass die Emittentin den von ihr festgelegten 
Kaufpreis unverzüglich auf das in dem Verkaufs- und Übereignungsangebot zu 
benennende Konto überweist. 

 
Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.][ In dieser Variante 
gestrichen] 
 

5. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 
 
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den 

allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind. 
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b) Der jeweilige „Fälligkeitstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 h) 

genannte Tag bzw., falls dieser Tag kein Bankarbeitstag ist, der jeweils folgende 
Bankarbeitstag.  

 
c) Der „Bewertungstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 h) genannte Tag. 

 
d) [Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Zertifikaten ist der in [JPY][CHF][•] 

ausgedrückte [USD/JPY][USD/CHF][•]-Wechselkurs bezogen auf [USD][•] 1,00 am 
Bewertungstag, der sich aus dem in [JPY][CHF][•] ausgedrückten Maßgeblichen 
[EUR/JPY][EUR/CHF][•]-Kurs bezogen auf EUR 1,00 geteilt durch den in [USD][•] 
ausgedrückten Maßgeblichen [EUR/USD][•]-Kurs bezogen auf EUR 1,00 errechnet.] 

 
[Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Zertifikaten ist der auf der [Reuters][•]-
Seite • als „Großbanken-Fixing“ veröffentlichte EUR/•-Durchschnittskurs am 
Bewertungstag. 
 
Sollte ein solcher Kurs nicht mehr auf der [Reuters][•]-Seite •, sondern auf einer 
anderen Seite (die „Ersatzseite“) veröffentlicht werden, so ist der Referenzpreis der 
auf der Ersatzseite veröffentlichte EUR/•-Durchschnittskurs. Die Emittentin wird die 
Ersatzseite gemäß § 6 bekannt machen. 
 
Sollte die Ermittlung eines EUR/•-Durchschnittskurses als „Großbanken-Fixing“ auf 
der [Reuters][•]-Seite • dauerhaft eingestellt werden, so wird die Emittentin durch 
Bekanntmachung gemäß § 6 einen anderen EUR/•-Kurs für die Bestimmung des 
Referenzpreises festlegen. 
 
Sollten am Bewertungstag der als „Großbanken-Fixing“ ermittelte EUR/•-
Durchschnittskurs auf der [Reuters][•]-Seite • oder auf einer diese ersetzenden Seite 
nicht veröffentlicht werden und sollte die Emittentin keinen anderen EUR/•-Kurs für 
die Bestimmung des Referenzpreises festgelegt haben, so wird die Emittentin an 
diesem Tag vier von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) ausgewählte führende 
Banken in Frankfurt am Main oder Düsseldorf auffordern, ihr die An- und 
Verkaufskurse für EUR in • um 13.00 Uhr (Ortszeit Düsseldorf) mitzuteilen und 
daraus jeweils Mittelkurse ermitteln. Der Referenzpreis ist in diesem Fall das 
arithmetische Mittel der jeweiligen Mittelkurse.] 

 
e) [Der „Maßgebliche [EUR/JPY][EUR/CHF][•]-Kurs“ und der „Maßgebliche 

[EUR/USD][•]- Kurs“ ist jeweils der auf der [Reuters][•]-Seite • als „Großbanken-
Fixing“ veröffentlichte [EUR/JPY][EUR/CHF][•]- und [EUR/USD][•]-Durchschnittskurs 
am Bewertungstag. 

 
Sollten solche Kurse nicht mehr auf der [Reuters][•]-Seite •, sondern auf einer 
anderen Seite (die „Ersatzseite“) veröffentlicht werden, so sind der Maßgebliche 
[EUR/JPY][EUR/CHF][•]- und der Maßgebliche [EUR/USD][•]-Kurs die auf der 
Ersatzseite veröffentlichten [EUR/JPY][EUR/CHF][•]- und [EUR/USD][•]-Kurse. Die 
Emittentin wird die Ersatzseite gemäß § 6 bekannt machen. 
 
Sollte die Ermittlung von [EUR/JPY][EUR/CHF][•]- und [EUR/USD][•]-Kursen als 
„Großbanken-Fixing“ dauerhaft eingestellt werden, so wird die Emittentin durch 
Bekanntmachung gemäß § 6 andere [EUR/JPY[EUR/CHF][•]- und [EUR/USD][•]-
Kurse als Maßgeblichen [EUR/JPY][EUR/CHF][•]- und Maßgeblichen [EUR/USD][•]-
Kurse für die Bestimmung des Referenzpreises festlegen. 
 
Sollten am Bewertungstag der als „Großbanken-Fixing“ ermittelte 
[EUR/JPY][EUR/CHF][•]- und/oder [EUR/USD][•]-Durchschnittskurs auf der 
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[Reuters][•]-Seite • oder auf einer diese ersetzenden Seite nicht veröffentlicht werden 
und sollte die Emittentin keinen anderen Maßgeblichen [EUR/JPY][EUR/CHF][•]- 
und/oder Maßgeblichen [EUR/USD][•]-Kurs für die Bestimmung des Referenzpreises 
festgelegt haben, so wird die Emittentin an diesem Tag vier von ihr nach billigen 
Ermessen (§ 315 BGB) ausgewählte führende Banken in Frankfurt am Main oder 
Düsseldorf auffordern, ihr die An- und Verkaufskurse für EUR in [JPY][CHF][•] 
und/oder [USD][•] um 13.00 Uhr (Ortszeit Düsseldorf) mitzuteilen und daraus jeweils 
Mittelkurse ermitteln. Der Maßgebliche [EUR/JPY][EUR/CHF][•]- bzw. der 
Maßgebliche [EUR/USD][•]-Kurs ist in diesem Fall das arithmetische Mittel der 
jeweiligen Mittelkurse.] 
 
[Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist der Referenzpreis am Bewertungstag.] 

 
f) [Der „Umrechnungskurs“ ist der für die Berechnung des Referenzpreises verwendete 

Maßgebliche [EUR/JPY][EUR/CHF][•]-Kurs gemäß Absatz 5 e).][ In dieser Variante 
gestrichen] 

 
g) Die jeweilige „Knock-Out-Barriere“ einer Serie von Zertifikaten entspricht dem in 

Absatz 5 h) genannten Kurs. 
 

h) Für jede Serie von Zertifikaten gelten für die Begriffe „Basiskurs“, „Knock-Out-
Barriere“, [„Referenzpreis“], „Fälligkeitstag“, „Bewertungstag“ und „Bezugsverhältnis“ 
die in der [nachstehenden][der diesen Produktbedingungen voranstehenden] Tabelle 
genannten Angaben[.][:[wenn nicht in den Produktbedingungen voranstehenden 
Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen angegeben] 

 
Typ [WKN] [/] 

[ISIN] 
Basiskurs Knock-Out-

Barriere 
Bewertungs-

tag 
Fälligkeitstag  [Referenz-

preis]  
[Uhrzeit am 
Ausgabetag] 

Bezugs-
verhältnis 

• • • • • • • • • 
            ] 
6. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern 

kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend. 
 
7. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im 

Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen 
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit 
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen, 
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu 
zahlen sind. 

 
§ 3 

Transfer 
 
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 4) 
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream 
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung 
an die Zertifikatsinhaber überweist. 
 

§ 4 
Zahlstelle 

 
1. Die [HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf][•] ist 

Zahlstelle (die „Zahlstelle“). 
 
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem 

Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der 
Emittentin unverzüglich gemäß § 6 bekannt zu machen. 
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3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt 

oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat. 

 
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen 

Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit. 
 

§ 5 
Schuldnerwechsel 

 
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der 

Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 6 alle Verpflichtungen 
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen 
Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“ 
genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle 
sich für die Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit 
derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen 
als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten 
Anwendung dieses § 5, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren 
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus 
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“ 
in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 5) die Neue 
Emittentin. 

 
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn 
 

a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller 
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten, 
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden; 

 
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und 

unwiderruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen 
Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text 
dieser Garantie gemäß § 6 veröffentlicht wurde; 

 
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse, 

Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue 
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist. 

 
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 5 erneut 

Anwendung. 
 

§ 6 
Bekanntmachungen 

 
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die 
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung 
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem 
Zugang als bewirkt.][werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je 
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die 
Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer 
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) 
als erfolgt.]] [Der Eintritt des Knock-Out-Ereignisses wird lediglich auf der Internet-Seite • 
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bzw. einer Folgeseite ausgewiesen. Die Archivierung erfolgt über einen Zeitraum von • 
Tagen. Darüber hinaus liegende Knock-Out-Ereignisse können bei der Emittentin kostenfrei 
angefragt werden. Sollte die Darstellung aus technischen Gründen über einen längeren 
Zeitraum als • Bankarbeitstagen nicht möglich sein, erfolgt die Bekanntmachung ersatzweise 
in einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen, an denen die Zertifikate zum 
Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung (oder 
bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) als erfolgt.]] Sofern in 
diesen Produktbedingungen nichts anderes vorgesehen ist, dienen diese 
Bekanntmachungen nur zur Information und stellen keine Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.  
 

§ 7 
Schlussbestimmungen 

 
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der 

Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht 
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame 
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen 
entsprechend ersetzt werden. 

 
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin. 
 
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen 

des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne 
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammen-
hang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf. 

 
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen  
 

a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten 
sowie  
 

b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der 
Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,  

 
wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen 
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber 
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate 
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produkt-
bedingungen werden unverzüglich gemäß § 6 bekannt gemacht. 
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[SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikate auf einen Wechselkurs 

 
Produktbedingungen 

 
 
 
 

§ 1 
Form 

 
1. Die [SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der Lang & 

Schwarz Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine 
Inhaber-Sammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking 
AG, Frankfurt am Main, hinterlegt ist. 

 
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von 

Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen. 
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde 
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen 
werden können. 

 
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem 

Vertretungsberechtigten der Emittentin. 
 

§ 2 
Fälligkeit 

 
1. Jeder Zertifikatsinhaber hat das Recht, von der Emittentin die Einlösung der Zertifikate zu 

verlangen. Die Einlösung kann nur gemäß den in Absatz 2 und 3 enthaltenen 
Bestimmungen und nur zu einem Einlösungstermin gefordert werden. „Einlösungstermin“ 
ist – vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatz 3 – [jeder letzte Bankarbeitstag der 
Monate • eines jeden Jahres ab dem Monat •] [•]. 

 
2. Vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 3 erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats 

zu einem Betrag in EUR (der „Auszahlungsbetrag“), der nach der folgenden Formel 
berechnet wird: 

 
E = (CXYfinal – Basiskurs) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Call Zertifikaten) 

 
bzw. 
 
E = (Basiskurs – CXYfinal) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Put Zertifikaten) 

 
wobei 
 
E = der [zunächst] in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte[, zum Umrechnungskurs 
(Absatz 5 e))] in EUR umgerechnete und [auf den nächsten Cent (EUR 0,01)][•] 
kaufmännisch auf- oder abgerundete Auszahlungsbetrag pro Zertifikat 
 
CXYfinal = der Referenzpreis (Absatz 5 c)) am Bewertungstag (Absatz 5 b))  
 
Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Zertifikaten wird als 
Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht dem in Absatz 5 k) genannten Verhältnis  
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Basiskurs = der am jeweiligen Bewertungstag geltende jeweilige „Basiskurs“ einer Serie 
von Zertifikaten (Absatz 5 k)) 
 
Die Umrechnungen gemäß diesem Absatz 2 erfolgen zum Maßgeblichen 
Umrechnungskurs (Absatz 5 d)). 
 
Der jeweilige Basiskurs einer Serie von Zertifikaten entspricht am • (der „Ausgabetag“) 
dem in Absatz 5 k) genannten Kurs. Er verändert sich an [jedem Kalendertag][•] während 
eines Anpassungszeitraumes (Absatz 5 g)) um den Anpassungsbetrag. Der jeweilige 
„Anpassungsbetrag“ einer Serie von Zertifikaten für den jeweiligen Anpassungszeitraum 
ist der [Basiskurs][•] [an dem in den betreffenden Anpassungszeitraum fallenden 
Anpassungstag (Absatz 5 h))][•], multipliziert mit dem in diesem Anpassungszeitraum 
anwendbaren Anpassungsprozentsatz (Absatz 5 f)). Der sich für jeden Kalendertag 
ergebende Basiskurs wird [kaufmännisch auf [zwei][vier][•] Nachkommastellen] [•] 
gerundet[, wobei jedoch der Berechnung des jeweils nachfolgenden Basiskurses der 
ungerundete Basiskurs des Vortages zugrunde gelegt wird]. Für den ersten 
Anpassungszeitraum ist der [Basiskurs am Ausgabetag][•] für die vorstehenden 
Berechnungen maßgeblich.  
 
Der Basiskurs am Anpassungstag eines jeden Anpassungszeitraumes errechnet sich 
jeweils aus dem Basiskurs des letzten Kalendertages des vorangegangenen 
Anpassungszeitraumes zuzüglich des im vorangegangenen Anpassungszeitraum 
anwendbaren Anpassungsbetrages. 

 
3. Falls zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem [Ausgabetag][•] der im weltweiten 

Devisenhandel als tatsächlich gehandelt festgestellte [EUR/•][USD/JPY][USD/CHF][•] 
Kurs die jeweils geltende Knock-Out-Barriere (Absatz 5 j)) erreicht oder unterschreitet (im 
Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht oder überschreitet (im Falle von Turbo-
Put-Zertifikaten), (das „Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate als eingelöst. Der Tag 
an dem das Knock-Out-Ereignis eintritt gilt als Bewertungstag; Einlösungstermin ist der 
fünfte (5.) Bankarbeitstag nach diesem Bewertungstag. 
 
Im Fall des Eintritts eines Knock-Out-Ereignisses entspricht der Auszahlungsbetrag dem 
von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten marktgerechten 
Preis für die Zertifikate[, mindestens aber dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 
Betrag, um den der tiefste (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. höchste (im Falle 
von Turbo-Put-Zertifikaten) in EUR ausgedrückte im weltweiten Devisenhandel als 
tatsächlich gehandelt festgestellter [USD/JPY][USD/CHF][•] Kurs innerhalb eines Zeit-
raumes von drei Stunden nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses, den jeweils geltenden 
Basiskurs überschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im 
Falle von Turbo-Put-Zertifikaten)][wird in der Regel 1/10 Eurocent pro Zertifikat nicht 
übersteigen]. Der Einlösungstermin ist in diesem Falle der fünfte (5.) Bankarbeitstag nach 
dem Tag, an dem das Knock-Out-Ereignis eingetreten ist. 

 
4. Um die Einlösung der Zertifikate zu einem Einlösungstermin zu verlangen, muss der 

Zertifikatsinhaber spätestens am [zehnten][•] Bankarbeitstag vor dem verlangten 
Einlösungstermin  

 
i. bei der Emittentin eine formlose, schriftliche Erklärung einreichen (die 

„Einlösungserklärung“) und 
 
ii. die Zertifikate an die Zahlstelle (§ 5) liefern und zwar entweder (i) durch eine 

unwiderrufliche Anweisung an die Zahlstelle, die Zertifikate aus dem 
gegebenenfalls bei der Zahlstelle unterhaltenen Depot zu entnehmen oder (ii) 
durch Übertragung der Zertifikate auf das Konto der Zahlstelle bei der 
Clearstream Banking AG. 
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Die Einlösungserklärung muss enthalten:  

 
a) den Namen und die Anschrift des Zertifikateinhabers oder seines zur Ausübung 

Bevollmächtigten, 
 
b) die ISIN bzw. WKN der Zertifikate, für die das Recht ausgeübt wird, 
 
c) die Anzahl der Zertifikate, für die das Recht ausgeübt wird und 
 
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag. 
 
Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.  
 
Eine in Bezug auf einen bestimmten Einlösungstermin abgegebene Einlösungserklärung 
ist nichtig, wenn sie nach Ablauf des [zehnten][•] Bankarbeitstages vor diesem 
Einlösungstermin eingeht. Werden die Zertifikate, auf die sich eine Einlösungserklärung 
bezieht, nicht oder nicht rechtzeitig an die Zahlstelle geliefert, so ist die Einlösungs-
erklärung nichtig. Weicht die in der Einlösungserklärung genannte Zahl von Zertifikaten, 
für die die Einlösung beantragt wird, von der Zahl der an die Zahlstelle übertragenen 
Zertifikate ab, so gilt die Einlösungserklärung nur für die der kleineren der beiden Zahlen 
entsprechende Anzahl von Zertifikaten als eingereicht. Etwaige überschüssige Zertifikate 
werden auf Kosten und Gefahr des Zertifikatsinhabers an diesen zurück übertragen. 
 
Nach wirksamer Einreichung von Zertifikaten zur Einlösung wird die Emittentin 
veranlassen, dass der Auszahlungsbetrag der Zahlstelle zur Verfügung gestellt wird, die 
diesen am jeweiligen Einlösungstermin auf ein in der Einlösungserklärung vom 
Zertifikatsinhaber benanntes Konto überwiesen wird.  
 
Mit der Einlösung der Zertifikate am jeweiligen Einlösungstermin erlöschen alle Rechte 
aus den eingelösten Zertifikaten. 

 
5. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 

 
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den 

allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind. 
 
b) Der „Bewertungstag“ ist der fünfte Bankarbeitstag vor dem jeweiligen 

Einlösungstermin. 
 

c) [Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Zertifikaten ist der in [JPY][CHF][•] 
ausgedrückte [USD/JPY][USD/CHF][•]-Wechselkurs bezogen auf [USD][•] 1,00 am 
Bewertungstag, der sich aus dem in [JPY][CHF][•] ausgedrückten Maßgeblichen 
[EUR/JPY][EUR/CHF][•]-Kurs bezogen auf EUR 1,00 geteilt durch den in [USD][•] 
ausgedrückten Maßgeblichen [EUR/USD][•]-Kurs bezogen auf EUR 1,00 errechnet.] 

 
[Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Zertifikaten ist auf der [Reuters][•]-Seite 
• als „Großbanken-Fixing“ veröffentlichte EUR/•-Durchschnittskurs am 
Bewertungstag. 
 
Sollte ein solcher Kurs nicht mehr auf der [Reuters][•]-Seite •, sondern auf einer 
anderen Seite (die „Ersatzseite“) veröffentlicht werden, so ist der Referenzpreis der 
auf der Ersatzseite veröffentlichte EUR/•-Durchschnittskurs. Die Emittentin wird die 
Ersatzseite gemäß § 7 bekannt machen. 
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Sollte die Ermittlung eines EUR/•-Durchschnittskurses als „Großbanken-Fixing“ auf 
der [Reuters][•]-Seite • dauerhaft eingestellt werden, so wird die Emittentin durch 
Bekanntmachung gemäß § 7 einen anderen EUR/•-Kurse für die Bestimmung des 
Referenzpreises festlegen. 
 
Sollten am Bewertungstag der als „Großbanken-Fixing“ ermittelte EUR/•-Durch-
schnittskurs auf der [Reuters][•]-Seite • oder auf einer diese ersetzenden Seite nicht 
veröffentlicht werden und sollte die Emittentin keinen anderen EUR/•-Kurs für die 
Bestimmung des Referenzpreises festgelegt haben, so wird die Emittentin an diesem 
Tag vier von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) ausgewählte führende Banken 
in Frankfurt am Main oder Düsseldorf auffordern, ihr die An- und Verkaufskurse für 
EUR in • um 13.00 Uhr (Ortszeit Düsseldorf) mitzuteilen und daraus jeweils 
Mittelkurse ermitteln. Der Referenzpreis ist in diesem Fall das arithmetische Mittel der 
jeweiligen Mittelkurse.] 

 
d) [Der „Maßgebliche [EUR/JPY][EUR/CHF][•]-Kurs“ und der „Maßgebliche 

[EUR/USD][•]- Kurs“ ist jeweils der auf der [Reuters][•]-Seite • als „Großbanken-
Fixing“ veröffentlichte [EUR/JPY][EUR/CHF][•]- und [EUR/USD][•]-Durchschnittskurs 
am Bewertungstag. 

 
Sollten solche Kurse nicht mehr auf der [Reuters][•]-Seite •, sondern auf einer 
anderen Seite (die „Ersatzseite“) veröffentlicht werden, so sind der Maßgebliche 
[EUR/JPY][EUR/CHF][•]- und der Maßgebliche [EUR/USD][•]-Kurs die auf der 
Ersatzseite veröffentlichten [EUR/JPY][EUR/CHF][•]- und [EUR/USD][•]-Kurse. Die 
Emittentin wird die Ersatzseite gemäß § 7 bekannt machen. 
 
Sollte die Ermittlung von [EUR/JPY][EUR/CHF][•]- und [EUR/USD][•]-Kursen als 
„Großbanken-Fixing“ auf der [Reuters][•]-Seite • dauerhaft eingestellt werden, so wird 
die Emittentin durch Bekanntmachung gemäß § 7 andere [EUR/JPY[EUR/CHF][•]- 
und [EUR/USD][•]-Kurse als Maßgeblichen [EUR/JPY][EUR/CHF][•]- und 
Maßgeblichen [EUR/USD][•]-Kurse für die Bestimmung des Referenzpreises 
festlegen. 
 
Sollten am Bewertungstag der als „Großbanken-Fixing“ ermittelte [EUR/JPY] 
[EUR/CHF][•]- und/oder [EUR/USD][•]-Durchschnittskurs auf der [Reuters][•]-Seite • 
oder auf einer diese ersetzenden Seite nicht veröffentlicht werden und sollte die 
Emittentin keinen anderen Maßgeblichen [EUR/JPY][EUR/CHF][•]- und/oder 
Maßgeblichen [EUR/USD][•]-Kurs für die Bestimmung des Referenzpreises festgelegt 
haben, so wird die Emittentin an diesem Tag vier von ihr nach billigen Ermessen (§ 
315 BGB) ausgewählte führende Banken in Frankfurt am Main oder Düsseldorf 
auffordern, ihr die An- und Verkaufskurse für EUR in [JPY][CHF][•] und/oder [USD][•] 
um 13.00 Uhr (Ortszeit Düsseldorf) mitzuteilen und daraus jeweils Mittelkurse 
ermitteln. Der Maßgebliche [EUR/JPY][EUR/CHF][•]- bzw. der Maßgebliche 
[EUR/USD][•]-Kurs ist in diesem Fall das arithmetische Mittel der jeweiligen 
Mittelkurse.] 
 
[Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist der Referenzpreis am Bewertungstag.] 

 
e) [Der „Umrechnungskurs“ ist der für die Berechnung des Referenzpreises verwendete 

Maßgebliche [EUR/JPY][EUR/CHF][•]-Kurs gemäß Absatz 5 d).] 
 
f) Der in einem Anpassungszeitraum anwendbare jeweilige „Anpassungsprozentsatz“ 

einer Serie von Zertifikaten besteht aus der Summe aus dem (i) auf der [Reuters][•]-
Seite • (oder einer diese ersetzenden Seite) veröffentlichten Zinssatz (der „Referenz-
zinssatz“) an dem in den betreffenden Anpassungszeitraum fallenden Anpassungstag 
und (ii) dem in dem betreffenden Anpassungszeitraum geltenden Zinsbereinigungs-
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faktor (Absatz 5 i)), das Ergebnis dividiert durch 365. Der jeweilige Anpassungs-
prozentsatz einer Serie von Zertifikaten für den ersten Anpassungszeitraum 
entspricht dem in Absatz 5 k) genannten Prozentsatz. 

 
g) Ein „Anpassungszeitraum“ ist der Zeitraum vom Ausgabetag bis zum ersten 

Anpassungstag (ausschließlich) und jeder folgende Zeitraum von einem Anpassungs-
tag (einschließlich) bis zum jeweils nächstfolgenden Anpassungstag (ausschließlich). 

 
h) Ein „Anpassungstag“ ist der • Kalendertag eines jeden Monats bzw., falls dieser Tag 

kein Bankarbeitstag ist, der jeweils folgende Bankarbeitstag. Der erste Anpassungs-
tag ist der [in Absatz 5 k) genannte Tag][•]. 

 
i) Der „Zinsbereinigungsfaktor“ ist ein von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 

BGB) unter Berücksichtigung der jeweils herrschenden Marktgegebenheiten für einen 
Anpassungszeitraum festgelegter Zinssatz. 

 
j) Die jeweilige „Knock-Out-Barriere“ einer Serie von Zertifikaten entspricht [für den 

ersten Anpassungszeitraum dem in Absatz 5 k) genannten Kurs. Für jeden weiteren 
Anpassungszeitraum wird die Knock-Out-Barriere an dem in diesen Anpassungs-
zeitraum fallenden Anpassungstag von der Emittentin unter Berücksichtigung der 
jeweils herrschenden Marktgegebenheiten (insbesondere unter Berücksichtigung der 
Volatilität) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegt][dem jeweiligen 
Basiskurs]. 

 
k) Für jede Serie von Zertifikaten gelten für die Begriffe „Basiskurs“, „Knock-Out-

Barriere“, „Anpassungsprozentsatz“[, „erster Anpassungstag“][, „Referenzpreis“] und 
„Bezugsverhältnis“ die in der [nachstehenden][der diesen Produktbedingungen 
voranstehenden] Tabelle genannten Angaben[.][:[wenn nicht in den Produkt-
bedingungen voranstehenden Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen angegeben] 

 
Typ [WKN] [/] 

[ISIN] 
Basiskurs [am 
Ausgabetag] 

[•] 

[Referenz-
preis] 

[Knock-Out-
Barriere [im 

ersten 
Anpassungs-
zeitraum][•]] 

Anpassungs-
prozentsatz im 

ersten 
Anpassungs-

zeitraum 

erster 
Anpassungs-

tag 

[Uhrzeit am 
Ausgabetag] 

Bezugs-
verhältnis 

• • • • • • • • • 
           ] 
6. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern 

kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend. 
 
7. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im 

Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen 
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit 
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen, 
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu 
zahlen sind. 

 
§ 3 

Ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin 
 
1. Die Emittentin ist berechtigt, jeweils zum • [eines jeden][jedes •. (•)] [Jahres][Monats][•], 

erstmals zum • (jeweils ein „Kündigungstermin“), die Zertifikate insgesamt, jedoch nicht 
teilweise zu kündigen. 

 
2. Die Kündigung durch die Emittentin ist mindestens • [Tage][Bankarbeitstage] vor dem 

jeweiligen Kündigungstermin gemäß § 7 bekannt zu machen. Die Bekanntmachung ist 
unwiderruflich und muss den Kündigungstermin nennen. 
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3. Im Falle der Kündigung durch die Emittentin erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats 
gemäß § 2 Absatz 2, wobei der fünfte Bankarbeitstag vor dem jeweiligen 
Kündigungstermin als Bewertungstag gilt. 

 
4. Sämtliche im Falle der Kündigung durch die Emittentin gemäß den Produktbedingungen 

zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle 
die zahlbaren Beträge der Clearstream Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der 
jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber überweist. 

 
5. Das Recht der Zertifikatsinhaber, die Einlösung der Zertifikate zu den jeweiligen 

Einlösungsterminen zu verlangen, wird durch die Kündigung der Emittentin nicht berührt. 
 

§ 4 
Transfer 

 
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 5) 
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream 
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung 
an die Zertifikatsinhaber überweist. 
 

§ 5 
Zahlstelle 

 
1. Die [HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf][•] ist 

Zahlstelle (die „Zahlstelle“). 
 
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem 

Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der 
Emittentin unverzüglich gemäß § 7 bekannt zu machen. 

 
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt 

oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat. 

 
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen 

Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit. 
 

§ 6 
Schuldnerwechsel 

 
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der 

Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 7 alle Verpflichtungen 
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen Über-
nahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“ genannt) 
der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle sich für die 
Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit derselben 
Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen als 
Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten 
Anwendung dieses § 6, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren 
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus 
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“ 
in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 6) die Neue 
Emittentin. 

 
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn 
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a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller 
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten, 
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden; 

 
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und 

unwiderruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen 
Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text 
dieser Garantie gemäß § 7 veröffentlicht wurde; 

 
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse, 

Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue 
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist. 

 
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 6 erneut 

Anwendung. 
 

§ 7 
Bekanntmachungen 

 
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die 
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung 
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem 
Zugang als bewirkt.][werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je 
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die 
Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer 
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) 
als erfolgt.]] [Die [täglichen][/][•] Anpassungen und der Eintritt des Knock-Out-Ereignisses 
werden lediglich auf der Internet-Seite • bzw. einer Folgeseite ausgewiesen. Die Archivierung 
erfolgt über einen Zeitraum von • Tagen. Darüber hinaus liegende Anpassungen bzw. Knock-
Out-Ereignisse können bei der Emittentin kostenfrei angefragt werden. Sollte die Darstellung 
aus technischen Gründen über einen längeren Zeitraum als • Bankarbeitstagen nicht möglich 
sein, erfolgt die Bekanntmachung ersatzweise in einem überregionalen Pflichtblatt der Wert-
papierbörsen, an denen die Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung 
gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der 
ersten Veröffentlichung) als erfolgt.]] Sofern in diesen Produktbedingungen nichts anderes 
vorgesehen ist, dienen diese Bekanntmachungen nur zur Information und stellen keine 
Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.  
 

§ 8 
Schlussbestimmungen 

 
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der 

Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht 
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame 
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen 
entsprechend ersetzt werden. 

 
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin. 
 
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen 

des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne 
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allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammen-
hang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf. 

 
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen  
 

a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten 
sowie  

 
b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der 

Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,  
 

wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen 
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber 
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate 
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produkt-
bedingungen werden unverzüglich gemäß § 7 bekannt gemacht. 
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[SFD-]Turbo-Zertifikate auf Zinsterminkontrakte 

 
Produktbedingungen 

 
 
 
 

§ 1 
Form 

 
1. Die [SFD-]Turbo-Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der Lang & Schwarz 

Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine Inhaber-
Sammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, 
Frankfurt am Main, hinterlegt ist. 

 
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von 

Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen. 
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde 
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen 
werden können. 

 
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem 

Vertretungsberechtigten der Emittentin. 
 

§ 2 
Fälligkeit 

 
1. Die Zertifikate werden vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatz 3 am Fälligkeitstag 

(Absatz 5 b)) eingelöst.  
 
2. Vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 3 erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats 

zu einem Betrag in EUR (der „Auszahlungsbetrag“), der nach der folgenden Formel 
berechnet wird: 

 
E = (Futurefinal – Basiskurs) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Call Zertifikaten) 

 
bzw. 
 
E = (Basiskurs – Futurefinal) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Put Zertifikaten) 

 
wobei 
 
E = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte [,in EUR umgerechnete] und] [auf den 
nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- oder abgerundete Auszahlungsbetrag 
pro Zertifikat 

 
Futurefinal = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte] Referenzpreis (Absatz 5 d)) 
am Bewertungstag (Absatz 5 c))  
 
[Für die Berechnungen gemäß diesen Produktbedingungen entspricht jeweils ein Prozent 
[einem][•][EUR][USD][JPY][CHF][GBP][•]]. 
 
Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Zertifikaten wird als 
Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht dem in Absatz 5 i) genannten Verhältnis  
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[Die Umrechnungen gemäß diesem Absatz 2 erfolgen zum Maßgeblichen 
Umrechnungskurs (Absatz 5 j)).]  
 
Basiskurs = der am jeweiligen Bewertungstag geltende jeweilige „Basiskurs“ einer Serie 
von Zertifikaten (Absatz 5 i)) 

 
3. Falls zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des Zeitraumes vom [Ausgabetag][•] bis zum 

Bewertungstag (jeweils einschließlich) an einem Tag an dem keine Marktstörung vorliegt 
der von der Maßgeblichen Terminbörse (Absatz 5 f)) fortlaufend festgestellte und 
veröffentlichte Kurs des jeweils Maßgeblichen Future-Kontraktes (Absatz 5 e)), die 
jeweils geltende Knock-Out-Barriere (Absatz 5 g)) erreicht oder unterschreitet (im Falle 
von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht oder überschreitet (im Falle von Turbo-Put-
Zertifikaten) (das „Knock-Out-Ereignis“) [gelten die Zertifikate als eingelöst][entfällt der 
Anspruch nach Absatz 2. 
 
Stattdessen hat der Zertifikatsinhaber das Recht, von der Emittentin innerhalb von fünf 
(5) Bankarbeitstagen nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses, aber nicht später als bis 
zum fünften (5.) Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag (die „Andienungsfrist“) nach 
Maßgabe der Bestimmungen in Absatz 4 den Ankauf der von ihm gehaltenen Zertifikate 
zu verlangen (das „Andienungsrecht“).] 
 
Die Höhe des von der Emittentin [nach wirksamer Ausübung des Andienungsrechts] zu 
zahlenden [Kaufpreises][Auszahlungsbetrages] für ein Zertifikat wird von der Emittentin 
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmt und [beträgt mindestens dem mit dem 
Bezugsverhältnis multiplizierten Betrag, um den der tiefste (im Falle von Turbo-Call-
Zertifikaten) bzw. höchste (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) in EUR ausgedrückte 
Kurs des jeweils Maßgeblichen Future-Kontraktes innerhalb eines Zeitraumes von drei 
Stunden nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses, in denen ein Kurs für den Basiswert an 
der Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird, den jeweils geltenden Basis-
kurs überschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Falle von 
Turbo-Put-Zertifikaten)][wird in der Regel 1/10 Eurocent pro Zertifikat nicht übersteigen]. 
 

4. [Zur Ausübung des Andienungsrechtes muss der Zertifikatsinhaber innerhalb der 
Andienungsfrist bei der Emittentin ein formloses, schriftliches Verkaufs- und 
Übereignungsangebot (das „Verkaufs- und Übereignungsangebot“) abgeben und die 
Zertifikate an die Zahlstelle liefern. Das Verkaufs- und Übereignungsangebot muss 
enthalten:  

 
a) den Namen und die Anschrift des Zertifikateininhabers oder seines zur 

Ausübung Bevollmächtigten, 
 
b) die ISIN bzw. WKN der Zertifikate, für die das Andienungsrecht ausgeübt wird, 
 
c) die Anzahl der Zertifikate, für die das Andienungsrecht ausgeübt wird und 
 
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag. 
 
Nach vollständiger Erfüllung der vorstehend genannten Voraussetzungen ist die 
Emittentin verpflichtet, das oben genannte Verkaufs- und Übereignungsangebot anzu-
nehmen. Die Annahme erfolgt dadurch, dass die Emittentin den von ihr festgelegten 
Kaufpreis unverzüglich auf das in dem Verkaufs- und Übereignungsangebot zu 
benennende Konto überweist. 

 
Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.][In dieser Variante gestrichen] 

 
5. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 
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a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den 

allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind. 
 
b) Der jeweilige „Fälligkeitstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 i) 

genannte Tag bzw., falls dieser Tag kein Bankarbeitstag ist, der jeweils folgende 
Bankarbeitstag.  

 
c) Der „Bewertungstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 i) genannte Tag.  

 
d) Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Zertifikaten ist der von der 

Maßgeblichen Terminbörse täglich festgestellte und veröffentlichte Abrechnungspreis 
für den Maßgeblichen Future-Kontrakt am jeweiligen Bewertungstag. 
 
Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis des Basiswerts nicht festgestellt und 
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine 
Marktstörung in Bezug auf den jeweils Maßgeblichen Future-Kontrakt vorliegt (Absatz 
5 e)), dann wird der Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag ver-
schoben, an dem ein Referenzpreis wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an 
dem keine Marktstörung vorliegt. 
 
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag auf den dritten 
Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben und wird auch an diesem Tag kein 
Referenzpreis festgestellt und veröffentlicht oder liegt nach Auffassung der Emittentin 
an diesem Tag eine Marktstörung vor, dann wird die Emittentin auf der Grundlage 
des Berechnungsverfahrens, das üblicherweise zur Bestimmung des theoretischen 
Wertes (fair value) eines Future-Kontraktes angewendet wird, einen fiktiven 
Referenzpreis (der „Fiktive Referenzpreis“) festlegen, der dann als der maßgebliche 
Referenzpreis für die Berechnung des Auszahlungsbetrages gilt. 
 

e) Der „Maßgebliche Future-Kontrakt“ ist der [[am][im] • fällige [Euro-Bobl][Euro-
Bund][Euro-Buxl][•] Future-Kontrakt][ist der in Absatz 5 i) genannte „Maßgebliche 
Future-Kontrakt] an der Maßgeblichen Terminbörse (der „Basiswert“).  
 
Wenn sich das dem Maßgeblichen Future-Kontrakt zugrunde liegende Konzept nach 
Auffassung der Emittentin so wesentlich verändert hat, dass es nicht mehr 
vergleichbar ist mit dem am • [(Launch)] bestehenden Konzept des Maßgeblichen 
Future-Kontraktes oder sich der Zinssatz der fiktiven Schuldverschreibung des 
Bundes, die dem Maßgeblichen Future-Kontrakt zugrunde liegt, ändert, wird der 
Basiskurs, die Knock-Out-Barriere und/oder gegebenenfalls andere Bestimmungen 
dieser Produktbedingungen so angepasst, dass die wirtschaftliche Stellung der 
Zertifikatsinhaber soweit wie möglich derjenigen vor der Anpassung entspricht. Eine 
solche Anpassung ist gemäß § 6 bekannt zu machen. 

 
f) Die „Maßgebliche Terminbörse“ ist die [EUREX Deutschland bzw. jeder Rechts-

nachfolger der EUREX Deutschland][•][in Absatz 5 i) genannte Maßgebliche Termin-
börse]. Für den Fall, dass an der [EUREX Deutschland][•] keine [Euro-Bobl][Euro-
Bund][Euro-Buxl][•] Future-Kontrakt mehr gehandelt werden, bestimmt die Emittentin 
eine andere Terminbörse als Maßgebliche Terminbörse. Die Bestimmung einer 
neuen Maßgeblichen Terminbörse ist gemäß § 6 bekannt zu machen. 

 
g) Die jeweilige „Knock-Out-Barriere“ einer Serie von Zertifikaten entspricht dem in 

Absatz 5 i) genannten Kurs. 
 

h) Eine „Marktstörung“ bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels 
des Future Kontraktes an der Maßgeblichen Terminbörse, sofern eine solche 
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Aussetzung oder Einschränkung nach Auffassung der Emittentin die Berechnung des 
Auszahlungsbetrages wesentlich beeinflußt. 
 
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel 
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher 
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse 
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von 
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als 
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag 
andauert. 

 
i) Für jede Serie von Zertifikaten gelten für die Begriffe [„Maßgeblicher Future-

Kontrakt“,] [„Maßgebliche Terminbörse“,] „Basiskurs“, „Knock-Out-Barriere“, 
„Fälligkeitstag“, „Bewertungstag“ und „Bezugsverhältnis“ die in der 
[nachstehenden][der diesen Produktbedingungen voranstehenden] Tabelle 
genannten Angaben[.][:[wenn nicht in den Produktbedingungen voranstehenden 
Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen angegeben] 

 
Typ [WKN] [/] 

[ISIN] 
Basiskurs Knock-Out-

Barriere  
Bewertungs-

tag 
Fälligkeits-

tag 
 

[Maß-
geblicher 
Future-

Kontrakt] 

[Maß-
gebliche 
Termin-
börse] 

[Uhrzeit am 
Ausgabetag] 

Bezugs-
verhältnis 

• • • • • • • • • • 
] 
[j) Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot 
Market quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer 
von der Emittentin gemäß § 6 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte 
Briefkurs für EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am 
Bewertungstag zu dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis des Basiswerts an der 
Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Sollte am Bewertungstag 
kein EUR/•-Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] oder einer diese 
ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die Emittentin an diesem Tag vier 
von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) ausgewählte führende Banken 
auffordern, ihr den Briefkurs für EUR in • zu dem Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der 
Referenzpreis des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse festgestellt und 
veröffentlicht wird. Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist dann das arithmetische 
Mittel dieser Briefkurse.] 

 
6. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern 

kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend. 
 
7. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im 

Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen 
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit 
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen, 
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu 
zahlen sind. 

 
§ 3 

Transfer 
 
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 4) 
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream 
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung 
an die Zertifikatsinhaber überweist. 
 

§ 4 
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Zahlstelle 
 
1. Die [HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf][•] ist 

Zahlstelle (die „Zahlstelle“). 
 
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem 

Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der 
Emittentin unverzüglich gemäß § 6 bekannt zu machen. 

 
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt 

oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat. 

 
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen 

Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit. 
 

§ 5 
Schuldnerwechsel 

 
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der 

Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 6 alle Verpflichtungen 
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen 
Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“ 
genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle 
sich für die Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit 
derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen 
als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten 
Anwendung dieses § 5, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren 
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus 
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“ 
in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 5) die Neue 
Emittentin. 

 
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn 
 

a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller 
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten, 
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden; 

 
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und 

unwiderruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen 
Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text 
dieser Garantie gemäß § 6 veröffentlicht wurde; 

 
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse, 

Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue 
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist. 

 
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 5 erneut 

Anwendung. 
 

§ 6 
Bekanntmachungen 

 
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die 
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine 
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schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung 
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem 
Zugang als bewirkt.] [werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je 
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die 
Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer 
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) 
als erfolgt.]] [Der Eintritt des Knock-Out-Ereignisses wird lediglich auf der Internet-Seite • 
bzw. einer Folgeseite ausgewiesen. Die Archivierung erfolgt über einen Zeitraum von • 
Tagen. Darüber hinaus liegende Knock-Out-Ereignisse können bei der Emittentin kostenfrei 
angefragt werden. Sollte die Darstellung aus technischen Gründen über einen längeren 
Zeitraum als • Bankarbeitstagen nicht möglich sein, erfolgt die Bekanntmachung ersatzweise 
in einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen, an denen die Zertifikate zum 
Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung (oder 
bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) als erfolgt.]] Sofern in 
diesen Produktbedingungen nichts anderes vorgesehen ist, dienen diese 
Bekanntmachungen nur zur Information und stellen keine Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.  
 

§ 7 
Schlussbestimmungen 

 
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der 

Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht 
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame 
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen 
entsprechend ersetzt werden. 

 
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin. 
 
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen 

des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne 
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammen-
hang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf. 

 
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen  
 

a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten 
sowie  
 

b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der 
Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,  

 
wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen 
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber 
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate 
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produkt-
bedingungen werden unverzüglich gemäß § 6 bekannt gemacht. 
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[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate auf Zinsterminkontrakte mit Roll-Over 

 
Produktbedingungen 

 
 
 
 

§ 1 
Form 

 
1. Die [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der Lang & 

Schwarz Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine 
Inhaber-Sammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking 
AG, Frankfurt am Main, hinterlegt ist. 

 
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von 

Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen. 
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde 
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen 
werden können. 

 
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem 

Vertretungsberechtigten der Emittentin. 
 

§ 2 
Fälligkeit 

 
1. Jeder Zertifikatsinhaber hat das Recht, von der Emittentin die Einlösung der Zertifikate zu 

verlangen. Die Einlösung kann nur gemäß den in Absatz 2 und 3 enthaltenen 
Bestimmungen und nur zu einem Einlösungstermin gefordert werden. „Einlösungstermin“ 
ist – vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatz 3 Absatz 1 letzter Satz – [jeder letzte 
Bankarbeitstag der Monate • eines jeden Jahres ab dem Monat •][•]. 

 
2. Vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 3 erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats 

zu einem Betrag in EUR (der „Auszahlungsbetrag“), der nach der folgenden Formel 
berechnet wird: 

 
E = (Futurefinal – Basiskurs) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Call Zertifikaten) 

 
bzw. 
 
E = (Basiskurs – Futurefinal) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Put Zertifikaten) 

 
wobei 
 
E = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte [,in EUR umgerechnete] und] [auf den 
nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- oder abgerundete Auszahlungsbetrag 
pro Zertifikat 

 
Futurefinal = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte] Referenzpreis (Absatz 5 c)) 
am Bewertungstag (Absatz 5 b))  

 
[Für die Berechnungen gemäß diesen Produktbedingungen entspricht jeweils ein Prozent 
[einem][•][EUR][USD][JPY][CHF][GBP][•]]. 
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Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Zertifikaten wird als 
Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht dem in Absatz 5 l) genannten Verhältnis  
 
[Die Umrechnungen gemäß diesem Absatz 2 erfolgen zum Maßgeblichen 
Umrechnungskurs (Absatz 5 m)).]  
 
Basiskurs = der am jeweiligen Bewertungstag geltende jeweilige „Basiskurs“ einer Serie 
von Zertifikaten (Absatz 5 l)) 
 
Der jeweilige Basiskurs einer Serie von Zertifikaten entspricht am • (der „Ausgabetag“) 
dem in Absatz 5 l) genannten Kurs. Er verändert sich an [jedem Kalendertag][•] während 
eines Anpassungszeitraumes (Absatz 5 f)) um den Anpassungsbetrag. Der jeweilige 
„Anpassungsbetrag“ einer Serie von Zertifikaten für den jeweiligen Anpassungszeitraum 
ist der [Basiskurs][•] [an dem in den betreffenden Anpassungszeitraum fallenden 
Anpassungstag (Absatz 5 h))][•], multipliziert mit dem in diesem Anpassungszeitraum 
anwendbaren Anpassungsprozentsatz (Absatz 5 f)). Der sich für jeden Kalendertag 
ergebende Basiskurs wird kaufmännisch auf [zwei][vier][•] Nachkommastellen 
[•]gerundet[, wobei jedoch der Berechnung des jeweils nachfolgenden Basiskurses der 
ungerundete Basiskurs des Vortages zugrunde gelegt wird]. Für den ersten 
Anpassungszeitraum ist der [Basiskurs am Ausgabetag][•] für die vorstehenden 
Berechnungen maßgeblich.  
 
Der Basiskurs am Anpassungstag eines jeden Anpassungszeitraumes errechnet sich 
jeweils aus dem Basiskurs des letzten Kalendertages des vorangegangenen 
Anpassungszeitraumes zuzüglich des im vorangegangenen Anpassungszeitraum 
anwendbaren Anpassungsbetrages. 

 
3. [regular:][Falls zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem [Ausgabetag][•] der von der 

Maßgeblichen Terminbörse (Absatz 5 e)) fortlaufend festgestellte und veröffentlichte Kurs 
des jeweils Maßgeblichen Future-Kontraktes (Absatz 5 d)), die jeweils geltende Knock-
Out-Barriere (Absatz 5 j)) erreicht oder unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-
Zertifikaten) bzw. erreicht oder überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten), (das 
„Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate als eingelöst. 
 
Im Fall des Eintritts eines Knock-Out-Ereignisses entspricht der Auszahlungsbetrag dem 
von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten marktgerechten 
Preis für die Zertifikate[, mindestens aber dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 
Betrag, um den der tiefste (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. höchste (im Falle 
von Turbo-Put-Zertifikaten) in EUR ausgedrückte Kurs des jeweils Maßgeblichen Future-
Kontraktes innerhalb eines Zeitraumes von drei Stunden nach Eintritt des Knock-Out-Er-
eignisses, in denen ein Kurs für den jeweils Maßgeblichen Future-Kontrakt an der Maß-
geblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird, den jeweils geltenden Maßgeblichen 
Future-Kontrakt überschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet 
(im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten)]. Der Einlösungstermin ist in diesem Falle der fünfte 
(5.) Bankarbeitstag nach dem Tag, an dem das Knock-Out-Ereignis eingetreten ist.] 
 
[Smart:][Falls zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem [Ausgabetag][•] der von der 
Maßgeblichen Terminbörse (Absatz 5 e)) fortlaufend festgestellte und veröffentlichte Kurs 
des jeweils Maßgeblichen Future-Kontraktes (Absatz 5 d)) den jeweils geltenden Basis-
kurs erreicht oder unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht oder 
überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) oder der zuletzt festgestellte und ver-
öffentlichte Kurs des jeweils Maßgeblichen Future-Kontraktes der Maßgeblichen Börse 
(der „Schlusskurs“) die Knock-Out-Barriere (Absatz 5 j)) erreicht oder unterschreitet (im 
Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht oder überschreitet (im Falle von Turbo-
Put-Zertifikaten) (jeweils ein „Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate als eingelöst. 
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Im Fall des Eintritts eines Knock-Out-Ereignisses entspricht der Auszahlungsbetrag dem 
von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten marktgerechten 
Preis für die Zertifikate. Der Einlösungstermin ist in diesem Falle der fünfte (5.) 
Bankarbeitstag nach dem Tag, an dem das Knock-Out-Ereignis eingetreten ist.] 
 

4. Um die Einlösung der Zertifikate zu einem Einlösungstermin zu verlangen, muss der 
Zertifikatsinhaber spätestens am [zehnten][•] Bankarbeitstag vor dem verlangten 
Einlösungstermin  

 
i. bei der Emittentin eine formlose, schriftliche Erklärung einreichen (die „Einlösungs-

erklärung“) und 
 
ii. die Zertifikate an die Zahlstelle (§ 5) liefern und zwar entweder (i) durch eine 

unwiderrufliche Anweisung an die Zahlstelle, die Zertifikate aus dem gegebenenfalls 
bei der Zahlstelle unterhaltenen Depot zu entnehmen oder (ii) durch Übertragung der 
Zertifikate auf das Konto der Zahlstelle bei der Clearstream Banking AG. 

 
Die Einlösungserklärung muss enthalten:  

 
a) den Namen und die Anschrift des Zertifikateinhabers oder seines zur Ausübung 

Bevollmächtigten, 
 
b) die ISIN bzw. WKN der Zertifikate, für die das Recht ausgeübt wird, 
 
c) die Anzahl der Zertifikate, für die das Recht ausgeübt wird und 
 
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag. 
 
Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.  
 
Eine in Bezug auf einen bestimmten Einlösungstermin abgegebene Einlösungserklärung 
ist nichtig, wenn sie nach Ablauf des [zehnten][•] Bankarbeitstages vor diesem 
Einlösungstermin eingeht. Werden die Zertifikate, auf die sich eine Einlösungserklärung 
bezieht, nicht oder nicht rechtzeitig an die Zahlstelle geliefert, so ist die Einlösungs-
erklärung nichtig. Weicht die in der Einlösungserklärung genannte Zahl von Zertifikaten, 
für die die Einlösung beantragt wird, von der Zahl der an die Zahlstelle übertragenen 
Zertifikate ab, so gilt die Einlösungserklärung nur für die der kleineren der beiden Zahlen 
entsprechende Anzahl von Zertifikaten als eingereicht. Etwaige überschüssige Zertifikate 
werden auf Kosten und Gefahr des Zertifikatsinhabers an diesen zurück übertragen. 
 
Nach wirksamer Einreichung von Zertifikaten zur Einlösung wird die Emittentin 
veranlassen, dass der Auszahlungsbetrag der Zahlstelle zur Verfügung gestellt wird, die 
diesen am jeweiligen Einlösungstermin auf ein in der Einlösungserklärung vom 
Zertifikatsinhaber benanntes Konto überwiesen wird.  
 
Mit der Einlösung der Zertifikate am jeweiligen Einlösungstermin erlöschen alle Rechte 
aus den eingelösten Zertifikaten. 

 
5. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 

 
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den 

allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind. 
 

b) Der „Bewertungstag“ ist der fünfte Bankarbeitstag vor dem jeweiligen 
Einlösungstermin. 
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c) Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Zertifikaten ist der von der 
Maßgeblichen Terminbörse täglich festgestellte und veröffentlichte Abrechnungspreis 
für den Maßgeblichen Future-Kontrakt am jeweiligen Bewertungstag. 
 
Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis des Basiswerts nicht festgestellt und 
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine 
Marktstörung in Bezug auf den jeweils Maßgeblichen Future-Kontrakt vorliegt (Absatz 
5 k)), dann wird der Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag 
verschoben, an dem ein Referenzpreis wieder festgestellt und veröffentlicht wird und 
an dem keine Marktstörung vorliegt. 
 
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag auf den dritten 
Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben und wird auch an diesem Tag kein 
Referenzpreis festgestellt und veröffentlicht oder liegt nach Auffassung der Emittentin 
an diesem Tag eine Marktstörung vor, dann wird die Emittentin auf der Grundlage 
des Berechnungsverfahrens, das üblicherweise zur Bestimmung des theoretischen 
Wertes (fair value) eines Future-Kontraktes angewendet wird, einen fiktiven 
Referenzpreis (der „Fiktive Referenzpreis“) festlegen, der dann als der maßgebliche 
Referenzpreis für die Berechnung des Auszahlungsbetrages gilt. 
 

d) Der „Maßgebliche Future-Kontrakt“ ist, vorbehaltlich der Bestimmungen in Satz 2, der 
[[am][im] • fällige [Euro-Bobl][Euro-Bund][Euro-Buxl][•] Future-Kontrakt][ist der in 
Absatz 5 l) genannte Maßgebliche Future-Kontrakt] an der Maßgeblichen 
Terminbörse (der „Basiswert“). An einem von der Emittentin jeweils festzusetzenden 
Bankarbeitstag innerhalb einer Frist von [•][fünf] Bankarbeitstagen vor dem Fällig-
keitstermin des jeweils Maßgeblichen Future-Kontraktes (der „Future-Roll-Over 
Termin“) verliert dieser als Basiswert der Zertifikate seine Gültigkeit und wird durch 
den nächstfälligen [Euro-Bobl][Euro-Bund][Euro-Buxl][•] Future-Kontrakt mit einer 
Restlaufzeit von mindestens [3][•] Monaten ersetzt, der von diesem Zeitpunkt an als 
der Maßgebliche Future-Kontrakt für die Bewertung der Zertifikate heranzuziehen ist 
(das „Future-Roll-Over Ereignis“). 
 
Im Falle des Eintritts eines Future-Roll-Over-Ereignisses werden der Basiskurs und 
die Knockout-Schwelle mit Wirkung vom Future-Roll-Over Termin nach der folgenden 
Formel angepasst (die „Future-Roll-Over Anpassung“): 
 
A = B – (C – D) + (Roll-Over-Kosten) (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) 
 
bzw. 
 
A = B – (C – D) – (Roll-Over-Kosten) (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) 
 
wobei 
 
A = der angepasste Basiskurs bzw. die angepasste Knock-Out-Barriere 
 
B = der jeweils an dem Tag vor dem Future Roll-Over-Termin gültige Basiskurs bzw. 
Knock-Out-Barriere, 
 
C = der Referenzpreis des bisherigen Maßgeblichen Future-Kontrakts am Future 
Roll-Over-Termin 
 
D = der Referenzpreis des neuen Maßgeblichen Future-Kontrakts am Future Roll-
Over-Termin 
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Roll-Over-Kosten = die von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter 
Berücksichtigung der jeweils herrschenden Marktgegebenheiten festgelegten Kosten 
der jeweiligen Future-Roll-Over-Anpassung 
 
Wenn sich das dem Maßgeblichen Future-Kontrakt zugrunde liegende Konzept nach 
Auffassung der Emittentin so wesentlich verändert hat, dass es nicht mehr 
vergleichbar ist mit dem am • [(Launch)] bestehenden Konzept des Maßgeblichen 
Future-Kontraktes oder sich der Zinssatz der fiktiven Schuldverschreibung des 
Bundes, die dem Maßgeblichen Future-Kontrakt zugrunde liegt, ändert, wird der 
Basiskurs, die Knock-Out-Barriere und/oder gegebenenfalls andere Bestimmungen 
dieser Produktbedingungen so angepasst, dass die wirtschaftliche Stellung der 
Zertifikatsinhaber soweit wie möglich derjenigen vor der Anpassung entspricht. Eine 
solche Anpassung ist gemäß § 7 bekannt zu machen. 

 
e) Die „Maßgebliche Terminbörse“ ist die [EUREX Deutschland bzw. jeder 

Rechtsnachfolger der EUREX Deutschland][•][in Absatz 5 l) genannte Maßgebliche 
Terminbörse]. Für den Fall, dass an der [EUREX Deutschland][•] keine [Euro-
Bobl][Euro-Bund][Euro-Buxl][•] Future-Kontrakt mehr gehandelt werden, bestimmt die 
Emittentin eine andere Terminbörse als Maßgebliche Terminbörse. Die Bestimmung 
einer neuen Maßgeblichen Terminbörse ist gemäß § 7 bekannt zu machen. 

 
f) Der in einem Anpassungszeitraum anwendbare jeweilige „Anpassungsprozentsatz“ 

einer Serie von Zertifikaten besteht aus der Summe aus dem (i) auf der [Reuters][•]-
Seite • (oder einer diese ersetzenden Seite) veröffentlichten Zinssatz (der 
„Referenzzinssatz“) an dem in den betreffenden Anpassungszeitraum fallenden 
Anpassungstag und (ii) dem in dem betreffenden Anpassungszeitraum geltenden 
Zinsbereinigungsfaktor (Absatz 5 i)), das Ergebnis dividiert durch 365. Der jeweilige 
Anpassungsprozentsatz einer Serie von Zertifikaten für den ersten Anpassungs-
zeitraum entspricht dem in Absatz 5 l) genannten Prozentsatz. 

 
g) Ein „Anpassungszeitraum“ ist der Zeitraum vom Ausgabetag bis zum ersten 

Anpassungstag (ausschließlich) und jeder folgende Zeitraum von einem 
Anpassungstag (einschließlich) bis zum jeweils nächstfolgenden Anpassungstag 
(ausschließlich). 

 
h) Ein „Anpassungstag“ für die monatliche Berechnung des im Rahmen der Regulären 

Anpassung des Basispreises zu verwendenden Anpassungsbetrages sowie der 
monatlichen Anpassung der Knock-Out-Barriere ist der • Kalendertag eines jeden 
Monats bzw., falls dieser Tag kein Bankarbeitstag ist, der jeweils folgende Bank-
arbeitstag. Der erste Anpassungstag ist der [in Absatz 5 l) genannte Tag][•]. 

 
i) Der „Zinsbereinigungsfaktor“ ist ein von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 

BGB) unter Berücksichtigung der jeweils herrschenden Marktgegebenheiten für einen 
Anpassungszeitraum festgelegter Zinssatz. 

 
j) Die jeweilige „Knock-Out-Barriere“ einer Serie von Zertifikaten entspricht, 

vorbehaltlich einer Future-Roll-Over-Anpassung gemäß § 2 Absatz 5 d), für den 
ersten Anpassungszeitraum dem in Absatz 5 l) genannten Kurs. Für jeden weiteren 
Anpassungszeitraum wird die Knock-Out-Barriere an dem in diesen Anpassungs-
zeitraum fallenden Anpassungstag von der Emittentin unter Berücksichtigung der 
jeweils herrschenden Marktgegebenheiten (insbesondere unter Berücksichtigung der 
Volatilität) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegt sowie gemäß der oben 
beschriebenen Future-Roll-Over-Anpassung angepasst. 

 
k) Eine „Marktstörung“ bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels 

des Future Kontraktes an der Maßgeblichen Terminbörse, sofern eine solche 
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Aussetzung oder Einschränkung nach Auffassung der Emittentin die Berechnung des 
Auszahlungsbetrages wesentlich beeinflußt. 
 
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel 
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher 
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse 
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von 
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als 
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag 
andauert. 
 

l) Für jede Serie von Zertifikaten gelten für die Begriffe [„Maßgeblicher Future-
Kontrakt“,] [„Maßgebliche Terminbörse“,] „Basiskurs“, „Knock-Out-Barriere“, „An-
passungsprozentsatz“,[ „erster Anpassungstag“,] und „Bezugsverhältnis“ die in der 
[nachstehenden][der diesen Produktbedingungen voranstehenden] Tabelle 
genannten Angaben[.][:[wenn nicht in den Produktbedingungen voranstehenden 
Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen angegeben] 

 
Typ [WKN] [/] 

[ISIN] 
Basiskurs 

[am 
Ausgabe-

tag][•] 

Knock-Out-
Barriere [im 

ersten 
Anpassungs
zeitraum][•] 

Anpas-
sungs-

prozentsatz 
im ersten 
Anpas-
sungs-

zeitraum 

[(anfäng-
licher) Maß-

geblicher 
Future-

Kontrakt] 

[Maß-
gebliche 
Termin-
börse] 

[Uhrzeit am 
Ausgabetag] 

erster 
Anpas-

sungstag 

Bezugs-
verhältnis 

• • • • • • • • • • 
] 
[m) Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot 
Market quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer 
von der Emittentin gemäß § 7 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte Brief-
kurs für EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am Bewert-
ungstag zu dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis des Basiswerts an der Maß-
geblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Sollte am Bewertungstag kein 
EUR/•-Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] oder einer diese 
ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die Emittentin an diesem Tag vier 
von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) ausgewählte führende Banken 
auffordern, ihr den Briefkurs für EUR in • zu dem Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der 
Referenzpreis des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse festgestellt und 
veröffentlicht wird. Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist dann das arithmetische 
Mittel dieser Briefkurse.] 

 
6. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern 

kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend. 
 
7. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im 

Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen 
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit 
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen, 
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu 
zahlen sind. 

 
§ 3 

Ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin 
 
1. Die Emittentin ist berechtigt, jeweils zum • [eines jeden] [jedes •. (•)] [Jahres][Monats][•], 

erstmals zum • (jeweils ein „Kündigungstermin“), die Zertifikate insgesamt, jedoch nicht 
teilweise zu kündigen. 
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2. Die Kündigung durch die Emittentin ist mindestens • [Tage][Bankarbeitstage] vor dem 
jeweiligen Kündigungstermin gemäß § 7 bekannt zu machen. Die Bekanntmachung ist 
unwiderruflich und muss den Kündigungstermin nennen. 

 
3. Im Falle der Kündigung durch die Emittentin erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats 

gemäß § 2 Absatz 2, wobei der fünfte Bankarbeitstag vor dem jeweiligen Kündigungs-
termin als Bewertungstag gilt. 

 
4. Sämtliche im Falle der Kündigung durch die Emittentin gemäß den Produktbedingungen 

zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle 
die zahlbaren Beträge der Clearstream Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der 
jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber überweist. 

 
5. Das Recht der Zertifikatsinhaber, die Einlösung der Zertifikate zu den jeweiligen 

Einlösungsterminen zu verlangen, wird durch die Kündigung der Emittentin nicht berührt. 
 
 

§ 4 
Transfer 

 
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 5) 
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream 
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung 
an die Zertifikatsinhaber überweist. 
 

§ 5 
Zahlstelle 

 
1. Die [HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf][•] ist 

Zahlstelle (die „Zahlstelle“). 
 
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem 

Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der 
Emittentin unverzüglich gemäß § 7 bekannt zu machen. 

 
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt 

oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat. 

 
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen 

Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit. 
 

§ 6 
Schuldnerwechsel 

 
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der 

Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 7 alle Verpflichtungen 
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen 
Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“ 
genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle 
sich für die Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit 
derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen 
als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten 
Anwendung dieses § 6, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren 
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus 
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“ 
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in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 6) die Neue 
Emittentin. 

 
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn 
 

a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller 
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten, 
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden; 
 

b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und 
unwiderruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen 
Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text 
dieser Garantie gemäß § 7 veröffentlicht wurde; 

 
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse, 

Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue 
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist. 

 
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 6 erneut 

Anwendung. 
 

§ 7 
Bekanntmachungen 

 
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die 
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine schrift-
liche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine schriftliche Mit-
teilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung an die Clear-
stream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem Zugang als 
bewirkt.] [werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je einem 
überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die Zertifikate zum 
Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung (oder 
bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) als erfolgt.]][Die 
[täglichen][/][•] Anpassungen und der Eintritt des Knock-Out-Ereignisses werden lediglich auf 
der Internet-Seite • bzw. einer Folgeseite ausgewiesen. Die Archivierung erfolgt über einen 
Zeitraum von • Tagen. Darüber hinaus liegende Anpassungen bzw. Knock-Out-Ereignisse 
können bei der Emittentin kostenfrei angefragt werden. Sollte die Darstellung aus 
technischen Gründen über einen längeren Zeitraum als • Bankarbeitstagen nicht möglich 
sein, erfolgt die Bekanntmachung ersatzweise in einem überregionalen Pflichtblatt der 
Wertpapierbörsen, an denen die Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine 
Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem 
Tag der ersten Veröffentlichung) als erfolgt.]] Sofern in diesen Produktbedingungen nichts 
anderes vorgesehen ist, dienen diese Bekanntmachungen nur zur Information und stellen 
keine Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.  
 

§ 8 
Schlussbestimmungen 

 
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der 

Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht 
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame 
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen 
entsprechend ersetzt werden. 
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3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin. 
 
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen 

des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne 
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammen-
hang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf. 

 
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen  
 

a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten 
sowie  
 

b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der 
Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,  

 
wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen 
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber 
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate 
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produkt-
bedingungen werden unverzüglich gemäß § 7 bekannt gemacht. 
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[SFD-]Turbo-Zertifikate auf Rohstoffe 

 
Produktbedingungen 

 
 
 
 

§ 1 
Form 

 
1. Die [SFD-]Turbo-Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der Lang & Schwarz 

Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine Inhaber-
Sammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, 
Frankfurt am Main, hinterlegt ist. 

 
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von 

Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen. 
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde 
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen 
werden können. 

 
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem 

Vertretungsberechtigten der Emittentin. 
 

§ 2 
Fälligkeit 

 
1. Die Zertifikate werden vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatz 3 am Fälligkeitstag 

(Absatz 5 c)) eingelöst.  
 
2. Vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 3 erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats 

zu einem Betrag in EUR (der „Auszahlungsbetrag“), der nach der folgenden Formel 
berechnet wird: 

 
E = (AUfinal – Basiskurs) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Call Zertifikaten) 

 
bzw. 
 
E = (Basiskurs – AUfinal) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Put Zertifikaten) 

 
wobei 
 
E = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte [,in EUR umgerechnete] und] [auf den 
nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- oder abgerundete Auszahlungsbetrag 
pro Zertifikat 

 
AUfinal = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte] Referenzpreis (Absatz 5 e)) am 
Bewertungstag (Absatz 5 d))  
 
Basiskurs = der am jeweiligen Bewertungstag geltende jeweilige „Basiskurs“ einer Serie 
von Zertifikaten (Absatz 5 h)) 
 
Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Zertifikaten wird als 
Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht dem in Absatz 5 h) genannten Verhältnis  
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[Die Umrechnungen gemäß diesem Absatz 2 erfolgen zum Maßgeblichen 
Umrechnungskurs (Absatz 5 i)).] 

 
3. Falls zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem [Ausgabetag][•] der am International 

Interbank Spot Market wahrgenommene [und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite 
•][•] oder einer diese Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] Bid-Preis (im Falle von 
Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. Ask-Preis (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) für den 
Basiswert die Knock-Out-Barriere (Absatz 5 g)) erreicht oder unterschreitet (im Falle von 
Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht oder überschreitet (im Falle von Turbo-Put-
Zertifikaten), (das „Knock-Out-Ereignis“) [gelten die Zertifikate als eingelöst][entfällt der 
Anspruch nach Absatz 2. 
 
Stattdessen hat der Zertifikatsinhaber das Recht, von der Emittentin innerhalb von fünf 
(5) Bankarbeitstagen nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses, aber nicht später als bis 
zum fünften (5.) Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag (die „Andienungsfrist“) nach Maß-
gabe der Bestimmungen in Absatz 4 den Ankauf der von ihm gehaltenen Zertifikate zu 
verlangen (das „Andienungsrecht“).] 

 
Die Höhe des von der Emittentin [nach wirksamer Ausübung des Andienungsrechts] zu 
zahlenden [Kaufpreises][Auszahlungsbetrages] für ein Zertifikat wird von der Emittentin 
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmt und [beträgt mindestens aber dem mit 
dem Bezugsverhältnis multiplizierten Betrag, um den der tiefste (im Falle von Turbo-Call-
Zertifikaten) bzw. höchste (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) in EUR ausgedrückte am 
International Interbank Spot Market wahrgenommene [und auf der [Reuters-Seite 
•][Bloomberg-Seite •][•] oder einer diese Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] Bid-
Preis (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. Ask-Preis (im Falle von Turbo-Put-
Zertifikaten) für den Basiswert innerhalb eines Zeitraumes von drei Stunden nach Eintritt 
des Knock-Out-Ereignisses, den jeweils geltenden Basiskurs überschreitet (im Falle von 
Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten)][wird in 
der Regel 1/10 Eurocent pro Zertifikat nicht übersteigen]. 
 

4. [Zur Ausübung des Andienungsrechtes muss der Zertifikatsinhaber innerhalb der 
Andienungsfrist bei der Emittentin ein formloses, schriftliches Verkaufs- und 
Übereignungsangebot (das „Verkaufs- und Übereignungsangebot“) abgeben und die 
Zertifikate an die Zahlstelle liefern. Das Verkaufs- und Übereignungsangebot muss 
enthalten:  

 
a) den Namen und die Anschrift des Zertifikateinhabers oder seines zur Ausübung 

Bevollmächtigten, 
 
b) die ISIN bzw. WKN der Zertifikate, für die das Andienungsrecht ausgeübt wird, 
 
c) die Anzahl der Zertifikate, für die das Andienungsrecht ausgeübt wird und 
 
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag. 
 
Nach vollständiger Erfüllung der vorstehend genannten Voraussetzungen ist die 
Emittentin verpflichtet, das oben genannte Verkaufs- und Übereignungsangebot anzu-
nehmen. Die Annahme erfolgt dadurch, dass die Emittentin den von ihr festgelegten 
Kaufpreis unverzüglich auf das in dem Verkaufs- und Übereignungsangebot zu 
benennende Konto überweist. 

 
Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.][In dieser Variante gestrichen] 
 

5. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 
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a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den 
allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind. 

 
b) Der jeweilige „Basiswert“ einer Serie von Zertifikaten ist [der][das] [in Absatz 5 h) 

genannte] [Rohstoff][Edelmetall]. 
 
c) Der jeweilige „Fälligkeitstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 h) 

genannte Tag bzw., falls dieser Tag kein Bankarbeitstag ist, der jeweils folgende 
Bankarbeitstag.  

 
d) Der „Bewertungstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 h) genannte Tag. 

 
Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis des Basiswertes nicht festgestellt und 
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine 
Marktstörung in Bezug auf den Basiswert vorliegt (Absatz 5 f)), dann wird der 
Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag verschoben, an dem ein 
Referenzpreis des Basiswertes wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an dem 
keine Marktstörung vorliegt. 
 
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag auf den dritten 
Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben und wird auch an diesem Tag kein 
Referenzpreis festgestellt und veröffentlicht oder liegt nach Auffassung der Emittentin 
an diesem Tag eine Marktstörung vor, dann wird die Emittentin – gegebenenfalls 
nach Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen, wenn dies die Emittentin 
als notwendig erachtet – unter Berücksichtigung der an dem Bewertungstag 
herrschenden Marktgegebenheiten den Referenzpreis zu dem Bewertungszeitpunkt 
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) schätzen. 
 

e) Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Zertifikaten ist der erste am 
Bewertungstag auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] oder einer diese Seite 
ersetzenden Seite als [„Londoner Banken Fixing“ in [USD][•] veröffentlichte 
Kassakurs (spot fixing) für] [eine Feinunze des Basiswertes (fine troy ounce, 31,1035 
g)][•]. 

 
f) Eine „Marktstörung“ bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels 

des Basiswerts am Interbankenmarkt für Rohstoffe oder die Aussetzung oder die 
Einschränkung des Handels von auf den Preis des Basiswertes bezogenen Termin-
kontrakten oder Optionskontrakten an der Terminbörse mit dem größten Handels-
volumen in auf den Preis des Basiswert bezogenen Terminkontrakten oder Options-
kontrakten. 
 
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel 
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher 
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse 
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von 
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als 
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag 
andauert. 

 
g) Die jeweilige „Knock-Out-Barriere“ einer Serie von Zertifikaten entspricht dem in 

Absatz 5 h) genannten Kurs. 
 

h) Für jede Serie von Zertifikaten gelten für die Begriffe „Basiskurs“, „Knock-Out-
Barriere“, „Fälligkeitstag“, „Bewertungstag“ und „Bezugsverhältnis“ die in der 
[nachstehenden][der diesen Produktbedingungen voranstehenden] Tabelle 
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genannten Angaben[.][:[wenn nicht in den Produktbedingungen voranstehenden 
Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen angegeben] 

 
Typ [WKN] [/] 

[ISIN] 
Basiskurs [in 

•] 
Knock-Out-

Barriere [in •] 
Bewertungs-

tag 
Fälligkeitstag 

 
[Basiswert] 

[je eine Fein-
unze] 

[Uhrzeit am 
Ausgabetag] 

Bezugs-
verhältnis 

• • • • • • • • • 
] 

[i)  Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot Market 
quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer von der 
Emittentin gemäß § 6 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte Briefkurs für 
EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am Bewertungstag zu 
dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis des Basiswerts an der Maßgeblichen 
Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Sollte am Bewertungstag kein EUR/•-
Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] oder einer diese ersetzenden 
Seite veröffentlicht werden, so wird die Emittentin an diesem Tag vier von ihr nach 
billigen Ermessen (§ 315 BGB) ausgewählte führende Banken auffordern, ihr den 
Briefkurs für EUR in • zu dem Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der Referenzpreis des 
Basiswerts an der Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Der 
Maßgebliche Umrechnungskurs ist dann das arithmetische Mittel dieser Briefkurse.] 

 
6. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern 

kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend. 
 
7. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im 

Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen 
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit 
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen, 
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu 
zahlen sind. 

 
§ 3 

Transfer 
 
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 4) 
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream 
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung 
an die Zertifikatsinhaber überweist. 
 

§ 4 
Zahlstelle 

 
1. Die [HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf][•] ist 

Zahlstelle (die „Zahlstelle“). 
 
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem 

Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der 
Emittentin unverzüglich gemäß § 6 bekannt zu machen. 

 
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt 

oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat. 

 
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen 

Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit. 
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§ 5 
Schuldnerwechsel 

 
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der 

Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 6 alle Verpflichtungen 
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen Über-
nahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“ genannt) 
der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle sich für die 
Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit derselben 
Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen als 
Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten 
Anwendung dieses § 5, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren 
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus 
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“ 
in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 5) die Neue 
Emittentin. 

 
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn 
 

a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller 
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten, 
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden; 

 
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und 

unwiderruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen 
Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text 
dieser Garantie gemäß § 6 veröffentlicht wurde; 

 
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse, 

Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue 
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist. 

 
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 5 erneut 

Anwendung. 
 

§ 6 
Bekanntmachungen 

 
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die 
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung 
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem 
Zugang als bewirkt.][werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je 
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die 
Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer 
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) 
als erfolgt.]] [Der Eintritt des Knock-Out-Ereignisses wird lediglich auf der Internet-Seite • 
bzw. einer Folgeseite ausgewiesen. Die Archivierung erfolgt über einen Zeitraum von • 
Tagen. Darüber hinaus liegende Knock-Out-Ereignisse können bei der Emittentin kostenfrei 
angefragt werden. Sollte die Darstellung aus technischen Gründen über einen längeren 
Zeitraum als • Bankarbeitstagen nicht möglich sein, erfolgt die Bekanntmachung ersatzweise 
in einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen, an denen die Zertifikate zum 
Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung (oder 
bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) als erfolgt.]] Sofern in 
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diesen Produktbedingungen nichts anderes vorgesehen ist, dienen diese 
Bekanntmachungen nur zur Information und stellen keine Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.  
 

§ 7 
Schlussbestimmungen 

 
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der 

Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht 
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame 
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen 
entsprechend ersetzt werden. 

 
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin. 
 
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen 

des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne 
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammen-
hang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf. 

 
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen  
 

a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten 
sowie  

 
b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der 

Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,  
 

wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen 
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber 
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate 
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produkt-
bedingungen werden unverzüglich gemäß § 6 bekannt gemacht. 
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[SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikate auf Rohstoffe 

 
Produktbedingungen 

 
 
 
 

§ 1 
Form 

 
1. Die [SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der Lang & 

Schwarz Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine 
Inhaber-Sammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking 
AG, Frankfurt am Main, hinterlegt ist. 

 
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von 

Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen. 
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde 
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen 
werden können. 

 
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem 

Vertretungsberechtigten der Emittentin. 
 

§ 2 
Fälligkeit 

 
1. Jeder Zertifikatsinhaber hat das Recht, von der Emittentin die Einlösung der Zertifikate zu 

verlangen. Die Einlösung kann nur gemäß den in Absatz 2 und 3 enthaltenen 
Bestimmungen und nur zu einem Einlösungstermin gefordert werden. „Einlösungstermin“ 
ist – vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatz 3 Absatz 1 letzter Satz – [jeder letzte 
Bankarbeitstag der Monate • eines jeden Jahres ab dem Monat •] [•]. 

 
2. Vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 3 erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats 

zu einem Betrag in EUR (der „Auszahlungsbetrag“), der nach der folgenden Formel 
berechnet wird: 

 
E = (AUfinal – Basiskurs) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Call Zertifikaten) 

 
bzw. 
 
E = (Basiskurs – AUfinal) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Put Zertifikaten) 

 
wobei 
 
E = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte [,in EUR umgerechnete] und] [auf den 
nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- oder abgerundete Auszahlungsbetrag 
pro Zertifikat 

 
AUfinal = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte] Referenzpreis (Absatz 5 d)) am 
Bewertungstag (Absatz 5 c))  
 
Basiskurs = der am jeweiligen Bewertungstag geltende jeweilige „Basiskurs“ einer Serie 
von Zertifikaten (Absatz 5 k)) 
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Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Zertifikaten wird als 
Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht dem in Absatz 5 k) genannten Verhältnis  
 
[Die Umrechnungen gemäß diesem Absatz 2 erfolgen zum Maßgeblichen 
Umrechnungskurs (Absatz 5 l)).]  
 
Der jeweilige Basiskurs einer Serie von Zertifikaten entspricht am • (der „Ausgabetag“) 
dem in Absatz 5 k) genannten Kurs. Er verändert sich an [jedem Kalendertag] [•] 
während eines Anpassungszeitraumes (Absatz 5 f)) um den Anpassungsbetrag. Der 
jeweilige „Anpassungsbetrag“ einer Serie von Zertifikaten für den jeweiligen Anpassungs-
zeitraum ist der [Basiskurs][•] [an dem in den betreffenden Anpassungszeitraum 
fallenden Anpassungstag (Absatz 5 g))][•], multipliziert mit dem in diesem 
Anpassungszeitraum anwendbaren Anpassungsprozentsatz (Absatz 5 e)). Der sich für 
jeden Kalendertag ergebende Basiskurs wird kaufmännisch auf [zwei][vier][•] 
Nachkommastellen [•]gerundet[, wobei jedoch der Berechnung des jeweils 
nachfolgenden Basiskurses der ungerundete Basiskurs des Vortages zugrunde gelegt 
wird]. Für den ersten Anpassungszeitraum ist der [Basiskurs am Ausgabetag][•] für die 
vorstehenden Berechnungen maßgeblich.  
 
Der Basiskurs am Anpassungstag eines jeden Anpassungszeitraumes errechnet sich 
jeweils aus dem Basiskurs des letzten Kalendertages des vorangegangenen 
Anpassungszeitraumes zuzüglich des im vorangegangenen Anpassungszeitraum 
anwendbaren Anpassungsbetrages. 

 
3. Falls zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem [Ausgabetag][•] der am International 

Interbank Spot Market wahrgenommene [und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite 
•][•] oder einer diese Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] Bid-Preis (im Falle von 
Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. Ask-Preis (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) für den 
Basiswert die Knock-Out-Barriere (Absatz 5 i)) erreicht oder unterschreitet (im Falle von 
Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht oder überschreitet (im Falle von Turbo-Put-
Zertifikaten), (das „Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate als eingelöst. 
 
Im Fall des Eintritts eines Knock-Out-Ereignisses entspricht der Auszahlungsbetrag dem 
von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten marktgerechten 
Preis für die Zertifikate[, mindestens aber dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 
Betrag, um den der tiefste (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. höchste (im Falle 
von Turbo-Put-Zertifikaten) in EUR ausgedrückte Kurs des Basiswertes innerhalb eines 
Zeitraumes von drei Stunden nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses, in denen ein für 
den Basiswert am International Interbank Spot Market wahrgenommene [und auf der 
[Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] oder einer diese Seite ersetzenden Seite 
veröffentlichte] Bid-Preis (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. Ask-Preis (im Falle 
von Turbo-Put-Zertifikaten) den jeweils geltenden Basiskurs überschreitet (im Falle von 
Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten)][wird in 
der Regel 1/10 Eurocent pro Zertifikat nicht übersteigen]. Der Einlösungstermin ist in 
diesem Falle der fünfte (5.) Bankarbeitstag nach dem Tag, an dem das Knock-Out-
Ereignis eingetreten ist. 
 

4. Um die Einlösung der Zertifikate zu einem Einlösungstermin zu verlangen, muss der 
Zertifikatsinhaber spätestens am [zehnten][•] Bankarbeitstag vor dem verlangten 
Einlösungstermin  
 
i. bei der Emittentin eine formlose, schriftliche Erklärung einreichen (die 

„Einlösungserklärung“) und 
 
ii. die Zertifikate an die Zahlstelle (§ 5) liefern und zwar entweder (i) durch eine 

unwiderrufliche Anweisung an die Zahlstelle, die Zertifikate aus dem gegebenenfalls 
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bei der Zahlstelle unterhaltenen Depot zu entnehmen oder (ii) durch Übertragung der 
Zertifikate auf das Konto der Zahlstelle bei der Clearstream Banking AG. 

 
Die Einlösungserklärung muss enthalten:  

 
a) den Namen und die Anschrift des Zertifikatsinhabers oder seines zur Ausübung 

Bevollmächtigten, 
 
b) die ISIN bzw. WKN der Zertifikate, für die das Recht ausgeübt wird, 
 
c) die Anzahl der Zertifikate, für die das Recht ausgeübt wird und 
 
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag. 
 
Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.  
 
Eine in Bezug auf einen bestimmten Einlösungstermin abgegebene Einlösungserklärung 
ist nichtig, wenn sie nach Ablauf des [zehnten][•] Bankarbeitstages vor diesem Ein-
lösungstermin eingeht. Werden die Zertifikate, auf die sich eine Einlösungserklärung 
bezieht, nicht oder nicht rechtzeitig an die Zahlstelle geliefert, so ist die Einlösungs-
erklärung nichtig. Weicht die in der Einlösungserklärung genannte Zahl von Zertifikaten, 
für die die Einlösung beantragt wird, von der Zahl der an die Zahlstelle übertragenen 
Zertifikate ab, so gilt die Einlösungserklärung nur für die der kleineren der beiden Zahlen 
entsprechende Anzahl von Zertifikaten als eingereicht. Etwaige überschüssige Zertifikate 
werden auf Kosten und Gefahr des Zertifikatsinhabers an diesen zurück übertragen. 
 
Nach wirksamer Einreichung von Zertifikaten zur Einlösung wird die Emittentin veran-
lassen, dass der Auszahlungsbetrag der Zahlstelle zur Verfügung gestellt wird, die 
diesen am jeweiligen Einlösungstermin auf ein in der Einlösungserklärung vom 
Zertifikatsinhaber benanntes Konto überwiesen wird.  
 
Mit der Einlösung der Zertifikate am jeweiligen Einlösungstermin erlöschen alle Rechte 
aus den eingelösten Zertifikaten. 

 
5. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 

 
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den 

allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind. 
 
b) Der jeweilige „Basiswert“ einer Serie von Zertifikaten ist [der][das] in Absatz 5 k) 

genannte [Rohstoff][Edelmetall]. 
 

c) Der „Bewertungstag“ ist der fünfte Bankarbeitstag vor dem jeweiligen Einlösungs-
termin. 
 
Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis des Basiswerts nicht festgestellt und 
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine 
Marktstörung in Bezug auf den Basiswert vorliegt (Absatz 5 j)), dann wird der 
Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag verschoben, an dem ein 
Referenzpreis des Basiswerts wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an dem 
keine Marktstörung vorliegt. 
 
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag auf den dritten 
Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben und wird auch an diesem Tag kein 
Referenzpreis des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse festgestellt und 
veröffentlicht oder liegt nach Auffassung der Emittentin an diesem Tag eine Markt-
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störung vor, dann wird die Emittentin – gegebenenfalls nach Beratung mit einem 
unabhängigen Sachverständigen, wenn dies die Emittentin als notwendig erachtet – 
unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten den 
Referenzpreis des Basiswerts nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) schätzen. 
 

d) Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Zertifikaten ist der erste am 
Bewertungstag auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] oder einer diese Seite 
ersetzenden Seite [als „Londoner Banken Fixing“ in [USD][•] veröffentlichte 
Kassakurs (spot fixing)] [für eine Feinunze des Basiswertes (fine troy ounce, 31,1035 
g)][•]. 

 
e) Der in einem Anpassungszeitraum anwendbare jeweilige „Anpassungsprozentsatz“ 

einer Serie von Zertifikaten besteht aus der Summe aus dem (i) auf der [Reuters][•] 
Seite • (oder einer diese ersetzenden Seite) veröffentlichten Zinssatz (der „Referenz-
zinssatz“) an dem in den betreffenden Anpassungszeitraum fallenden Anpassungstag 
und (ii) dem in dem betreffenden Anpassungszeitraum geltenden Zinsbereinigungs-
faktor (Absatz 5 h)), das Ergebnis dividiert durch 365. Der jeweilige Anpassungs-
prozentsatz einer Serie von Zertifikaten für den ersten Anpassungszeitraum 
entspricht dem in Absatz 5 k) genannten Prozentsatz. 

 
f) Ein „Anpassungszeitraum“ ist der Zeitraum vom Ausgabetag bis zum ersten 

Anpassungstag (ausschließlich) und jeder folgende Zeitraum von einem Anpassungs-
tag (einschließlich) bis zum jeweils nächstfolgenden Anpassungstag (ausschließlich). 

 
g) Ein „Anpassungstag“ ist der • Kalendertag eines jeden Monats bzw., falls dieser Tag 

kein Bankarbeitstag ist, der jeweils folgende Bankarbeitstag. Der erste Anpassungs-
tag ist der [in Absatz 5 k) genannte Tag][•]. 

 
h) Der „Zinsbereinigungsfaktor“ ist ein von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 

BGB) unter Berücksichtigung der jeweils herrschenden Marktgegebenheiten für einen 
Anpassungszeitraum festgelegter Zinssatz. 

 
i) Die jeweilige „Knock-Out-Barriere“ einer Serie von Zertifikaten entspricht [für den 

ersten Anpassungszeitraum dem in Absatz 5 k) genannten Kurs. Für jeden weiteren 
Anpassungszeitraum wird die Knock-Out-Barriere an dem in diesen Anpassungs-
zeitraum fallenden Anpassungstag von der Emittentin unter Berücksichtigung der 
jeweils herrschenden Marktgegebenheiten (insbesondere unter Berücksichtigung der 
Volatilität) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegt][dem jeweiligen 
Basiskurs]. 

 
j) Eine „Marktstörung“ bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels 

des Basiswerts am Interbankenmarkt für [Rohstoffe][Edelmetalle] oder die 
Aussetzung oder die Einschränkung des Handels auf den Preis des Basiswertes 
bezogenen Terminkontrakten oder Optionskontrakten an der Terminbörse mit dem 
größten Handelsvolumen in auf den Preis des Basiswertes bezogenen Termin-
kontrakten oder Optionskontrakten. 
 
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel 
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher 
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse 
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von 
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als 
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag 
andauert. 
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k) Für jede Serie von Zertifikaten gelten für die Begriffe „Basiswert“, „Basiskurs“, 
„Knock-Out-Barriere“, „Anpassungsprozentsatz“,[ „erster Anpassungstag“,] 
[„Referenzpreis“] und „Bezugsverhältnis“ die in der [nachstehenden][der diesen 
Produktbedingungen voranstehenden] Tabelle genannten Angaben[.][:[wenn nicht in 
den Produktbedingungen voranstehenden Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen 
angegeben] 

 
Typ [WKN] [/] 

[ISIN] 
Basiswert 

[jeweils eine 
Feinunze] 

Basiskurs 
[am 

Ausgabe-
tag][•] 

[Knock-Out-
Barriere [im 

ersten 
Anpassungs
zeitraum][•] 

Anpassungs
prozentsatz 
im ersten 

Anpassungs
zeitraum 

erster 
Anpassungs

tag 

[Referenz-
preis] 

Bezugs-
verhältnis 

• • • • • • • • • 
] 
[l) Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot 
Market quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer 
von der Emittentin gemäß § 7 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte 
Briefkurs für EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am Be-
wertungstag zu dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis des Basiswerts an der 
Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Sollte am Bewertungstag 
kein EUR/•-Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] oder einer diese 
ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die Emittentin an diesem Tag vier 
von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) ausgewählte führende Banken 
auffordern, ihr den Briefkurs für EUR in • zu dem Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der 
Referenzpreis des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse festgestellt und 
veröffentlicht wird. Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist dann das arithmetische 
Mittel dieser Briefkurse.] 

 
6. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern 

kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend. 
 
7. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im 

Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen 
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit 
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen, 
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu 
zahlen sind. 

 
§ 3 

Ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin 
 
1. Die Emittentin ist berechtigt, jeweils zum • [eines jeden] [jedes •. (•)] [Jahres][Monats][•], 

erstmals zum • (jeweils ein „Kündigungstermin“), die Zertifikate insgesamt, jedoch nicht 
teilweise zu kündigen. 

 
2. Die Kündigung durch die Emittentin ist mindestens • [Tage][Bankarbeitstage] vor dem 

jeweiligen Kündigungstermin gemäß § 7 bekannt zu machen. Die Bekanntmachung ist 
unwiderruflich und muss den Kündigungstermin nennen. 

 
3. Im Falle der Kündigung durch die Emittentin erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats 

gemäß § 2 Absatz 2, wobei der fünfte Bankarbeitstag vor dem jeweiligen Kündigungs-
termin als Bewertungstag gilt. 

 
4. Sämtliche im Falle der Kündigung durch die Emittentin gemäß den Produktbedingungen 

zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle 
die zahlbaren Beträge der Clearstream Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der 
jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber überweist. 
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5. Das Recht der Zertifikatsinhaber, die Einlösung der Zertifikate zu den jeweiligen 
Einlösungsterminen zu verlangen, wird durch die Kündigung der Emittentin nicht berührt. 

 
§ 4 

Transfer 
 
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 5) 
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream 
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung 
an die Zertifikatsinhaber überweist. 
 

§ 5 
Zahlstelle 

 
1. Die [HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf][•] ist 

Zahlstelle (die „Zahlstelle“). 
 
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem 

Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der 
Emittentin unverzüglich gemäß § 7 bekannt zu machen. 

 
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt 

oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat. 

 
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen 

Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit. 
 

§ 6 
Schuldnerwechsel 

 
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der 

Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 7 alle Verpflichtungen 
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen 
Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“ 
genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle 
sich für die Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit 
derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen 
als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten 
Anwendung dieses § 6, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren 
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus 
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“ 
in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 6) die Neue 
Emittentin. 

 
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn 
 

a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller 
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten, 
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden; 

 
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und 

unwiderruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen 
Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text 
dieser Garantie gemäß § 7 veröffentlicht wurde; 
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c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse, 
Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue 
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist. 

 
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 6 erneut 

Anwendung. 
 

§ 7 
Bekanntmachungen 

 
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die 
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung 
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem 
Zugang als bewirkt.][werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je 
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die 
Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer 
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) 
als erfolgt.]] [Die [täglichen][/][•] Anpassungen und der Eintritt des Knock-Out-Ereignisses 
werden lediglich auf der Internet-Seite • bzw. einer Folgeseite ausgewiesen. Die Archivierung 
erfolgt über einen Zeitraum von • Tagen. Darüber hinaus liegende Anpassungen bzw. Knock-
Out-Ereignisse können bei der Emittentin kostenfrei angefragt werden. Sollte die Darstellung 
aus technischen Gründen über einen längeren Zeitraum als • Bankarbeitstagen nicht möglich 
sein, erfolgt die Bekanntmachung ersatzweise in einem überregionalen Pflichtblatt der Wert-
papierbörsen, an denen die Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung 
gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der 
ersten Veröffentlichung) als erfolgt.]] Sofern in diesen Produktbedingungen nichts anderes 
vorgesehen ist, dienen diese Bekanntmachungen nur zur Information und stellen keine 
Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.  
 

§ 8 
Schlussbestimmungen 

 
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der 

Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht 
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame 
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen 
entsprechend ersetzt werden. 

 
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin. 
 
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen 

des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne 
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammen-
hang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf. 

 
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen  
 

a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten 
sowie  
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b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der 
Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,  

 
wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen 
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber 
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate 
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produkt-
bedingungen werden unverzüglich gemäß § 7 bekannt gemacht. 
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[SFD-]Turbo-Zertifikate auf Rohstoff-Future-Kontrakte mit Roll-Over 

 
Produktbedingungen 

 
 
 
 

§ 1 
Form 

 
1. Die [SFD-]Turbo-Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der Lang & Schwarz 

Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine Inhaber-
Sammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, 
Frankfurt am Main, hinterlegt ist. 

 
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von 

Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen. 
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde 
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen 
werden können. 

 
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem 

Vertretungsberechtigten der Emittentin. 
 

§ 2 
Fälligkeit 

 
1. Die Zertifikate werden vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatz 3 am Fälligkeitstag 

(Absatz 5 b)) eingelöst.  
 
2. Vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 3 erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats 

zu einem Betrag in EUR (der „Auszahlungsbetrag“), der nach der folgenden Formel 
berechnet wird: 

 
E = (Futurefinal – Basiskurs) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Call Zertifikaten) 

 
bzw. 
 
E = (Basiskurs – Futurefinal) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Put Zertifikaten) 

 
wobei 
 
E = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte [,in EUR umgerechnete] und] [auf den 
nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- oder abgerundete Auszahlungsbetrag 
pro Zertifikat 

 
Futurefinal = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte] Referenzpreis (Absatz 5 d)) 
am Bewertungstag (Absatz 5 c))  
 
Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Zertifikaten wird als 
Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht dem in Absatz 5 j) genannten Verhältnis  
 
[Die Umrechnungen gemäß diesem Absatz 2 erfolgen zum Maßgeblichen Umrechnungs-
kurs (Absatz 5 k)).]  
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Basiskurs = der am jeweiligen Bewertungstag geltende jeweilige „Basiskurs“ einer Serie 
von Zertifikaten (Absatz 5 j)) 

 
3. Falls zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des Zeitraumes vom [Ausgabetag][•] bis zum 

Bewertungstag (jeweils einschließlich) an einem Tag an dem keine Marktstörung vorliegt 
der von der Maßgeblichen Terminbörse (Absatz 5 g)) fortlaufend festgestellte und ver-
öffentlichte Kurs des jeweils Maßgeblichen Future-Kontraktes (Absatz 5 f)), die jeweils 
geltende Knock-Out-Barriere (Absatz 5 h)) erreicht oder unterschreitet (im Falle von 
Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht oder überschreitet (im Falle von Turbo-Put-
Zertifikaten), (das „Knock-Out-Ereignis“) [gelten die Zertifikate als eingelöst][entfällt der 
Anspruch nach Absatz 2. 
 
Stattdessen hat der Zertifikatsinhaber das Recht, von der Emittentin innerhalb von fünf 
(5) Bankarbeitstagen nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses, aber nicht später als bis 
zum fünften (5.) Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag (die „Andienungsfrist“) nach Maß-
gabe der Bestimmungen in Absatz 4 den Ankauf der von ihm gehaltenen Zertifikate zu 
verlangen (das „Andienungsrecht“).] 

 
Die Höhe des von der Emittentin [nach wirksamer Ausübung des Andienungsrechts] zu 
zahlenden [Kaufpreises][Auszahlungsbetrages] für ein Zertifikat wird von der Emittentin 
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmt und [beträgt mindestens dem mit dem 
Bezugsverhältnis multiplizierten Betrag, um den der tiefste (im Falle von Turbo-Call-
Zertifikaten) bzw. höchste (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) in EUR ausgedrückte 
Kurs des jeweils Maßgeblichen Future-Kontraktes innerhalb eines Zeitraumes von drei 
Stunden nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses, in denen ein Kurs für den Basiswert an 
der Maßgeblichen Terminbörse festgestellt und veröffentlicht wird, den jeweils geltenden 
Basiskurs überschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im 
Falle von Turbo-Put-Zertifikaten)][wird in der Regel 1/10 Eurocent pro Zertifikat nicht 
übersteigen]. 
 

4. Zur Ausübung des Andienungsrechtes muss der Zertifikatsinhaber innerhalb der 
Andienungsfrist bei der Emittentin ein formloses, schriftliches Verkaufs- und Übereig-
nungsangebot (das „Verkaufs- und Übereignungsangebot“) abgeben und die Zertifikate 
an die Zahlstelle liefern. Das Verkaufs- und Übereignungsangebot muss enthalten:  

 
a) den Namen und die Anschrift des Zertifikateininhabers oder seines zur 

Ausübung Bevollmächtigten, 
 
b) die ISIN bzw. WKN der Zertifikate, für die das Andienungsrecht ausgeübt wird, 
 
c) die Anzahl der Zertifikate, für die das Andienungsrecht ausgeübt wird und 
 
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag. 
 
Nach vollständiger Erfüllung der vorstehend genannten Voraussetzungen ist die 
Emittentin verpflichtet, das oben genannte Verkaufs- und Übereignungsangebot 
anzunehmen. Die Annahme erfolgt dadurch, dass die Emittentin den von ihr festgelegten 
Kaufpreis unverzüglich auf das in dem Verkaufs- und Übereignungsangebot zu 
benennende Konto überweist. 

 
Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.  

 
5. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 

 
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den 

allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind. 
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b) Der jeweilige „Fälligkeitstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 j) 

genannte Tag bzw., falls dieser Tag kein Bankarbeitstag ist, der jeweils folgende 
Bankarbeitstag.  

 
c) Der „Bewertungstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 j) genannte Tag.  

 
d) Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Zertifikaten ist der von der 

Maßgeblichen Terminbörse täglich (zum Emissionszeitpunkt um ca. • Uhr (Ortszeit 
London) festgestellte und veröffentlichte [„Brent Afternoon Marker“ (der „Brent 
Afternoon Marker“)][•][der „•“] für den Maßgeblichen Future-Kontrakt am jeweiligen 
Bewertungstag. 
 
Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis des Basiswerts nicht festgestellt und 
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine 
Marktstörung in Bezug auf den jeweils Maßgeblichen Future-Kontrakt vorliegt (Absatz 
5 i)), dann wird der Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag verschoben, 
an dem ein Referenzpreis wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an dem keine 
Marktstörung vorliegt. 
 
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag auf den dritten 
Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben und wird auch an diesem Tag kein 
Referenzpreis festgestellt und veröffentlicht oder liegt nach Auffassung der Emittentin 
an diesem Tag eine Marktstörung vor, dann wird die Emittentin auf der Grundlage 
des Berechnungsverfahrens, das üblicherweise zur Bestimmung des theoretischen 
Wertes (fair value) eines Future-Kontraktes angewendet wird, einen fiktiven 
Referenzpreis (der „Fiktive Referenzpreis“) festlegen, der dann als der maßgebliche 
Referenzpreis für die Berechnung des Auszahlungsbetrages gilt. 
 

e) Der jeweilige „Roll-Over-Referenzpreis“ entspricht dem von der Emittentin nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten Kurs; der auf der Grundlage der 
innerhalb eines Zeitraumes von [30][•] Minuten nach Veröffentlichung des [Brent 
Afternoon Marker][•] an der Maßgeblichen Terminbörse festgestellten und ver-
öffentlichten Kurse ermittelt wird. 

 
f) Der „Maßgebliche Future-Kontrakt“ ist, vorbehaltlich der Bestimmungen in Satz 2, der 

Brent-Crude-Oil-Future-Kontrakt [(Reuters •)][•] (der „Basiswert“) mit dem in Absatz 5 
j) genannten Liefermonat. An einem von der Emittentin jeweils festzusetzenden 
Bankarbeitstag innerhalb einer Frist von [•][fünf] Bankarbeitstagen vor dem letzten 
Handelstag des jeweils Maßgeblichen Future-Kontraktes (der „Future-Roll-Over 
Termin“) verliert dieser als Basiswert der Zertifikate seine Gültigkeit und wird durch 
den nächstfälligen Brent-Crude-Oil-Future-Kontrakt [mit einer Restlaufzeit von 
mindestens [einem Monat][• Monaten]] ersetzt, der von diesem Zeitpunkt an als der 
Maßgebliche Future-Kontrakt für die Bewertung der Zertifikate heranzuziehen ist (das 
„Future-Roll-Over Ereignis“). 
 
Im Falle des Eintritts eines Future-Roll-Over-Ereignisses werden der Basiskurs und 
die Knockout-Schwelle mit Wirkung vom Future-Roll-Over Termin nach der folgenden 
Formel angepasst (die „Future-Roll-Over Anpassung“): 
 
A = B – (C – D) + (Roll-Over-Kosten) (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) 
 
bzw. 
 
A = B – (C – D) – (Roll-Over-Kosten) (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) 
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wobei 
 
A = der angepasste Basiskurs bzw. die angepasste Knock-Out-Barriere 
 
B = der jeweils an dem Tag vor dem Future Roll-Over-Termin gültige Basiskurs bzw. 
Knock-Out-Barriere, 
 
C = der Roll-Over-Referenzpreis des bisherigen Maßgeblichen Future-Kontrakts am 
Future Roll-Over-Termin 
 
D = der Roll-Over-Referenzpreis des neuen Maßgeblichen Future-Kontrakts am 
Future Roll-Over-Termin 
 
Roll-Over-Kosten = die von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter 
Berücksichtigung der jeweils herrschenden Marktgegebenheiten festgelegten Kosten 
der jeweiligen Future-Roll-Over-Anpassung 
 
Wenn sich das dem Maßgeblichen Future-Kontrakt zugrunde liegende Konzept nach 
Auffassung der Emittentin so wesentlich verändert hat, dass es nicht mehr 
vergleichbar ist mit dem am • [(Launch)] bestehenden Konzept des Maßgeblichen 
Future-Kontraktes oder sich der Zinssatz der fiktiven Schuldverschreibung des 
Bundes, die dem Maßgeblichen Future-Kontrakt zugrunde liegt, ändert, wird der 
Basiskurs, die Knock-Out-Barriere und/oder gegebenenfalls andere Bestimmungen 
dieser Produktbedingungen so angepasst, dass die wirtschaftliche Stellung der 
Zertifikatsinhaber soweit wie möglich derjenigen vor der Anpassung entspricht. Eine 
solche Anpassung ist gemäß § 6 bekannt zu machen. 

 
g) Die „Maßgebliche Terminbörse“ ist die [International Petroleum Exchange, London 

bzw. jeder Rechtsnachfolger der International Petroleum Exchange][•][in Absatz 5 j) 
genannte Maßgebliche Terminbörse].  
 
Für den Fall, dass an der [International Petroleum Exchange][•] keine Future-
Kontrakte mehr gehandelt werden, bestimmt die Emittentin eine andere Terminbörse 
als Maßgebliche Terminbörse. Die Bestimmung einer neuen Maßgeblichen Termin-
börse ist gemäß § 6 bekannt zu machen. 

 
h) Die jeweilige „Knock-Out-Barriere“ einer Serie von Zertifikaten entspricht, 

vorbehaltlich einer Future-Roll-Over-Anpassung gemäß § 2 Absatz 5 f), für den 
ersten Anpassungszeitraum dem in Absatz 5 j) genannten Kurs. Für jeden weiteren 
Anpassungszeitraum wird die Knock-Out-Barriere an dem in diesen Anpassungs-
zeitraum fallenden Anpassungstag von der Emittentin unter Berücksichtigung der 
jeweils herrschenden Marktgegebenheiten (insbesondere unter Berücksichtigung der 
Volatilität) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegt sowie gemäß der oben 
beschriebenen Future-Roll-Over-Anpassung angepasst. 

 
i) Eine „Marktstörung“ bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels 

des Future Kontraktes an der Maßgeblichen Terminbörse, sofern eine solche 
Aussetzung oder Einschränkung nach Auffassung der Emittentin die Berechnung des 
Auszahlungsbetrages wesentlich beeinflußt. 
 
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel 
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher 
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse 
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von 
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als 
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Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag 
andauert. 
 

j) Für jede Serie von Zertifikaten gelten für die Begriffe [„Maßgeblicher Future-
Kontrakt“,] [„Maßgebliche Terminbörse“,] „Basiskurs“, „Knock-Out-Barriere“, 
„Fälligkeitstag“, „Bewertungstag“, und „Bezugsverhältnis“ die in der [nachstehenden] 
[der diesen Produktbedingungen voranstehenden] Tabelle genannten 
Angaben[.][:[wenn nicht in den Produktbedingungen voranstehenden Wesentlichen 
Ausstattungsmerkmalen angegeben] 

 
Typ [WKN] [/] 

[ISIN] 
Basiskurs 

[am 
Ausgabe-

tag][•] 

Knock-Out-
Barriere [am 
[Ausgabe-

tag][•] 

Bewertungs-
tag 

Fälligkeitstag [(anfäng-
licher) 

Maßgeb-
licher 

Future-
Kontrakt] 

[Maß-
gebliche 
Termin-
börse] 

[Uhrzeit am 
Ausgabetag] 

Bezugs-
verhältnis 

• • • • • • • • • • 
] 
[k) Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot 
Market quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer 
von der Emittentin gemäß § 6 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte 
Briefkurs für EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am 
Bewertungstag zu dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis des Basiswerts an der 
Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Sollte am Bewertungstag 
kein EUR/•-Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] oder einer diese 
ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die Emittentin an diesem Tag vier 
von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) ausgewählte führende Banken 
auffordern, ihr den Briefkurs für EUR in • zu dem Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der 
Referenzpreis des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse festgestellt und 
veröffentlicht wird. Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist dann das arithmetische 
Mittel dieser Briefkurse.] 

 
6. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern 

kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend. 
 
7. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im 

Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen 
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit 
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen, 
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu 
zahlen sind. 

 
§ 3 

Transfer 
 
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 4) 
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream 
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung 
an die Zertifikatsinhaber überweist. 
 

§ 4 
Zahlstelle 

 
1. Die [HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf][•] ist 

Zahlstelle (die „Zahlstelle“). 
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2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem 
Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der 
Emittentin unverzüglich gemäß § 6 bekannt zu machen. 

 
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt 

oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat. 

 
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen 

Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit. 
 

§ 5 
Schuldnerwechsel 

 
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der 

Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 6 alle Verpflichtungen 
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen 
Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“ 
genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle 
sich für die Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit 
derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen 
als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten 
Anwendung dieses § 5, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren 
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus 
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“ 
in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 5) die Neue 
Emittentin. 

 
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn 
 

a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller 
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten, 
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden; 

 
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und 

unwiderruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen 
Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text 
dieser Garantie gemäß § 6 veröffentlicht wurde; 

 
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse, 

Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue 
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist. 

 
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 5 erneut 

Anwendung. 
 

§ 6 
Bekanntmachungen 

 
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die 
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung 
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem 
Zugang als bewirkt.][werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je 
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die 
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Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer 
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) 
als erfolgt.]] [Die [Future-Roll-Over][/][•] Anpassungen und der Eintritt des Knock-Out-
Ereignisses werden lediglich auf der Internet-Seite • bzw. einer Folgeseite ausgewiesen. Die 
Archivierung erfolgt über einen Zeitraum von • Tagen. Darüber hinaus liegende 
Anpassungen bzw. Knock-Out-Ereignisse können bei der Emittentin kostenfrei angefragt 
werden. Sollte die Darstellung aus technischen Gründen über einen längeren Zeitraum als • 
Bankarbeitstagen nicht möglich sein, erfolgt die Bekanntmachung ersatzweise in einem 
überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen, an denen die Zertifikate zum Börsenhandel 
zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung (oder bei mehreren 
Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) als erfolgt.]] Sofern in diesen 
Produktbedingungen nichts anderes vorgesehen ist, dienen diese Bekanntmachungen nur 
zur Information und stellen keine Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.  
 

§ 7 
Schlussbestimmungen 

 
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der 

Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht 
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame 
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen 
entsprechend ersetzt werden. 

 
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin. 
 
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen 

des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne 
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammen-
hang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf. 

 
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen  
 

a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten 
sowie  

 
b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der 

Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,  
 

wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen 
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber 
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate 
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produkt-
bedingungen werden unverzüglich gemäß § 6 bekannt gemacht. 
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[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate auf Rohstoff-
Future-Kontrakte mit Roll-Over 

 
Produktbedingungen 

 
 
 
 

§ 1 
Form 

 
1. Die [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der Lang & 

Schwarz Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine 
Inhaber-Sammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking 
AG, Frankfurt am Main, hinterlegt ist. 

 
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von 

Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen. 
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde 
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen 
werden können. 

 
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem 

Vertretungsberechtigten der Emittentin. 
 

§ 2 
Fälligkeit 

 
1. Jeder Zertifikatsinhaber hat das Recht, von der Emittentin die Einlösung der Zertifikate zu 

verlangen. Die Einlösung kann nur gemäß den in Absatz 2 und 3 enthaltenen 
Bestimmungen und nur zu einem Einlösungstermin gefordert werden. „Einlösungstermin“ 
ist – vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatz 3 – [jeder letzte Bankarbeitstag der 
Monate • eines jeden Jahres ab dem Monat •] [•]. 

 
2. Vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 3 erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats 

zu einem Betrag in EUR (der „Auszahlungsbetrag“), der nach der folgenden Formel 
berechnet wird: 

 
E = (Futurefinal – Basiskurs) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Call Zertifikaten) 

 
bzw. 
 
E = (Basiskurs – Futurefinal) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Put Zertifikaten) 

 
wobei 
 
E = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte [,in EUR umgerechnete] und] [auf den 
nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- oder abgerundete Auszahlungsbetrag 
pro Zertifikat 

 
Futurefinal = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte] Referenzpreis (Absatz 5 c)) 
am Bewertungstag (Absatz 5 b))  

 
Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Zertifikaten wird als 
Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht dem in Absatz 5 m) genannten Verhältnis  
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[Die Umrechnungen gemäß diesem Absatz 2 erfolgen zum Maßgeblichen 
Umrechnungskurs (Absatz 5 n)).]  
 
Basiskurs = der am jeweiligen Bewertungstag geltende jeweilige „Basiskurs“ einer Serie 
von Zertifikaten (Absatz 5 m)) 
 
Der jeweilige Basiskurs einer Serie von Zertifikaten entspricht am • (der „Ausgabetag“) 
dem in Absatz 5 m) genannten Kurs. Er verändert sich an [jedem Kalendertag][•] 
während eines Anpassungszeitraumes (Absatz 5 h)) um den Anpassungsbetrag. Der 
jeweilige „Anpassungsbetrag“ einer Serie von Zertifikaten für den jeweiligen Anpassungs-
zeitraum ist der [Basiskurs][•] [an dem in den betreffenden Anpassungszeitraum 
fallenden Anpassungstag (Absatz 5 i))][•], multipliziert mit dem in diesem 
Anpassungszeitraum anwendbaren Anpassungsprozentsatz (Absatz 5 g)). Der sich für 
jeden Kalendertag ergebende Basiskurs wird kaufmännisch auf [zwei][vier][•] 
Nachkommastellen [•]gerundet[, wobei jedoch der Berechnung des jeweils 
nachfolgenden Basiskurses der ungerundete Basiskurs des Vortages zugrunde gelegt 
wird]. Für den ersten Anpassungszeitraum ist der [Basiskurs am Ausgabetag][•] für die 
vorstehenden Berechnungen maßgeblich.  
 
Der Basiskurs am Anpassungstag eines jeden Anpassungszeitraumes errechnet sich 
jeweils aus dem Basiskurs des letzten Kalendertages des vorangegangenen 
Anpassungszeitraumes zuzüglich des im vorangegangenen Anpassungszeitraum 
anwendbaren Anpassungsbetrages. 

 
3. [regular:][Falls zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem [Ausgabetag][•] der von der 

Maßgeblichen Terminbörse (Absatz 5 f)) fortlaufend festgestellte und veröffentlichte Kurs 
des jeweils Maßgeblichen Future-Kontraktes (Absatz 5 e)), die jeweils geltende Knock-
Out-Barriere (Absatz 5 k)) erreicht oder unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-
Zertifikaten) bzw. erreicht oder überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten), (das 
„Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate als eingelöst. 
 
Im Fall des Eintritts eines Knock-Out-Ereignisses entspricht der Auszahlungsbetrag dem 
von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten marktgerechten 
Preis für die Zertifikate[, mindestens aber dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 
Betrag, um den der tiefste (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. höchste (im Falle 
von Turbo-Put-Zertifikaten) in EUR ausgedrückte Kurs des jeweils Maßgeblichen Future-
Kontraktes innerhalb eines Zeitraumes von drei Stunden nach Eintritt des Knock-Out-
Ereignisses, in denen ein Kurs für den jeweils Maßgeblichen Future-Kontrakt an der 
Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird, den jeweils geltenden Maß-
geblichen Future-Kontrakt überschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unter-
schreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten)]. Der Einlösungstermin ist in diesem Falle 
der fünfte (5.) Bankarbeitstag nach dem Tag, an dem das Knock-Out-Ereignis ein-
getreten ist.] 
 
[Smart:][Falls zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem [Ausgabetag][•] der von der 
Maßgeblichen Terminbörse (Absatz 5 f)) fortlaufend festgestellte und veröffentlichte Kurs 
des jeweils Maßgeblichen Future-Kontraktes (Absatz 5 e)) den jeweils geltenden 
Basiskurs erreicht oder unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht 
oder überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) oder der zuletzt festgestellte und 
veröffentlichter Kurs des jeweils Maßgeblichen Future-Kontraktes der Maßgeblichen 
Börse (der „Schlusskurs“) die Knock-Out-Barriere (Absatz 5 k)) erreicht oder 
unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht oder überschreitet (im 
Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) (jeweils ein „Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate 
als eingelöst. 
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Im Fall des Eintritts eines Knock-Out-Ereignisses entspricht der Auszahlungsbetrag dem 
von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten marktgerechten 
Preis für die Zertifikate. Der Einlösungstermin ist in diesem Falle der fünfte (5.) 
Bankarbeitstag nach dem Tag, an dem das Knock-Out-Ereignis eingetreten ist.] 
 

4. Um die Einlösung der Zertifikate zu einem Einlösungstermin zu verlangen, muss der 
Zertifikatsinhaber spätestens am [zehnten][•] Bankarbeitstag vor dem verlangten 
Einlösungstermin  

 
i. bei der Emittentin eine formlose, schriftliche Erklärung einreichen (die 

„Einlösungserklärung“) und 
 
ii. die Zertifikate an die Zahlstelle (§ 5) liefern und zwar entweder (i) durch eine 

unwiderrufliche Anweisung an die Zahlstelle, die Zertifikate aus dem gegebenenfalls 
bei der Zahlstelle unterhaltenen Depot zu entnehmen oder (ii) durch Übertragung der 
Zertifikate auf das Konto der Zahlstelle bei der Clearstream Banking AG. 

 
Die Einlösungserklärung muss enthalten:  

 
a) den Namen und die Anschrift des Zertifikateinhabers oder seines zur Ausübung 

Bevollmächtigten, 
 
b) die ISIN bzw. WKN der Zertifikate, für die das Recht ausgeübt wird, 
 
c) die Anzahl der Zertifikate, für die das Recht ausgeübt wird und 
 
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag. 
 
Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.  
 
Eine in Bezug auf einen bestimmten Einlösungstermin abgegebene Einlösungserklärung 
ist nichtig, wenn sie nach Ablauf des [zehnten][•] Bankarbeitstages vor diesem 
Einlösungstermin eingeht. Werden die Zertifikate, auf die sich eine Einlösungserklärung 
bezieht, nicht oder nicht rechtzeitig an die Zahlstelle geliefert, so ist die Einlösungs-
erklärung nichtig. Weicht die in der Einlösungserklärung genannte Zahl von Zertifikaten, 
für die die Einlösung beantragt wird, von der Zahl der an die Zahlstelle übertragenen 
Zertifikate ab, so gilt die Einlösungserklärung nur für die der kleineren der beiden Zahlen 
entsprechende Anzahl von Zertifikaten als eingereicht. Etwaige überschüssige Zertifikate 
werden auf Kosten und Gefahr des Zertifikatsinhabers an diesen zurück übertragen. 
 
Nach wirksamer Einreichung von Zertifikaten zur Einlösung wird die Emittentin 
veranlassen, dass der Auszahlungsbetrag der Zahlstelle zur Verfügung gestellt wird, die 
diesen am jeweiligen Einlösungstermin auf ein in der Einlösungserklärung vom 
Zertifikatsinhaber benanntes Konto überwiesen wird.  
 
Mit der Einlösung der Zertifikate am jeweiligen Einlösungstermin erlöschen alle Rechte 
aus den eingelösten Zertifikaten. 

 
5. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 

 
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den 

allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind. 
 

b) Der „Bewertungstag“ ist der fünfte Bankarbeitstag vor dem jeweiligen Einlösungs-
termin. 
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c) Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Zertifikaten ist der von der 
Maßgeblichen Terminbörse täglich (zum Emissionszeitpunkt um ca. • Uhr (Ortszeit 
London) festgestellte und veröffentlichte [„Brent Afternoon Marker“ (der „Brent 
Afternoon Marker“)][•][der „•“] für den Maßgeblichen Future-Kontrakt am jeweiligen 
Bewertungstag. 
 
Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis des Basiswerts nicht festgestellt und 
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine 
Marktstörung in Bezug auf den jeweils Maßgeblichen Future-Kontrakt vorliegt (Absatz 
5 l)), dann wird der Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag verschoben, 
an dem ein Referenzpreis wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an dem keine 
Marktstörung vorliegt. 
 
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag auf den dritten 
Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben und wird auch an diesem Tag kein 
Referenzpreis festgestellt und veröffentlicht oder liegt nach Auffassung der Emittentin 
an diesem Tag eine Marktstörung vor, dann wird die Emittentin auf der Grundlage 
des Berechnungsverfahrens, das üblicherweise zur Bestimmung des theoretischen 
Wertes (fair value) eines Future-Kontraktes angewendet wird, einen fiktiven 
Referenzpreis (der „Fiktive Referenzpreis“) festlegen, der dann als der maßgebliche 
Referenzpreis für die Berechnung des Auszahlungsbetrages gilt. 
 

d) Der jeweilige „Roll-Over-Referenzpreis“ entspricht dem von der Emittentin nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten Kurs; der auf der Grundlage der 
innerhalb eines Zeitraumes von [30][•] Minuten nach Veröffentlichung des [Brent 
Afternoon Marker][•] an der Maßgeblichen Terminbörse festgestellten und 
veröffentlichten Kurse ermittelt wird. 

 
e) Der „Maßgebliche Future-Kontrakt“ ist, vorbehaltlich der Bestimmungen in Satz 2, der 

Brent-Crude-Oil-Future-Kontrakt [(Reuters •)][•] (der „Basiswert“) mit dem in Absatz 5 
m) genannten Liefermonat. An einem von der Emittentin jeweils festzusetzenden 
Bankarbeitstag innerhalb einer Frist von [•][fünf] Bankarbeitstagen vor dem letzten 
Handelstag des jeweils Maßgeblichen Future-Kontraktes (der „Future-Roll-Over 
Termin“) verliert dieser als Basiswert der Zertifikate seine Gültigkeit und wird durch 
den nächstfälligen Brent-Crude-Oil-Future-Kontrakt mit einer Restlaufzeit von 
mindestens [einem Monat][• Monaten] ersetzt, der von diesem Zeitpunkt an als der 
Maßgebliche Future-Kontrakt für die Bewertung der Zertifikate heranzuziehen ist (das 
„Future-Roll-Over Ereignis“). 
 
Im Falle des Eintritts eines Future-Roll-Over-Ereignisses werden der Basiskurs und 
die Knockout-Schwelle mit Wirkung vom Future-Roll-Over Termin nach der folgenden 
Formel angepasst (die „Future-Roll-Over Anpassung“): 
 
A = B – (C – D) + (Roll-Over-Kosten) (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) 
 
bzw. 
 
A = B – (C – D) – (Roll-Over-Kosten) (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) 
 
wobei 
 
A = der angepasste Basiskurs bzw. die angepasste Knock-Out-Barriere 
 
B = der jeweils an dem Tag vor dem Future Roll-Over-Termin gültige Basiskurs bzw. 
Knock-Out-Barriere 
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C = der Roll-Over-Referenzpreis des bisherigen Maßgeblichen Future-Kontrakts am 
Future Roll-Over-Termin 
 
D = der Roll-Over-Referenzpreis des neuen Maßgeblichen Future-Kontrakts am 
Future Roll-Over-Termin 
 
Roll-Over-Kosten = die von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter 
Berücksichtigung der jeweils herrschenden Marktgegebenheiten festgelegten Kosten 
der jeweiligen Future-Roll-Over-Anpassung 
 
Wenn sich das dem Maßgeblichen Future-Kontrakt zugrunde liegende Konzept nach 
Auffassung der Emittentin so wesentlich verändert hat, dass es nicht mehr 
vergleichbar ist mit dem am • [(Launch)] bestehenden Konzept des Maßgeblichen 
Future-Kontraktes oder sich Kontraktspezifikationen (Contract Spezifications), die 
dem Maßgeblichen Future-Kontrakt zugrunde liegt, ändern, wird der Basiskurs, die 
Knock-Out-Barriere und/oder gegebenenfalls andere Bestimmungen dieser Produkt-
bedingungen so angepasst, dass die wirtschaftliche Stellung der Zertifikatsinhaber 
soweit wie möglich derjenigen vor der Anpassung entspricht. Eine solche Anpassung 
ist gemäß § 7 bekannt zu machen. 

 
f) Die „Maßgebliche Terminbörse“ ist die [International Petroleum Exchange, London 

bzw. jeder Rechtsnachfolger der International Petroleum Exchange][•][in Absatz 5 m) 
genannte Maßgebliche Terminbörse].  
 
Für den Fall, dass an der [International Petroleum Exchange][•] keine Future-
Kontrakte mehr gehandelt werden, bestimmt die Emittentin eine andere Terminbörse 
als Maßgebliche Terminbörse. Die Bestimmung einer neuen Maßgeblichen 
Terminbörse ist gemäß § 7 bekannt zu machen. 

 
g) Der in einem Anpassungszeitraum anwendbare jeweilige „Anpassungsprozentsatz“ 

einer Serie von Zertifikaten besteht aus der Summe aus dem (i) auf der [Reuters][•] 
Seite • (oder einer diese ersetzenden Seite) veröffentlichten Zinssatz (der 
„Referenzzinssatz“) an dem in den betreffenden Anpassungszeitraum fallenden 
Anpassungstag und (ii) dem in dem betreffenden Anpassungszeitraum geltenden 
Zinsbereinigungsfaktor (Absatz 5 j)), das Ergebnis dividiert durch 365. Der jeweilige 
Anpassungsprozentsatz einer Serie von Zertifikaten für den ersten 
Anpassungszeitraum entspricht dem in Absatz 5 m) genannten Prozentsatz. 

 
h) Ein „Anpassungszeitraum“ ist der Zeitraum vom Ausgabetag bis zum ersten 

Anpassungstag (ausschließlich) und jeder folgende Zeitraum von einem Anpassungs-
tag (einschließlich) bis zum jeweils nächstfolgenden Anpassungstag (ausschließlich). 

 
i) Ein „Anpassungstag“ für die monatliche Berechnung des im Rahmen der Regulären 

Anpassung des Basispreises zu verwendenden Anpassungsbetrages sowie der 
monatlichen Anpassung der Knock-Out-Barriere ist der • Kalendertag eines jeden 
Monats bzw., falls dieser Tag kein Bankarbeitstag ist, der jeweils folgende Bank-
arbeitstag. [Der erste Anpassungstag ist der [in Absatz 5 m) genannte Tag][•]. 

 
j) Der „Zinsbereinigungsfaktor“ ist ein von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 

BGB) unter Berücksichtigung der jeweils herrschenden Marktgegebenheiten für einen 
Anpassungszeitraum festgelegter Zinssatz. 

 
k) Die jeweilige „Knock-Out-Barriere“ einer Serie von Zertifikaten entspricht, 

vorbehaltlich einer Future-Roll-Over-Anpassung gemäß § 2 Absatz 5 e), für den 
ersten Anpassungszeitraum dem in Absatz 5 m) genannten Kurs. Für jeden weiteren 
Anpassungszeitraum wird die Knock-Out-Barriere an dem in diesen Anpassungs-
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zeitraum fallenden Anpassungstag von der Emittentin unter Berücksichtigung der 
jeweils herrschenden Marktgegebenheiten (insbesondere unter Berücksichtigung der 
Volatilität) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegt sowie gemäß der oben 
beschriebenen Future-Roll-Over-Anpassung angepasst. 

 
l) Eine „Marktstörung“ bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels 

des Future Kontraktes an der Maßgeblichen Terminbörse, sofern eine solche 
Aussetzung oder Einschränkung nach Auffassung der Emittentin die Berechnung des 
Auszahlungsbetrages wesentlich beeinflußt. 
 
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel 
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher 
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse 
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von 
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als 
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag 
andauert. 
 

m) Für jede Serie von Zertifikaten gelten für die Begriffe [„Maßgeblicher Future-
Kontrakt“,] [„Maßgebliche Terminbörse“,] „Basiskurs“, „Knock-Out-Barriere“, 
„Anpassungsprozentsatz“,[ „erster Anpassungstag“,] „Referenzpreis“ und 
„Bezugsverhältnis“ die in der [nachstehenden][der diesen Produktbedingungen 
voranstehenden] Tabelle genannten Angaben[.][:[wenn nicht in den 
Produktbedingungen voranstehenden Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen 
angegeben] 

 
Typ [WKN] [/] 

[ISIN] 
Basiskurs 

[am 
Ausgabe-

tag][•] 

Knock-Out-
Barriere [im 

ersten 
Anpas-
sungs-

zeitraum][•] 

Anpassungs
prozentsatz 
im ersten 
Anpas-
sungs-

zeitraum 

[(anfäng-
licher) 

Maßgeb-
licher 

Future-
Kontrakt] 

[Maß-
gebliche 
Termin-
börse] 

[Uhrzeit am 
Ausgabetag] 

[erster 
Anpas-

sungstag] 

Bezugs-
verhältnis 

• • • • • • •  • • 
] 
[n) Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot 
Market quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer 
von der Emittentin gemäß § 7 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte 
Briefkurs für EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am 
Bewertungstag zu dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis des Basiswerts an der 
Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Sollte am Bewertungstag 
kein EUR/•-Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] oder einer diese 
ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die Emittentin an diesem Tag vier 
von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) ausgewählte führende Banken 
auffordern, ihr den Briefkurs für EUR in • zu dem Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der 
Referenzpreis des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse festgestellt und 
veröffentlicht wird. Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist dann das arithmetische 
Mittel dieser Briefkurse.] 

 
6. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern 

kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend. 
 
7. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im 

Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen 
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit 
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen, 
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu 
zahlen sind. 

 



 

 273

§ 3 
Ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin 

 
1. Die Emittentin ist berechtigt, jeweils zum • [eines jeden] [jedes •. (•)] [Jahres][Monats][•], 

erstmals zum • (jeweils ein „Kündigungstermin“), die Zertifikate insgesamt, jedoch nicht 
teilweise zu kündigen. 

 
2. Die Kündigung durch die Emittentin ist mindestens • [Tage][Bankarbeitstage] vor dem 

jeweiligen Kündigungstermin gemäß § 7 bekannt zu machen. Die Bekanntmachung ist 
unwiderruflich und muss den Kündigungstermin nennen. 

 
3. Im Falle der Kündigung durch die Emittentin erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats 

gemäß § 2 Absatz 2, wobei der fünfte Bankarbeitstag vor dem jeweiligen Kündigungs-
termin als Bewertungstag gilt. 

 
4. Sämtliche im Falle der Kündigung durch die Emittentin gemäß den Produktbedingungen 

zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle 
die zahlbaren Beträge der Clearstream Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der 
jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber überweist. 

 
5. Das Recht der Zertifikatsinhaber, die Einlösung der Zertifikate zu den jeweiligen 

Einlösungsterminen zu verlangen, wird durch die Kündigung der Emittentin nicht berührt. 
 
 

§ 4 
Transfer 

 
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 5) 
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream 
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung 
an die Zertifikatsinhaber überweist. 
 

§ 5 
Zahlstelle 

 
1. Die [HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf][•] ist 

Zahlstelle (die „Zahlstelle“). 
 
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem 

Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der 
Emittentin unverzüglich gemäß § 7 bekannt zu machen. 

 
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt 

oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat. 

 
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen 

Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit. 
 

§ 6 
Schuldnerwechsel 

 
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der 

Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 7 alle Verpflichtungen 
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen 
Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“ 
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genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle 
sich für die Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit 
derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen 
als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten 
Anwendung dieses § 6, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren 
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus 
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“ 
in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 6) die Neue 
Emittentin. 

 
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn 
 

a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller 
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten, 
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden; 

 
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und 

unwiderruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen 
Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text 
dieser Garantie gemäß § 7 veröffentlicht wurde; 

 
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse, 

Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue 
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist. 

 
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 6 erneut 

Anwendung. 
 

§ 7 
Bekanntmachungen 

 
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die 
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung 
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem 
Zugang als bewirkt.][werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je 
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die 
Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer 
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) 
als erfolgt.]] [Die [täglichen][/][•] Anpassungen und der Eintritt des Knock-Out-Ereignisses 
werden lediglich auf der Internet-Seite • bzw. einer Folgeseite ausgewiesen. Die Archivierung 
erfolgt über einen Zeitraum von • Tagen. Darüber hinaus liegende Anpassungen bzw. Knock-
Out-Ereignisse können bei der Emittentin kostenfrei angefragt werden. Sollte die Darstellung 
aus technischen Gründen über einen längeren Zeitraum als • Bankarbeitstagen nicht möglich 
sein, erfolgt die Bekanntmachung ersatzweise in einem überregionalen Pflichtblatt der 
Wertpapierbörsen, an denen die Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine 
Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem 
Tag der ersten Veröffentlichung) als erfolgt.]] Sofern in diesen Produktbedingungen nichts 
anderes vorgesehen ist, dienen diese Bekanntmachungen nur zur Information und stellen 
keine Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.  
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§ 8 
Schlussbestimmungen 

 
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der 

Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht 
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame 
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen 
entsprechend ersetzt werden. 

 
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin. 
 
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen 

des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne 
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammen-
hang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf. 

 
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen  
 

a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten 
sowie  

 
b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der 

Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,  
 

wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen 
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber 
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate 
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produkt-
bedingungen werden unverzüglich gemäß § 7 bekannt gemacht. 
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[SFD-]Turbo-Zertifikate auf Fonds 

 
Produktbedingungen 

 
 
 

§ 1 
Form 

 
1. Die [SFD-]Turbo-Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der Lang & Schwarz 

Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine Inhaber-
Sammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, 
Frankfurt am Main, hinterlegt ist. 

 
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von 

Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen. 
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde 
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen 
werden können. 

 
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem 

Vertretungsberechtigten der Emittentin. 
 

§ 2 
Fälligkeit 

 
1. Die Zertifikate werden vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatz 3 am Fälligkeitstag 

(Absatz 5 c)) eingelöst.  
 
2. Vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 3 erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats 

zu einem Betrag in EUR (der „Auszahlungsbetrag“), der nach der folgenden Formel 
berechnet wird: 

 
E = (FKfinal – Basiskurs) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Call Zertifikaten) 

 
bzw. 
 
E = (Basiskurs – FKfinal) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Put Zertifikaten) 

 
wobei 
 
E = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte [,in EUR umgerechnete] und] [auf den 
nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- oder abgerundete Auszahlungsbetrag 
pro Zertifikat 

 
FKfinal = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte] Referenzpreis (Absatz 5 e)) des 
Basiswerts (Absatz 5 b)) [an der Maßgeblichen Börse (Absatz 5 h))][•] am Bewertungstag 
(Absatz 5 d))  
 
Basiskurs = der jeweilige „Basiskurs“ einer Serie von Zertifikaten am jeweiligen 
Bewertungstag (Absatz 5 d)) 
 
Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Zertifikaten wird als 
Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 3, dem 
in Absatz 5 i) genannten Verhältnis  
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[Die Umrechnungen gemäß diesem Absatz 2 erfolgen zum Maßgeblichen 
Umrechnungskurs (Absatz 5 j)).]  

 
3. Falls zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des Zeitraumes vom [Ausgabetag][•] bis zum 

Bewertungstag (jeweils einschließlich) an einem Tag, an dem keine Marktstörung 
(Absatz 5 g)) in Bezug auf den Basiswert vorliegt, der Kurs des Basiswerts an der 
Maßgeblichen Börse die geltende Knock-Out-Barriere erreicht oder unterschreitet (im 
Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht oder überschreitet (im Falle von Turbo-
Put-Zertifikaten), (das „Knock-Out-Ereignis“), [gelten die Zertifikate als eingelöst][entfällt 
der Anspruch nach Absatz 2. 
 
Stattdessen hat der Zertifikatsinhaber das Recht, von der Emittentin innerhalb von fünf 
(5) Bankarbeitstagen nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses, aber nicht später als bis 
zum fünften (5.) Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag (die „Andienungsfrist“) nach 
Maßgabe der Bestimmungen in Absatz 4 den Ankauf der von ihm gehaltenen Zertifikate 
zu verlangen (das „Andienungsrecht“).] 
 
Die Höhe des von der Emittentin [nach wirksamer Ausübung des Andienungsrechts] zu 
zahlenden [Kaufpreises][Auszahlungsbetrages] für ein Zertifikat wird von der Emittentin 
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmt und [beträgt mindestens dem mit dem 
Bezugsverhältnis multiplizierten Betrag, um den der tiefste (im Falle von Turbo-Call-
Zertifikaten) bzw. höchste (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) in EUR ausgedrückte 
Kurs des Basiswertes innerhalb eines Zeitraumes von drei Stunden nach Eintritt des 
Knock-Out-Ereignisses, in denen ein Kurs für den Basiswert an der Maßgeblichen Börse 
festgestellt und veröffentlicht wird, den jeweils geltenden Basiskurs überschreitet (im 
Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-
Zertifikaten)][wird in der Regel 1/10 Eurocent pro Zertifikat nicht übersteigen]. 
 

4. [Zur Ausübung des Andienungsrechtes muss der Zertifikatsinhaber innerhalb der 
Andienungsfrist bei der Emittentin ein formloses, schriftliches Verkaufs- und 
Übereignungsangebot (das „Verkaufs- und Übereignungsangebot“) abgeben und die 
Zertifikate an die Zahlstelle liefern. Das Verkaufs- und Übereignungsangebot muss 
enthalten:  

 
a) den Namen und die Anschrift des Zertifikatsinhabers oder seines zur Ausübung 

Bevollmächtigten, 
 
b) die ISIN bzw. WKN der Zertifikate, für die das Andienungsrecht ausgeübt wird, 
 
c) die Anzahl der Zertifikate, für die das Andienungsrecht ausgeübt wird und 
 
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag. 
 
Nach vollständiger Erfüllung der vorstehend genannten Voraussetzungen ist die 
Emittentin verpflichtet, das oben genannte Verkaufs- und Übereignungsangebot 
anzunehmen. Die Annahme erfolgt dadurch, dass die Emittentin den von ihr festgelegten 
Kaufpreis unverzüglich auf das in dem Verkaufs- und Übereignungsangebot zu 
benennende Konto überweist. 

 
Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.][In dieser Variante gestrichen] 

 
5. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 

 
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den 

allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind. 
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[„Börsengeschäftstag“ ist ein Tag, an dem die Maßgebliche Börse während ihrer 
jeweiligen regulären Handelszeiten geöffnet ist, auch wenn der Handel an der 
Maßgeblichen Börse vor dem üblichen Börsenschluss geschlossen wird. Ein 
nachbörslichen Handel oder andere Handelsaktivitäten außerhalb der regulären 
Handelszeiten bleiben unberücksichtigt.] 
 
[„Fondsgeschäftstag“ ist ein Tag, an dem gemäß den im Informationsdokument 
enthaltenen Bestimmungen ein Referenzpreis des Fondsanteils üblicherweise 
festgestellt wird.] 

 
b) Der jeweilige „Basiswert“ einer Serie von Zertifikaten ist ein Anteil an dem in Absatz 5 

i) genannten Fonds (der Fonds“).  
 

„Informationsdokument“ ist der jeweils in Bezug auf einen Fondsanteil erstellte 
Verkaufsprospekt oder sonstige Prospekt oder das in Bezug auf den Fondsanteil 
erstellte Informationsmemorandum in der jeweils aktualisierten Fassung, in den die 
für den Fonds tätigen Verantwortlichen (Investmentmanager, Verwaltungs-
gesellschaft, Depotbank, etc.) genannt und beschrieben werden.  

 
c) Der jeweilige „Fälligkeitstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 i) 

genannte Tag bzw., falls dieser Tag kein Bankarbeitstag ist, der jeweils folgende 
Bankarbeitstag.  

 
d) Der „Bewertungstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 i) genannte Tag.  

 
Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis des Basiswerts nicht festgestellt und 
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine 
Marktstörung in Bezug auf den Basiswert vorliegt (Absatz 5 g)), dann wird der 
Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag verschoben, an dem ein 
Referenzpreis des Basiswerts wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an dem 
keine Marktstörung vorliegt. 
 
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag um zwei 
Fondsgeschäftstage verschoben und wird auch an diesem Tag kein Referenzpreis 
des Fondsanteils festgestellt und veröffentlicht oder liegt auch an diesem Tag eine 
Marktstörung vor, gilt dieser Tag als Bewertungstag, und die Emittentin wird den 
Referenzpreis des Fondsanteils nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter 
Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten festlegen 
und gemäß § 7 bekannt machen. 
 

e) Der jeweilige „Referenzpreis“ [einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 i) 
genannte Kurs des jeweiligen Basiswerts an der Maßgeblichen Börse.][ist der 
Nettoinventarwert bzw. ein entsprechender im Informationsdokument bezeichneter 
Wert oder Preis des Fondanteils, der von dem im Informationsdokument genannten 
Fondsmanager oder Fondsverwalter bzw. von einem anderen im 
Informationsdokument genannten Verantwortlichen für einen Fondsgeschäftstag 
veröffentlicht wird.] 

 
f) Vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 3 entspricht die jeweilige „Knock-Out-

Barriere“ einer Serie von Zertifikaten [dem in Absatz 5 i) definierten Basiskurs][der in 
Absatz 5 i) definierten Knock-Out-Barriere].  

 
g) ["Marktstörung" bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels 

Fondsanteils an der Maßgeblichen Börse, sofern die Aussetzung oder Einschränkung 
nach billigem Ermessen der Emittentin (§ 315 BGB) wesentlich ist. Das Vorliegen 
einer Marktstörung wird nach § 7 bekannt gemacht.  



 

 279

  
 Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel 
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher 
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse 
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von 
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als 
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der regulären Handelszeit an dem betreffenden 
Tag andauert.] 
[Eine "Marktstörung" liegt vor, wenn  
  

i. die Bestimmung des Referenzpreises des Fondsanteils nicht durchgeführt 
wird; oder  

 
ii. die Berechnung des Referenzpreises des Fondsanteils nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin auf nicht realisierbaren Preisen oder 
Preiseinschätzungen beruht; oder  

 
iii. die Rücknahme von Fondsanteilen ausgesetzt oder verschoben oder der 

Rücknahmepreis für zurückgenommene Fondsanteile nicht vollständig 
ausbezahlt wird; oder  

 
iv. der Fonds aufgelöst und abgewickelt wird; oder  

 
v. der Handel in den im Fondsvermögen enthaltenen Wertpapieren an den 

nationalen oder internationalen Finanzmärkten ausgesetzt oder eingeschränkt 
wird; oder  

 
vi. der Handel mit Finanzinstrumenten an einer oder mehreren internationalen 

Wertpapierbörsen oder Handelssystemen ausgesetzt oder eingeschränkt 
wird,  

  
sofern der Eintritt dieses Ereignisses nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der 
Emittentin für die zutreffende Ermittlung des Referenzpreises des Fondsanteils 
wesentlich ist. Das Vorliegen einer Marktstörung wird nach § 7 bekannt gemacht.] 
 

h) [Die jeweils „Maßgebliche Börse“ für eine Serie von Zertifikaten ist die in Absatz 5 i) 
genannte Börse.][In dieser Variante gestrichen] 

 
i) Für jede Serie von Zertifikaten gelten für die Begriffe „Basiswert“, „Basiskurs“, 

[„Knock-Out-Barriere“], „Fälligkeitstag“, „Bewertungstag“, [„Maßgebliche Börse“], 
[„Referenzpreis“] und „Bezugsverhältnis“ die in der [nachstehenden][der diesen 
Produktbedingungen voranstehenden] Tabelle genannten Angaben[.][:[wenn nicht in 
den Produktbedingungen voranstehenden Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen 
angegeben] 

 
Typ [WKN] [/] 

[ISIN] 
Basiswert Basiskurs 

[in •] 
[Knock-

Out-
Barriere] 

[in •] 

Bewert-
ungstag 

Fälligkeits-
tag 

[Maß-
gebliche 
Börse] 

[Referenz-
preis] 

[Uhrzeit 
am 

Ausgabe-
tag] 

Bezugs-
verhältnis 

• • • • • • • • • • • 

] 
[j) Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot 
Market quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer 
von der Emittentin gemäß § 7 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte 
Briefkurs für EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am 
Bewertungstag zu dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis des Basiswerts an der 
Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Sollte am Bewertungstag 
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kein EUR/•-Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] oder einer diese 
ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die Emittentin an diesem Tag vier 
von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) ausgewählte führende Banken 
auffordern, ihr den Briefkurs für EUR in • zu dem Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der 
Referenzpreis des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse festgestellt und 
veröffentlicht wird. Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist dann das arithmetische 
Mittel dieser Briefkurse.] 

 
6. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern 

kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend. 
 
7. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im 

Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen 
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit 
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen, 
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu 
zahlen sind. 

 
§ 3 

Anpassungen 
 
1. Im Fall eines Außergewöhnlichen Ereignisses (wie nachstehend definiert) ist die 

Emittentin berechtigt, die Emissionsbedingungen unter Berücksichtigung der 
nachfolgenden Vorschriften anzupassen. Darüber hinaus ist die Emittentin berechtigt, die 
Zertifikate (anstelle einer Anpassung der Emissionsbedingungen) unter Berücksichtigung 
der nachfolgenden Vorschriften durch Bekanntmachung gemäß § 7 mit einer Frist von 
sieben Zahlungsgeschäftstagen zu einem Kündigungstermin (der "Außerordentliche 
Kündigungstermin") außerordentlich zu kündigen, sofern eine Anpassung nicht möglich 
oder der Emittentin nicht zumutbar ist. Eine Teilkündigung ist ausgeschlossen. Die 
Emittentin ist jedoch weder zur Vornahme von Anpassungen noch zu einer Kündigung 
verpflichtet.  

  
a) Anpassungen der Emissionsbedingungen nimmt die Emittentin nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) vor. Jegliche der vorgenannten Anpassungen können sich 
u.a. auf den Basispreis, das Bezugsverhältnis und die Knock-out-Barriere beziehen 
und insbesondere auch dazu führen, dass der Fondsanteil durch einen anderen 
Fondsanteil ersetzt wird. Bei der Ersetzung wird die Emittentin einen in der gleichen 
Währung wie der ursprüngliche Fondsanteil berechneten Anteil an einem Fonds 
auswählen, der die gleiche oder eine ähnliche Ausstattung besitzt sowie eine 
vergleichbare Anlagepolitik, Anlageziele und Investmentstrategien verfolgt. Die 
Emittentin ist berechtigt, unter Berücksichtigung der vorgenannten Grundsätze, auch 
andere Anpassungen durchzuführen. Anpassungen und Festlegungen treten zu dem 
von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten Zeitpunkt in 
Kraft. Anpassungen und Festlegungen sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens 
werden durch die Emittentin gemäß § 7 bekannt gemacht.  

 
b) Hat die Emittentin die Zertifikate wegen des Vorliegens eines Außergewöhnlichen 

Ereignisses gekündigt, werden die Zertifikate am Außerordentlichen 
Kündigungstermin zu einem Kündigungsbetrag je Zertifikat (der "Außerordentliche 
Kündigungsbetrag") eingelöst, der von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 
BGB) unter Berücksichtigung des Marktumfeldes sowie etwaiger Erlöse der 
Emittentin aus Geschäften, die die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 
zur Absicherung der Übernahme und Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den 
Zertifikaten vorgenommen hat (die "Absicherungsgeschäfte"), festgelegt wird. Bei der 
Festlegung des Kündigungsbetrages darf die Emittentin Aufwendungen für 
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Geschäfte, die nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin erforderlich 
waren, um die Absicherungsgeschäfte aufzulösen als Abzugsposten berücksichtigen.  

  
2. Ein "Außergewöhnliches Ereignis" liegt vor,  
  

a) wenn eine Marktstörung seit mindestens einem (1) Jahr andauert;  
 
b) wenn eine nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin wesentliche Änderung 

oder Modifikation der im Informationsdokument beschriebenen Ausstattung des 
Fondsanteils, der Anlagepolitik, Anlageziele und Investmentstrategien des Fonds 
durchgeführt wird, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Durchführung einer 
Änderung des Risikoprofils des Fonds, der Stimmrechte des Fonds oder der 
Währung, in der der Referenzpreis berechnet wird;  

 
c) im Falle einer nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin festgestellten 

Verletzung der im Informationsdokument beschriebenen Anlagepolitik, Anlageziele 
und Investmentstrategien des Fonds;  

 
d) falls durch die zuständigen Aufsichtsbehörden die Überprüfung der Tätigkeit eines im 

Informationsdokument genannten für den Fonds Verantwortlichen im Hinblick auf das 
Vorliegen von unerlaubten Handlungen, der Verletzung einer gesetzlichen oder 
sonstigen anwendbaren Vorschrift oder Regel oder aus einem ähnlichen Grund 
angeordnet wird;  

 
e) falls gerichtliche oder aufsichtsrechtliche Schritte gegen den Fonds oder gegen einen 

im Informationsdokument genannten für den Fonds Verantwortlichen eingeleitet 
werden;  

 
f) im Falle der Verschmelzung, Auflösung oder Beendigung des Fonds;  
 
g) im Falle der Aussetzung der Ausgabe neuer Fondsanteile oder der Aussetzung der 

Rücknahme bestehender Fondsanteile oder der zwangsweisen Rücknahme von 
Fondsanteilen durch den Fonds;  

 
h) im Falle der Annullierung der Eintragung oder der Zulassung des Fonds oder der 

Annullierung der Eintragung oder der Zulassung eines oder mehrerer der im 
Informationsdokument genannten für den Fonds Verantwortlichen durch eine 
zuständige Behörde oder Stelle;  

 
i) im Falle der Ersetzung eines oder mehrerer im Informationsdokument genannten für 

den Fonds Verantwortlichen durch eine von der Emittentin nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) als ungeeignet angesehenen natürlichen oder juristischen Person;  

 
j) im Falle einer Änderung der auf den Fonds anwendbaren aufsichtsrechtlichen 

Regelungen bzw. Rechnungslegungs- oder Steuergesetze;  
 
k) im Falle des Eintritts eines Ereignisses, das nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der 

Emittentin die Feststellung des Referenzpreises des Basiswertes dauerhaft 
unmöglich macht oder aus praktischen Gründen ausschließt;  

 
l) falls die Emittentin und/oder die mit der Emittentin verbundenen Unternehmen (im 

Sinne von §§ 1 Abs. 7 KWG, Abs. 2 HGB) aufgrund von von der Emittentin nicht zu 
vertretenen Umständen nicht in der Lage sind, (i) unter Aufwendung wirtschaftlich 
zumutbarer Bemühungen Absicherungsgeschäfte abzuschließen oder (ii) Erlöse aus 
solchen Absicherungsgeschäften zu realisieren oder zu transferieren oder den 
Transfer solcher Erlöse zu veranlassen;  



 

 282 

 
m) im Falle der Erhöhung oder der zusätzlichen Erhebung von Gebühren, 

Kommissionen, Steuern, Aufwandsentschädigungen u.ä. in Verbindung mit dem 
Erwerb oder der Rücknahme von Fondsanteilen; oder  

 
n) im Falle des Eintritts eines anderen Ereignisses in Bezug auf den Fonds, das nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin mit den in Buchstaben c) bis m) 
genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig ist.  

 
§ 4 

Transfer 
 
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 5) 
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream 
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung 
an die Zertifikatsinhaber überweist. 
 

§ 5 
Zahlstelle 

 
1. Die [HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf][•] ist 

Zahlstelle (die „Zahlstelle“). 
 
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem 

Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der 
Emittentin unverzüglich gemäß § 7 bekannt zu machen. 

 
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt 

oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat. 

 
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen 

Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit. 
 

§ 6 
Schuldnerwechsel 

 
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der 

Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 7 alle Verpflichtungen 
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen Über-
nahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“ genannt) 
der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle sich für die 
Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit derselben 
Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen als 
Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten 
Anwendung dieses § 6, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren 
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus 
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“ 
in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 6) die Neue 
Emittentin. 

 
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn 
 

a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller 
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten, 
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden; 
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b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und 

unwiderruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen 
Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text 
dieser Garantie gemäß § 7 veröffentlicht wurde; 

 
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse, 

Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue 
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist. 

 
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 6 erneut 

Anwendung. 
 

§ 7 
Bekanntmachungen 

 
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die 
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung 
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem 
Zugang als bewirkt.] [werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je 
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die 
Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer 
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) 
als erfolgt.]] [Der Eintritt des Knock-Out-Ereignisses wird lediglich auf der Internet-Seite • 
bzw. einer Folgeseite ausgewiesen. Die Archivierung erfolgt über einen Zeitraum von • 
Tagen. Darüber hinaus liegende Knock-Out-Ereignisse können bei der Emittentin kostenfrei 
angefragt werden. Sollte die Darstellung aus technischen Gründen über einen längeren 
Zeitraum als • Bankarbeitstagen nicht möglich sein, erfolgt die Bekanntmachung ersatzweise 
in einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen, an denen die Zertifikate zum 
Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung (oder 
bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) als erfolgt.]] Sofern in 
diesen Produktbedingungen nichts anderes vorgesehen ist, dienen diese 
Bekanntmachungen nur zur Information und stellen keine Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.  
 

§ 8 
Schlussbestimmungen 

 
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der 

Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht 
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame 
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen 
entsprechend ersetzt werden. 

 
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin. 
 
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen 

des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne 
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammen-
hang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf. 

 
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen  
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a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten 

sowie  
 
b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der 

Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,  
 

wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen 
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber 
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate 
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produkt-
bedingungen werden unverzüglich gemäß § 7 bekannt gemacht. 
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[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate auf Fonds 
 

Produktbedingungen 
 

 
 
 

§ 1 
Form 

 
1. Die [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der Lang & 

Schwarz Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine 
Inhaber-Sammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking 
AG, Frankfurt am Main, hinterlegt ist. 

 
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von 

Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen. 
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde 
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen 
werden können. 

 
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem 

Vertretungsberechtigten der Emittentin. 
 

§ 2 
Fälligkeit 

 
1. Jeder Zertifikatsinhaber hat das Recht, von der Emittentin die Einlösung der Zertifikate zu 

verlangen. Die Einlösung kann nur gemäß den in Absatz 2 und 3 enthaltenen 
Bestimmungen und nur zu einem Einlösungstermin gefordert werden. „Einlösungstermin“ 
ist – vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatz 3 Absatz 1 letzter Satz – [jeder letzte 
Bankarbeitstag der Monate • eines jeden Jahres ab dem Monat •] [•]. 

 
2. Vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 3 erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats 

zu einem Betrag in EUR (der „Auszahlungsbetrag“), der nach der folgenden Formel 
berechnet wird: 

 
E = (FKfinal – Basiskurs) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Call Zertifikaten) 

 
bzw. 
 
E = (Basiskurs – FKfinal) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Put Zertifikaten) 

 
wobei 
 
E = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte [,in EUR umgerechnete] und] [auf den 
nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- oder abgerundete Auszahlungsbetrag 
pro Zertifikat 

 
FKfinal = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte] Referenzpreis (Absatz 5 d)) des 
Basiswerts (Absatz 5 b)) [an der Maßgeblichen Börse (Absatz 5 k))][•] am Bewertungstag 
(Absatz 5 c))  
 
Basiskurs = der am jeweiligen Bewertungstag geltende jeweilige „Basiskurs“ einer Serie 
von Zertifikaten (Absatz 5 l)) 
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Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Zertifikaten wird als 
Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4, dem 
in Absatz 5 l) genannten Verhältnis. 
 
[Die Umrechnungen gemäß diesem Absatz 2 erfolgen zum Maßgeblichen Umrechnungs-
kurs (Absatz 5 m)).]  
 
Der jeweilige Basiskurs einer Serie von Zertifikaten entspricht am • (der „Ausgabetag“) 
dem in Absatz 5 l) genannten Kurs. Er verändert sich an [jedem Kalendertag][•] während 
eines Anpassungszeitraumes (Absatz 5 f)) um den Anpassungsbetrag. Der jeweilige 
„Anpassungsbetrag“ einer Serie von Zertifikaten für den jeweiligen Anpassungszeitraum 
ist der [Basiskurs][•] [an dem in den betreffenden Anpassungszeitraum fallenden An-
passungstag (Absatz 5 g))][•], multipliziert mit dem in diesem Anpassungszeitraum 
anwendbaren Anpassungsprozentsatz (Absatz 5 e)). Der sich für jeden Kalendertag 
ergebende Basiskurs wird kaufmännisch auf [zwei][vier][•] Nachkommastellen 
[•]gerundet[, wobei jedoch der Berechnung des jeweils nachfolgenden Basiskurses der 
ungerundete Basiskurs des Vortages zugrunde gelegt wird]. Für den ersten Anpassungs-
zeitraum ist der [Basiskurs am Ausgabetag][•] für die vorstehenden Berechnungen 
maßgeblich. [•] 
 
Der Basiskurs am Anpassungstag eines jeden Anpassungszeitraumes errechnet sich 
jeweils aus dem Basiskurs des letzten Kalendertages des vorangegangenen 
Anpassungszeitraumes zuzüglich des im vorangegangenen Anpassungszeitraum 
anwendbaren Anpassungsbetrages. 

 
3. [regular:][Falls zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem [Ausgabetag][•] an einem 

Tag, an dem keine Marktstörung (Absatz 5 j)) in Bezug auf den Basiswert vorliegt, der 
Kurs des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse die jeweils geltende Knock-Out-Barriere 
(Absatz 5 i)) erreicht oder unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. 
erreicht oder überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten), (das „Knock-Out-
Ereignis“), gelten die Zertifikate als eingelöst. 
 
Im Fall des Eintritts eines Knock-Out-Ereignisses entspricht der Auszahlungsbetrag dem 
von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten marktgerechten 
Preis für die Zertifikate, mindestens aber dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 
Betrag, um den der tiefste (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. höchste (im Falle 
von Turbo-Put-Zertifikaten) in EUR ausgedrückte Kurs des Basiswertes innerhalb eines 
Zeitraumes von drei Stunden nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses, in denen ein Kurs 
für den Basiswert an der Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird, den 
jeweils geltenden Basiskurs überschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. 
unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten). Der Einlösungstermin ist in diesem 
Falle der fünfte (5.) Bankarbeitstag nach dem Tag, an dem das Knock-Out-Ereignis 
eingetreten ist.] 
 
[Smart:][Falls zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem [Ausgabetag][•] an einem Tag, 
an dem keine Marktstörung (Absatz 5 j)) in Bezug auf den Kurs des Basiswerts vorliegt, 
der Kurs des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse den jeweils geltenden Basiskurs 
erreicht oder unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht oder 
überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) oder der zuletzt festgestellte und 
veröffentlichter Kurs des Basiswerts (der „Schlusskurs“) die Knock-Out-Barriere (Absatz 
5 i)) erreicht oder unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht oder 
überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) (jeweils ein „Knockout-Ereignis“), 
gelten die Zertifikate als eingelöst. 
 
Im Fall des Eintritts eines Knock-Out-Ereignisses entspricht der Auszahlungsbetrag dem 
von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten marktgerechten 
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Preis für die Zertifikate. Der Einlösungstermin ist in diesem Falle der fünfte (5.) 
Bankarbeitstag nach dem Tag, an dem das Knock-Out-Ereignis eingetreten ist.] 
 

4. Um die Einlösung der Zertifikate zu einem Einlösungstermin zu verlangen, muss der 
Zertifikatsinhaber spätestens am [zehnten][•] Bankarbeitstag vor dem verlangten 
Einlösungstermin  

 
iii. bei der Emittentin eine formlose, schriftliche Erklärung einreichen (die 

„Einlösungserklärung“) und 
 
iv. die Zertifikate an die Zahlstelle (§ 6) liefern und zwar entweder (i) durch eine 

unwiderrufliche Anweisung an die Zahlstelle, die Zertifikate aus dem 
gegebenenfalls bei der Zahlstelle unterhaltenen Depot zu entnehmen oder (ii) 
durch Übertragung der Zertifikate auf das Konto der Zahlstelle bei der 
Clearstream Banking AG. 

 
Die Einlösungserklärung muss enthalten:  

 
a) den Namen und die Anschrift des Zertifikatsinhabers oder seines zur Ausübung 

Bevollmächtigten, 
 
b) die ISIN bzw. WKN der Zertifikate, für die das Recht ausgeübt wird, 
 
c) die Anzahl der Zertifikate, für die das Recht ausgeübt wird und 
 
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag. 
 
Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.  
 
Eine in Bezug auf einen bestimmten Einlösungstermin abgegebene Einlösungserklärung 
ist nichtig, wenn sie nach Ablauf des [zehnten][•] Bankarbeitstages vor diesem 
Einlösungstermin eingeht. Werden die Zertifikate, auf die sich eine Einlösungserklärung 
bezieht, nicht oder nicht rechtzeitig an die Zahlstelle geliefert, so ist die 
Einlösungserklärung nichtig. Weicht die in der Einlösungserklärung genannte Zahl von 
Zertifikaten, für die die Einlösung beantragt wird, von der Zahl der an die Zahlstelle 
übertragenen Zertifikate ab, so gilt die Einlösungserklärung nur für die der kleineren der 
beiden Zahlen entsprechende Anzahl von Zertifikaten als eingereicht. Etwaige 
überschüssige Zertifikate werden auf Kosten und Gefahr des Zertifikatsinhabers an 
diesen zurück übertragen. 
 
Nach wirksamer Einreichung von Zertifikaten zur Einlösung wird die Emittentin 
veranlassen, dass der Auszahlungsbetrag der Zahlstelle zur Verfügung gestellt wird, die 
diesen am jeweiligen Einlösungstermin auf ein in der Einlösungserklärung vom 
Zertifikatsinhaber benanntes Konto überwiesen wird.  
 
Mit der Einlösung der Zertifikate am jeweiligen Einlösungstermin erlöschen alle Rechte 
aus den eingelösten Zertifikaten. 

 
5. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 

 
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den 

allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind. 
 
b) Der jeweilige „Basiswert“ einer Serie von Zertifikaten ist ein Anteil an dem in Absatz 

5 l) genannten Fonds. 
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c) Der „Bewertungstag“ ist der fünfte Bankarbeitstag vor dem jeweiligen 
Einlösungstermin. 
 
Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis des Basiswerts nicht festgestellt und 
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine 
Marktstörung in Bezug auf den Basiswert vorliegt (Absatz 5 g)), dann wird der 
Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag verschoben, an dem ein 
Referenzpreis des Basiswerts wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an dem 
keine Marktstörung vorliegt. 
 
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag um zwei 
Fondsgeschäftstage verschoben und wird auch an diesem Tag kein Referenzpreis 
des Fondsanteils festgestellt und veröffentlicht oder liegt auch an diesem Tag eine 
Marktstörung vor, gilt dieser Tag als Bewertungstag, und die Emittentin wird den 
Referenzpreis des Fondsanteils nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter 
Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten festlegen 
und gemäß § 8 bekannt machen. 
 

d) Der jeweilige „Referenzpreis“ [einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 i) 
genannte Kurs des jeweiligen Basiswerts an der Maßgeblichen Börse.][ist der 
Nettoinventarwert bzw. ein entsprechender im Informationsdokument bezeichneter 
Wert oder Preis des Fondanteils, der von dem im Informationsdokument genannten 
Fondsmanager oder Fondsverwalter bzw. von einem anderen im 
Informationsdokument genannten Verantwortlichen für einen Fondsgeschäftstag 
veröffentlicht wird.]  

 
e) Der in einem Anpassungszeitraum anwendbare jeweilige „Anpassungsprozentsatz“ 

einer Serie von Zertifikaten besteht aus der Summe aus dem (i) auf der [Reuters][•] 
Seite • (oder einer diese ersetzenden Seite) veröffentlichten Zinssatz (der 
„Referenzzinssatz“) an dem in den betreffenden Anpassungszeitraum fallenden 
Anpassungstag und (ii) dem in dem betreffenden Anpassungszeitraum geltenden 
Zinsbereinigungsfaktor (Absatz 5 h)), das Ergebnis dividiert durch 365. Der jeweilige 
Anpassungsprozentsatz einer Serie von Zertifikaten für den ersten 
Anpassungszeitraum entspricht dem in Absatz 5 l) genannten Prozentsatz. 

 
f) Ein „Anpassungszeitraum“ ist der Zeitraum vom Ausgabetag bis zum ersten 

Anpassungstag (ausschließlich) und jeder folgende Zeitraum von einem 
Anpassungstag (einschließlich) bis zum jeweils nächstfolgenden Anpassungstag 
(ausschließlich). 

 
g) Ein „Anpassungstag“ ist der • Kalendertag eines jeden Monats bzw., falls dieser Tag 

kein Bankarbeitstag ist, der jeweils folgende Bankarbeitstag. Der erste Anpassungs-
tag ist der [in Absatz 5 l) genannte Tag][•]. 

 
h) Der „Zinsbereinigungsfaktor“ ist ein von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 

BGB) unter Berücksichtigung der jeweils herrschenden Marktgegebenheiten [und 
unter Berücksichtigung von Leihekosten] für einen Anpassungszeitraum festgelegter 
Zinssatz. 

 
i) Die jeweilige „Knock-Out-Barriere“ einer Serie von Zertifikaten entspricht [für den 

ersten Anpassungszeitraum dem in Absatz 5 l) genannten Kurs. Für jeden weiteren 
Anpassungszeitraum wird die Knock-Out-Barriere an dem in diesen 
Anpassungszeitraum fallenden Anpassungstag von der Emittentin unter 
Berücksichtigung der jeweils herrschenden Marktgegebenheiten (insbesondere unter 
Berücksichtigung der Volatilität) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegt][dem 
jeweiligen Basiskurs]. 
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j) ["Marktstörung" bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels 

Fondsanteils an der Maßgeblichen Börse, sofern die Aussetzung oder Einschränkung 
nach billigem Ermessen der Emittentin (§ 315 BGB) wesentlich ist. Das Vorliegen 
einer Marktstörung wird nach § 7 bekannt gemacht.  
 
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel 
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher 
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse 
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von 
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als 
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der regulären Handelszeit an dem betreffenden 
Tag andauert.] 
[Eine "Marktstörung" liegt vor, wenn  
  

i. die Bestimmung des Referenzpreises des Fondsanteils nicht durchgeführt 
wird; oder  

 
ii. die Berechnung des Referenzpreises des Fondsanteils nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin auf nicht realisierbaren Preisen oder 
Preiseinschätzungen beruht; oder  

 
iii. die Rücknahme von Fondsanteilen ausgesetzt oder verschoben oder der 

Rücknahmepreis für zurückgenommene Fondsanteile nicht vollständig 
ausbezahlt wird; oder  

 
iv. der Fonds aufgelöst und abgewickelt wird; oder  

 
v. der Handel in den im Fondsvermögen enthaltenen Wertpapieren an den 

nationalen oder internationalen Finanzmärkten ausgesetzt oder eingeschränkt 
wird; oder  

 
vi. der Handel mit Finanzinstrumenten an einer oder mehreren internationalen 

Wertpapierbörsen oder Handelssystemen ausgesetzt oder eingeschränkt 
wird,  

  
sofern der Eintritt dieses Ereignisses nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der 
Emittentin für die zutreffende Ermittlung des Referenzpreises des Fondsanteils 
wesentlich ist. Das Vorliegen einer Marktstörung wird nach § 7 bekannt gemacht.] 
 

k) [Die jeweils „Maßgebliche Börse“ für eine Serie von Zertifikaten ist die in Absatz 5 l) 
genannte Börse.][in dieser Variante gestrichen] 

 
l) Für jede Serie von Zertifikaten gelten für die Begriffe „Basiswert“, „Basiskurs“, 

[„Knock-Out-Barriere“,] „Anpassungsprozentsatz“, [„erster Anpassungstag“,] 
[„Maßgebliche Börse“,] [„Referenzpreis“] und „Bezugsverhältnis“ die in der [nach-
stehenden][der diesen Produktbedingungen voranstehenden] Tabelle genannten 
Angaben[.][:[wenn nicht in den Produktbedingungen voranstehenden Wesentlichen 
Ausstattungsmerkmalen angegeben] 

 
Typ [WKN] [/] 

[ISIN] 
Basiswert Basiskurs 

[am 
Ausgabe-

tag][•] 
[in •] 

[Knock-
Out-

Barriere 
[im ersten 

Anpas-
sungs-

zeitraum] 
[•][in •]] 

Anpas-
sungs-

prozent-
satz im 
ersten 
Anpas-
sungs-

zeitraum 

[erster 
Anpas-

sungstag] 

[Maß-
gebliche 
Börse] 

[Referenz-
preis] 

[Uhrzeit 
am 

Ausgabe-
tag] 

Bezugs-
verhältnis 

• • • • • • • • • • • 
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] 
[m) Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot 
Market quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer 
von der Emittentin gemäß § 8 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte 
Briefkurs für EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am 
Bewertungstag zu dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis des Basiswerts an der 
Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Sollte am Bewertungstag 
kein EUR/•-Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] oder einer diese 
ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die Emittentin an diesem Tag vier 
von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) ausgewählte führende Banken 
auffordern, ihr den Briefkurs für EUR in • zu dem Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der 
Referenzpreis des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse festgestellt und 
veröffentlicht wird. Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist dann das arithmetische 
Mittel dieser Briefkurse.] 

 
6. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern 

kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend. 
 
7. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im 

Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen 
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit 
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen, 
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu 
zahlen sind. 

 
§ 3 

Ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin 
 
1. Die Emittentin ist berechtigt, jeweils zum • [eines jeden][jedes •. (•)] [Jahres][Monats][•], 

erstmals zum • (jeweils ein „Kündigungstermin“), die Zertifikate insgesamt, jedoch nicht 
teilweise zu kündigen. 

 
2. Die Kündigung durch die Emittentin ist mindestens • [Tage][Bankarbeitstage] vor dem 

jeweiligen Kündigungstermin gemäß § 8 bekannt zu machen. Die Bekanntmachung ist 
unwiderruflich und muss den Kündigungstermin nennen. 

 
3. Im Falle der Kündigung durch die Emittentin erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats 

gemäß § 2 Absatz 2, wobei der fünfte Bankarbeitstag vor dem jeweiligen Kündigungs-
termin als Bewertungstag gilt. 

 
4. Sämtliche im Falle der Kündigung durch die Emittentin gemäß den Produktbedingungen 

zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle 
die zahlbaren Beträge der Clearstream Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der 
jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber überweist. 

 
5. Das Recht der Zertifikatsinhaber, die Einlösung der Zertifikate zu den jeweiligen 

Einlösungsterminen zu verlangen, wird durch die Kündigung der Emittentin nicht berührt. 
 

§ 4 
Anpassungen 

 
3. Im Fall eines Außergewöhnlichen Ereignisses (wie nachstehend definiert) ist die 

Emittentin berechtigt, die Emissionsbedingungen unter Berücksichtigung der 
nachfolgenden Vorschriften anzupassen. Darüber hinaus ist die Emittentin berechtigt, die 
Zertifikate (anstelle einer Anpassung der Emissionsbedingungen) unter Berücksichtigung 
der nachfolgenden Vorschriften durch Bekanntmachung gemäß § 7 mit einer Frist von 
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sieben Zahlungsgeschäftstagen zu einem Kündigungstermin (der "Außerordentliche 
Kündigungstermin") außerordentlich zu kündigen, sofern eine Anpassung nicht möglich 
oder der Emittentin nicht zumutbar ist. Eine Teilkündigung ist ausgeschlossen. Die 
Emittentin ist jedoch weder zur Vornahme von Anpassungen noch zu einer Kündigung 
verpflichtet.  

  
c) Anpassungen der Emissionsbedingungen nimmt die Emittentin nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) vor. Jegliche der vorgenannten Anpassungen können sich 
u.a. auf den Basispreis, das Bezugsverhältnis und die Knock-out-Barriere beziehen 
und insbesondere auch dazu führen, dass der Fondsanteil durch einen anderen 
Fondsanteil ersetzt wird. Bei der Ersetzung wird die Emittentin einen in der gleichen 
Währung wie der ursprüngliche Fondsanteil berechneten Anteil an einem Fonds 
auswählen, der die gleiche oder eine ähnliche Ausstattung besitzt sowie eine 
vergleichbare Anlagepolitik, Anlageziele und Investmentstrategien verfolgt. Die 
Emittentin ist berechtigt, unter Berücksichtigung der vorgenannten Grundsätze, auch 
andere Anpassungen durchzuführen. Anpassungen und Festlegungen treten zu dem 
von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten Zeitpunkt in 
Kraft. Anpassungen und Festlegungen sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens 
werden durch die Emittentin gemäß § 7 bekannt gemacht.  

 
d) Hat die Emittentin die Zertifikate wegen des Vorliegens eines Außergewöhnlichen 

Ereignisses gekündigt, werden die Zertifikate am Außerordentlichen 
Kündigungstermin zu einem Kündigungsbetrag je Zertifikat (der "Außerordentliche 
Kündigungsbetrag") eingelöst, der von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 
BGB) unter Berücksichtigung des Marktumfeldes sowie etwaiger Erlöse der 
Emittentin aus Geschäften, die die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 
zur Absicherung der Übernahme und Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den 
Zertifikaten vorgenommen hat (die "Absicherungsgeschäfte"), festgelegt wird. Bei der 
Festlegung des Kündigungsbetrages darf die Emittentin Aufwendungen für 
Geschäfte, die nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin erforderlich 
waren, um die Absicherungsgeschäfte aufzulösen als Abzugsposten berücksichtigen.  

 
4. Ein "Außergewöhnliches Ereignis" liegt vor,  
 

a) wenn eine Marktstörung seit mindestens einem (1) Jahr andauert;  
 
b) wenn eine nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin wesentliche Änderung 

oder Modifikation der im Informationsdokument beschriebenen Ausstattung des 
Fondsanteils, der Anlagepolitik, Anlageziele und Investmentstrategien des Fonds 
durchgeführt wird, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Durchführung einer 
Änderung des Risikoprofils des Fonds, der Stimmrechte des Fonds oder der 
Währung, in der der Referenzpreis berechnet wird;  

 
c) im Falle einer nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin festgestellten 

Verletzung der im Informationsdokument beschriebenen Anlagepolitik, Anlageziele 
und Investmentstrategien des Fonds;  

 
d) falls durch die zuständigen Aufsichtsbehörden die Überprüfung der Tätigkeit eines im 

Informationsdokument genannten für den Fonds Verantwortlichen im Hinblick auf das 
Vorliegen von unerlaubten Handlungen, der Verletzung einer gesetzlichen oder 
sonstigen anwendbaren Vorschrift oder Regel oder aus einem ähnlichen Grund 
angeordnet wird;  

 
e) falls gerichtliche oder aufsichtsrechtliche Schritte gegen den Fonds oder gegen einen 

im Informationsdokument genannten für den Fonds Verantwortlichen eingeleitet 
werden;  
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f) im Falle der Verschmelzung, Auflösung oder Beendigung des Fonds;  
 
g) im Falle der Aussetzung der Ausgabe neuer Fondsanteile oder der Aussetzung der 

Rücknahme bestehender Fondsanteile oder der zwangsweisen Rücknahme von 
Fondsanteilen durch den Fonds;  

 
h) im Falle der Annullierung der Eintragung oder der Zulassung des Fonds oder der 

Annullierung der Eintragung oder der Zulassung eines oder mehrerer der im 
Informationsdokument genannten für den Fonds Verantwortlichen durch eine 
zuständige Behörde oder Stelle;  

 
i) im Falle der Ersetzung eines oder mehrerer im Informationsdokument genannten für 

den Fonds Verantwortlichen durch eine von der Emittentin nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) als ungeeignet angesehenen natürlichen oder juristischen Person;  

 
j) im Falle einer Änderung der auf den Fonds anwendbaren aufsichtsrechtlichen 

Regelungen bzw. Rechnungslegungs- oder Steuergesetze;  
 
k) im Falle des Eintritts eines Ereignisses, das nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der 

Emittentin die Feststellung des Referenzpreises des Basiswertes dauerhaft 
unmöglich macht oder aus praktischen Gründen ausschließt;  

 
l) falls die Emittentin und/oder die mit der Emittentin verbundenen Unternehmen (im 

Sinne von §§ 1 Abs. 7 KWG, Abs. 2 HGB) aufgrund von von der Emittentin nicht zu 
vertretenen Umständen nicht in der Lage sind, (i) unter Aufwendung wirtschaftlich 
zumutbarer Bemühungen Absicherungsgeschäfte abzuschließen oder (ii) Erlöse aus 
solchen Absicherungsgeschäften zu realisieren oder zu transferieren oder den 
Transfer solcher Erlöse zu veranlassen;  

 
m) im Falle der Erhöhung oder der zusätzlichen Erhebung von Gebühren, 

Kommissionen, Steuern, Aufwandsentschädigungen u.ä. in Verbindung mit dem 
Erwerb oder der Rücknahme von Fondsanteilen; oder  

 
n) im Falle des Eintritts eines anderen Ereignisses in Bezug auf den Fonds, das nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin mit den in Buchstaben c) bis m) 
genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig ist.  

 
§ 5 

Transfer 
 
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 6) 
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream 
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung 
an die Zertifikatsinhaber überweist. 
 

§ 6 
Zahlstelle 

 
1. Die [HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf][•] ist 

Zahlstelle (die „Zahlstelle“). 
 
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem 

Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der 
Emittentin unverzüglich gemäß § 8 bekannt zu machen. 
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3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt 
oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat. 

 
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen 

Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit. 
 

§ 7 
Schuldnerwechsel 

 
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der 

Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 8 alle Verpflichtungen 
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen 
Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“ 
genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle 
sich für die Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit 
derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen 
als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten 
Anwendung dieses § 7, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren 
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus 
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“ 
in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 7) die Neue 
Emittentin. 

 
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn 
 

d) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller 
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten, 
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden; 

 
e) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und 

unwiderruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen 
Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text 
dieser Garantie gemäß § 8 veröffentlicht wurde; 

 
f) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse, 

Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue 
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist. 

 
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 7 erneut 

Anwendung. 
 

§ 8 
Bekanntmachungen 

 
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die 
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung 
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem 
Zugang als bewirkt.][werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je 
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die 
Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer 
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) 
als erfolgt.]] [Die [täglichen][/][•] Anpassungen und der Eintritt des Knock-Out-Ereignisses 
werden lediglich auf der Internet-Seite • bzw. einer Folgeseite ausgewiesen. Die Archivierung 
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erfolgt über einen Zeitraum von • Tagen. Darüber hinaus liegende Anpassungen bzw. Knock-
Out-Ereignisse können bei der Emittentin kostenfrei angefragt werden. Sollte die Darstellung 
aus technischen Gründen über einen längeren Zeitraum als • Bankarbeitstagen nicht möglich 
sein, erfolgt die Bekanntmachung ersatzweise in einem überregionalen Pflichtblatt der 
Wertpapierbörsen, an denen die Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine 
Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem 
Tag der ersten Veröffentlichung) als erfolgt.]] Sofern in diesen Produktbedingungen nichts 
anderes vorgesehen ist, dienen diese Bekanntmachungen nur zur Information und stellen 
keine Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.  
 
 

§ 9 
Schlussbestimmungen 

 
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der 

Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht 
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame 
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen 
entsprechend ersetzt werden. 

 
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin. 
 
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen 

des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne 
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammen-
hang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf. 

 
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen  
 

c) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten 
sowie  

 
d) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der 

Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,  
 

wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen 
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber 
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate 
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produkt-
bedingungen werden unverzüglich gemäß § 8 bekannt gemacht. 
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Lang & Schwarz Aktiengesellschaft 
 
Geschäftsgeschichte und Geschäftsentwicklung 
 
Die Gesellschaft geht zurück auf die Lang & Schwarz Börsenmakler GmbH, die durch 
Gesellschaftsvertrag vom 19. Januar 1996 gegründet und am 14. Februar 1996 in das 
Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter der Nummer HRB 33072 eingetragen 
wurde. Am 6. August 1998 (Eintragung in das Handelsregister) wurde die Gesellschaft aus 
der Lang & Schwarz Börsenmakler GmbH in die Lang & Schwarz Wertpapierhandel AG im 
Wege des Formwechsels umgewandelt. Mit Beschluss der Hauptversammlung am 
30. August 2006 wurde die Firma in Lang & Schwarz Wertpapierhandelsbank AG geändert. 
Mit Beschluss der Hauptversammlung am 31. August 2011 wurde die Firma in Lang & 
Schwarz Aktiengesellschaft geändert. Sie ist unter der Nummer HRB 36 259 in das 
Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf eingetragen. Kommerziell tritt die Gesellschaft 
auch unter dem Namen „Lang & Schwarz“ auf. 
 
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Düsseldorf. Die deutsche Rechtsordnung ist die für die 
Gesellschaft maßgebliche Rechtsordnung. Es bestehen keine Niederlassungen. Im Ausland 
ist die Gesellschaft nicht, auch nicht über Tochterunternehmen, vertreten. 
 
Die Geschäftsanschrift lautet Breite Str. 34, 40213 Düsseldorf. Die Telefonnummer der 
Gesellschaft lautet +49 (0)211-13840-0. Als deutsche Aktiengesellschaft unterliegt Lang & 
Schwarz der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland und insbesondere dem 
deutschen Aktienrecht. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. 
  
Haupttätigkeitsbereiche 
 
Die Gesellschaft betreibt den erlaubnisfreien Eigenhandel bzw. das Eigengeschäft in 
Finanzinstrumenten und ist an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, Berlin und Stuttgart zur 
Teilnahme am Handel zugelassen. Weiterhin ist die Gesellschaft zum Handel in Xetra und 
zur Teilnahme am EUREX-Handel als Non-Clearing-Member zugelassen und hat Zugang zu 
den wichtigsten internationalen Handelsplätzen. 
  
Im Rahmen dieser Tätigkeit begibt die Gesellschaft Hebel- und Anlageprodukte auf Aktien, 
Indizes, Währungen, Zinsterminkontrakte, Rohstoffe und Fonds (derivative Produkte). 
 
Gegenstandes des Unternehmens ist gemäß § 3 der Satzung: 
 

„1. Gegenstand des Unternehmens sind 
 

a) die Entwicklung und Begebung neuer Finanzinstrumente; 
 
b) die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen und 

für eigene Rechnung,  
 
sowie alle Maßnahmen, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern. 
 
2. Gegenstand des Unternehmens ist ferner der Besitz und die Leitung von 
Unternehmen, die sich mit folgenden Unternehmensgegenständen befassen: 

 
a) das Betreiben folgender Bankgeschäfte: 
 
aa) die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen 

und für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft), 
bb) die Übernahme von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko zur Platzierung oder 

die Übernahme gleichwertiger Garantien (Emissionsgeschäft); 
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b) die Erbringung folgender Finanzdienstleistungen: 

 
aa) die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von 

Finanzinstrumenten oder deren Nachweis (Anlagevermittlung), 
bb) die Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, die 

sich auf Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, sofern die 
Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt 
oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht ausschließlich über 
Informationsverarbeitungskanäle oder für die Öffentlichkeit gegeben wird 
(Anlageberatung), 

cc) das Platzieren von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmeverpflichtung 
(Platzierungsgeschäft), 

dd) die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für 
fremde Rechnung (Abschlussvermittlung), 

ee) das kontinuierliche Anbieten des Kaufs oder Verkaufs von Finanzinstrumenten an 
einem organisierten Markt oder in einem multilateralen Handelssystem zu selbst 
gestellten Preisen, das häufige organisierte und systematische Betreiben von 
Handel für eigene Rechnung außerhalb eines organisierten Marktes oder eines 
multilateralen Handelssystems, indem ein für Dritte zugängliches System 
angeboten wird, um mit ihnen Geschäfte durchzuführen, oder die Anschaffung 
oder Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung als Dienstleistung 
für andere (Eigenhandel), 

ff) die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten für eine 
Gemeinschaft von Anlegern, mit Entscheidungsspielraum bei der Auswahl der 
Finanzinstrumente, sofern dies ein Schwerpunkt des angebotenen Produktes ist 
und zu dem Zweck erfolgt, dass diese Anleger an der Wertentwicklung der 
erworbenen Finanzinstrumente teilhaben (Anlageverwaltung), 

 
c) die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen und 
für eigene Rechnung,  
 

sowie alle Maßnahmen, die geeignet erscheinen, diesen Zwecken zu dienen. 
 

 
3. Die Gesellschaft darf die in Absatz 1 beschriebenen Geschäfte ganz oder teilweise 
durch Tochtergesellschaften betreiben. 
Die Gesellschaft ist berechtigt, gleiche oder ähnliche Unternehmen zu gründen, zu 
pachten, zu erwerben oder sich an ihnen unmittelbar oder mittelbar zu beteiligen und 
Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten. 

 
  4. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Gründung anderer Unternehmen 

mit beliebigem Gesellschaftszweck, der Erwerb solcher Unternehmen sowie die 
Beteiligung hieran, wenn mit den vorgenannten Maßnahmen der Zweck verfolgt wird, 
den Börsengang der betreffenden Unternehmen oder deren Stellung am 
Beteiligungsmarkt zu fördern. Beteiligungen zu dem vorstehenden Zweck können in 
beliebiger Höhe erfolgen..“ 

 
Die Gesellschaft beschäftigt zum 31. Dezember 2011 insgesamt 22 Mitarbeiter, inklusive 
Vorstand. 
 
Wichtigste Märkte 
 
Die Geschäftstätigkeit der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft konzentriert sich überwiegend 
auf den deutschen Markt. 
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Ausgewählte Finanzinformationen 
 
Die nachstehenden Unternehmens- und Finanzdaten sind im Zusammenhang mit den im 
Finanzteil abgedruckten Jahres- bzw. Konzernabschlüssen, die für das Geschäftsjahr 2010 
von der Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, bzw. für das 
Geschäftsjahr 2011 von der Dohm Schmidt Janka Revision und Treuhand AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, geprüft und mit einem uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk versehen sind, zu lesen. Die Abschlüsse sind im Finanzteil dieses 
Prospekts (ab Seite 304) abgedruckt.  
 
Die nachstehenden Daten der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und der Kaptialfluss-
rechnung für die Geschäftsjahre 2010 und 2011 wurden dem nach den Grundsätzen des 
Handelsgesetzbuches (HGB) erstellten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2011 
entnommen. 
 
in TEUR 31. Dezember 2011 31. Dezember 

2010 
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung    
Umsatzerlöse 578.490 416.618 
Materialaufwand -552.147 -396.277 
Personalaufwand -8.631 -5.523 
sonstige betriebliche Aufwendungen -4.845 -5.307 
Konzernüberschuss (-fehlbetrag) 6.707 14.466 
   
in TEUR 31. Dezember 2011 31. Dezember 

2010 
Konzernbilanz    
Wertpapiere 18.167 53.821 
Kassenbestand, Guthaben bei 
Kreditinstituten 

26.110 3.868 

Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten 

2.123 18.274 

sonstige Verbindlichkeiten 9.337 19.926 
Eigenkapital 26.013 20.203 
Bilanzsumme 47.146 63.140 
   
in TEUR 31. Dezember 2011 31. Dezember 

2010 
Konzernkapitalflussrechnung    
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 38.930 -18.246 
Cash Flow aus Investitionstätigkeit -167 -352 
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit -897 -620 
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 23.980 -13.886 
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Struktur des Lang & Schwarz-Konzerns  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Organe 
 
Vorstand 
 
Dem Vorstand der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft, der satzungsgemäß aus mindestens 
zwei Mitgliedern besteht, gehören zurzeit an: 
 
André Bütow, Diplom-Kaufmann, Düsseldorf 
 

Bereiche: TradeCenter Aktien (Market-Making in Aktien, Fonds und Rententiteln und 
von der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft begebenen Produkten in der Lang & 
Schwarz TradeCenter AG & Co. KG), Begebung von eigenen Produkten, Personal 
und EDV (Lang & Schwarz Gate GmbH) 

 
Peter Zahn, Dipl. Wirtschaftsingenieur, Düsseldorf 
 

Bereiche: Kundenhandel, Designated Sponsoring, Emissionsgeschäft (sämtliche 
vorstehenden in der Lang & Schwarz Broker GmbH), Organisation, Beteiligungen, 
Rechnungswesen und (Risko-)Controlling 
 

Die Vorstandsmitglieder sind aufgrund von Beschlüssen des Aufsichtsrats berechtigt, die 
Gesellschaft stets einzeln zu vertreten und sind von den Beschränkungen des § 181 BGB 
(Verbot des Selbstkontrahierens) befreit, soweit § 112 Aktiengesetz nicht entgegensteht. 
Jedes Vorstandsmitglied ist berechtigt, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechts-
geschäften mit sich selbst – oder zugleich als Vertreter eines Dritten – uneingeschränkt zu 
vertreten, soweit es sich dabei nicht um ein anderes Vorstandsmitglied handelt. 
 
Vorstandsmitglieder können Geschäftsführungs-, und Aufsichtsratsfunktionen bei Tochter-
gesellschaften und dritten Gesellschaften ausüben.  
 
Herr André Bütow ist Aufsichtsratsmitglied der vwd TransactionSolutions AG, Frankfurt am 
Main, sowie Geschäftsführer der Lang & Schwarz Gate GmbH, Düsseldorf, und der Lang & 
Schwarz Broker GmbH, Düsseldorf. 
 
Herr Peter Zahn ist Geschäftsführer der Lang & Schwarz Gate GmbH, Düsseldorf, und der 
Lang & Schwarz Broker GmbH, Düsseldorf. 
 
Potentielle Interessenkonflikte von Mitgliedern des Vorstands zwischen der Verpflichtung 
gegenüber der Gesellschaft sowie ihrer privaten Interessen oder sonstigen Verpflichtungen 
bestehen nicht.  
 

Lang & Schwarz  
Broker GmbH, 

Düsseldorf 

Lang & Schwarz 
Gate GmbH,  
Düsseldorf  

Lang & Schwarz 
Aktiengesellschaft, Düsseldorf 

100% 100% 
Lang & Schwarz 

TradeCenter 
AG & Co. KG,  

Düsseldorf  

99,99% 

0,01% 
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Aufsichtsrat 
 
Der Aufsichtsrat besteht satzungsgemäß aus drei Mitgliedern, die alle von der Haupt-
versammlung gewählt werden. Zurzeit gehören dem Aufsichtsrat an: 
 
Jochen von Ciriacy-Wantrup, Vorsitzender, Bankier i.R., Friedberg 
 
Aribert Lieske, stellvertretender Vorsitzender, Steuerberater, Düsseldorf 
 
Thomas Schult, Bankkaufmann, Hamburg 
 
Stefan Haas, Kaufmann, Düsseldorf, wurde zum Ersatzmitglied für jedes Aufsichtsratsmit-
glied gewählt. 
 
Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sind über die Geschäftsadresse der 
Gesellschaft erreichbar. 
 
Mit Ausnahme der nachfolgend beschriebenen Geschäfte und Rechtsverhältnisse bestehen 
keine potentiellen Interessenkonflikte von Mitgliedern des Aufsichtsrates zwischen der 
Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft sowie ihrer privaten Interessen oder sonstigen 
Verpflichtungen: 
 
Thomas Schult ist Generalbevollmächtigter der M.M.Warburg & CO KGaA. 
 
Die Steuerberatungsgesellschaft Lieske & Partner, Düsseldorf, in der das Mitglied des 
Aufsichtsrats Aribert Lieske ein freier Mitarbeiter ist, erbringt für die Gesellschaft Steuer-
beratungsleistungen. Die Konditionen der vorgenannten Verträge entsprechen marktüblichen 
Bedingungen. 
 
Hauptversammlung 
 
Die Hauptversammlung findet in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres am Sitz der 
Gesellschaft (Düsseldorf) statt. Die Hauptversammlung beschließt über alle Angelegen-
heiten, die ihr kraft Gesetz oder Satzung zugewiesen sind. Jede Stückaktie gewährt eine 
Stimme. Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, sofern nicht zwingende gesetzliche 
Bestimmungen oder Regelungen der Satzung entgegenstehen, mit der einfachen Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen gefasst.  
 
Corporate Governance 
 
Die von der Bundesministerin für Justiz im September 2001 eingesetzte „Regierungs-
kommission „Deutscher Corporate Governance Kodex“ hat am 26. Februar 2002 den 
Deutschen Corporate Governance Kodex verabschiedet und zuletzt am 26. Mai 2010 
verschiedene Änderungen des Kodex beschlossen. Der Kodex gibt Empfehlungen und 
Anregungen zur Leitung und Überwachung deutscher börsennotierter Gesellschaften.  
 
Vorstand und Aufsichtsrat einer börsennotierten Gesellschaft sind gemäß § 161 AktG 
verpflichtet jährlich entweder zu erklären, dass den Empfehlungen des Kodex entsprochen 
wurde und wird oder zu erklären, welche Empfehlungen nicht angewendet wurden oder 
werden.  
 
Die Aktie der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft ist mit Ablauf des 30. Dezember 2009 nicht 
mehr in einem Regulierten Markt, sondern im Entry Standard, notiert, so dass – da die 
Einbeziehung der Aktien in den Entry Standard nicht als Börsennotierung im Sinne des § 3 
Abs. 2 AktG gilt - eine Verpflichtung zur Abgabe einer Entsprechenserklärung nach § 161 
AktG nicht mehr besteht.  
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Die Gesellschaft folgt daher den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance 
Kodex nicht. Eine Erklärung nach § 161 AktG wird seit dem Geschäftsjahr 2010 und auch 
künftig nicht mehr abgegeben.  
 
Aktienkapital 
 
Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft verfügt über ein Grundkapital von 9.438.000,00 
Euro. Es ist eingeteilt in 3.146.000 Stückaktien (ohne Nennbetrag) jeweils mit einem 
anteiligen Betrag am Grundkapital von 3,00 Euro je Stückaktie. Die Aktien lauten auf den 
Namen und sind voll eingezahlt.  
 
Anteilseigner 
 
Am Aktienkapital wird – soweit der Gesellschaft bekannt – eine bedeutende Beteiligung von 
der M.M.Warburg & CO Gruppe KGaA gehalten, der – zusammen mit einer weiteren 
Konzerngesellschaft - mehr als der vierte Teil der Aktien der Lang & Schwarz 
Aktiengesellschaft gehören.  
 
Abschlussprüfer 
 
Zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2011 wurde die Dohm Schmidt 
Janka Revision und Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Fasanenstraße 77, 
10623 Berlin, bestellt.  
 
Der Abschlussprüfer hat die jeweils nach deutschem Recht (HGB) aufgestellten 
Jahresabschlüsse der Gesellschaft zum 31. Dezember 2011 sowie den Konzernabschluss 
zum 31. Dezember 2011 (HGB) geprüft und mit den in diesem Prospekt enthaltenen 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehen. Die Dohm Schmidt Janka Revision 
und Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist Mitglied des Instituts der Wirtschafts-
prüfer in Deutschland e.V. (IDW).  
 
Den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2010 (HGB) hat die Deloitte & Touche GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Rosenheimer Platz 4, 81669 München, geprüft und mit dem 
in diesem Prospekt enthaltenen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.  
 
Trendinformationen 
 
In der Finanzlage oder der Handelsposition der Lang & Schwarz-Gruppe sind seit dem 31. 
Dezember 2011, dem Ende des letzten Geschäftsjahres für das geprüfte Finanz-
informationen oder Interimsfinanzinformationen veröffentlicht wurden, keine wesentlichen 
Veränderungen eingetreten. 
 
Seit dem 31. Dezember 2011 sind keine wesentlichen negativen Veränderungen in den 
Aussichten der Emittentin eingetreten.  
 
Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft hat nach ungeprüften und keiner prüferischen 
Durchsicht unterzogener Zahlen das erste Quartal 2012 mit einem Konzernüberschuss nach 
HGB in Höhe von TEUR 331 abgeschlossen. Das ist eine Minderung um 80% gegenüber 
den Rekordwerten aus dem vergleichbaren Vorjahrzeitraum (TEUR 1.738) und entspricht 
einem Ergebnis je Aktie von EUR 0,11 im ersten Quartal 2012, nach EUR 0,55 im ersten 
Quartal 2011. 
 
Der Rohertrag bezogen auf das Provisionsergebnis reduzierte sich in den ersten drei 
Monaten 2012 auf TEUR 46 nach TEUR 448 im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der 
Rohertrag bezogen auf die Handelstätigkeit (einschließlich der Abschreibungen auf 
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Wertpapiere des Umlaufvermögens) sank auf TEUR 2.404 (erstes Quartal 2011 TEUR 
5.020). Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag reduzierten sich gegenüber dem ersten 
Quartal 2011 entsprechend von TEUR 787 auf TEUR 232. 
 
Die Verwaltungsaufwendungen fielen um 11% auf TEUR -2.153 (Vorjahreszeitraum TEUR -
2.409). Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt für den Zeitraum Januar 
bis März 2012 TEUR 565 nach TEUR 2.528 im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. 
 
Die Konzernmitarbeiteranzahl beträgt 50 zum 31. März 2012. 
 
Rechtsstreitigkeiten 
 
Weder die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft noch ihre Tochtergesellschaften sind derzeit 
oder waren während des letzten Jahres als Partei an Gerichts- oder Schiedsverfahren 
beteiligt oder staatlichen Interventionen ausgesetzt, die einen erheblichen Einfluss auf die 
Finanzlage oder die Rentabilität der Lang & Schwarz-Gruppe gehabt haben oder haben 
könnten. Nach Kenntnis der Gesellschaft sind solche Verfahren oder staatliche Inter-
ventionen gegenwärtig auch nicht angedroht. 
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Glossar 
 
Basiswert Das einem Derivat zugrunde liegende Finanzinstrument. Gängige 

Basiswerte sind Aktien, Währungen, Anleihen, Indizes, Aktienkörbe 
(Baskets), Zinsen und Rohstoffe (z.B. Edelmetalle oder Öl), sowie 
Future-Kontrakte. 
 

Cap In den Produktbedingungen derivativer Finanzprodukte festgelegter 
Höchstkurs, bis zu dem der Inhaber der Derivats von einem Kurs-
anstieg des Basiswertes profitiert.  
 

Endlos-Zertifikate Zertifikate ohne festgelegte Laufzeit, die eine theoretisch 
unbegrenzte Laufzeit ausweisen. Die Emittentin eines Endlos-
Zertifikates besitzt allerdings das Recht, das Zertifikat zu bestimmten 
Terminen unter Einhaltung festgelegter Fristen zu kündigen. 
 

Future-Kontrakt In Bezug auf Menge, Qualität und Liefertermin standardisierter 
Terminkontrakt. Eine Vertragspartei verpflichtet sich hierbei, eine 
definierte Menge z.B. eines Finanztitels zu einem festgesetzten Preis 
zu einem bestimmten Zeitpunkt in festgelegter Qualität an einen 
bestimmten Ort zu liefern. Die andere Vertragspartei verpflichtet sich 
zur Abnahme. Man unterscheidet zwischen Financial Future (Finanz-
terminkontrakt) und Commodity Future (Warenterminkontrakt). Der 
Handel erfolgt an eigenen Terminbörsen, wie z.B. der Eurex. 
 

Quote Die fortlaufend bereitgestellten An- und Verkaufskurse für derivative 
Finanzprodukte werden als "Quotes" bezeichnet. 
 

Roll-Over Turbo-Zertifikate mit Roll-Over beziehen sich zunächst auf den in 
den Produktbedingungen angebenden jeweiligen Future-Kontrakt. 
Kurz vor Fälligkeit des jeweiligen Future-Kontraktes erfolgt ein auto-
matisches Umschichten in den nächsten Future-Kontrakt. Die Preis-
unterschiede zwischen den Future-Kontrakten machen eine Anpas-
sung des Basispreises und der Knock-Out-Barriere am Roll-Over-
Tag notwendig. Diese Anpassungen haben aber zum Zeitpunkt des 
Roll-Overs keinen Einfluss auf den Kurs der Turbo-Zertifikate. 
 

SFD Die Abkürzung SFD steht für „Structure For Difference“ bzw. für 
„straight forward dealing“. SFD-[X-] [Endlos-]Turbo-Zertifikate unter-
scheiden sich von herkömmlichen [Endlos-]Turbo-Zertifikaten durch 
die Preisgestaltung. Der Kurs der SFD-[X-][Endlos-]Turbo-Zertifikate 
hängt während der Öffnungszeiten des jeweiligen Referenzmarktes 
ausschließlich vom Referenzpreis des Basiswertes ab. 
 

X-DAX®-Index Der X-DAX®-Index ist der Indikator für die DAX®-Entwicklung 
vorbörslich und nach Xetra®-Schluss. 
 

Xetra®  Bei Xetra® handelt es sich um ein elektronisches Handelssystem der 
Deutsche Börse AG für den Kassamarkt. 
 

X-Turbo-Zertifikate Bei X-Turbo-Zertifikaten sind für die Bestimmung des Knock-Out-
Ereignisses sowohl die Kurse des Basiswertes, z.B. des DAX®-
Performance-Index, als auch die Kurse eines weiteren Wertes, z.B. 
des X-DAX®-Index, relevant. Im Vergleich zu herkömmlichen Turbo-
Zertifikaten ist das Risiko des Eintritts eines Knock-Out-Ereignisses 
bei dieser Ausgestaltung demzufolge größer. 
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Diese Seite bleibt aus technischen Gründen frei. 
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6�6
���l9���m K��
��
�
�����������/�
�

�����5���
6��
����0���������2
�
������������/�
�

����5���
6��
����0����������-�������N��0����������
����
�6�
�

���@���

�

�
��
��
��
����

������2
�
�����
����
��9�C���
�
��	���/
�
�����
��-�����	����������4�0
�-�-
��D
����
��������-���.�����/
���

���� �������	����� E��-����
�

�����

��
���
���F	��0���
9���m K��
��
�
���-�����7
8�
-

�
����6�����7
8�
-

�
��
�
����
��L
����
��
�����
���0
�-�-�����-
��	�0���
��,��0����-���
���������������-��
���L
����
��
�����
��	������
9�B��F	����
�������/���
��
�����

��-
��2
�
�����������������-���2
�
������������/�
�

����5���
���0���������
��2������-���D��


���������5���
6��
��
�
���9�B���2
�
���0
�-��	��/�����
��L�����
�����
�������I����-���.��

�
��������I��
����

4�-
���
��������
����5
�-���
8�
-

�
�����K��-��
�������	�������4�����K��
��
�
������


��
���-�
��2������-���7
8�
-

�
��
�
����	��F���
��

�
9��m H
����-�������
�
���
��E��-���������/
�H
����-�������
�
��������-���E��-���������/
�	��
�����/F��-���C�
���������	�
��
���	����
����K��-��
��9�N������ 2
�
���� 0��-��� -����� -
��n����
��

�����0�
��������
�


��
���-�-�����-���2
�
�����
����
�����

���������������-�F	��0���
9���m J��������
�
���
��E��-���������/
�



�����������	��
��
��������������	����������������
�

��������������� � �����������
��������� ��!����"�

������������#
�$��	�%&'

�������
�����#��
��(�
!
�����������)�������������	��
	
*��+������������
��
��������)��������
�
������������,������������#
�	��
����-��
����!�������������
��&����
��

�����!�
��������
�


��
���������������.
�
�����
����
�����

����/	��!���
-����
��0	��!����������
�
�����1���
'��
��
�
������#���
�����,���������	����
����#�����2����������������
����%�����1���
'��
�	������������ ��!
��  �����
�����3���-�(���
�������
�

/	�������

������
�����#���
����,������
����!���������������4����	�������.
��
�
�
�������"�	�

���!�
�����������������.
�
�����
����
����������
-��
��2�����#
���

���������
����/	����
�����
���
����
�������
��
�/	����
��(
����
��������,�������
�

����#�����(�����
����,������
����-�)�

���
��!�������

� 
����%$��
% �����
��� �
�����  ��!��������� ����5��
�
��
��
����� �
���
��
� ���� �+��
����(���	�
����!
����������#�����,������	��
����	�������
-��
�� 1������� ���� 1���
'��
��
�
���� #/�� �
��.
�
��
���#��
���

�����3�����#���
���#����
���������	����� �����
��������-���������

��
��(���	�
���
���� �����
�%1�
�
6� !
��� #/�� �
�� .
�
��
���#��
���

�����3���������������-�"�#��������
��������7�������

���!�����#/������������������������� ��!����"�

������������#
��
�� 
����% �����
�%(���	�
������$(8.�%��9�	�������
-��:;<;=;>?@AB@C@DEDFG@F@HIJK��
L�
�

�
��
�
���*��
����
����
��4��#/�	����

��
L�
����1


���#�����*��+�����#/������������������������� ��!����"�

������������#
��
��
����������������!�����-�"�#����������M
��������
�

�����������������!�������������.
�
����N�������������
������������-���������!
����
���
L�
�

�
������
���
���
���������������)�
���������
�
����� 4��#������ /	��!���
-� O����� !�������
L�
�

�
��
�
���� 
�� .������ ����.
�
��
���#��
���

�����3����������
��������������
����O
����������	��/���
��

�
-�2�������������O
����������	
�������	�
��
��O
����#!�����������������������������"	���������'��
����-�M/���
�����.
�
���!����������7�������

����������!�

�$(8.�%��P�	�������
-�"����
L�
�

�
��
�
���!
���������
���+��
�����.
�
���	�������
*������
��������
��������+���
���2��

�
������� ��#�������
����1
�����
L�
�

�
��
����)��
'�'
��	��
���������	�������-��
�����.
�
���!
�����#����������.���

����
����)��
'�'
��	��
�����������!��
�
���8���
�������.�#���������
���	�������
-�M/���
�����.
�
���!�����#/������������������������� ��!����"�

������������#
���#�����7�������

����
����
��������$(8.�%QQQ����


��
-�"����������������������1���
'��
��
�
�����

�,
�#������ 
����������
����+������
������
�����
��
�
��.
�
��	�
���������	���!
��	�
���������������������
���	�����
�	������
L�
�

�
��
�
���� ���� �
���� 1
�����
L�
�

�
� ����)��
'�'
����-� �������
��������
�������.
�
��	�
�����!������
�����#���������������
��
���
�
�
��
-��:;<;R;>STIGUD@VJIWWIFKX@F@HVKK�"�#����������$�

���

���
������������
���
��
��
��2��''���������
������������
�������"�#�
��
�	��+����-�4����
�����,
�
���������
���#/���
���/�#

���(�
!
������������������������
��
����	�!-���#�
��
�����
�
����Y�����������	������������
�!
�������
����
���
�����������!
�
����#
�
��������	+���
����8�#���-�������	�	��	���
�����������3�
������
�������������������#
����
��.�����%	��
�������*�����
�����#�����
����(�
!
��������������������'����������1�Z��������
��#/������
��������+����-�����
�����O������������!������#��������.
�
��#������ 
���

#
�
��
� ���� 1�Z������� ����.
�
��	��������������%�
������������
##��[��\ 5������������ �������� 
�
� ��#������ ���� �'��
#
������2�����#
�����������#������
������������L���
#
�
��
���5�������� ����!
����-� �
�� ��#�����
����5������������

������	��
	
��!��������
������������2�����#
�N�������
����
��
���.
�
��*��/�#
���
���N�����������/	�������4��N�������
��
�����������
���-�O�����
�
�������������
�
����	��
��	
*�1

��	�

���!�

����	
��������� #+����
� �
�� "��	
������ ���� L���
#
�
��
���]���!�������#
��-� 1

� ���� "������
���� ����1

��	�

���*� �
�� ��

����� 5��


����� �����M/��������#��	��� !���������*� ����� �
���������������������#
�
��(
����#�����
��)
���������
�
����
�
����-�����!
�����!�

�!
���+��
�����
�������!
��
-��



�����������	��
��
��������������	����������������
�

��������������� � ��������
�������
�������� 

��	�

���
��������������!����"�#��$����%�

������������&
�	�$'�
������(
��������
��)*��++��$
����
���

�
�����������	
�����	������
��

�
��
�������	����������


�
������'���������,
�
������������*�����&
�������������������������������
�����-�
���
��	��������� ��
��� %���
��� ���� .
����������������
�
���/
��������0
�
��������	���$�����'�(����
��%�����
��
�������������
�����-�
�������� 

��	�

���
�
���������
��������!����"�#��$����%�

������������&
������
$��
�
��'�1�	���&��
�������
�
�������������������
�����
�	�������
���
�
���������
��*�����&
���

����&��
�����
�$�����'��
��2��������
�������
�	�������������&���
�&��
$
��
�3�������
��������
�
�����%��+��������� 

��	�

�������
�
��������
��
�����	����������
��+��


����.���	�
�����������&
�
��
���*�����&
�&����3�����
����	�$'�������������'���
��������������������
���������������$������4���


�

������������4���

�

�����

��
���	������
��

�
�$
��	�
�+
���$�
���5���

�
�����!�
�
���3�%�&�������������
��6�

���

3�#
�������
��7�
��������3���
�
�	������8�
���

�������
��9	������������	����������%�&��	��'��
��%�����
��
�������������
�����-�
������������
�������&���
�����������%�&�
��
���
�����!����"�#��$����%�

������������&
'�(�����������
�������
�����	�
��������
��
����
�����
�����0���������'��
�����
�	�����������	���������
���:�������������
��
��� ����� �
���� ����
&
�
��� ����
�	��
����������������������'�%�&�$�

����%��&���������
����������	������������!����"�#��$����%�

������������&
�����;�'������	��������$
������$
����'��<.����
�������������������&
����
���
�������� �/����&��
��(���

���&��
���

����������	�

���������$
��
���

�������
�������	�

����)� ���� ������
��

����-�
��������$
����'�7���
�����&��	����

�����#-�
����:������

���$�����
�
��� ��� �8����3� $������ ���������&���

����

�
�����������
�������
��
�
'�=�

���
����
��
���!����"�#��$��������������%��&���������>
������#
���������������


�����
������
��	��������&��
���#
���������������	���
����
������
����1�
&���+�������
���
'�2���%�&����
�����
������������?&�����������$����
�
�����#-�
�����
�������	����
�����:������

� 

��	�

�������.��)����
�������������������������&
�!����"�#��$����*�
��*�	,����&��	��'� �<  ���
)������8������
$
����������0��������
����6�

���

�
�
���������������������.�
$
�����������=��
+�+
��)�����6���
�	8������	����
�3�����
��������%�����������
������� ���

�
���������������

�����.���	�
������,������	��
�����	��
�&������'��
�����0
�
����$
����������
����

����0
�
�����������
�	������
'���< 0
�
���������
����#
��
��
�)������=����
������&��������.
���0�
�������(��
��������������.���
���������2
�������&������'� ����� ������� 	�
�+
���$�
��� ���
���$��������3��
�����������
�� ���
�
�����������7�
������������$
����������
�� ���
	��
��������
����������
� ���
�������'� =���� ��� ���������������������&
����
��
����
��
3�
�����
��
��
������?�����������
���������$�����
�����
����
��.�$��
�������	���
�
���3��8��
���
�����&

���.�
�������&
�����=�

	�$��	�&��
���

�����

��	��
�&����
�$�����'�����������������!����"�#��$����%�

������������&
��8��
�������&

�� ���

���������������������&������������
��
�����
��


����������������������������*�����������=����
���
������2����&
��
��
�$
����$�����
�&��
��
���'�.
���
��
����#
��
��
��	$�
��������$������
��0�������
����:����
�����0
�
������-����	������	��+��&
3�$
���
���������&���������%��$
����������&��
�����&

���.�
$
�������������������'��< =�

	�$��	��
�
�����������
�����(
�������
���
�
��������
����
�
���
����=�

	�$��	���������
����
'�!����"�#��$�����
��
��
��	�
��
��
��������(
�����
���
��
�
����
��


�
��3���������������������


��


�
���������������(
������
���������
��=�

	�$��	'���&�������������������
���
�������
���������������������&
�&��������&
��
��
��
����$�����
��� ���������
����'��
�����0
�
���$
����������
��*�����&
���

�����	��$���
�����
�
����
���
�
������
���
�����.���	�
��	��$���������$
������:����
�����0
�
������-���������������'��< 0
�
������������.���	�
���
$
�������.��$
���
���
����
���.���	�
��	���
��
�&����
��,������
�

���

������
���
'�%�����
��
����,������
���



�����������	��
��
��������������	����������������
�

��������������� � �������������������������


�����
�����
��
�������
���
������ ������
����!�� ��� �	�
���"����
�� ���#���$
�$#����
$#�
�� �� 	�!��
�
%� &���� �  ��� 
���
�����'���	�
�(	���
��
�
�
�����)��
�����
�����

��������
�������� �&���*��� ���'���	�
������������������!
�� �����'�
!
����������	��	���
��%��������	�
���
!
����
��+
�

$���
����$,*�
�����
���
(
�
��� ����
������	�����
��-	��!�������  ��� .�� ���
�

���

�  ����� �
�����
���

�
��
��� ���� .�� ��� ���	����
������
�� �	�!��
����������/
������� ��
�%�.
����"�	��
� ���0�!�
���"��
���"�� ������
������#���
��
!
�����������������
�� 1
�
�����������
�*�
��� "(��  
��.�� ����
�
������"%���/(�� 
�������������������"
���!
� �����2������� ���
����������������������"�#���
�	��
��"(�� ��������3�����"
�0�������
���
%�����,���$��
$&	���
��� ���'�
������� �&�"!�� ������  ��� ����������������� �

�  ���
�
�����
�����3�����"
� �
����
	
�"�(���


��&�"��������(	��� 
��!
�
����"
�
����'�
!
������� ����������$����������"
��%��41���
�
����1
�
�����1���
��
�
�����)����� ��������������
��
����1����������� 
��5� ������	��
���� ���6������
"
�����!
���
������� ��
��&�������������6������
"
���� �������
�7�
����������
����
����
��
��
� ��

����/�����
����������
�
����%��
��-	��!��������� �,
����������������1
�
����(	���
��
� 
��1���
��	
�
�����
���������%�8���#
� ����������1���
��
�
������("
� 
��1���
��	
�
��������
�
�������
����
��������
�������������	����"�����!�� �������
�
��������
���� 
���
��
�
������
��&����������������%����(	����
�����!�� �������,
�����
������� �����!�
�	����

�����
���"��
������.�� �����"
������ 
��3�����"
�����������  ��� .�� ���� ��"� 9��
��������"����
����
%�/(�����
���
�
��������1���
��
��


���

���!�� ���
���1���
�����
�����
���������	�����������%��8���/
����
������ ���'�
���� 
�����"����������
:�!�� �� ���' ���
��������������� ����"��
��.)���������%�#
�%�';1��<����!���
%��
��1(��"(����������
���	� ���2���������
��0����
�����9�������������
!��#
�%�';1��=���"�����%��
����9���������
� ����� ���6���)���� ���' �������
�
��%�,���
�� 
������
��
������
�������(��
�� 
��' �������������  
�� ��
!�� 
���� /
�����


��� (	��� ,�� ��	�

��������� ����������������������


�
���$�
�� ���1������
�� ������ ���' ����������� ���;�
����������)��
���
�
�$����	�����""��%��
��+����>�,��!����&�

������������"
�
�
�����2�������

����������
��#

��
� � ���' ������%�������������� 
���(�"

���6���)����$��/
�������� �'�
��������� ���+����>�,��!����&�

������������"
�  ����� 8���������  ���9���
������������"
���+����>�,��!����9�� �?��
���&3�>�?�%��3�� ���+����>�,��!�����������3�	.���� 
��' ��	��
�"����
�!�� ��%�#)��
����&��!
���������)��������� ����


����8�

����
�0� �����
��
�	��

��
�!�� ��%��4 ,���

���1
�
����,���

����	�
�
�	�
�����1
�
����!
� ����������� ����� ���&	������������6���
����������	������
%���������������
����
 �
� (	��� &�
� �� � ;�"����  ���6���
������������
���� ��"�  ��� 3��� ����� �
�������"����
���������
��$@�
���$&���*��%�'�������
��
��
�
���
�������(�������0� �����)��
�����
��� ����6�����
����
�
������ ���&����(��������	���!�� ���� 
��(	��� ���;�"����  ��� 	��
���� ��� 6���
������������
�����
���������� 	�!%� "(��  
�� ��
��� 6���
���������	������������!�� �%������� �����

������� 1
�
��� !
� � "(��  
��1
�
��
���"��
���

�	���������� 
�� �������� 
�������
���� ��� ;�"���� 
�� &��������� ���  
��,����	
�

�
������ �����ABB��CD�""%�,���6E� ����� ������
�
� 
��
������
��	��(���
��

�
%������������	����
��������

�������1
�
��������2������� �������
��.)�������9';1�$�%F<��"(�� ����������� ���+����>�,��!����&�

������������"
%��G G



�����������	��
��
��������������	����������������
�

��������������� � �������������� ! "#$%&'()* '"+ $,�-
�������������.���/
�
��
���0��
���

���0���
������.���1�
���2������34�
��
5�67��
08����������
�9:�78��.�����������.���;����<�=��>����?�

������������0
���.�.�����@���
������������0
���
�
�.
��/
�
��
���0��
���

�������������	��A�>
�������
����.�/
�
��.�������5�
���
�������B
����
����.���C
�.��
��5

����0��.������������D�.���=����	
�

�
������.����� 6=���E9� ����� ?	���� .���/
�
�����������	��
	
:�F����.
�����1���.��
��>���.
��/
�
��
���0��
���

�.���;����<�=��>����?�

������������0
����������.
��.������������.���;����<�=��>����?�

������������0
�����G�:�-����	������������	��:��H��IJ!KL M",������
	����4���������08���8�0

���1�����0
�N������
�.������
��
�� .��� E��0������� .��� ��

������� ��.�
�
����

�������7
��������
��������O��
��:�P��
���������N���
��5���������
��?������
���A�.
�������O�
������5�
�����=
��
������.����
���
��=5��
��������.��
��
��	���	����/���

�����.���7
��������
����0�/8����������
��.�������5�
������=
�	
�

�
�5��


��	
�.���.
��B��50�
�����
����Q�����A�.������=
��.0��

���

��
������
������
������������>�
������
:�Q
�����������/
�
����
��.���B�
>
�������.���B����
�5��
��:�B
��>�

�����?��	�����.���/��O�5��
�����O��
��.
��/���>
�
����0
���50
�.�
���
��00�����.�.��

������.
��7
��������
�:�-
���R5���
���1��.5��


��
��.�����.��
�
����.������������	����.���F���0������O��
���
����4��
���0
�
�	�.���/��O������������������
���:�-�����
������P�0��.��
���
�.��

������
������?�0��.�����������7
��������
�5��
��
�
�����>
��?������:�B
��=���

����
��.���B�����
����.���0�������=
���������.
��7
��������
���O�����.���N8���
���>������������0
��E��
������
��.
����5

������
��>
�.������
��
�������:��������������.���0�.
��	���

��
��/
�
��	��
��
�.�������
���2���������.�/
�
����08��.
��������0
�
�����@�

���

���
����������
�
�����.��.
��B�
>
�������.���C���
�� ��.� �O����� ��D��	�
��� 08�� .
�������������������0
��:�B����
��
���N�.���������
�����
�
A�.����>
��
���
��������

����C���
���	�
��
�
���.���Q��.���
�

���

����������0�����
�����
������O����:�-
��?���
��
�����0��
��>�

���������

����1�����0
�N���� 	�
����
���.��

�08��.
��1�����0
�0��.���
����������.���;����<�=��>����?�

������������0
������
�2������A��
��	������N�.���������
�����/
�
���:�P������C�����
���������/
�
��	����������>�����	
��������0�����
�����.�08��
���	�
�������
��	�����/
�
���������>��
�
���B�0�����:���
����
�����/�����	�.
��������
��>
�
����0
�
�����P�0��.�����
��������
���8�0

����1�����0
�N������B�
�����
�������
����.���QO������
��
�>��.����O����:��78��.�������
�������
�����
�
��.
���N�.���������>�

���
��.�����
�������.���?����������.���4��.��
���.���;����<�=��>����?�

������������0
�
��������
��	�����P�0����������:�Q
�����
������>
����������������������
�.������
�����������.��B�
��
���
�

���

�	�
:�����

��
��.������
���.��
�C��
������������
��
���>
���
����
���������
����=
�
������������8	���.����:�S���
������������GTU:�-�������>�����.�	��
	
�.
��B�
>
�������.�������	����������0
��>�

���
������.���Q��.�����

�

�
������.����O�������.�.���E���

�

�
�����C���
�����.��
��������4��.��
����	����
�:����������
���@��.�2��
���>��.���

�.���?�0������.���S��

������������V�
��3WXYZ[\]̂\_̀aa\�����.
����
�
�����4��.��
5���

�� �����8	��� .��� E��N���� .��
�
��������	��
:�b�.���>��.��.���?���	�
����c��

��
���?���
����.��
�
������O�
:�-
�����
��.���c��

��
���4��.��
����
��
���.��

���0�.���d�������

����������0���:���:����1�

���������O�
:�C

�.
�����?��	���.�������	�
�����4��.��
5���

������	���>
���
���

���

����-
���
��
�
��������	�
����	
�
��:���@��
�� E������������ .��� Q��.�����

��� ��� .���/��
����	O�����
�
�;����<�=��>������0����.�.���e00�����.���Q��.���5��
�������fgG��P���
����������.������
��Q��.���5��
��.���
��-��
������.�O00��
���.�.���Q��.���5��
�����.�����������
�����0���>�����������
�
����

������� 7
��������
��� ��.� ��0� >
��

���F����
��
�������
��
�>��.�������:�P��������
��	���
�
����.
�����=
�
���	�
��	����
��:��� �



�����������	��
��
��������������	����������������
�

��������������� � ���������
����

������
������
����

��
�����
����	����
��
�
����������� ��������
��
��!���	�
�"������
��#���
����������$���
�����������������


�
��!���������
���%
����
���&���
�����
��
��������
��
�
����	��������
�����"
��
����'������
�(���� 	����)� 
�� ���� ��� �
�
� &
����������������	�

������� 	�����������������
�
��!�$

��
����	��

�������
���
���������	��
��
������
���*�����+���

�������&����������������
����)������	�
��
����	
����������������������,�� �����
��������
��


�

���������������*�����������������-�
�
����!�.
������
���
���%����������
����
�����������
��
�
�������#�
���
��
��������������������"��������
��,
������
���	�"!�,
��������
���"�����������������������	���

��������
�
!�$

��������
���
���&/�����
���"�������
���
��
�
������
��0
-�
�

1/���
�
�������	�
��)�������2�������
�
����
������
��
��!������
�������
�������������������������
��

��
���0�
�
����
����
�����������$�����
�����
�
����������
�����'������
������(������
�����"
�����
�
�������
��3��(��
��� �����������������������
�����
��4�����	�
��4/�	�
�)��
�����
�5�
��������3*4�����6��/���
�4%
�����4����
���)�"
���
��������
�������	���

������
�
���
!��
���"
�����������
���
�6������������
���	��

����7��������������������
������/�
��
����
���
��
�
�����/��
���������0����8�&��"�������$���
!�&������
���������������	���

��� �����/

����5���������������
���	�
���
�"�����!�����
�������������
�����.�
"
�������"������"
��
����������������9������"�

�����	�

��!�������
���"�

��������������������������������/�
����������
��
������
������

"
�
�����
������
�����

��
������������� �:������ �������������� ��� �
��.
�����/

����
�����������������

�
�
���)����������
���������
������������"��	�
���������

�����	���
����������

"
�
�����
�� ����!�7
���������������
��.�
"
�����������$


���
����
�


�

����� ��������
��
����������


���
���
������7
�
�����
�������
����

������������
����������

���
����
������ /��


�!� $

� ��������'������
�	���
������3*�����6��/���
�4%
������������"
��6������)�
�
�����
��
��#�
����������
��
��
�
����������
����
������ 	���������	���
����������
���
 
���������&�

������
����!��� 7
���
�������	��
	���������� �������.�
"
�������������3�����
��
��#��������������'������
�������!�����'������
�/��
�����
���"
��
�����

���������/�
��
)�"�������"
�������� ��;������������������������������#���
����������������

"
����!���� ��������)������<!��/�
�������������=���
����� � �����>�� 
�"�� 3�
���,���



�����������	��
��
��������������	����������������
�

��������������� � � � �������� ����� ! "#$%�&' ()*+,��,-,..-#$�/*0 12--,.34&/5+.��' '67 89: 1,',7;,& <=99()*+>� ?�--+>�@��A��� @��A���BCD BCD BCD BCD BCD BCD(:(�.��,>,&7E�,� (:F+�,�)�G+*�.�H����
��
�����@���I����������
��J� �HK���
����
�����L

�� MHN�OH���P�� MHN�OH���P����
���
�
�����Q��	�����������
����P���Q��	�
����R���
�����
� �H�SOHTOUP�� �H�O�H�STPS� �������
������V��
���Q��	������
������W�
�
�� �P�� XN�SHOMSP����J�����
����D���
����J�V��
����Q
��Y
������������������ �������	�������L

�� MHN�OH���P�� MH���H��NP��D���
�����J�V��
�� ��H��L

���Z������ MH��UHO��P�U MH��OH��MPM���HR���������� ���HK�Q
���Z���������J����W������P���
�
�	�X���J�K�����[
�����
�

��� �O�HN��P�S ���HSM�PSS ��J����K�Q
���Z������� ���H��TP�U �P���HNT�HMMUP�S �HTM�HUTMP�S �@H�
������Q
�� UH��SH���P�� �H���HUMMPS��SH���H���PNU ��H���H���PTN5:\7.�6/>,&7E�,��H]��J����������J�����

���@���I����������
��J� 5:̂2#)-*,..6��,��H]��J������������Y
�[����������J�Y�
�
����� �UUH���P�U ��MH��OP�T �H�R
�����Z���
�������� �H���HTUNP�� �HTT�H��TP���H����

���@���I����������
��J� �H��NHUS�P�M �HNO�HU�MPN� �H����

���DZ���
�������� TH�SUH��OPNU �HNS�H�S�PNM�H���HOO�P�S �HUM�HOSUPSO OHTMUHTM�PNU NH��SHSMOPNM��HV��
L�L
�������

���V��
L�L
��� �OH�SSHMO�PSN T�HO��HM��PNO _:̀,&;+�3.+#$),+*,���H@��	
�J�
����

��������Z	������J


��


�
�� �H���HSOUPTU �OH�U�HTO�PM����H������	��
��JP�K�
��	���	�
����J


��


�
�� �SH��MHOSSPT� �HOSOH�OMP�� �H@��	
�J�
����

�������Y
�[����������J�Y�
�
����� MU�H�T�P�S S�MH�O�P�M�H����

���@��	
�J�
����

�� MH��UH���POM �MHM�SH�TOPNU_:̂,#$�6��-�;�&,�'6��-G4-*,� ��TH���P�T SNHSO�P�� J���������R
�����aBCD����H�STPMT�b@��A���a�BCD�UTH���PO�cJ�����
��D������J������
�����R
������

aBCD�THU��PMU�b@��A���a�BCD��HN�TPT�c ��HN��HMS�PO� �OHO�MH���PNU�����1:̂,#$�6��-�;�&,�'6��-G4-*,� ��NH�UNP�O ���HSSUP�TNUH�NSH�S�PO� S�H�N�HN��PST NUH�NSH�S�PO� S�H�N�HN��PST��H��H���� ��H��H����



�����������	��
��
��������������	����������������
�

��������������� � � � ������������� ! "#$%�&' ()*+,��,-,..-#$�/*0 12--,.34&/5,%+��6 7�3 8,&.7-*&,#$�7�� /2& 3+, 9,+* :4; <= >��7�& ?+- @<= 1,',;?,& AB<<��C��C�D�E�C��C���� F��G���HIJ HIJ HIJ�CI���
����K�� LMNC�NOCPP�QO� ��PCP�NC���Q���C����

���	�
�
�	�
����H�
���� EP�COE�QP� �M�CN�MQOEECR�
��
����ST��U DLL�C��MC�P�QML DEOPC�MPCNM�QP��PCM��C�E�QML ��CL��CELMQ�M�CV���������ST��U�WXK������U�Y����
�� DNC��OCE�NQ�E D�CO��C�P�Q�L	WZ��
����[	��	�����U�[�ST��U������S\��[�
���D DP��CE�NQNO DLN�C�PMQ���������������U�S\��I�
���
\
����U�����S\��[�
�������������]�HIJ�O�CN�MQ�E�̂F��G���]�HIJ�NOC��PQMPW DNCPE�CPEMQ�� DLCL��CP�NQPLLC[	�����
	�������S�
���
��
�����F���K����������
��U���U��� DE�NCM�EQ�O DEMOC�M�QE�[���������K�������U�Z����������PC����

���	�
�
�	�
����[�ST��U����� D�CN��CLM�QO� DLCE�MC�NOQ��MC����

���_
�������U�����
����H�
���� �O�CLM�QMM ��NCL��QM�NC[	�����
	��������S�̀
��������������U���S� D�C�PNC��EQEP D�C�NNC��LQLLa��
b�b
����U���I����S����K����OC����

���_
�������U�����
����[�ST��U����� DP�EC�LMQP� D���CEPLQ�P��CH���	�
��U�����TK���
�����Y�����S
�
�

���

 ��C�EOCLLLQE� PCL�NCNO�Q����C��c����U��
�
����H�
���� �Q�� ��CE��C���Q����C��c����U��
�
����[�ST��U����� �Q�� D�CNE�C��OQM��EC��c����U��
�
�����H���	�
� �Q�� OCL�OCLL�Q�O��CZ
����������H
����������U�����H�
��� DECE�OC���Q�L D�CLP�C��LQ���LC����

���Z
����� DECLO�Q�N D�CP�PQMEDECEEEC�E�QLE D�CLP�CML�QNL�PC�������\	�������� PCM�PCL��QMO ��C�PLCPNOQNL�MCY�T
�����
��������U���F��G���� E�ECNOEQN� D��C��PC�O�QMNF̂��G���]�F�����
���
��������U���F��G���W�NCI�
�����
�U�	�
��������U���F����c�������
������ ��LCMONQ�� D��LCMONQ��[�
�
���̂F��G���]�����U���H�T��	��
������[�
�
��W�OC�
������T
�� MC�EPC��EQ�E �C�EECMOOQPE



�����������	��
��
��������������	����������������
�

��������������� � � � ������������� !�"�#"�$%&'!%(")%* )+#,&-)."#!%/011%�123 *!4�(5"$ �%( !%6 +#�4�$)5 $4�$%�7��� ��������	�������� 8��� 9���� :� ;��<����=�

������������>
�����?�@�7����	��������<��8��<
��
��A��B���������8����������
����A������
>
���8���C��8�������
�	������ DCE�F� >G�� ���H����I

������������>
�����8�8���=�

������
����D=�
EF���>���
���
@�J��	��
��
�����8����������	
����K�8����������LE�<
��L���8�A�����
���������DE����
���
�����>�����F���<
��8����������������K�8�����I

��>���������������8�8���J
�����I

���I
����@�M�8���<��8�������N�?���CE���
�������������	��
��
���>���
���
@���/23 %OP5"��P !4�$)Q%4�(%O R !-4�$)$!4�(),-� %�7
��7���
���������8�E�
�8������8����������	
�������8�8����������LE�<
��L���8�A�����
�����������
�I�������8����������
����=�>��8��������8���CE��>G�����H����I

������������>
��@���7
��A������
>
���>G��8
����I

��LK�;����8��L���<
��=�><��8�L� ��8� J�
����������
8
������ <��8�����
�I������8�����<��8�
@�������
��
�����=�����<��
����8�;�����������<��8������=�����>>�������
��� �	�G��
��� I�����H
���K���
�����	�8
��
��� =	�����
	������ 	
����
��
@� ��
�A���
������
����8������>
���S��
�
�8��������>���
��
�����H��I�����H
��� =	�����
	���@� T�����H
���=	�����
	��������>�������
����@�7
��U�
�����8�����	�
���
���	
���?�V����@�M����������
��<��

����S
�
����>
��G
��������
��
����������JWX�����<��8���
��V����8���M�������������	������
�	�����8�����=	�����	����8��
@�7��G	����
�����<
�8�8
��A���
�>������������������N�Y�=	�@����J;
E�
��=��I�������������@��Z��8����������8�����

���A���[����������
��8��D�

�=��������8���S��
I�I
���F��
�8��

�8���U���<��
���
������G���
��

�������>@���
<��8
����S��
	��
��

������K�A��	
�8�
����

����

�
�����J�>G������	�
����������
�
@� 7
��Z���8<��������������������>���
���
���=�<��8����8���A������
>
�8���N���Y��CE�@��;�<�

� Z
����
��
�����
�� 
�� ��<��
�����
���

����
�	�������<��8��K���>���
�8�������<��
���������8���A������
>
���8���N���\�CE�@�ZG�����
��8��
��Z
����
��
�����
��K�8
���
��
�
����<��
�����
���

����
�	�������<��8��K���>���
�8
��J��


�����8�����
��������[����L��8���]���
I��
���������
�����

��
��@�7
����<��
������>���
���8������
��������
����8�����I��

�
�I�
��
I�@���XG���
���������>G��;
��������8���8����XG���
����������
�8�
��C[���8������������G�>

�������>����
����������
�
�������>��8���
�����J�>G������	�
�������	
�8�
@�9���>�
�

���XG���
���������<��8��K���<�

�8
�������
��
������������
�	���
�
K��

�8���M
����
�������N���?�=	�@���CE����>�8����
�����

��
����	���
��
@��9�
��
��;
�����������N�?�Y�<��8�����<�

���>��8���
���	�������
���8�I���
�����
��
��;
�������

���

������
��
���;
���������������
@�A���8���S�������
������N��̂\�=	�@���;@��@�
@A@�@�N��_̀�CE��<
�8���
��E�	������������
@��=���X���������	���������I��
����
�8�=����	���	�<@�J
������������8����
�����

��
��������<
����K���>�����
��=�><��8�	�<@�J�
����>G���
���	��

��
��M�

������8
�����a���8���
�����@��7
�� �I���

��� a�

���

� 8��� 9���� :� ;��<����=�

������������>
���>���
�
��	����8����8
������	��������bI

�������
������8�M��

>
��
�����<
��8���C��8����

�8
�������>��
�����X�������@�7�	�
�<��8���X
�
���K�8
���
�������8���������>
��K��
������bI

�������
������8�M��

>
��
�������	��K�8�������������>
���T��8��
���	���
����
@� =��� 8��� C��8��� �

� 8
�����Z
����
��
�����
�����8�8���;
��������������>
������
��
�8
��E���������>
��
����C��8�����>���K�8����
�������8���7
>>����������=�L���8�A�����>���������


��
@�=�>����8�8���S��
I�I
�����8���
�

���

�8���a���
������������>
���9����:�;��<����a��8�c��
���=E�:�c�@��E���8�9����:�;��<�����������E�	C�
�
>>
���
�I������8��������>G��8
����E���������>
�����@�M�������������
���7���
�������8���



�����������	��
��
��������������	����������������
�

��������������� � � � �����������
������������ �����������������!������
�

���

���������������� 
������"�����
��	����

��

�����"��#���� ������$��


���%
��������������������&�����"���������
�������'���
����(����	� )�����

���%
��������������������&�����"���������
�������*�
��
����� �������������� 
����)���%
������������������	������������+�)�%����	������������ ���
���
����
������&������� ��
������
������ ������	�
	����
��)��,-. /01203454678192:7642;�%
��<����=�>�� ������

�������������
�
�
� 
��
��"��#���������?��@���	�)���!A��*�

����
�������������<����=�>�� ����B����C��
����A�=�C�)��AD�%E��������D�����<����=�>�� �����������A�	!D�%E��������D��� 
������<����=�>�� ����A�
��A�	!D�%E��������)���>��
�
����B���
�������������
��� ���������������"������
�
��� ���� "���������
�
������ 
�� ������������	���������
�	������)��� � ���
�
������<����=�>�� ����F��������>

������A����������
� >
�����$

�������+�)��)���� ��

�������������
�����+�)��)���� 
�����)�B�'G�� 
��H� � 
�����)�B�'G�<����=�>�� ����A�
��A�	!D�%E��������� I��� ����D��� I���<����=�>�� �����������A�	!D�%E��������� JI�� ����D��� JI��<����=�>�� ����B����C��
����A�=�C�)��AD�%E���������� I)���� �@@D@@�� I)�����*

�����<����=�>�� ����A�
��A�	!D�%E��������D�	��
��
�����+�)�%����	���������
���������������&���������	�
��	�E���������
���)������K-. L73M8N6781961;O87;/01O671P43Q1O;815;/01O671RS6T411R;815;U67382N76VW1819;� K-X. Y62N3Q8ZO64N61;567;[0756781961;815;U67P41534VW:64N61;���
����$��
��� +�)��)���	
����\�����+�)��)���]���\�����"��#����	
����\����� "��#����]���\����� B�'G�� B�'G� � B�'G� � B�'G��̂��������������<
��������������<�
�
������ ���JJ�� ����� ��+�@�� ����>���

���"���(����������
����� @���� ��I�� +)+���� ����� �)�@J�� ���I�� +)�J��� ������ �� �� �� ���
����$��
��� +�)��)���	
����\�����+�)��)���]I�\��������"��#����	
����\����� "��#����]I�\������� B�'G�� B�'G� � B�'G� � B�'G�"��	
���
����

��������E	�������


��


�
��� ���)��+�� ����� ���_)�J̀�� ����"��	
���
����

�������<
��������������<�
�
������ ��@J��� ����� ����@�� ����>���

���"��	
���
����

��� �)̀+_@�� �)̀__@�� ��@)@���� ���� J)̀_+�� )̀__@��+_)_�@�� ������'�
�������A�
��	���	�
�����


��


�
��� ������B�'G��)���������E	����
����%�


	��������� 
����D��
��������
�������!���	����!>�C�B�
������=���������
��A����$�����
� �����)��"��	
���
����

��������E	�������


��


�
���	�
��������

�B�'G��)+̀��>���������������������������
��D��
��	�
�����!���	����!>�C�B�
������=���������
��A����E��
� �����)���
��
������������
�����
����A�
��	��������������������
����� 
��a��
$�$
��	��
����� ������
��G�������
����>
������

������
�	�������
���E�����$�����
)���K-b. c012N496;d67NeQe4676;'�
�����������

����a��
$�$
������
��������
�����

��
�����
�
������
�����
�����������
���
����(�������������������H������ 
����)���������� ��$���
���
�������$�
�������

����

��
��
�
���
���'�
��	� ��
�����D��������
������ ��
����������
��� ���� �

���

���� C�����&� f�G
�
��������
�
����)�%
���������
��
��
���	��
�����������

������
����
��������
��
��
�
��������
�����
�
���������
��
�����
�D� �	�
��
���$$��
��
�

�����D���������g
	�������������
��
���������
���
$��������������
� 
��)�%���a��
�������
�
���	����������������
�����

��
��������?�+�������
���
����
��	�
���
�B�'G��)__@������
��
�



�����������	��
��
��������������	����������������
�

��������������� � � � ������������

������� �!�"	�����������#��
�����$�%�&����	�������%�'�����"

�������
������#������
��(�����)
�*�����
��
������
��%�&
��'�
�
����
���	+���
������
�
�
,�����
�
��������������
�����
������������������-+��
����

����
����
���
����� "����	���
����
��
�	�����
%���./01 234567879:;673<&
�� ��
#
������� ���� '���������+����� 
�
� 
�����������������=
�����>'�����������������������?�������
���
%���./.1 @A6737<23B7A47<<C���$�%�&����	��������#��������
����
�����'�

���
�����
������)"��
%�&
����
#
�������
����������
	
��
�����������)���������D	���
��
E��� �'�
�
�����(������=

���� � 
���� � � 
��F��$!%G$��H
"��������$�%�&����	�������� � I�G%JKG�� I,$�����)����%�GK�H
���������������G,K$��� LH
�� � GG%!���� �,���M�����)���!�%J���H
���������������G,�G��� LH
���NI�$%I�$�� !,�����H
"��������$�%�&����	�������� � ������ �,����&
��'�

����#��	����)���
�������C#��������O�������%��./P1 Q7R7AST37B7U<V5WAB54<&�������
����
����=

�������(���������)
�	�
���
�
�����
��
�*��������������
���� �K%I$J�����
�
��
���
�
�
�
��$%�IG%����H
"����

��%�&
��H
�����

������
�����)�����X����%�C����
�����

��
���$�%�&����	��������#��������
����
������'�
�
��������
��%���./Y1 V5WAB549ZS[4567<&
����=

���"�������	�
����
��M��*������� �K%�$I%�&���������O������
���
������'�
�
������	����
����
���������� ��K����)���� �K%$�J����+�
%��./\1 Q7]A339ZS[45673<&
����������(�#
���"��������#��������)����������M����̂�����������
������'�
�
��������_�����'	�%��	�O(����

��
%��
�����	��
	��������
�����
���	�
����#�����
�� ������������
�����
��	�
�����	��"���
��

�
��������"	����
�����������
���
����=

���"���������
����
���
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�_
X
̀ �
���
�
���Y��
� � �� :�?)!"���Q*��&'�*%6,��'� � .02�A�� � �� Ẑ�����
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